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Einleitung  

KUNIGUNDE : So wären wir also mit den Formalitäten fertig? 
AMALIE: Ich habe unterschrieben, aber etwas verdrießt mich 
in dem Kontrakt. 
NOTARIUS: Was, mein Fräulein? 
AMALIE: Daß vom Scheidungsfall so viel darin steht; wie 
kann man an Trennung denken ð 
AUGUST (lächelnd): Das ist so eine leere Förmlichkeit. 
NOTARIUS (beleidigt): Wie? Leere Förmlichkeit? 
AUGUST: Bei uns gewiß, (AMALIEN  die Hand reichend.) denn 
zwei eng verbundene Herzen trennt nur der Tod. 

 

Die an den Beginn meiner Arbeit gestellte Textpassage gibt eine Szene einer von Johann Nestroy 

verfassten, 1837 uraufgeführten Posse1 wieder. Die Protagonisten und Protagonistinnen sind die 

20-jährige Braut Amalie, ihre Mutter Kunigunde, der Bräutigam August sowie ein Notar. Gemein-

sam mit Zeugen und Zeuginnen haben sie sich in der Wohnung der Eltern der Braut eingefunden, 

um den Heiratsvertrag zu unterschreiben bzw. dem Akt der Unterzeichnung beizuwohnen. Nach-

dem der Notar den Inhalt des Ehekontrakts vorgelesen und die beiden Brautleute den Vertrag 

unterschrieben haben, äußert Amalie ihre Bedenken gegenüber einem Teil der Vereinbarungen. 

Konkret ist sie darüber verwundert, weshalb man im Vorfeld einer Eheschließung bereits an ein 

unglückliches Ende denke und für den Fall der Scheidung vertragliche Vorkehrungen treffe. Au-

gust, der Bräutigam, beschwichtigt Amalie und weist ihre Sorgen zurück. Er versichert ihr, dass sie 

durch ihre gegenseitige Liebe unzertrennlich verbunden seien und ihre Liebe nur durch den Tod 

getrennt werden könne. 

Der Bühnenautor Johann Nestroy, der in seinen Werken immer wieder auf spitzfindige Art und 

Weise Glück und Unglück des Ehestands skizzierte, setzt hier ein zentrales Ereignis einer Ehean-

bahnung bzw. Eheschließung in Szene: die Unterzeichnung des Heiratsvertrags. In die im Vorfeld 

einer Eheschließung von statten gehenden Ereignisse und Prozesse waren nicht nur die Brautleute 

und deren Eltern involviert. Wie die Posse veranschaulicht, nahmen daran auch Notare, Zeugen 

und Zeuginnen sowie Verwandte und Freunde der Familien teil. Form und Umfang der Heirats-

gaben mussten verhandelt werden. Etliche Fragen wie etwa, ob das Ehepaar eine eigene Wohnung 

beziehen sollte oder den frisch Vermählten ein Zimmer im Haus bzw. der Wohnung einer der 

beiden Elternfamilien zur Verfügung gestellt werden sollte, standen zur Debatte. Durch das Ja-

wort schlossen Braut und Bräutigam nicht nur eine soziale und emotionale Verbindung. Wie zahl-

                                                
1 Nestroy, Johann: Eine Wohnung ist zu vermiethen in der Stadt. Eine Wohnung ist zu verlassen in der Vorstadt. 

Eine Wohnung mit Garten ist zu haben in Hietzing, Lokal-Posse mit Gesang in drei Aufzügen, 1837, zit. nach 
ders.: Sämtliche Werke: Historisch-kritische Ausgabe ð Index und Konkordanz (http://nestroy-werke.at), 8. 
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reiche Historiker und Historikerinnen in ihren Arbeiten hervorheben, gingen mit einer Ehe eben-

so ein Aushandlungsprozess und ein Vermögenstransfer zwischen zwei Familien einher.2 

Nestroy, dessen Vater Anfang des 19. Jahrhunderts in Wien als Rechtsanwalt unter anderem auch 

die Interessen zerstrittener und scheidungswilliger Eheleute vor dem Zivilgericht vertrat, verweist 

in der Darstellung der Vertragsunterzeichnung neben dem Beginn einer Ehe zugleich auch auf 

deren Ende hin. Um genau zu sein, nennt er sogar zwei Varianten: den Tod und die Scheidung. 

Ebenso wie in anderen seiner Werke stellt Nestroy auch im hier zitierten Bühnenstück das Modell 

der romantischen Liebesehe, die auf der gegenseitigen Hinwendung zweier verliebter Herzen be-

ruht, dem Modell der Konvenienz- bzw. Vernunftehe, der ein Kalkül in der Auswahl des jeweili-

gen Ehepartners bzw. der jeweiligen Ehepartnerin zugrundeliegt, diametral gegenüber. Indem er 

beide Ehemodelle den Charakteren verschiedener Darsteller und Darstellerinnen zuordnet, ent-

stehen im Lauf der Aufführung seiner Werke humorvolle Szenen, die dem Theaterpublikum seiner 

Zeit, dem städtischen Bürgertum des 19. Jahrhunderts, einen Spiegel vor Augen hielten. 

Während die Brautleute der Auffassung sind, dass ihre Ehe für immer bzw. bis zu ihrem Tod wäh-

ren wird, stellt die ältere Generation ð die Eltern der Braut und der Notar ð diese Auffassung in 

Frage. Für sie ist die immerwährende Liebe eines Ehepaars kein Regel-, sondern nur der Idealfall. 

Eine Sichtweise, die sie dazu veranlasst, im Heiratsvertrag Vorkehrungen für den Fall eines Streits 

und eines vorzeitigen Endes der Ehe zu treffen. 

 

Die vorliegenden Arbeit befasst sich mit einer der beiden von Nestroy angesprochenen Varianten 

des Endes von Ehebeziehungen: der Scheidung. Im Mittelpunkt stehen die Konflikte und Ausei-

nandersetzungen jener Ehepaare, die ihre Streitigkeiten im ausgehenden 18. und der ersten Hälfte 

des 19. Jahrhunderts vor dem Wiener Stadtmagistrat als zuständigem Scheidungsgericht austrugen. 

Den Anfang des Untersuchungszeitraums bildet die in der Historiographie gerne als ăSªkularisie-

rungò des Eherechts bezeichnete ¦bertragung der Ehegerichtsbarkeit an die weltlichen Gerichte. 

Hatten im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vor den Josephinischen Reformen kirchliche 

Gerichte die Ehegerichtsbarkeit inne, überantwortete das Josephinische Ehepatent von 1783 die 

Jurisdiktion in Ehesachen weltlichen Gerichten. Während ab 1. November 1783 in größeren lan-

desfürstlichen Städten wie Wien eigene Zivilgerichte (sogenannte Magistrate) eingerichtet wurden, 

¿bten ăam Landò die grundherrschaftlichen Patrimonialgerichte die Ehegerichtsbarkeit aus. 

Obwohl das Ehepatent die Ehe als einen ăb¿rgerlichen Vertragò betrachtete, hielt es am Sakra-

ment und somit am Dogma der Unauflösbarkeit katholischer Ehen fest. Im Gegensatz zu nichtka-

tholisch christlichen und j¿dischen Ehepaaren, denen die ăTrennung der Eheò erlaubt war, stand 

katholischen Eheleuten, die nicht mehr miteinander leben wollten, weiterhin nur die ăScheidung 

                                                
2 Zu den regional unterschiedlichen Ausprägungen des Heiratsgabensystems vgl. insb. Lanzinger, Margareth u. a.: 

Aushandeln von Ehe. Heiratsverträge der Neuzeit im europäischen Vergleich, 2. Aufl., Wien 2015. 
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von Tisch und Bettò zu. Wªhrend eine ăTrennung der Eheò der ăschuldlosenò Partei die Mºg-

lichkeit der Wiederverheiratung eröffnete, war es von Tisch und Bett geschiedenen Männern und 

Frauen nicht gestattet, bei Lebzeiten ihrer Ehepartnerin bzw. ihres Ehepartners eine neue Ehe 

einzugehen. In der Vorstellung und Lehre der katholischen Kirche waren bzw. sind Ehemann und 

Ehefrau (bis in die Gegenwart) durch ein unzertrennliches Band verbunden. Dieses Band kann 

weder im gegenseitigen Einverständnis noch durch eine gerichtliche Entscheidung aufgelöst wer-

den. Von Tisch und Bett geschiedene Eheleute, die bei Lebzeiten des Ehepartners bzw. der Ehe-

partnerin eine neue Ehe schlossen, machten sich des Verbrechens der Bigamie schuldig. 

Auch das 1811 kundgemachte und 1812 in Kraft getretene Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch 

(ABGB) hielt am Grundsatz der Unauflösbarkeit katholischer Ehen fest und erlaubte für katholi-

sche Ehepaare nur die ăScheidung von Tisch und Bettò. Der Untersuchungszeitraum endet mit 

der Revolution von 1848 und der damit im Zusammenhang stehenden Neustrukturierung des 

Gerichtswesens. Mit 1. Juli 1850 waren nicht mehr die magistratischen Zivilgerichte, sondern neu-

installierte Bezirks-, Kreis- und Landesgerichte für Scheidungen von Tisch und Bett zuständig. Für 

die zeitliche Eingrenzung der Untersuchung war aber auch die Quellenüberlieferung ausschlagge-

bend. Die Aktenbestände der Wiener Zivilgerichte der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stehen 

der Forschung nicht mehr zur Verfügung, da diese größtenteils im Justizpalastbrand von 1927 

vernichtet wurden. 

Den Fokus auf das ausgehende 18. und die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts legend, gerät ein 

Zeitabschnitt in den Blick, der in der Geschichtswissenschaft oft als ăSattelzeitò (Reinhart Kossel-

leck) bezeichnet wird. Ein Zeitabschnitt, der von sozialem Wandel ð dem Aufstreben des städti-

schen Bürgertums ð sowie von einem Wandel der Geschlechterordnung ð Stichwort ăPolarisie-

rung der Geschlechtscharaktereò (Karin Hausen) ð gekennzeichnet ist. Die Etablierung der bür-

gerlichen Gesellschaft und ihrer dichotomen und polaren Auffassung von Geschlecht schlug sich 

auch in rechtlichen Reformen nieder. Insbesondere das Eherecht kann als ein maßgeblicher Be-

reich betrachtet werden, der die Geschlechterverhältnisse normierte und strukturierte. Das ABGB 

von 1811 fasste die persönlichen Ehepflichten des Ehemanns und der Ehefrau wie folgt:3 Der 

Ehemann war in seiner Eigenschaft als ăHaupt der Familieò berechtigt, ădas Hauswesen zu leitenò 

und den Wohnort zu bestimmen. Seine Pflicht war es, der Ehefrau ănach seinem Vermºgen den 

anstªndigen Unterhalt zu verschaffenò sowie ăsie in allen Vorfªllen zu vertretenò. Die Ehefrau 

erhielt den Namen und den sozialen Stand des Ehemanns sowie das Recht auf die materielle Ver-

sorgung während der Ehe. Ihre Pflicht war es, ădem Manne in seinen Wohnsitz zu folgenò, ihm 

ăin der Haushaltung und Erwerbung nach Krªften beyzustehenò und ăso weit es die hªusliche 

                                                
3 Siehe Patent vom 1. Juni 1811 (JGS 946) (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, ABGB), §§ 44 und 90ð92. Sämtli-
che Gesetzestexte wurden ¿ber die Website ăALEX ð Historische Rechts- und Gesetzestexte Onlineò der ¥ster-
reichischen Nationalbibliothek recherchiert, URL: http://alex.onb.ac.at. 
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Ordnung erfordert, die von ihm getroffenen Maßregeln sowohl selbst zu befolgen, als befolgen zu 

machenò. Beide Eheleute hatten in unzertrennlicher Gemeinschaft zu leben und waren verpflich-

tet, Kinder zu zeugen und zu erziehen sowie ăsich gegenseitigen Beystand zu leistenò. Nach dem 

Wortlaut des ABGB hatten ăbeyde Theile eine gleiche Verbindlichkeit zur ehelichen Pflicht, Treue 

und anstªndigen Begegnungò. Unter dem Begriff der ăehelichen Pflichtò verstanden die Zeitge-

nossen und Zeitgenossinnen den auf Fortpflanzung abzielenden Geschlechtsverkehr. 

 

Mein Forschungsinteresse liegt auf den Wechselbeziehungen und -wirkungen von sozialem Wan-

del und normativen Strukturierungsprozessen auf der einen und von konkreten Ehe- und Ge-

schlechterbeziehungen auf der anderen Seite. Damit geraten sowohl die Rechtsetzung und Recht-

sprechung als auch die in Konflikt geratenen Ehepaare in den Blick. Ein zentrales Augenmerk gilt 

den Handlungsspielräumen der vor Gericht agierenden Ehefrauen und Ehemännern, wobei der 

Frage, inwieweit die Kategorien ĂGeschlechtô, Ăsozialer Standô und ĂAlterô deren Handlungsmºg-

lichkeiten erweiterten oder einschränkten, nachgegangen wird. Berücksichtigung findet zudem eine 

erweiterte Form des Familienstandes: nämlich die Frage, ob es sich bei den in Konflikt geratenen 

Ehen um Erst- oder Zweitehe handelte. 

Inhaltlich werden drei Schwerpunkte gesetzt: In einem ersten Schritt wird danach gefragt, welche 

Handlungsoptionen den Eheleuten im Vorfeld einer Scheidung zur Verfügung standen. Dabei 

geht es weniger um die spezifischen Konfliktfelder als um die von den Ehefrauen und Ehemän-

nern eingeschlagenen Konfliktlösungsversuche und -strategien. Konnten verheiratete Frauen und 

Männer in Krisenzeiten auf die gleichen Möglichkeiten zurückgreifen? Gefragt wird nach den Per-

sonen und Institutionen, die an der Schlichtung der Ehekonflikte oder an der Vorbereitung einer 

Scheidung beteiligt waren. Wie reagierte das soziale Umfeld des Ehepaars etwa auf häusliche Ge-

walt? Welche Optionen gab es für Frauen, häuslicher Gewalt zu entkommen? Eröffnete die Flucht 

aus der gemeinsamen Wohnung Handlungsspielräume oder verbauten sich Frauen dadurch ihre 

Chance, schuldlos von ihrem Gatten geschieden zu werden? Riskierten sie dadurch, vor Gericht 

von ihrem Mann der ăeigenmªchtigen Trennungò bezichtigt zu werden? An wen konnten sich die 

Eheleute wenden? Welche Vorteile brachten die in sogenannten ăVereinigungsurkundenò festge-

haltenen Vereinbarungen, in denen einem oder beiden Streitparteien Auflagen für das weitere Zu-

sammenleben aufgetragen wurden? 

In einem zweiten Schritt widme ich mich den beiden im ABGB von 1811 vorgesehenen Rechtsin-

strumenten, die Regelungen für die Zeit während des Scheidungsverfahrens vorsahen. Diese spezi-

fischen Bestimmungen betrafen insbesondere die vorübergehende räumliche Trennung der Ehe-

partner (ăabgesonderter Wohnortò) und die finanzielle Unterst¿tzung eines Ehepartners für die 

Dauer des Rechtsstreits (ăprovisorischer Unterhaltò). Beide Forderungen konnten in der Praxis zu 

heftigen Konflikten zwischen den Streitparteien führen. Gefragt wird, welche Faktoren die Richter 
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in ihrer Entscheidung derartiger Gesuche berücksichtigten. Spielten für die Bewilligung bzw. Ab-

weisung der Gesuche das Geschlecht der Antragstellerin bzw. des Antragstellers, deren bzw. des-

sen Eigentumsverhältnisse oder die Verschuldensfrage eine Rolle? Das Hauptaugenmerk dieses 

Abschnitts meiner Arbeit liegt jedoch auf den Konfliktfeldern, welche die Ehefrauen und Ehe-

männer für das Scheitern ihrer Ehe anführten. Vier Bereiche werden fokussiert: Erstens die Be-

schuldigung, durch den Ehepartner bzw. die Ehepartnerin mit einer Geschlechtskrankheit ange-

steckt worden zu sein; zweitens der Vorwurf der Eifersucht; drittens die Anschuldigung, sexuelle 

Beziehungen außerhalb der Ehe eingegangen zu sein; und viertens jene Vorwürfe und Beschuldi-

gungen, die im Kontext ökonomischer oder finanzieller Aspekte der Ehe und des Ehealltags wie 

beispielsweise Arbeiten, Haushalten, Versorgen oder Besitzen stehen. 

In diesem Zusammenhang ist zu fragen, welche Argumente die Eheleute respektive deren Rechts-

anwälte vor Gericht ins Feld führten und mit welchen Beweismitteln sie ihre Anschuldigungen 

untermauerten. Die bei Gericht eingereichten Klageschriften und die bei den mündlichen Ver-

handlungen im Protokollstil festgehaltenen Reden der Eheleute begreife ich dabei als Erzählungen, 

die durch die Frage, wem die Schuld am Scheitern der Ehe zukommt, strukturiert sind. In einer 

Art Rückblick galt es, in der Vergangenheit liegende Ereignisse des Ehelebens zu aktualisieren und 

das für den Niedergang der Ehe verantwortliche Fehlverhalten des Ehepartners bzw. der Ehe-

partnerin zu veranschaulichen. Zugleich mussten die erhobenen Vorwürfe mit stichhaltigen Be-

weisen untermauert werden. Das Resultat dieser Art von Erzählarbeit möchte ich mit dem Begriff 

ĂNarrationô fassen. Dieser Terminus soll helfen, den Unterschied zwischen (alltªglichem) Erzählen 

und in einem spezifischen ð in diesem Fall gerichtlichen ð Kontext stattfindendem Darstellen zu 

akzentuieren. Der Begriff soll verdeutlichen, dass es sich bei den Darstellungen der Eheleute um 

Berichte und Erklärungen handelte, die im Nachhinein Sinn zu geben versuchten. Zentrale Merk-

male der Narrationen sind deren Textualität, Retrospektivität und Selektivität: Die Eheleute muss-

ten die erlebten Ereignisse in Sprache fassen. Nur dasjenige, was dem Regelwerk der Sprachlich-

keit unterworfen wurde, fand vor Gericht Gehör. Den Fluchtpunkt ihrer Narration bildete dabei 

stets die Scheidung. Retrospektiv über etwas zu erzählen, erforderte, das Erlebte bzw. Vergangene 

zu strukturieren. Die Ehefrauen und Ehemänner konnten die Geschehnisse des Ehelebens jedoch 

nicht vollständig wiedergeben. Ihre Darstellungen mussten sich stets auf bestimmte Ausschnitte 

konzentrieren. 

Wie in der Untersuchung der Gerichtsfälle herausgearbeitet wird, ist der anklagende und schuld-

zuweisende Charakter der Narrationen zu einem wesentlichen Teil auch dem zeitgenössischen 

Eherecht geschuldet. Die Ehefrauen und Ehemänner waren durch das im ABGB verankerte Ver-

schuldensprinzip praktisch gezwungen, in ihren Schilderungen die Ursachen ihres Ehekonflikts zu 

ergründen und damit ein Stück weit ihr Privatleben offenzulegen. Dass dies bis in die 1990er-Jahre 

(und zu einem gewissen Teil auch noch für die Gegenwart) galt, betonte die Rechtswissenschaftle-
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rin Monika Gimpel-Hinteregger in einem Sammelbandbeitrag von 1997.4 In ihrem Artikel befasste 

sie sich aus einem europªischen sowie geschlechtersensiblen Blickwinkel mit den ăReformnot-

wendigkeiten im österreichischen Ehe- und Scheidungsrechtò der 1990er-Jahre. Ihre Kritik, die 

sich auf das österreichische Scheidungsrecht vor dem Eherechts-Änderungsgetz von 1999 bezog,5 

streicht jene Konsequenzen hervor, die der Verschuldensgrundsatz mit sich bringt. Das Verschul-

densprinzip zwinge die Eheleute in einem Scheidungsprozess zur ăOffenlegung ihres Privatlebens, 

wobei notwendigerweise zu Beweiszwecken das gesamte soziale Umfeld des Paares miteinbezogen 

wirdò.6 Dies führe, so Monika Gimpel-Hinteregger, ăin der gerichtlichen Praxis oft zu einem un-

würdigen und abstoßenden Schauspiel gegenseitiger Vorwürfe und Schuldzuweisungen, in dem 

kein Bereich des ehelichen Zusammenlebens ausgespartò werde. Der einzige Ausweg f¿r schei-

dungswillige Eheleute bilde die einverständliche Scheidung, bei der allerdings die Gefahr bestehe, 

ădaÇ Frauen vorschnell auf Unterhaltsanspr¿che [é] verzichtenò. 

Der dritte Schwerpunkt der Arbeit wird schließlich auf die Scheidungsfolgen gelegt. Eheleute, die 

sich ð aus welchen Gründen auch immer ð auseinandergelebt hatten und sich von Tisch und Bett 

scheiden wollten, hatten in Hinblick auf die Vermögensaufteilung, die Geltendmachung von Un-

terhaltsansprüchen und hinsichtlich des Sorgerechts über etwaig vorhandene Kinder zwei Mög-

lichkeiten. Entweder gelang es ihnen, sich einvernehmlich in einer Scheidungsvereinbarung zu 

einigen, oder es oblag dem Richter, mittels Urteil eine Entscheidung herbeizuführen. Hierbei rü-

cken Fragen nach geschlechts- und schichtspezifischen Formen des Aushandelns und Aufteilens 

von Vermögenswerten ins Zentrum. Zudem stellt sich die Frage, wem das Haus bzw. die Woh-

nung oder der (mitunter gemeinsam geführte) Gewerbebetrieb zugesprochen wurde. An welchen 

Richtlinien ð abgesehen von der Verschuldensfrage ð orientierten sich die Richter? Inwieweit hatte 

das Ehegüterrecht und dessen Bestimmungen Vor- bzw. Nachteile für die ökonomische und fi-

nanzielle Situation der Ehefrau bzw. des Ehemanns. Welche Regelungen wurden in Hinblick auf 

den Unterhalt der geschiedenen Ehefrau und der gemeinsamen Kinder getroffen? 

In einem weiteren Kapitel, das ich den drei genannten Schwerpunkten vorangestellt habe, werden 

die ehe- und verfahrensrechtlichen Rahmenbedingungen, die jene Spielräume und Grenzen gene-

rierten, innerhalb derer sich die Streitparteien bzw. deren Anwälte bewegen konnten, rekonstruiert. 

Der Fokus liegt dabei auf der Kodifizierung bzw. Kompilierung des weltlichen Eherechts im Zeit-

alter der Aufklärung. Gefragt wird, welche Auswirkungen die Kodifizierungsbestrebungen, die 

                                                
4 Vgl. Gimpel-Hinteregger, Monika: Reformnotwendigkeiten im österreichischen Ehe- und Scheidungsrecht, in: 

Floßmann, Ursula (Hg.): Recht, Geschlecht und Gerechtigkeit. Frauenforschung in der Rechtswissenschaft (Linzer 
Schriften zur Frauenforschung 5), Linz 1997, 193ð216, hier 204. 

5 Einen Überblick über wesentliche Eckpunkte des Eherechts-Änderungsgesetzes 1999 (EheRÄG 1999) gibt die 
Regierungsvorlage vom 24. März 1999. Zum Verschuldens- und Zerrüttungsgrundsatz vgl. insb. die Erläuterungen 
(Allgemeiner Teil, Punkt III): URL: http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XX/I/I_01653/index.shtml, 
8.5.2014. 

6 Gimpel-Hinteregger: Reformnotwendigkeiten, 204. 
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unter Maria Theresia ihren Anfang nahmen, auf das Eherecht und dessen Administration hatten. 

Wie stand das ăneueò weltliche zum ăaltenò kirchlichen Recht in Beziehung?7 Welche Konflikt-

punkte ergaben sich bei der Kodifizierung des weltlichen Eherechts zwischen kirchlichen Vertre-

tern und der politischen Herrschaft der Habsburger? Inwieweit sind in den um 1800 sanktionier-

ten Zivilrechtskodifikationen Impulse eines vernunftrechtlichen Naturrechts sichtbar? Für wen 

beinhalteten die ăneuenò eherechtlichen Bestimmungen Vorteile, f¿r wen Nachteile? Auf welche 

Weise versuchten die Verfasser der Gesetzesentwürfe ihre Verordnungen zu legitimieren und zu 

rechtfertigen? Ein weiterer Schwerpunkt dieses Kapitels wird außerdem auf die institutionelle 

Kontextualisierung des Wiener Scheidungsgerichts sowie die soziale Verortung der Richter und 

Anwälte als zentrale Akteure in den Gerichtsprozessen gelegt.  

 

Mehr als 2.600 Ehepaare8 traten in Wien zwischen 1. November 1783, dem Tag, an dem der Ma-

gistrat seine Arbeit in Ehesachen aufnahm, und 30. Juni 1850, dem letzten Tag seiner Zuständig-

keit, vor das Scheidungsgericht. Der Großteil dieser Ehepaare war römisch-katholischer Konfessi-

on, was kaum verwundert, wenn wir bedenken, dass ca. 95 Prozent der Einwohner und Einwoh-

nerinnen katholischer Konfession waren.9 Nichtsdestotrotz findet sich in den Gerichtsakten eine 

geringe Anzahl protestantischer, jüdischer und griechisch-orthodoxer Ehepaare. In sozialer Hin-

sicht sind Handwerkerehepaare vermutlich überrepräsentiert: Von drei Viertel der Ehepaare konn-

te die soziale Zugehörigkeit aus den Quellen eruiert werden. Fast zwei Drittel davon können dem 

Handwerk und Gewerbe zugezählt werden. Ein Fünftel der scheidungswilligen Ehepaare ent-

stammte dem Beamtenbürgertum. Die restlichen Ehepaare lassen sich dem Wirtschafts- und Bil-

dungsbürgertum sowie sonstigen sozialen Schichten (diverses Dienstpersonal, Taglöhner, Manu-

fakturarbeiter etc.) zuordnen. Mehr als ein Drittel aller erhobenen Ehepaare lebte bereits vor dem 

Scheidungsprozess voneinander getrennt. Aus geschlechtergeschichtlicher Perspektive fällt auf, 

dass etwas mehr als drei Viertel aller Scheidungsklagen von Frauen initiiert wurden. Knapp über 

80 Prozent aller untersuchten Scheidungen von Tisch und Bett erfolgten in beiderseitigem Ein-

vernehmen. Nur 15 Prozent der Ehepaare konnten über die Scheidungsfolgen kein Einverständnis 

erzielen und führten einen oft langwierigen Gerichtsprozess, an dessen Ende das Gericht über die 

                                                
7 Insbes. die Tagung New Law ð New Gender Structure? Codifying the Law as a Process of Inscribing Gender Structures (Inns-

bruck, September 2012) des internationalen Forschungsnetzwerks Gender Differences in the History of European Legal 
Cultures sowie das Panel Veränderung der Gesellschaft durch Rechtsnormen? Einflüsse der Aufklärung auf die Ausgestaltung des 
Rechts auf dem 13. Internationalen Kongress zur Erforschung des 18. Jahrhunderts (Graz, Juli 2011) gaben mir die Gelegen-
heit, über diese Fragen nachzudenken und zu diskutieren. Aus dem Panel ging eine Publikation hervor: Neues 
Recht ð Diritto nuovo, Geschichte und Region/Storia e regione 20/2, 2011. 

8 Die Berechnung ergibt sich zum größeren Anteil aus den Angaben des im Wiener Stadt- und Landesarchivs 
(WStLA) aufbewahrten Aktenplans und zum kleineren Anteil aus den von mir vorgenommen Zählungen der im 
Archiv aufbewahrten Aktendossiers. 

9 Vgl. Hickmann, Anton Leo: Historisch-statistische Tafeln aus den wichtigsten Gebieten der geistigen und materiel-
len Entwicklung der k. k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien im neunzehnten Jahrhundert, Wien 1903, Taf. 28 
u. 29. 
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Bewilligung oder Ablehnung der Scheidungsklage entschied. In drei Viertel aller uneinverständli-

chen Scheidungsverfahren gewährten die Richter die Scheidung von Tisch und Bett. Das andere 

Viertel der Klägerinnen bzw. Kläger war mit ihren Scheidungsklagen erfolglos. Vier Prozent aller 

erhobenen Scheidungsverfahren wurden eingestellt, da die klagende Partei ihre Klage zurückgezo-

gen hatte. 

 

Aus der Fülle an Gerichtsfällen musste für die vorliegende Untersuchung eine Auswahl getroffen 

werden, wobei ich mich dafür entschied, aus dem gesamten Untersuchungszeitraum (1783ð1850) 

vier Zeitsegmente herauszulösen: Das erste Zeitsegment (1783ð1793) umfasst die ersten zehn 

Jahre der weltlichen Ehegerichtsbarkeit. In das zweite Zeitsegment (1807ð1816) fallen sowohl jene 

fünf Jahre, die vor dem Inkrafttreten des ABGB liegen, als auch jene fünf Jahre, die an dieses Er-

eignis anschließen. Das dritte (1830ð1832) und vierte Zeitsegment (1848ð1850) wurden in die 

Mitte des verbleibenden bzw. an das Ende des Untersuchungszeitraums gelegt. Der Grund dafür, 

aus den letzten beiden Zeiträumen nur drei Jahre zu untersuchen, liegt darin, dass die jüngeren 

Aktendossiers, wie im Abschnitt über das Quellenkorpus beschrieben wird, viel dichter und um-

fangreicher überliefert sind als jene vor den 1830er-Jahren. 

In diesem 25,5 Jahre umfassenden Zeitraum traten insgesamt 900 Ehepaare vor das Wiener Schei-

dungsgericht. Davon wurden 693 Ehepaaren erhoben und in die Analyse einbezogen. Diese Diffe-

renz erklärt sich dadurch, dass, wie aus den dem Quellenbestand beiliegenden Aktenvermerken 

entnommen werden kann, zahlreiche Aktendossiers ð vor allem der 1780er- und 1790er-Jahre ð 

nach der Beendigung der Gerichtsverfahren skartiert bzw. an die Parteien oder andere Behörden 

ausgehändigt worden waren. Außerdem habe ich mich vereinzelt dafür entschieden, Gerichtsfälle 

nicht zu erheben, da deren Überlieferung zu bruchstückhaft war. 

Die Gerichtsakten dieser 693 Ehepaare dokumentieren in unterschiedlicher Quantität und Qualität 

Ehebeziehungen, die im Zeitraum zwischen den 1760er- und 1840er-Jahren eingegangen wurden, 

und formen das zentrale Quellenkorpus meiner Untersuchung.10 Um den Überblick zu bewahren 

und mit den Quellen arbeiten zu können, wurden die Gerichtsfälle in eine Datenbank aufgenom-

men und hinsichtlich biographischer sowie prozessrelevanter Kriterien erschlossen. Neben Na-

men, Geschlecht, Alter, Religion und beruflicher Tätigkeit der Eheleute wurden die Anzahl etwai-

ger Kinder sowie das Jahr der Eheschließung vermerkt. Ebenfalls dokumentiert ist, ob es sich um 

eine Erst- Zweit- oder Drittehe handelte. In Hinblick auf die Gerichtsverhandlungen wurden das 

Klage- und Urteilsdatum, die Forderungen der klagenden sowie der beklagten Partei, die ehelichen 

Konfliktfelder und der Ausgang der Verfahren festgehalten. 

                                                
10 Eine ausführliche Beschreibung der Quellen und eine Quellenkritik der im Kontext der Gerichtsverfahren überlie-

ferten Dokumente werden in Kapitel 2 vorgenommen. 
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Die computergestützte Erschließung der Gerichtsfälle brachte unschätzbare Vorteile mit sich. 

Abgesehen davon, dass die Datenbank einen Überblick über hunderte von Fällen gewährleistete, 

war es möglich, unterschiedliche Abfragen an das Datenmaterial zu stellen. Je nach Frageinteresse 

und Abfragekriterien erhielt ich auf diese Weise eine eingegrenzte Anzahl an Fällen. Fragen nach 

wie viel, wer und was ließen sich so vergleichsweise rasch beantworten. Im Mittelpunkt der Analy-

se und Interpretation der vorliegenden Arbeit stehen nichtsdestotrotz Einzelfälle. Ich möchte 

mich, wie Caroline Arni formuliert, ăauf den einzelnen Fall, auf seine minutiºsen Details und seine 

grossen Linien, auf seine Auslassungen und Abschweifungen, auf seine Refrains und sein Unge-

reimtes und auf die verschiedenen Perspektiven, aus denen die Geschichte der Ehe erzählt 

wirdò,11 einlassen. Für die Auswahl der Gerichtsfälle war nicht deren statistische Repräsentativität 

ausschlaggebend. Die Auswahl der für die Analyse in Betracht gezogenen Einzelfälle orientierte 

sich an einem Raster von Ähnlichkeit und Unähnlichkeit bzw. von Gewöhnlichem und Außerge-

wöhnlichem. Caroline Arni, deren Zugangsweise ich für meine Arbeit adaptierte, verweist in die-

sem Zusammenhang auf die Methode des theoretical sampling12, der zufolge ădie Auswahl der Unter-

suchungseinheiten sich davon leiten lässt, ob die ausgewählten Fälle das Wissen über den Gegens-

tand zu erweitern geeignet sind oder nichtò.13 In der Rekonstruktion von Einzelfällen und deren 

narrativer Darstellung geht es ð auch in Anlehnung an die Überlegungen des italienischen Histori-

kers Eduardo Grendi (lõeccezionale normale) ð darum, ăim Besonderen das Allgemeine aufzusp¿ren 

und die Dialektik von Singulªrem und Generellem ernst zu nehmenò.14 

Die Intention der vorliegenden Studie ist es, nicht nur Prozesse und Strukturen herauszuarbeiten, 

sondern darüberhinaus, deren Wirkungsweise zu illustrieren.15 Geht man mit Pierre Bourdieu da-

von aus, dass sich die soziale Welt den Individuen in Form von Wahrnehmungs-, Denk- und 

Handlungsschemata einschreibt, muss die Verbindung zwischen Strukturen und Subjekten als 

unentwirrbar gedacht werden.16 Diese Sichtweise betont sowohl den Einschreibungsprozess, der 

von Bourdieu als die ăVerinnerlichung der  uÇerlichkeitò beschrieben wird, als auch die Partizipa-

tion an bzw. Gestaltbarkeit der sozialen Welt durch die Akteure und Akteurinnen. Angelehnt an 

diese Überlegungen von Bourdieu geht es mir darum, die historischen Subjekte als konstituierte 

Subjekte zu begreifen und zu zeigen, wie sie auch durch die Netzwerke, die sie bilden, und durch 

die Konflikte, die sie führen, die soziale Welt hervorbringen, die im Nachhinein als natürlich und 

unveränderbar erscheint. 

                                                
11 Arni, Caroline: Entzweiungen. Die Krise der Ehe um 1900, Köln/Weimar/Wien 2004, 17. 
12 Zum Verfahren des theoretical sampling vgl. Strauss, Anselm L./Corbin, Juliet: Grounded Theory: Grundlagen quali-

tativer Sozialforschung (englisch 1990), Weinheim 1999, 148ð165. 
13 Arni: Entzweiungen, 17ð18. 
14 Ebd., 18. 
15 Vgl. ebd., 19. 
16 Vgl. Bourdieu, Pierre: Strukturen, Habitusformen, Praktiken, in: ders.: Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Ver-

nunft (französisch 1980), Frankfurt am Main 1993, 97ð121, hier 102. 
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Die in den einzelnen Kapiteln mehr oder weniger ausführlich wiedergegebenen Gerichtsfälle ver-

langen eine Kontextualisierung. Zu diesem Zweck habe ich einerseits rezente Forschungsliteratur 

und andererseits zeitgenössische Texte wie beispielsweise Eheratgeber, aber auch rechts- und me-

dizinwissenschaftliche Fachliteratur beigezogen.  

Zur Transkription der handschriftlichen Gerichtsakten ist anzumerken, dass ich die zeitgenössi-

sche Orthografie beibehalten habe. Lediglich in Hinblick auf die Groß- und Kleinschreibung so-

wie die Interpunktion habe ich mich an die aktuellen Regeln der deutschen Rechtschreibung gehal-

ten. Abkürzungen habe ich stillschweigend aufgelöst. Mit drei Punkten in eckigen Klammern sind 

Auslassungen gekennzeichnet. 
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Kapitel 1 

Eherecht 

ăDurch die Scheidung von Tisch und Bett, sie mag eine einverstªndliche oder unein-
verständliche seyn, wird das Band der Ehe nicht aufgelöset. Es kann daher kein von 
Tisch und Bett geschiedener Ehegatte, so lange der andere lebt, wenn er nicht allen-
falls in der Folge die gerichtliche Trennung der Ehe, oder eine Todeserklärung des 
anderen Theiles zum Zwecke der Wiederverehelichung bewirkt, eine neue eingehen. 
Würde er dieses thun, so beginge er das Verbrechen der zweyfachen Ehe. Auch die 
Verbindlichkeit zur ehelichen Treue, die sich nicht bloß auf den noch bestehenden 
Ehevertrag, sondern auch auf die christlichen Religionsvorschriften gründet, bleibt 
für beyde geschiedene Eheleute unverrückt. Es begeht also ein geschiedener Ehegatte 
durch seine Vermischung mit einer fremden Person einen Ehebruch, und der belei-
digte Theil kann verlangen, daß der schuldige Theil wegen dieser schweren Poli-
zey=Uebertretung in Untersuchung gezogen und bestraft werde, wovon dann die 
Folge wäre, daß der ehebrecherische Theil auch nach dem Absterben seines Gatten 
wegen des eintretenden Hindernisses des Ehebruches die Person nicht ehelichen 
kºnnte, mit welcher er den Ehebruch begangen hat.ò17 

 

Die zitierte Textpassage, in der der 1760 geborene Rechtswissenschaftler Thomas Dolliner eine 

Antwort auf die Frage nach den rechtlichen Auswirkungen einer Ehescheidung gibt, mag auf den 

ersten Blick nicht unbedingt zur Verständlichkeit des Ehescheidungsrechts beitragen. Ich habe 

mich nichtsdestotrotz daf¿r entschieden, diesem Kapitel dieses ădichteò Zitat voranzustellen, da 

es sehr anschaulich die Komplexität eines konfessionell getrennten Ehescheidungsrechts vermit-

telt, wie es in der Habsburgermonarchie bzw. in Österreich bis Einführung der obligatorischen 

Zivilehe Gültigkeit besaß. 

Thomas Dolliner differenziert in seinem erstmals 1835 erschienenen ăHandbuch des ºsterreichi-

schen Eherechtesò, dem das Zitat entnommen ist, zwischen der katholischen Eheleuten zur Ver-

f¿gung stehenden ăScheidung von Tisch und Bettò und der ăTrennung der Eheò, die nur protes-

tantischen, jüdischen und griechisch-nichtunierten Eheleuten zustand. Die Nichtigkeitserklärung 

bzw. Annullierung einer Ehe, die ein scheinbar bestehendes Eheband aufhob, indem sie die Ehe-

schließung als ungültig deklarierte, findet in der zitierten Textpassage keine Erwähnung. Wie 

Thomas Dolliner ausf¿hrt, bot eine ăTrennung der Eheò der schuldlosen Partei die Mºglichkeit 

                                                
17 Dolliner, Thomas: Handbuch des österreichischen Eherechtes. Ausführliche Erläuterung des zweiten Hauptstückes 

des bürgl. Gesetzbuches von §. 93ð110, Bd. 3, 2. Aufl., Wien 1848, 146ð147. In dieser Arbeit wird die 1848 er-
schienene 2. Aufl. zitiert. Die 1. Aufl. erschien bereits 1835. Der Text wurde in Form eines Aufsatzes allerdings be-
reits 1829 in der ăZeitschrift f¿r ºsterreichische Rechtsgelehrsamkeitò abgedruckt. 
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der Wiederverheiratung. Von Tisch und Bett geschiedenen Ehemännern und Ehefrauen war es im 

Gegensatz dazu nicht gestattet, bei Lebzeiten ihrer Ehepartnerin bzw. ihres Ehepartners eine neue 

Ehe einzugehen. In der Vorstellung und Lehre der katholischen Kirche ist die Ehe bis in die Ge-

genwart ein Sakrament und das Eheband unauflösbar. Von Tisch und Bett geschiedene Eheleute, 

die bei Lebzeiten des Ehepartners bzw. der Ehepartnerin eine neue Ehe schlossen, begingen das 

Verbrechen der Bigamie. Abgesehen davon enthob eine ăScheidung von Tisch und Bettò die Ehe-

leute nicht von der Pflicht zur ehelichen Treue. ăAuÇerehelicher Geschlechtsverkehrò konnte so 

von der von Tisch und Bett geschiedenen Ehefrau bzw. vom von Tisch und Bett geschiedenen 

Ehemann als Ehebruch zur Anzeige gebracht werden. 

Die f¿r die Eheleute aus einer ăScheidung von Tisch und Bettò resultierenden Vorteile nennt 

Thomas Dolliner im zweiten Teil seiner Ausf¿hrungen. ăDurch die Scheidung von Tisch und 

Bettò, so der Rechtswissenschaftler, werde ădie eheliche Gemeinschaft zwischen den Ehegatten 

aufgehobenò. Diese bestehe insbesondere ăin dem Zusammenleben der Eheleute, der gemein-

schaftlichen Haushaltung, der gegenseitigen Beystandleistung und ehelichen Beywohnungò, womit 

der Geschlechtsverkehr gemeint war. 

 

Kodifizierung des Eherechts 

Das ausgehende 18. und beginnende 19. Jahrhundert war von Bestrebungen geprägt, die Vielzahl 

an Rechtsordnungen, wie sie für die Frühe Neuzeit kennzeichnend war, zu vereinheitlichen. Ne-

ben kirchlichem und weltlichem Recht sowie Land- und Stadtrechten existierten im frühneuzeitli-

chen Österreich auch gesonderte Rechtsnormen für den Adel, für Studenten oder auch Universi-

tätsangehörige. Wie die Juristin Ursula Floßmann schreibt, vereinigten sich ădie Forderungen der 

vernunftrechtlichen Theorie [é] mit dem Wunsch des aufgeklªrten Absolutismus, f¿r Rechtssi-

cherheit und Rechtsgleichheit zu sorgenò. Die Landesf¿rsten und Landesf¿rstinnen des 18. Jahr-

hunderts machten es sich ăzur Aufgabe, das geltende Recht zu erfassen und in Kodifikationen 

niederzulegenò.18 Den Startschuss gab Maria Theresia 1753, als sie eine Kompilationshofkommis-

sion einsetzte, der Vertreter einzelner Länder oder Ländergruppen angehörten.19 Als Hauptrefe-

rent fungierte Joseph von Azzoni.20 Er wurde für Böhmen bestellt und war Professor für Institu-

                                                
18 Floßmann, Ursula/Kalb, Herbert/Neuwirth, Karin: Österreichische Privatrechtsgeschichte, 7. Aufl., Wien 2014, 

17. 
19 In der Habsburgermonarchie gab es bereits zuvor Bestrebungen, die unterschiedlichen Rechtsordnungen zu kom-

pilieren. Ein Beispiel dafür ist der Codex Austriacus (1704ð1777) oder die Installation einer Kompilationskommissi-
on unter Joseph I. im Jahr 1709 in Brünn und Prag. Vgl. ebd.; Neschwara, Christian (Hg.): Die ältesten Quellen zur 
Kodifikationsgeschichte des österreichischen ABGB. Josef Azzoni, Vorentwurf zum Codex Theresianus ð Josef 
Ferdinand Holger, Anmerckungen über das österreichische Recht (1753) (Fontes rerum Austriacarum 3. Abteilung, 
Fontes iuris 22), Wien u.a. 2012, 16ð17; sowie Kocher, Gernot: Grundzüge der Privatrechtsentwicklung und der 
Geschichte der Rechtswissenschaft in Österreich, 2. Aufl., Wien u.a. 1997, 60. 

20 Joseph Ritter von Azzoni (1712ð1760) kam aus einer adeligen Mailänder Familie, die nach Böhmen eingewandert 
war. 1738 erlangte er den juridischen Doktorgrad, 1740 wurde er zum außerordentlichen Professor für Gerichts-
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tionen und Gerichtspraxis an der Universität Prag sowie ehemaliger Landesadvokat und Mitglied 

der Prager Kommission zur Ausarbeitung einer neuen Landesordnung. Die Aufgabe der Kommis-

sion bestand darin, das Zivilrecht für die österreichischen Länder und für Böhmen durch die 

ăAufarbeitung der bestehenden Landesrechte nach naturrechtlichen Gesichtspunktenò zu verein-

heitlichen.21 

In der Habsburgermonarchie erarbeiteten mehrere Kommissionen über einen Zeitraum von mehr 

als 50 Jahren schrittweise Gesetzesentwürfe und Gesetzestexte, die auch das Eherecht betrafen.22 

Das erste Ergebnis dieses Kodifikationsprozesses stellte der Codex Theresianus von 1766 dar. Auf-

grund seines Umfangs und seines lehrbuchhaften Charakters blieb er allerdings ein Gesetzesent-

wurf und erhielt keine Rechtskraft.23 Erst in den 1780er-Jahren traten mit dem Josephinischen 

Ehepatent von 1783 und dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch von 1786 (zur Unterschei-

dung vom 1811 kundgemachten ABGB später in Josephinisches Gesetzbuch bzw. Teil-AGBG 

umbenannt) zwei Gesetzestexte in Kraft, die in Hinblick auf das Eherecht wichtige Bestimmungen 

enthielten. Eine zentrale Rolle beim Verfassen der unter Joseph II. entstandenen Gesetzesentwür-

fe spielte Johann Bernhard Horten24. 1796 wurde unter der Kommissionsleitung von Karl Anton 

von Martini25 das Westgalizische Gesetzbuch erlassen, das im Folgejahr in Kraft trat. Nach weite-

ren Überarbeitungen entstand schließlich das unter der Federführung von Franz Anton von Zeil-

ler26 abgefasste ABGB von 1811. Dieses trat am 1. Jänner 1812 in Kraft und stellte erstmals eine 

                                                                                                                                              
praxis ernannt, später übernahm er auch die Professur des kanonischen und römischen Rechts. 1756 wurde er zum 
wirklichen Hofrat der Obersten Justizstelle ernannt, 1760 in den Ritterstand erhoben. Zu seiner Biographie vgl. 
Dölemeyer, Barbara: Joseph Ritter von Azzoni, in: Brauneder, Wilhelm (Hg.): Juristen in Österreich: 1200ð1980, 
Wien 1987, 73ð77; Neschwara: Quellen, 49ð51. 

21 Floßmann/Kalb/Neuwirth: Privatrechtsgeschichte, 18. 
22 Einen Überblick über die im Kontext der Kodifizierungsbestrebungen entstandenen Gesetzestexte geben bei-

spielsweise Duncker, Arne: Gleichheit und Ungleichheit in der Ehe. Persönliche Stellungen von Frau und Mann im 
Recht der ehelichen Lebensgemeinschaft 1700ð1914, Köln 2003, 137ð142; Forster, Ellinor: Handlungsspielräume 
von Frauen und Männern im österreichischen Eherecht. Geschlechterverhältnisse im 19. Jahrhundert zwischen 
Rechtsnorm und Rechtspraxis, Diss. Univ. Innsbruck 2008, 16ð27; Forster, Ellinor: Gesellschaftliche Neuordnung 
am Ende des 18. Jahrhunderts? Ein Vergleich der österreichischen und toskanischen Rechtsentwürfe, in: Geschich-
te und Region/Storia e regione 20/2 (2011), 15ð39, hier 20ð21. 

23 Vgl. Kocher: Grundzüge, 60; Duncker: Gleichheit, 138. 
24 Johann Bernhard Horten (gest. 1786) wurde in Westfalen geboren, studierte Rechtswissenschaft in Wien. Anfangs 

arbeitete er beim Reichshofrat, später wurde er Staatsratskonzipist, rückte 1772 zum Regierungsrat auf und wurde 
in die Kompilationskommission aufgenommen, in der er weiterhin an der Überarbeitung des Codex Theresianus ar-
beitete. Vgl. Maasburg, Friedrich von: Gutächtliche Aeußerung des österreichischen Staatsrathes über den von der 
Compilationscommission im Entwurfe vorgelegten Codex Theresianus civilis, 3 Teile, in: Allgemeine österreichi-
sche Gerichts-Zeitung 53ð55 (1881), 218. 

25 Karl Anton Freiherr von Martini zu Wasserberg (1726ð1800) wurde in Bozen als Sohn eines k. k. Hofrates bei der 
Obersten Justizstelle geboren. 1747 schloss er sein Studium der Rechts- und Staatswissenschaften in Wien ab, an-
schließend unternahm er eine ausgedehnte Bildungsreise durch Europa und stand im diplomatischen Dienst der 
kaiserlichen Gesandtschaft in Madrid. 1754 kehrte er nach Wien zurück und lehrte an der dortigen Universität Na-
turrecht, Institutionen und Geschichte des Römischen Rechts. Ab 1764 arbeitete er als Hofrat der Obersten Justiz-
stelle an den Justizreformplänen. Zu seiner Biographie vgl. Schlosser, Hans: Karl Anton Freiherr von Martini zu 
Wasserberg, in: Brauneder: Juristen, 77ð82. 

26 Franz Anton Felix von Zeiller (1751ð1828) wurde in Graz geboren, 1778 promovierte er in Wien bei Karl Anton 
von Martini zum Doktor der Rechte. 1782 trat er als Ordinarius die Nachfolge von Martini an. 1797 wurde er zum 
Beisitzer der Hofkommission in Justizgesetzsachen ernannt. Ab 1801 war er in dieser Kommission Referent für die 
Arbeiten am Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuchs. 1803 wurde er zum Präses und Direktor der Juristenfakultät 
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vollstªndige Zivilrechtskodifikation ăf¿r die gesammten Deutschen Erblªnder der Oesterreich-

ischen Monarchieò dar.27 Wie Ellinor Forster anmerkte, ging ădieser Prozess [é] mit vielen Brü-

chen und Wendungen einherò.28 Insbesondere die Frage, ob für die Bestimmungen des ABGB das 

Subsidiaritätsprinzip gelten und die Partikularrechte der einzelnen Länder fortbestehen sollten, war 

unter Juristen umstritten. 

Neben einem offensichtlich pragmatischen Moment, das auf eine Vereinfachung der Administra-

tion sowie der Rechtsprechung abzielte, standen im Zusammenhang mit der Verabschiedung eines 

bürgerlichen Gesetzbuchs vor allem auch herrschaftspolitische Motive im Vordergrund.29 Den 

absolutistischen Herrschern und Herrscherinnen ging es vor allem um eine bessere Regierbarkeit, 

eine Effizienzsteigerung der Verwaltung und um ökonomische sowie machtpolitische Interessen.30 

So betont etwa der Rechtshistoriker Pio Caroni, der unter dem Begriff ăGesetzbuchò eine auf 

Vollständigkeit und Vereinheitlichung abzielende schriftliche Sammlung von Rechtsnormen ver-

steht,31 dass der Prozess der Kodifikation nicht ăauf einen bloss kosmetischen Eingriff bzw. auf 

eine sterile Operation reduziertò werden kºnne.32 Für Caroni spielen die Absicht, durch die Ver-

einheitlichung des Rechts ădie bisherige sachliche Streuung der Rechtsquellen zu ¿berwindenò, 

Einzelfälle durch ein allgemeines Gesetz entscheiden zu können sowie den Spielraum der Richter 

einzuschränken, eine wichtige Rolle.33 Zudem begreift er die Konsolidierung der Machtposition 

des absolutistischen Monarchen als für die Kodifikationsbestrebungen kennzeichnend. Dem Mo-

narchen, der ăim Recht die Uneingeschrªnktheit (und daher Ausschliesslichkeit) seiner politischen 

Macht wiedergespiegeltò sehen wollte, kam es gelegen, so Caroni, die Gesetzgebung in seinen 

Aufgabenbereich einzuverleiben.34 

Insbesondere lag den Regierenden der Zugriff auf die Jurisdiktion in Ehesachen am Herz, betrach-

teten sie Ehe und Familie doch als ăKeimzelleò der Gesellschaft und des Staats.35 Zum Ausdruck 

kommt diese Haltung etwa in der 1785 publizierten Schrift ăIst es wahr, daÇ die k. k. Verordnun-

gen in Ehesachen dem Sakramente entgegen stehen?ò. In der Annahme, ădaÇ eine verbesserte 

                                                                                                                                              
ernannt, später zwei Mal zum Rektor der Universität Wien gewählt. Zu seiner Biographie vgl. Oberkofler, Gerhard: 
Franz Anton Felix von Zeiller, in: Brauneder: Juristen, 97ð102. 

27 Das Geltungsgebiet des ABGB und die unterschiedlichen Daten seines Inkrafttretens beschreibt: Forster: Hand-
lungsspielräume, 26ð27. 

28 Forster: Neuordnung, 20. 
29 Ein Überblick über Forschungen zum Absolutismus und der Frage nach dessen Durchsetzungskraft findet sich bei 

Michaela Hohkamp. Dabei gibt sie zu bedenken, ădaÇ der Absolutismus nur begrenzt Realitªt geworden ist": Hoh-
kamp, Michaela: Herrschaft in der Herrschaft: Die vorderösterreichische Obervogtei Triberg von 1737 bis 1780, 
Göttingen 1998, 14ð20. 

30 Vgl. etwa Friedrich, Margret: Zur Genese der Stellung der Ehefrau im österreichischen Allgemeinen Bürgerlichen 
Gesetzbuch, in: LõHomme. Zeitschrift f¿r feministische Geschichtswissenschaft 14/1 (2003), 97ð109, hier 97. 

31 Vgl. Caroni, Pio: Gesetz und Gesetzbuch. Beiträge zu einer Kodifikationsgeschichte, Basel u.a. 2003, 5ð6. 
32 Ebd., 8. 
33 Vgl. ebd., 10ð11. 
34 Vgl. ebd., 20ð21. 
35 Vgl. Mühlsteiger, Johannes: Der Geist des josephinischen Eherechtes (Forschungen zur Kirchengeschichte Öster-

reichs 5), Wien/München 1967, 19ð20. 
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Gesetzgebung die Gl¿ckseligkeit der Staaten befºrdertò, m¿sse das Eherecht ð als wichtigster und 

als jener Bereich der Gesetzgebung, der am notwendigsten einer Verbesserung bedürfe ð ăden 

ersten Blick auf sich ziehenò:36 

 

ăWas der Staat im Großen ist, das sind häusliche Familien im Kleinen, und die ganze 
Grundlage der häuslichen Familien sind die Ehen. Diese erstrecken sich von der 
höchsten, bis zur niedrigsten Klasse der Unterthanen: sie sind die Pflanzschule junger 
Bürger: aus den zu unsern Zeiten geschlossenen Ehen haben künftige Regenten ihre 
Unterthanen zu erwarten, und der Wohlstand nicht nur der Hauptpersonen, die sich 
in die Ehe begeben, sondern auch der daraus erzeugten Kinder und ihrer Nachköm-
linge bis in die spätesten Zeiten hªngt von deren guten Einrichtung ab.ò 

 

Die Begründung des Theologen Matthäus Christian Schili, warum das Eherecht durch den weltli-

chen Regenten erlassen und kontrolliert werden sollte, schlug in dieselbe Kerbe. Schili, ein Befür-

worter des josephinischen Eherechts, hielt 1805 in seinen Erläuterungen zum Ehepatent fest, dass 

ăeine gute, oder schlimme Ehe [é] EinfluÇ auf das Wohl der Verheiratheten, auf das Wohl der 

Kinder, auf das Wohl ganzer Familien, auf das Wohl des Staates selbstò habe.37 Seiner Meinung 

nach sei ăder Landesf¿rst [é] also berechtigt, ja verpflichtet, seine Aufmerksamkeit auf die Ehe-

verträge zu wenden, und solche Verfügungen in Ansehen derselben zu treffen, daß sie zweckmä-

Çig geschlossen, und beobachtete werdenò. 

Umgesetzt wurde die Übertragung der gerichtlichen Zuständigkeit in Ehesachen an die weltlichen 

Gerichte mit dem Josephinischen Ehepatent, das am 16. Jänner 1783 kundgemacht wurde. Das 

Ehepatent betrachtete die Ehe als einen ăb¿rgerlichen Vertragò und bestimmte, dass die ăaus die-

sem Vertrage herfließenden, und den Vertrag errichtenden gegen einander zustehenden bürgerli-

chen Gerechtsame [=Rechte] und Verbindlichkeiten [é] ihre Wesenheit, Kraft und Bestimmung 

ganz und allein von den landesf¿rstlichen Gesetzenò erhalten.38 ăDie Entscheidung der hierüber 

entstehenden Streitigkeiten gehºrt also f¿r die landesf¿rstlichen Gerichtsstellenò, so der Gesetzes-

text. 

Das Argumentationsschema der Befürworter, das diesen radikalen Schritt begleitete, basierte auf 

dem Gedanken, ădaÇ die kirchliche Gerichtsbarkeit in mehr oder minder großem Umfang nichts 

anderes als landesherrliche Jurisdiktion sei, die der Kirche überlassen oder übertragen worden 

warò.39 Dass die Kirche die eherechtlichen Bestimmungen lediglich im Auftrag der Landesfürsten 

erlassen habe und ihr die Ăgelieheneô Gerichtsbarkeit jederzeit wieder entzogen werden kºnne, galt 

es demnach nachzuweisen. Zu diesem Zweck erschienen etwa zeitgleich mit der Kundmachung 

                                                
36 Ist es wahr, daß die k. k. Verordnungen in Ehesachen dem Sakramente entgegen stehen?, Wien 1785, 6ð7. 
37 Schili, Matthäus Christian: Versuch einer Erläuterung des Ehepatents vom 16. Jäner 1783 mit allen bis 27. Hornung 

1805 nachträglich darüber ergangenen Verordnungen, Grätz 1805, 3. 
38 Patent vom 16. Jänner 1783 (JGS 117) (Josephinisches Ehepatent), § 1. 
39 Plöchl, Willibald: Geschichte des Kirchenrechts, Bd. 4: Das katholische Kirchenrecht der Neuzeit, Wien 1966, 361. 
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des Ehepatents mehrere Rechtfertigungsschriften, die die Argumentation für eine weltliche Juris-

diktion in Ehesachen stützten. 

Die erwähnte Schrift von 1785 stellte beispielsweise eine solche Rechtfertigungsschrift dar. Sie 

wurde im Auftrag von Joseph II. von den Redaktoren des Ehepatents Johann Bernhard Horten 

und Joseph von Sonnenfels40 verfasst.41 Die beiden Autoren hielten gleich zu Beginn fest, dass 

ăeine fremde Macht seit mehreren Jahrhundertenò ausschlieÇlich ¿ber die Rechtsetzung und 

Rechtsprechung verf¿ge und dass durch das Ehepatent diese Befugnisse ăunter die landesf¿rstli-

che Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit zur¿ckgezogenò seien.42 Aus Sicht der Autoren hätten 

ăLandesf¿rsten aus ¿bel verstandener Frºmmigkeit, aus falschen ihnen beygebrachten Begriffen, 

oder aus andern Ursachenò einige Rechtsbereiche ăeiner fremden Gerichtsbarkeit ¿berlassenò.43 

Dieser Schritt habe die Jurisdiktion in Ehesachen aber zu keiner Zeit aus dem staatlichen Kompe-

tenzbereich ăherausgerissen, noch der fremden Gerichtsbarkeit eigenth¿mlich eingerªumetò. Die 

Landesfürsten hätten die Rechtsprechung nicht veräußert, sondern nur ăan andere ¿bertragenò. 

Ihnen müsse daher auch jetzt ð so wie vor der Inanspruchnahme der Ehegerichtsbarkeit durch die 

Kirche ð das Recht zustehen, ă¿ber die Ehen eben jene Gesetze zu erlassen, die sie vorher erlas-

sen konntenò.44 Den 1563 am Konzil von Trient im Decretum Tametsi festgehaltenen Lehrgrund-

satz, dass ăEheprozesse [é] vor kirchliche Richterò gehºren,45 entkräfteten die beiden Autoren. 

Sie erklärten, dass die kirchliche Jurisdiktion in Ehesachen am Konzil von Trient lediglich deshalb 

bestätigt worden war, weil die dort anwesenden Abgeordneten der katholischen Landesfürsten 

ăvon ihren Hºfen keinen Auftragò erhalten hªtten, dieser ăf¿r das K¿nftige zu widersprechenò.46 

Eine ähnliche Argumentation verfolgte die ein Jahr zuvor erschienene Schrift ăWer ist Richter in 

Ehesachen? Ein Beytrag zum josephinischen Kirchenrechtò. Der anonyme Autor war der Mei-

nung, dass ăder gewºhnliche Stoff aller Ehestreitigkeiten [é] entweder die Eheverlºbnisse, oder 

die Ehehindernisse, oder die Ehescheidungenò seien und behauptete, ădaÇ keine aus allen diesen 

                                                
40 Joseph von Sonnenfels (1732ð1817) stammte aus einer jüdischen Konvertitenfamilie. 1763 erhielt er in Wien die 

Professur für Polizei- und Kameralwissenschaft, ab 1780 war er Mitglied der Studienhofkommission. Er war Rek-
tor der Wiener Universität und übte großen Einfluss auf die Reformen des Strafgesetztes aus. Zu seiner Biographie 
vgl. Ogris, Werner: Joseph von Sonnenfels, in: Brauneder: Juristen, 82ð87. 

41 Vgl. Mühlsteiger: Geist, 109. 
42 Ist es wahr, daß die k. k. Verordnungen in Ehesachen dem Sakramente entgegen stehen?, 3. 
43 Ebd., 25. 
44 Ebd., 26. 
45 In den im November 1563 erlassenen Canones de sacramento matrimonii formulierten die Vertreter der päpstlichen 

Kirche unumstößliche Lehrgrundsätze für den Bereich der Ehe. Neben der alleinigen und ausschließlichen Jurisdik-
tion in Ehesachen hielten die Vertreter der katholischen Kirche explizit am sakramentalen Charakter der Ehe, ihrer 
Unauflösbarkeit und der Scheidung von Tisch und Bett als alleiniges Rechtsinstitut, das die Eheleute in schwerwie-
genden Ausnahmefällen vom Zusammenleben befreite, fest: Dekret Tametsi: Doctrina de sacramento matrimonii, 24. Sit-
zung vom 11. November 1563, zit. nach der Übersetzung von Joseph Wohlmuth, vgl. Wohlmuth, Josef/Alberigo, 
Guiseppe (Hg.): Dekrete der ökumenischen Konzilien, Bd. 3: Konzilien der Neuzeit, Paderborn u. a. 2002, 753ð
755. 

46 Ist es wahr, daß die k. k. Verordnungen in Ehesachen dem Sakramente entgegen stehen?, 47ð48. 
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dreyen vor den Richterstuhl der Geistlichkeit gehºreò.47 Die Kirche m¿sse ăentweder durch unbil-

lige Anmassung der Clerisey oder aus gutwilliger Nachsicht der Landsf¿rsten an dieselbe [é] ge-

kommen seynò.48 Der Autor meinte, dass durch die Übertragung der Ehegerichtsbarkeit an die 

weltlichen Gerichte Joseph II. ăeinen groÇen Vorschritt gethanò habe.49 Seiner Meinung nach 

sollten auch andere katholische Herrscher diesen Schritt setzen. Er schloss seinen Beitrag daher 

mit der Bitte: ăGott erleuchte unsere deutschen Landsf¿rsten, daÇ sie hierinn ihre Rechte einmal 

erkennen, und nach dem Beyspiel Josephs zum besten ihrer Vºlker aus¿ben!ò50 

Nicht nur in Rechtfertigungsschriften wurde argumentiert, warum die Jurisdiktion in Ehesachen 

im Zuständigkeitsbereich weltlicher Gerichte liege. Der Rechtswissenschaftler Thomas Dolliner 

widmete etwa das einleitende Kapitel seines 1835 in der ersten Auflage erschienenen und am Be-

ginn des Abschnitts zitierten Handbuchs der Frage nach dem ăGerichtsstand in Ehestreitigkei-

tenò.51 Den Nachweis dafür, dass der Kirche weder die Rechtsetzung noch die Rechtsprechung in 

Ehesachen zustehe, fand er zum einen im kanonischen Recht selbst und zum anderen in der Ge-

schichte begründet: Zwar gestand Dolliner ein, dass nach kanonischem Recht die Ehestreitigkeiten 

vor die Kirchengerichte gehören. Deren gerichtliche Zuständigkeit könne sich jedoch nur auf die 

inneren ð das Ehesakrament berührende ð und nicht auf die äußeren ð die Ehe als bürgerlichen 

Vertrag betreffenden ð Angelegenheiten beziehen. ăDenn so weit erstreckt sich die Macht der 

Seelsorger, der hºheren Kirchenvorsteher, und selbst der ganzen Kirche nichtò, dass sie die Ehe 

mitsamt ihren Rechten und Verbindlichkeiten regeln könnten.52 Der am Konzil von Trient erlas-

sene Grundsatz ¿ber die kirchengerichtliche Zustªndigkeit kºnne daher nur eine der Kirche ăvon 

bürgerlichen Regenten ausdrücklich oder stillschweigend überlassene Gerichtsbarkeit gemeint 

habenò.53 

Dieses Argument wurde durch die zweite ð geschichtlich argumentierende ð Aussagelinie gestützt. 

Hierfür führte Thomas Dolliner ð wie andere Autoren auch ð diverse Gesetzesstellen an, die aus 

der Feder weltlicher Autoren stammten und belegen sollten, dass das Eherecht ursprünglich ein 

Gegenstand des weltlichen Rechts gewesen sei.54 Zumeist aus der römischen und griechischen 

Antike stammende, aber auch frühchristliche Gesetzesstellen und Gesetzessammlungen sollten 

beweisen, dass die Ehegerichtsbarkeit ihre Wurzeln in der landesfürstlichen Jurisdiktion hatte. Es 

                                                
47 Wer ist Richter in Ehesachen? Ein Beytrag zum josephinischen Kirchenrecht, o.O. 1784, 15. 
48 Ebd., 77. 
49 Ebd., 78ð79. 
50 Ebd., 79ð80. 
51 Dolliner: Handbuch des österreichischen Eherechtes, 1ð12. Das Kapitel wurde in Form eines Aufsatzes bereits 
1827 in der ăZeitschrift f¿r ºsterreichische Rechtsgelehrsamkeitò abgedruckt. 

52 Ebd., 3. 
53 Ebd., 4. 
54 Neben Thomas Dolliner vgl. etwa: Versuch über die Frage: Ob ein katholischer Landesfürst das Recht habe, giltig 

geschlossene und vollbrachte Ehen seiner katholischen Unterthanen, in gewissen Umständen, auch in Ansehung 
des Bandes zu trennen?, o. O. 1785. 



26 

sei ăhistorisch gewiÇò, so Thomas Dolliner, ădaÇ die alten christlichen Kaiser [é] die Gerichts-

barkeit in Ehestreitigkeiten durch ihre weltlichen Richter mit Ausschluß der Kirchenvorsteher 

aus¿btenò.55 Der Blick in die Vergangenheit zeige, dass sich die ăSceneò jedoch nach dem Zu-

sammenbruch des römischen Reichs geändert habe. Die Herrscher und Herrscherinnen der neuen 

Reiche hätten die Ausübung der Gerichtsbarkeit der Kirche überlassen. Sein zweites Argument 

resultierte also in der bereits ausgeführten Argumentation, dass die Ehegerichtsbarkeit immer 

schon im Zustªndigkeitsbereich der weltlichen Gerichte war und die Landesf¿rsten diese nun ăwi-

der ganz in eigene Verwaltungò ¿bernehmen sollten.56 

 

Trotz dieses radikalen Schritts ging die Kompilationskommission nicht so weit, die Zivilehe einzu-

führen. Sowohl das Ehepatent als auch die darauffolgenden Gesetzestexte beließen die Trauung in 

kirchlicher Hand, was zur Folge hatte, dass die Eheschließung durch einen Geistlichen vorge-

nommen werden musste.57 Dennoch, Überlegungen und Anstrengungen, die Zivilehe einzufüh-

ren, gab es in den 1780er-Jahren. Es sollte den Eheleuten bei der Eheschließung freigestellt wer-

den, ob sie das Sakrament empfangen wollen oder nicht.58 Wie Hermann Conrad schreibt, plädier-

ten Mitglieder der Niederösterreichischen (Nö.) Regierung sowie der Geistlichen Hofkommission, 

welche auf die kirchenpolitische Entwicklung großen Einfluss ausübte, Ende Dezember 1783 für 

die Einf¿hrung der Zivilehe, ăzu der das Sakrament auf Wunschò des Ehepaars hinzukommen 

sollte.59 Der Vorschlag wurde jedoch von der Hofkanzlei abgelehnt. Die bei Conrad zitierte Be-

gründung der Ablehnung lief auf vier Punkte hinaus:60 Erstens f¿rchtete die Hofkanzlei ădurch 

solch einen Schritt den katholischen Grundsatz, daß die Ehe ein Sakrament sey, zu sehr zu er-

sch¿tternò. Zweitens w¿rde der Vorschlag die unangenehme Frage aufwerfen, ob das Sakrament 

durch die Eheleute selbst oder durch den Priester gespendet werde. Unangenehm war diese Frage 

deshalb, weil die Wahlmöglichkeit der vorherrschenden Meinung widersprach, dass das Sakrament 

ð als konstitutiver Bestandteil des bei der Trauung von beiden Eheleuten ausgesprochenen Ehe-

konsenses ð von den Eheleuten selbst gespendet werde. Diese Frage würde zudem eine weitere 

aufwerfen und zwar jene, auf welche Weise das Sakrament vor den im Decretum Tametsi festge-

schriebenen Formvorschriften gespendet wurde. Die Hofkanzlei behauptete drittens, dass derart 

                                                
55 Dolliner: Handbuch des österreichischen Eherechtes, 5. 
56 Ebd., 12. 
57 Vgl. Ehepatent, § 29; Patent vom 1. November 1786 (JGS 591) (Josephinisches Gesetzbuch), 3. Hauptstück, § 33 

und ABGB, § 75. 
58 Vgl. Conrad, Hermann: Staatliche Theorie und kirchliche Dogmatik im Ringen um die Ehegesetzgebung Josephs 

II., Festschrift M. Schmaus II, in: Scheffczyk, Leo/Dettloff, Werner/Heinzmann, Richard (Hg.): Wahrheit und 
Verkündigung. Michael Schmaus zum 70. Geburtstag, Wien/München u. a. 1967, 1171ð1190, hier 1174ð1177. 

59 Ebd., 1174ð1175. 
60 Vgl. Vortrag der Vereinigten treugehorsamsten Böhmisch-Österreichischen Hofkanzlei, Hofkammer und Banko-

Deputation, womittelst ein Geistlicher Hof-Kommissions-Vortrag vom 17. currentis über das Circular des Wiener 
Erzbischofs in Bezug auf das Ehekontrakts-Patent mit diesortiger Erinnerung alleruntertänigst überreicht wird, 30. 
Jänner 1784, zit. nach: ebd., 1175. 
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geschlossene Zivilehen ăwie ein erlaubter Konkubinat betrachtet werden m¿Çtenò und so in der 

Folge ăviele harte Prozesse und Familien-Zwistigkeiten hervorbringen d¿rftenò. Als viertes Gege-

nargument führte die Hofkanzlei an, dass durch die Existenz zweierlei Ehen ð nªmlich ămit und 

ohne Sakramentò ð ăder Geistlichkeit ¿ber all jene Ehen, die mit dem Sakrament verknüpft sind, 

eine noch grºÇere Gewaltò eingerªumt werde. 

Neben der Hofkommission kritisierte auch Martini den Vorschlag der Einführung der Zivilehe, da 

diese den sakramentalen Charakter der Ehe in Frage stelle. Die Kontroverse um die Einführung 

der Zivilehe wurde ð vorerst ð im März 1784 beendet. In einem von Joseph II. angeforderten 

Gutachten hielt die Kompilationskommission fest, dass eine ăCivilehe, welche, von der kirchli-

chen Weihe losgelöst, nur Aergerniß errege, das gute Einvernehmen zwischen Kirche und Staat 

stºre und [é] der Geistlichkeit ein weites Agitationsfeld erºffneò.61 

Der zwischen Staat und Kirche ausgetragene Konflikt über die Zuständigkeit in Ehesachen wurde 

in der zweiten Hälfte des 19. und im 20. Jahrhundert wiederaufgenommen. Die Forderung nach 

der Einführung der obligatorischen Zivilehe fand etwa Eingang in die Paulskirchenverfassung von 

1849.62 In der Habsburgermonarchie kam es in der Restaurationsphase nach der Revolution von 

1848 zu einer neuerlichen Annäherung zwischen Staat und Kirche.63 Im Konkordat von 1855 

wurde festgelegt, dass ăalle kirchlichen Rechtsfªlle und insbesondere jene, welche den Glauben, 

die Sacramenteò und ădie geistlichen Verrichtungen [é] betreffen, einzig und allein vor das kirch-

liche Gericht gehºrenò.64 Die Richter, so der zehnte Artikel des Konkordats, haben ăauch ¿ber die 

Ehesachen nach Vorschrift der heiligen Kirchengesetze und namentlich der Verordnungen von 

Trient zu urtheilen und nur die bürgerlichen Wirkungen der Ehe an den weltlichen Richter zu 

verweisenò. F¿r mehr als ein Jahrzehnt urteilten in der Habsburgermonarchie erneut geistliche 

Gerichte über Scheidungen von Tisch und Bett.65 

Die Bestimmungen des Konkordats wurden durch die im Reichsrat 1868 beschlossenen ăMaige-

setzeò auÇer Kraft gesetzt. Formell gekündigt wurde das Konkordat allerdings erst 1874.66 Mit 

Gesetz vom 25. Mai 1868 wurden ădie Gerichtsbarkeit in Ehesachen der Katholiken den weltli-

                                                
61 Hock, Carl Freiherr von: Der österreichische Staatsrath (1760ð1848), hrsg. von Ignaz Bidermann, Wien 1879, 248. 
62 Vgl. Verfassung des deutschen Reiches (ăPaulskirchenverfassungò) vom 28. Mªrz 1849, Ä 150. Abgedruckt wurde 

die Verfassung am 28. April 1849 im RGBl., URL: http://verfassungen.de/de/de06-66/verfassung48-i.htm 
(27.06.2013). 

63 Vgl. Forster: Handlungsspielräume, 17. 
64 Patent vom 5. November 1855 (Konkordat von 1855), Artikel X, RGBl. 1855/195. 
65 Einen Beitrag zu Ehescheidungsprozessen vor kirchlichen Gerichten in Tirol und Vorarlberg im 19. Jahrhundert 

verfasste Ellinor Forster. Die geistlichen Gerichte nahmen ihre Tätigkeit 1857 auf. Da die Kirche die einseitige 
Kündigung des Konkordats im Jahr 1868 seitens der österreichischen Monarchie nicht akzeptierte, übten die Kir-
chengerichte ihre Funktion als Scheidungsgerichte auch noch einige Jahre nach 1868 aus: Forster, Ellinor: Legitime 
Wut. Zum Ausdruck männlicher Gefühle in Ehescheidungsprozessen des ländlichen Tirol und Vorarlberg im 19. 
Jahrhundert, in: Borutta, Nina/Verheyen, Nina (Hg.): Die Präsenz der Gefühle. Männlichkeit und Emotion in der 
Moderne, 1800/2000 (Kulturgeschichte der Moderne 2), Bielefeld 2010, 105ð128. 

66 Vgl. Floßmann/Kalb/Neuwirth: Privatrechtsgeschichte, 101. 
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chen Gerichtsbehºrden ¿berwiesenò67 und die Vorschriften des ABGB und der nachträglich er-

gangenen Gesetze und Verordnungen wieder in Kraft gesetzt.68 Neu hinzu kam, dass katholische 

Paare vor der politischen Bezirksbehºrde ăeine vor dem Staat g¿ltige Ehe ohne Beobachtung der 

kanonischen Formvorschriften abschlieÇen konntenò.69 Diese sogenannte ăNotzivileheò war dann 

möglich, wenn die Eheschließung vom zuständigen Seelsorger aus einem kanonischen, staatlich 

nicht anerkannten Hindernisgrund verweigert wurde. Eine weitere Mºglichkeit, eine ăNotzivileheò 

zu schließen, war, wenn beide Eheleute erklärten, auf den Abschluss einer katholischen Ehe zu 

verzichten.70 

Am Grundsatz der Unauflösbarkeit katholischer Ehen wurde festgehalten, was zu politischen 

Auseinandersetzungen sowohl vor 1918 als auch während der Ersten Republik führte.71 In den 

parlamentarischen Debatten, die auch durch die Initiative der ersten Frauenbewegung am Laufen 

gehalten wurden, war die Einführung der obligatorischen Zivilehe immer wieder Gegenstand. 

Eine Art Höhepunkt erreichte der Konflikt zwischen Staat und Kirche in den Jahren um 1920, als 

der sozialdemokratische Landeshauptmann von Niederösterreich,72 Albert Sever, katholisch ver-

heiratete und von Tisch und Bett geschiedene Eheleute auf administrativem Weg vom Ehehinder-

nis des bestehenden Ehebandes dispensieren ließ. Die in der Folge geschlossenen Ehen wurden 

ăDispensehenò oder auch ăSever-Ehenò genannt und sind auch vor dem Hintergrund der ehe-

rechtlichen Situation im Burgenland zu betrachten. Im Burgenland, das 1921 von Ungarn an Ös-

terreich abgetreten werden musste, galt nach einem Beschluss von 1922 weiterhin das ungarische 

Eherecht, das die Zivilehe bereits 1895 eingeführt hatte.73 

Unter dem austrofaschistischen Bundeskanzler Engelbert Dollfuß wurde 1933 erneut ein Vertrag 

zwischen dem Heiligen Stuhl und der Republik Österreich abgeschlossen, der ein Jahr später in 

Kraft trat. Die obligatorische Zivilehe und damit die Ehescheidung mit der Möglichkeit der Wie-

                                                
67 Gesetz vom 25. Mai 1868, RGBl. 1868/47. 
68 Ebd., Artikel I. 
69 Floßmann/Kalb/Neuwirth: Privatrechtsgeschichte, 101. 
70 Notziviltrauungen wurden in eigenen Matriken verzeichnet. Anna Lea Staudacher befasste sich mit den Ziviltrau-

ungen in Wien zwischen 1870 und 1908. Die Daten sind über die genealogische Datenbank (http://genteam.at) 
einsehbar. 

71 Ulrike Harmat beschreibt in ihrem Buch die Auseinandersetzungen um das Eherecht in Österreich ausführlich: 
Harmat, Ulrike: Ehe auf Widerruf? Der Konflikt um das Eherecht in Österreich 1918ð1938 (Ius commune: Son-
derhefte, Studien zur europäischen Rechtsgeschichte 121), Frankfurt am Main 1999. 

72 Niederösterreich umfasste zu dieser Zeit auch das mehrheitlich sozialdemokratische Wien, wo auch die meisten 
Dispense erteilt wurden. Die Trennung Wiens von Niederösterreich trat am 10. November 1920 in Kraft. Laut Ul-
rike Harmat stellte die christlichsoziale niederösterreichische Landesregierung die Dispenserteilungen mit diesem 
Datum ein. In Wien wurden derartige Dispense weiterhin erteilt. Die Abwicklung der Verfahren oblag dem Magist-
rat der Stadt Wien als politischer Landesbehörde. Vgl. ebd., 174ð190. 

73 Vgl. ebd., 61ð62. Die Probleme, die das Nebeneinander von zwei Eherechten in Österreich und Ungarn mit sich 
brachte, und welche Strategien nach katholischem Ritus verheiratete Männer und Frauen um 1900 verfolgen konn-
ten, um das Wiederverheiratungsverbot zu umgehen, schildern: Grandner, Margarete/Harmat, Ulrike: Begrenzt 
verliebt. Gesetzliche Ehehindernisse und die Grenze zwischen Österreich und Ungarn, in: Bauer, Ing-
rid/Hämmerle, Christa/Hauch, Gabriella (Hg.): Liebe und Widerstand. Ambivalenzen historischer Geschlechter-
beziehungen (LõHomme: Schriften 10), Wien u.a. 2005, 287ð306. 
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derverheiratung r¿ckten erneut in weite Ferne. Der Gesetzestext bestimmte, dass ăden vor einem 

Priester der katholischen Kirche gemäß dem kanonischen Recht geschlossenen Ehen [é] die 

Rechtswirkungen zu[kommen], die nach staatlichem Recht mit dem Abschluß einer Ehe verbun-

den sindò.74 Neben der Eheschließung wurden zudem weitere Teile des Eherechts der kirchlichen 

Verfügungsgewalt überantwortet. Über Scheidungen von Tisch und Bett sollten allerdings weiter-

hin ădie staatlichen Gerichte nach staatlichem Rechtò urteilen.75 

Die Auseinandersetzungen zwischen Staat und Kirche wurden 1938 durch die Übernahme des 

deutschen Eherechts Ăgelºstô, oder besser gesagt, beendet. Dieses setzte sowohl die Bestimmungen 

des Konkordats von 1933 als auch jene des ABGB auÇer Kraft. Das ăGesetz zur Vereinheitli-

chung des Rechts der Eheschließung und der Ehescheidung im Lande Österreich und im übrigen 

Reichsgebietò sowie die ăDurchf¿hrungsverordnungò vom Juli 1938 verf¿gten, dass ăeine Ehe 

[é] nur zustande [kommt], wenn die EheschlieÇung vor einem Standesbeamten stattgefunden 

hatò.76 Das nun auch in Österreich geltende deutsche Eherecht eröffnete auch katholischen Ehe-

leuten nach einer Scheidung die Möglichkeit, erneut zu heiraten.77 Gleichzeitig wurde die Ehe der 

pseudorassistischen Ausrichtung des nationalsozialistischen Rechts, insbesondere dem ăGesetz 

zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehreò und dem ăGesetz zum Schutze der 

Erbgesundheit des deutschen Volkesò, unterworfen. Entsprechende Eheverbote bzw. Gr¿nde f¿r 

die Nichtigkeitserklªrung wurden formuliert, beispielsweise wurden ăEheschlieÇungen zwischen 

Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutesò ebenso verboten wie der ăau-

Çerehelicheò Geschlechtsverkehr.78 

Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Ende der nationalsozialistischen Herrschaft wurden die 

deutschen Ehegesetze ð mit Ausnahme typisch nationalsozialistischer Inhalte ð in die österreichi-

sche Rechtsordnung übergeleitet.79 1957 ð zwei Jahre nach der Unterzeichnung des Staatsvertrags 

ð erkannte die Republik Österreich die Gültigkeit des Konkordats von 1933 an.80 Dies änderte 

jedoch nichts an dem seit 1938 gültigen Grundsatz der obligatorischen Zivilehe. 

 

                                                
74 Bundesgesetz vom 4. Mai 1934, § 1, BGBl. 6. Stück, Nr. 8. 
75 Ebd., § 7. 
76 Gesetz zur Vereinheitlichung des Rechts der Eheschließung und der Ehescheidung im Lande Österreich und im 

übrigen Reichsgebiet vom 8. Juli 1938, § 15, Gesetzblatt für das Land Österreich, 75. Stück, Nr. 244. 
77 Vgl. ebd., § 46ð83. 
78 Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre vom 15. September 1935, §§ 1 und 2. 
79 Vgl. Floßmann/Kalb/Neuwirth: Privatrechtsgeschichte, 104. 
80 Vgl. Kostelecky, Alfred: Anerkennung der Rechtsgültigkeit des Österreichischen Konkordates vom 5. Juni 1933 

durch die Zusatzverträge mit dem Hl. Stuhl in den Jahren 1960 bis 1976, in: Schambeck, Herbert (Hg.): Kirche und 
Staat. Fritz Eckert zum 65. Geburtstag, Berlin 1976, 215ð239, hier 229. 
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Das ăneueò Eherecht 

Der Auffassung zahlreicher Juristen des ausgehenden 18. und des 19. Jahrhunderts zufolge schlos-

sen Mann und Frau bei der Eheschließung mit dem Jawort einen Kontrakt ð den Ehevertrag. 

Damit gingen sie eine grundsätzlich auf Lebenszeit ausgerichtete Verbindung mit dem Zweck, 

Kinder zu zeugen, ein. Innerhalb dieser Verbindung wurden beiden Ehegatten sowohl gemeinsa-

me als auch Rechte und Verbindlichkeiten zugeschrieben, über die nur einer der beiden Teile ver-

fügen sollte. Die Richtschnur, wer über welche Rechte und Pflichten verfügt, bildete das Ge-

schlecht. Dem Ehemann wurde mit der Herrschaft über die Familie eine autoritäre Position zuge-

sprochen. Die Ehefrau hatte sich dieser Herrschaft zu unterwerfen und erlangte im Gegenzug 

dafür Schutz und materielle Versorgung von Seiten des Manns. Eine geschlechtsspezifische Rol-

len- und Arbeitsteilung innerhalb der Ehe wurde auf diese Weise in das Eherecht integriert. Vom 

kanonischen Recht wurden der Grundsatz der Unauflösbarkeit katholischer Ehen sowie das 

Rechtsinstitut der Scheidung von Tisch und Bett übernommen. Für katholische Ehepaare, die 

nicht mehr miteinander leben konnten oder wollten, blieb die Scheidung von Tisch und Bett somit 

die einzige Option. Die Ehescheidung konnte von den Eheleuten selbst nicht vorgenommen wer-

den, sondern bedurfte der Genehmigung eines Gerichts. Im Gegensatz zum kanonischen Recht, 

das zwischen einer befristeten und unbefristeten Scheidung von Tisch und Bett differenzierte, sah 

das weltliche Eherecht generell eine Scheidung ohne zeitliche Befristung vor.  

Während der Codex Theresianus von 1766 die Ehe (noch) als ein geistliches Band zwischen zwei 

Personen unterschiedlichen Geschlechts begriff und den Begriff ăVertragò vermied,81 brachte das 

Josephinische Ehepatent von 1783 die eben angeführten Vorstellungen von der Ehe als Vertrag 

anschaulich zum Ausdruck. Paragraf 22 hielt fest, dass ăder Ehevertrag (Contract) selbst [é] ge-

schlossen [wird], wenn eine Manns= und eine Weibsperson einwilligen, mit einander in eine un-

zertrennliche Gemeinschaft zu treten, um Kinder zu erzeugen, und der diesem Stande ankleben-

den Gerechtsame zu genieÇenò.82 Das Josephinische Gesetzbuch von 1786 übernahm den Wort-

laut des Paragrafen Wort f¿r Wort, sprach allerdings nicht mehr von ăGerechtsameò, sondern von 

ăder mit diesem Stande verbundenen Rechteò.83 Auch das ABGB von 1811 folgte dieser Definiti-

on. Paragraf 44 des ABGB, der grundlegende, erste Paragraf des Eherechts, der als einer von 861 

Paragrafen bis heute unverändert in Kraft ist,84 schrieb bzw. schreibt vor, dass ădie Famili-

                                                
81 Der Codex Theresianus verwendet den Begriff ăVertragò nicht explizit, benutzt aber den Gesellschaftsbegriff (ăhªus-
liche Gesellschaftò) und deutet damit auf eine Sicht der Ehe als Vertrag hin. Vgl. Codex Theresianus, 1. Theil, Ca-
put II, § IV, n. 65, zit. nach Harrasowsky, Philipp Harras von (Hg.): Der Codex Theresianus und seine Umarbei-
tungen, Bd. 1, Codex Theresianus, Theil 1, Wien 1883, 77. 

82 Ehepatent, § 22. 
83 Josephinisches Gesetzbuch, 3. Hauptstück, § 26. 
84 Den Hinweis über die Anzahl der bis heute unverändert gebliebenen Paragrafen des ABGB entnahm ich der Ein-

führung der Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs. Thomas Olechowski weißt darin darauf hin, dass das 
ABGB bei seiner Kundmachung am 1. Juni 1811 1502 Paragrafen umfasste. 861 davon ăhaben die Zeit bis heute 
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en=Verhªltnisse [é] durch den Ehevertrag gegr¿ndetò werden und dass ăin dem Ehevertrage 

[é] zwey Personen verschiedenen Geschlechtes gesetzmªÇig ihren Willen [erklªren], in unzer-

trennlicher Gemeinschaft zu leben, Kinder zu zeugen, sie zu erziehen, und sich gegenseitig 

Beystand zu leistenò.85 

Die Mitglieder der Kommissionen schufen kein vollkommen neues, säkulares Eherecht, sondern 

¿bernahmen zahlreiche Bestimmungen ¿ber das ăWesenò der Ehe aus dem kanonischen Recht. 

Darin wurde die Ehe ebenfalls als unzertrennliche zwischengeschlechtliche Gemeinschaft begrif-

fen, deren Sinn und Zweck die Fortpflanzung ist.86 Auch für Ursula Vogel, die sich in einem Arti-

kel mit dem Allgemeinen Landrecht für die Preußischen Staaten von 1794 (ALR), dem ABGB und 

dem französischen Code civil von 1804 befasst, haben ăgerade im Bereich des Ehe- und Familien-

rechtsò die Gesetzb¿cher des ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts ăkein neues 

Recht nach dem Bauplan der Vernunft geschaffen, sondern sich fast ausnahmslos mit der Verein-

heitlichung und Rationalisierung ¿berlieferter Traditionsbestªnde begn¿gtò.87 Aus der Perspektive 

einer emanzipatorischen Gleichheitspolitik gesehen, kºnne daher ădie Aufklªrung des 18. Jahr-

hunderts nicht als eine Epochenwende geltenò.88 

Die Verfasser der Zivilgesetzbücher gingen in ihren Definitionen der Ehe von der sogenannten 

Distinktionstheorie aus.89 Diese unterteilte die Ehe in zwei getrennte Elemente ð den Ehevertrag 

und das Ehesakrament. Nach Willibald Plöchl ist diese Unterscheidung unter anderem auf Jean de 

Launoy, einem im 17. Jahrhundert lebenden Vertreter des Gallikanismus, zurückzuführen.90 Unter 

Bezugnahme auf unterschiedliche Passagen aus der mittelalterlichen Kanonistik und in einer die-

sen Textstellen entgegengesetzten Auslegung vertrat Launoy die Auffassung, dass Vertrag und 

Sakrament ăzwei verschiedene und voneinander trennbare Elementeò seien. Der Vertrag, der 

ăseine G¿ltigkeit aus dem weltlichen Recht herleiteò, war f¿r Launoy ădie notwendige Basis des 

Sakramentsò. Die Distinktion zwischen Ehevertrag auf der einen und Ehesakrament auf der ande-

ren Seite, so Plöchl, wurde von den aufgeklärten Juristen und Theologen bereitwillig übernom-

                                                                                                                                              
unverªndert ¿berstandenò, so Olechowski. Olechowski, Thomas: Einf¿hrung, in: Beiträge zur Rechtsgeschichte 
Österreichs 2/1 (2012), 11ð12, hier 12. 

85 ABGB, § 44. 
86 Zur Konzeption der christlichen ð insbesondere katholischen ð Ehe sowie zur Ausgestaltung des katholischen und 

des reformierten Ehescheidungsrechts vgl. beispielsweise: Buchholz, Stephan: Ehe, in: Cordes, Albrecht/Lück, 
Heiner/Werkmüller, Dieter (Hg.): Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte (HRG), 2. Aufl., Bd. 2, Berlin 
2008, Sp. 1192ð1213; Scholz-Löhnig, Cordula: Eheauflösung, in: Jaeger, Friedrich (Hg.): Enzyklopädie der Neuzeit, 
Bd. 3, Stuttgart 2006, 52ð57; dies.: Eherecht, in: Jaeger: Enzyklopädie der Neuzeit, 63ð68; Plöchl, Willibald: Ge-
schichte des Kirchenrechts, Bd. 2: Das Kirchenrecht der abendländischen Christenheit, 2. Aufl., Wien 1962 sowie 
Stalder, Birgit: ăDer Ehehimmel begann sich schon fr¿h zu tr¿ben éò. Geschlechterbeziehungen und Machtver-
hältnisse in Scheidungsprozessen zwischen 1876 und 1911. Ein interkonfessioneller Vergleich, Berlin 2008. 

87 Vogel, Ursula: Gleichheit und Herrschaft in der ehelichen Vertragsgesellschaft. Widersprüche der Aufklärung, in: 
Gerhard, Ute (Hg.): Frauen in der Geschichte des Rechts, München 1997, 265ð292, hier 268. 

88 Ebd., 266. 
89 Vgl. dazu etwa Dolliner, Thomas: Handbuch des in Oesterreich geltenden Eherechts, Bd. 1, Wien/Triest 1813, 25ð

33. 
90 Vgl. Plöchl: Geschichte des Kirchenrechts, Bd. 4, 192ð193. 
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men. Sie begriffen die Ehe als einen ăb¿rgerlichen Vertragò und argumentierten, dass die Kompe-

tenz über den Ehevertrag der politischen Herrschaft zufalle. Das Ehesakrament, so beispielsweise 

Thomas Dolliner, ăkann ohne Materie, d.i. ohne g¿ltigen Ehevertrag nicht bestehen, also ist bey 

der Ehe der Ehevertrag das Principale, welches das Sacrament als das Accessorium des Ehevertra-

ges in das Gebieth des Staates hin¿berziehtò.91 

Aus dem Ehevertrag, so die Überlegung der Juristen, entspringen bestimmte Rechte und Pflichten 

für beide Ehegatten. Diese sind ð im Unterschied zu etwaigen freiwillig getroffenen vertraglichen 

Vermºgensregelungen in Form von sogenannten ăEhepaktenò92 ð gesetzlich festgelegt und dem 

Ehevertrag inhärent.93 Wie Franz von Zeiller in seinem Kommentar zum ABGB schrieb,94 erge-

ben sich diese Rechte und Verbindlichkeiten ăaus der Natur und dem Zwecke der Gesellschaft, 

wozu man sich verbunden hatò.95 Die wechselseitig gleichen ehelichen Pflichten führten etwa der 

bereits zitierte Paragraf 44 sowie der Paragraf 90 des ABGB an: Beide Eheleute hatten in unzer-

trennlicher Gemeinschaft zu leben und waren verpflichtet, Kinder zu zeugen und zu erziehen 

sowie ăsich gegenseitigen Beystand zu leistenò. Nach dem Gesetzestext ăhaben beyde Theile eine 

gleiche Verbindlichkeit zur ehelichen Pflicht, Treue und anstªndigen Begegnungò. Unter dem Beg-

riff der ăehelichen Pflichtò verstanden die Zeitgenossen den auf Fortpflanzung abzielenden Ge-

schlechtsverkehr. Franz von Zeiller f¿hrte in seinem Kommentar unter diesem Terminus ăinsbe-

sondere die eheliche Beywohnung, oder die dem Zwecke der Ehe angemessene Befriedigung des 

Geschlechtstriebesò an.96 Die persönlichen Ehepflichten des Ehemanns und der Ehefrau listeten 

dahingegen die Paragrafen 91 und 92 des ABGB auf. Der Mann war in seiner Eigenschaft als 

ăHaupt der Familieò berechtigt, ădas Hauswesen zu leitenò sowie den Wohnort zu bestimmen. 

Seine Pflicht war es, der Ehefrau ănach seinem Vermºgen den anstªndigen Unterhalt zu verschaf-

fenò sowie ăsie in allen Vorfªllen zu vertretenò. Die Frau erhielt hingegen den Namen und den 

sozialen Stand des Ehemanns sowie das Recht auf die materielle Versorgung während der Ehe. 

Heiratete eine Frau Ăhºheren Standesô einen Mann aus Ăniedererem Standeô, konnte sie ăauf die 

Vorz¿ge ihrer Geburt weiter keinen Anspruch machenò,97 wie Zeiller in seinem Kommentar aus-

führte. Ihre Pflicht war es, ădem Manne in seinen Wohnsitz zu folgenò, ihm ăin der Haushaltung 

                                                
91 Dolliner: Handbuch des österreichischen Eherechtes, 11. 
92 ăEhe=Pacte heiÇen diejenigen Vertrªge, welche in Absicht auf die eheliche Verbindung über das Vermögen ge-

schlossen werden, und haben vorzüglich das Heirathsgut; die Widerlage; Morgengabe; die Gütergemeinschaft; 
Verwaltung und Fruchtnießung des eigenen Vermögens; die Erbfolge, oder die auf den Todesfall bestimmte le-
benslange FruchtnieÇung des Vermºgens, und den Witwengehalt zum Gegenstande.ò, ABGB, Ä 1217. 

93 Vgl. Ehepatent, § 1; Josephinisches Gesetzbuch, 3. Hauptstück, § 3; ABGB, §§ 44 und 89. 
94 Zeiller, Franz von: Commentar über das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch für die gesammten Deutschen Erblän-

der der Oesterreichischen Monarchie, 4 Bde., Wien/Triest 1811. 
95 Vgl. Zeiller, Commentar, I, 245. 
96 Ebd., 246. 
97 Ebd., 254. 
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und Erwerbung nach Krªften beyzustehenò und ăso weit es die hªusliche Ordnung erfordert, die 

von ihm getroffenen MaÇregeln sowohl selbst zu befolgen, als befolgen zu machenò.  

Auch die dem ABGB im 18. Jahrhundert vorausgehenden Gesetzeswerke und Gesetzesentwürfe 

gingen bei der Formulierung der persönlichen Ehepflichten nicht von einer Gleichberechtigung 

zwischen Ehemann und Ehefrau aus, sondern betrachteten die Ehe als eine Geschlechterbezie-

hung unter patriarchalen Vorzeichen. So verfügte der Ehemann laut den Bestimmungen des Codex 

Theresianus als ăHaupt des Hausesò bzw. ăder hªuslichen Gesellschaftò in Hinblick auf seine Ehe-

frau ¿ber eine ăArt der Gewaltò, die ăjedoch nach der Vernunft, Anständigkeit und Billigkeit ge-

mªÇiget und an die gºttliche[n], geistliche[n] und weltliche[n] Gesetze gebunden sein muÇò.98 Als 

ăHausvaterò hatte er diese Gewalt nicht nur gegen¿ber seiner Ehefrau, sondern auch ¿ber Kinder 

und Dienstleute inne. Das Ehepatent beinhaltet dagegen keine näheren Bestimmungen zu den 

Ehepflichten. Im Gegensatz zum Codex Theresianus beschäftigte es sich ausschließlich mit Fragen 

im Zusammenhang der Schließung und Auflösung einer Ehe. Wie Arne Duncker schreibt, enthält 

das Ehepatent ăweder eine ausdr¿ckliche Festschreibung noch eine etwaige Begr¿ndung des 

mªnnlichen Vorrangsò.99 Der bereits angeführte Paragraf 22 des Ehepatents sprach allerdings im 

Kontext des Ehevertrags von den ăder diesem Stande anklebenden Gerechtsameò und dazu, so 

Duncker, zªhlte ăin der damaligen Zeit grundsªtzlich auch der mªnnliche Vorrang und seine Fol-

gen f¿r Unterhaltsrecht, Standesrecht etc.ò. Das Josephinische Gesetzbuch, das eine Reihe von 

persönlichen Rechten und Verbindlichkeiten der Eheleute auflistete, griff bei der Frage der männ-

lichen Vorherrschaft auf die im Codex Theresianus gewählte Formulierung zurück. Paragraf 47 des 

dritten Hauptst¿cks wies dem Mann ă¿ber das Weib eine Gattung von Gewalt [zu], welche jedoch 

nach Vernunft, Anständigkeit und Billigkeit gemªÇiget sein muÇò.100 

Vergleicht man die weiteren Gesetzesstellen zu den ehelichen Rechten und Pflichten des ABGB 

mit jenen seiner Vorgänger, zeigt sich auch dort eine den gesamten Kodifikationszeitraum um-

spannende inhaltliche Kontinuität. Die beidseitige Verpflichtung zur ăehelichen Pflichtò findet 

sich etwa genauso im Codex Theresianus und in den Verordnungen des Josephinischen Gesetzbuchs 

niedergeschrieben.101 Im Ehepatent lässt sich die Verpflichtung aus dem Paragraf 22 und dem 

darin genannten Zweck der Ehe, ăKinder zu zeugenò, ableiten. Die Pflicht zur Treue wurde im 

Codex Theresianus nicht explizit angeführt. Das Ehepatent und das Josephinische Gesetzbuch nann-

ten die eheliche Treue nur indirekt, indem sie den Ehebruch als einen Scheidungsgrund für nicht-

katholische Ehepaare anführten.102 Ebenso wie die Treue wird die Leistung des gegenseitigen Bei-

stands und der Hilfe von den ABGB-Vorgängern nicht erwähnt. Anders verhält es sich bei der 

                                                
98 Codex Theresianus, 1. Theil, Caput II, § IV, n. 67. 
99 Duncker: Gleichheit, 510. 
100 Josephinisches Gesetzbuch, 3. Hauptstück, § 47. 
101 Vgl. Codex Theresianus, 1. Theil, Caput II, § IV, n. 66 und Josephinisches Gesetzbuch, 3. Hauptstück, § 43. 
102 Vgl. Ehepatent, § 51 und Josephinisches Gesetzbuch, 3. Hauptstück, § 105. 
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Wohnortsfolgepflicht der Ehefrau und ihrem Recht bzw. ihrer Pflicht, den Namen und sozialen 

Stand des Ehemanns anzunehmen. Beide Punkte werden von den dem ABGB vorhergehenden 

Gesetzen ausdrücklich angeführt. Eine Ausnahme bildet hier wiederum das Ehepatent, das keine 

Auflistung der ehelichen Pflichten beinhaltet. Sowohl der Codex Theresianus als auch das Josephini-

sche Gesetzbuch sprechen von der ăSchuldigkeitò der Ehefrau, ădem Wohnsitz des Manns zu 

folgenò.103 Hinsichtlich des Ehenamenrechts formulierte der Codex Theresianus, ădaÇ die Ehegat-

tin den Namen, und das Wappen ihres Manns führe, allen Ehren, Würden und dem Mann zuste-

henden Vorzügen theilhaftig werde und der Gerichtsbarkeit, welcher der Mann unterworfen ist, 

folgeò.104 Dem Wortlaut des Josephinischen Gesetzbuchs zufolge erlangte ădas Weib [é] das 

Recht, den Namen, und das Wappen des Manns zu f¿hren, und wird [é] aller seiner Ehren und 

Vorz¿ge theilhaftigò.105 

Die Pflicht der Ehefrau, den Mann im Hauswesen und im Erwerb zu unterstützen, findet sich 

sowohl im Codex Theresianus als auch im Josephinischen Gesetzbuch. Ersterer nennt als Pflicht der 

Ehefrau, dem Mann ăin seinem Nahrungstand und in der Haushaltung alle Hilfe zu leisten, folg-

lich ihn in Besorgung des Hauswesens nach ihrem Stande, Kräften und Kündigkeit zu überhe-

benò.106 Letzteres weist beinahe gleichlautend darauf hin, dass es die ăSchuldigkeitò der Frau sei, 

ădemselben nach Verschiedenheit des Standes in seinem Nahrungsstande Hilfe zu leisten, und ihn 

in Besorgung des Hauswesens nach Stande und Krªften zu ¿berhebenò.107 Auch die Unterhalts-

pflicht des Ehemanns ist in den dem ABGB vorausgehenden Gesetzen verankert. Nach dem Co-

dex Theresianus ist der Ehemann verbunden, die Frau ăseinem Stande gemªÇ zu ernªhren und zu 

unterhaltenò.108 Das Josephinische Gesetzbuch folgte dieser Bestimmung beinahe inhaltsgleich, 

ließ jedoch die Worte ăzu ernªhrenò weg.109 

 

Alles in allem stand die gesetzlich festgeschriebene Ungleichheit zwischen Ehemann und Ehefrau 

im Widerspruch zum aufklärerischen Rechtsdiskurs der Zeit. Wie Ursula Vogel schreibt, existier-

ten in der Aufklärung des 18. Jahrhunderts zwei Denkrichtungen parallel nebeneinander:110 Die 

eine (Rousseau, Diderot) ging von einer naturgegebenen und unveränderbaren Differenz zwischen 

den Geschlechtern aus. Die andere (de Gouges, Condorcet, Wollstonecraft, Hippel) vertrat ădie 

Idee der nat¿rlichen Gleichheit der Geschlechterò. F¿r Ursula Vogel stand im aufklªrerischen 

Rechtsdiskurs demnach ăder Begriff der Geschlechtergleichheit durchaus zur Verf¿gungò, dieser 

                                                
103 Codex Theresianus, 1. Theil, Caput II, § IV, n. 70 und Josephinisches Gesetzbuch, 3. Hauptstück, § 49. 
104 Codex Theresianus, 1. Theil, Caput II, § IV, n. 69. 
105 Josephinisches Gesetzbuch, 3. Hauptstück, § 49. 
106 Codex Theresianus, 1. Theil, Caput II, § IV, n. 70. 
107 Josephinisches Gesetzbuch, 3. Hauptstück, § 49. 
108 Codex Theresianus, 1. Theil, Caput II, § IV, n. 68. 
109 Josephinisches Gesetzbuch, 3. Hauptstück, § 47. 
110 Vgl. Vogel: Gleichheit, 266ð267. 
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sei ăjedoch von traditionellem wie auch von modern-reaktionärem Herrschaftsdenken überlagert 

[ge]blieb[en]ò.111 In ihrer Analyse führt Vogel aus, dass in der Ausgestaltung der persönlichen 

Ehepflichten ădie Denkmuster von mªnnlicher Herrschaft und weiblichen Unterordnungò ¿ber-

wogen.112 Auch Margaret Friedrich konstatiert im Kontext ihrer Untersuchung der österreichi-

schen Zivilrechtskodifikationen, dass sich ăbei den innerehelichen Herrschaftsverhªltnissenò in 

der zweiten Hªlfte des 18. Jahrhunderts ănichts geªndertò habe.113 Das ăneueò Eherecht veranker-

te ð trotz der den Gleichheitsgrundsatz befördernden Ideen des Naturrechts und des Vertragsge-

dankens ð faktisch die ănaturgegebenenò Geschlechterrollen im Gesetz. 

In ihrer Begründung, warum Männer und Frauen in der Ehe unterschiedliche Rollen inne haben 

und über unterschiedliche Handlungsräume verfügen sollten, verwiesen die aufgeklärten Juristen 

auf das Konzept der ăGeschlechtseigenschaftenò.114 Franz von Zeiller rechtfertigte etwa die in den 

persönlichen Ehepflichten festgeschriebene Ungleichheit zwischen Mann und Frau wie folgt: 

 

ăNach der Verschiedenheit der Geschlechtseigenschaften und der denselben anpas-
senden Erziehung werden einige der im Hauswesen zu besorgenden Geschäften bes-
ser von der Frau, andere zweckmäßiger von dem Manne geführt, und, diesem Winke 
der Natur gemäß, nach der Vernunft und Gewohnheit, zwischen den Ehegatten 
vertheilt.ò115 

 

Wie Karin Hausen in ihrem viel zitierten Aufsatz von 1976 konstatierte, gewann die ăKontrastie-

rungò zwischen Mann und Frau im ausgehenden 18. Jahrhundert ăeine spezifisch neue Quali-

tªtò.116 ăDer Geschlechtscharakterò, so Hausen, ăwird als eine Kombination von Biologie und 

Bestimmung aus der Natur abgeleitet und zugleich als Wesensmerkmal in das Innere der Men-

schen verlegtò. Als universale Beschreibungs- und Unterscheidungsmerkmale fanden sich die 

ăGeschlechtseigenschaftenò ð wie in der eben angeführten Rechtfertigung Zeillers ð auch in der 

Argumentation für die ungleiche Geschlechterordnung in der Ehe wieder.117 Während der Frau als 

passives, emotionales ăWesenò die Position als Gattin, Hausfrau und Mutter zugeschrieben wurde, 

                                                
111 Ebd., 269. 
112 Vgl. ebd., 283. 
113 Friedrich: Genese, 101. 
114 Vgl. dazu insbesondere Hausen, Karin: Die Polarisierung der ĂGeschlechtscharaktereô ð Eine Spiegelung der Disso-

ziation von Erwerbs- und Familienarbeit, in: Conze, Werner (Hg.): Sozialgeschichte der Familie in der Neuzeit Eu-
ropas, Stuttgart 1976, 363ð393; Hausens Artikel wurde 2012 erneut publiziert und diskutiert, vgl. Hausen, Karin 
(Hg.): Geschlechtergeschichte als Gesellschaftsgeschichte (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft 202), Göt-
tingen 2012. 

115 Zeiller, Commentar, I, 249. 
116 Hausen: Polarisierung, 369ð370. 
117 Über die Beharrungskraft des Ungleichheitsdiskurses zwischen Mann und Frau im Familienrecht hat zuletzt Ute 

Gerhard eine Aufsatz geschrieben: Gerhard, Ute: Die Frau als Rechtsperson ð oder: Wie verschieden sind die Ge-
schlechter? Einblicke in die Jurisprudenz des 19. Jahrhunderts, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsge-
schichte, Germanistische Abteilung 130. Bd. (2013), 281ð304. 
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kam dem Mann, bei dem Aktivität und Rationalität als Eigenschaften hervorgehoben wurden, die 

Rolle als Ernährer und Vater zu. 

 

In der Vorstellung der Kommissionsmitglieder konstituierte die Eheschließung nicht nur einen 

ăb¿rgerlichen Vertragò, der den Eheleuten unterschiedliche ð und ungleiche ð Rechte und Ver-

bindlichkeiten zuschrieb. Die durch das Ja-Wort geschlossene ărechtliche Gesellschaftò zwischen 

Ehemann und Ehefrau wurde zudem als unauflöslich definiert, was einerseits die beidseitige 

Pflicht zum Zusammenleben und andererseits das Verbot der eigenmächtigen Trennung umfasste. 

Wie Caroline Arni treffend formuliert, war die Ehe ăals ¿berindividuelle Institution [é] der Ver-

fügung der Eheleute grundsätzlich entzogen, das heisst, über ihre Auflösung in Form einer Schei-

dung konnten die Gattinnen und Gatten nicht selbständig verfügen, sondern sie waren dazu auf 

das Gericht verwiesenò.118 Thomas Dolliner rechtfertigte das Faktum, dass die Auflösung der ehe-

lichen Gemeinschaft der individuellen Disposition der Eheleute entzogen war, wie folgt: 

 

ăDa die Ehe bey allen cultivirten Nationen als ein auf Lebenszeit eingegangener Ver-
trag, dessen Unauflöslichkeit das Christenthum befiehlt, und an dessen ungestörter 
Fortdauer der öffentlichen Verwaltung sehr viel gelegen ist, angesehen wird; da ferner 
durch Eingehung des Ehevertrages zwischen den Eheleuten wesentliche Rechte und 
Verbindlichkeiten, deren Aufhebung oder Abänderung keineswegs von ihrer Willkühr 
abhängt, begründet werden; so leuchtet der Grund ein, warum sowohl das canonische 
als unser bürgerliches Gesetzbuch den Eheleuten verbiethet, auch bey dem vollkom-
mensten Einverständnisse unter sich, die eheliche Verbindung eigenmächtig, das 
heißt, ohne Mitwirkung der öffentlichen Autorität (nach dem canonischen Rechte der 
Kirche, nach unserem des competenten Civil=Gerichts), [é] aufzuheben.ò119 

 

Wie aus dem Kommentar von Dolliner nochmals deutlich wird, wurde der Grundsatz der Unauf-

lösbarkeit katholischer Ehen von der katholischen Kirche übernommen, die denselben am Konzil 

von Trient als Reaktion auf die reformatorischen Bestrebungen festgeschrieben hatte. 

Der Codex Theresianus äußerte sich zum Prinzip der Unauflösbarkeit katholischer Ehen nicht expli-

zit, schrieb dieses jedoch dadurch fort, indem er in solchen Fragen auf die Zuständigkeit geistli-

cher Gerichte und somit des kanonischen Rechts verwies.120 Die Pflicht des Zusammenlebens, so 

der Codex Theresianus, sei eine beidseitige ăSchuldigkeitò der Ehepartner und ăeigenwillig getrennte 

Eheleuteò sollten ăzur hªuslichen Beiwohnungò angehalten werden.121 

Im Unterschied zum Codex Theresianus sprachen sowohl das Ehepatent als auch das Josephinische 

Gesetzbuch, deren Paragrafen im Übrigen über weite Teile wortident sind, das Dogma der Unauf-

lösbarkeit ausdrücklich an. Beide hielten fest, dass der ăVertrag der Eheò unauflºslich ist und das 

                                                
118 Arni: Entzweiungen, 23. 
119 Dolliner: Handbuch des österreichischen Eherechtes, 13ð14. 
120 Vgl. Codex Theresianus, 1. Theil, Caput II, § IV, n. 65 und 66. 
121 Vgl. ebd., n. 71, 75 und 76. 
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Eheband ăso lang beide Eheleute leben, unter keinem Vorwande getrennet werdenò kann.122 In 

beiden Gesetzen findet sich die Pflicht zum Zusammenleben in der bereits zitierten Gesetzesstelle 

zum Ehezweck.123 Das Verbot einer eigenmächtigen Trennung wurde in den beiden josephini-

schen Gesetzeswerken nur indirekt ð in den Trennungsgründen für nichtkatholische Ehepaare ð 

formuliert: Ein Ehegatte, der von seiner Partnerin bzw. seinem Partner ăauf eine boshafte Artò ð 

das heißt mutwillig ð verlassen wurde, konnte um eine Ehetrennung bzw. um eine Scheidung von 

Tisch und Bett ansuchen.124 

Laut ABGB ist ădas Band einer g¿ltigen Eheò unauflºslich und ăkann zwischen katholischen Per-

sonen nur durch den Tod des einen Ehegatten getrennt werdenò.125 Die Pflicht zum Zusammen-

leben wurde im ABGB wie in den beiden unter Joseph II. erlassenen Gesetzeswerken im Paragraf 

über den Zweck der Ehe festgeschrieben. Hinsichtlich des Verbots eigenmächtiger Trennungen 

fand das ABGB in einem eigens dafür geschaffenen Paragrafen klare Worte. Dieser schrieb vor, 

dass es den Eheleuten ăkeineswegs gestattet [ist], die eheliche Verbindung, ob sie gleich unter sich 

dar¿ber einig wªren, eigenmªchtig aufzuhebenò.126 

Am Prinzip der Unauflösbarkeit katholischer Ehen hielten demnach sämtliche Gesetzesentwürfe 

und Gesetzesbücher des Kodifikationszeitraums fest. Diese Haltung wurde nur von einigen weni-

gen Stimmen kritisiert. So forderte der Grazer Jurist Franz Xaver von Neupauer beispielsweise die 

Abkehr von den Grundsätzen der katholischen Kirche. In einem 1785 veröffentlichten Werk 

widmete er sich auf polemische Art der Frage, ăob ein katholischer Landesf¿rst das Recht habeò, 

katholische Ehen zu scheiden, und forderte die katholischen Gesetzgeber dazu auf, es den ăPro-

testantischen, welche ihre Ehen überall, nach den Grundsätzen der Natur und einer gesunden 

Politik, aus wichtigen Ursachen trennenò, gleich zu tun. F¿r Neupauer befanden sich die von 

Tisch und Bett geschiedenen Männer und Frauen in einem ăgewaltsamen Mittelstande von Ehe 

und Ehelosigkeitò.127 

 

Bestimmungen über die Scheidung von Tisch und Bett 

Das Josephinische Ehepatent sah vor, dass den Eheleuten das Fortführen einer Ehe unter be-

stimmten Umständen nicht auferlegt werden konnte und erließ dafür genau definierte Vorschrif-
                                                
122 Ehepatent, § 36 und Josephinisches Gesetzbuch, 3. Hauptstück, § 98. 
123 Ehepatent, § 22 und Josephinisches Gesetzbuch, 3. Hauptstück, § 26. 
124 Vgl. Ehepatent, Ä 51 und Josephinisches Gesetzbuch, 3. Hauptst¿ck, Ä 106. Der Trennungsgrund des ăboshaften 
Verlassensò wird in den beiden Gesetzen f¿r nichtkatholische Ehepaare angef¿hrt. Wie Thomas Dolliner schreibt, 
sollten die im Ehepatent (§§ 50 und 51) und im Josephinischen Gesetzbuch (§§ 105 und 106) aufgelisteten Tren-
nungsgründe jedoch auch in Gerichtsverfahren zur Scheidung von Tisch und Bett von den Gerichten anerkannt 
werden. 

125 ABGB, § 111. Bei der Annullierung der Ehe wird das Band der Ehe nicht getrennt, sondern festgestellt, dass es von 
Anfang an nicht bestanden hat. 

126 ABGB, § 93. 
127 Versuch über die Frage: Ob ein katholischer Landesfürst das Recht habe, giltig geschlossene und vollbrachte Ehen 

seiner katholischen Unterthanen, in gewissen Umständen, auch in Ansehung des Bandes zu trennen?, 161. 
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ten. Wie bereits erwähnt wurde, war das weltliche Eherecht konfessionell getrennt. Sowohl im 

Ehepatent als auch im Josephinischen Gesetzbuch und im ABGB finden sich daher für katholi-

sche und nichtkatholische Ehepaare unterschiedliche Regelungen in Hinblick auf das Eheschei-

dungsrecht. Die Bestimmungen für katholische Ehepaare waren im Ehepatent in den Paragrafen 

45 bis 48 geregelt und wurden 1786 beinahe wortident in das Josephinische Gesetzbuch über-

nommen.128 Der Gesetzestext lautete wie folgt: 

 

ăObwohl nach dem Inhalte des 36. §. das Band der Ehe zwischen Eheleuten auf ihre 
ganze Lebenszeit währet, so ist gleichwohl die landesfürstliche Meinung nicht, den-
selben auch in jenen Fällen, die Erfüllung der durch den Ehevertrag ihnen obliegen-
den Pflichten aufzubürden, wo diese mit wichtigen Beschwerden verbunden sind. Je-
doch werden für dergleichen Fälle folgende Maßregeln zur genauesten Beobachtung 
vorgeschriebenò.129 

 

Eine Scheidung von Tisch und Bett, so das Ehepatent, ăsoll in keinem Falle auf eine andere Art 

geschehen können, als wenn beyde Eheleute übereingekommen sind, getrennt zu wohnen; und 

wenn dazu noch beyde über den Antheil, den jeder zu behalten oder zu empfangen hat, sich vor-

lªufig einverstanden habenò.130 Eine Scheidung war demnach nur einverständlich möglich ð ein 

Gerichtsprozess war nicht vorgesehen. Beide, Ehemann und Ehefrau, hatten mit der Scheidung an 

sich und mit der Aufteilung ihres Vermögens einverstanden zu sein. Der konkrete Inhalt der 

Übereinkunft musste vor Gericht nicht offengelegt werden.131 Es genügte, wenn die Eheleute dem 

Richter versicherten, der Scheidung und Vermögensregelung freiwillig zuzustimmen. 

Das Ehepatent war dem Prinzip der Einverständlichkeit dermaßen verpflichtet, dass es einem 

Ehegatten, auch wenn ein Scheidungsgrund vorlag, nicht erlaubte, eine Scheidungsklage bei Ge-

richt einzubringen. Das Ehepatent hielt lediglich fest, dass, ăwenn ein Ehegatte von dem andern 

gröblich mißhandelt, oder der Verführung zu Lastern und verderbten Sitten ausgesetzet wirdò, es 

dem ăbeleidigten Theile vorbehalten [ist], durch die gewºhnlichen Rechtswege Hilfe und Sicher-

heit zu suchenò,132 womit das Ehepatent die benachteiligte Ehegattin bzw. den benachteiligten 

Ehegatten an die Polizeibehörden verwies. 

Die einverständliche Scheidung war in jeder Hinsicht ein neues Element im Eherecht. Während 

das kanonische Eherecht die Möglichkeit einer einverständlichen Ehescheidung ausschloss,133 

                                                
128 Im Josephinischen Gesetzbuch fanden sich die Bestimmungen in den §§ 100ð103. Die Bestimmungen hinsichtlich 

einer Ehetrennung mit der Möglichkeit einer Wiederverehelichung für nichtkatholische Ehepaare verzeichneten die 
§§ 49ð57 des Ehepatents sowie die §§ 104ð112 des Josephinischen Gesetzbuchs. 

129 Ehepatent, § 44 und Josephinisches Gesetzbuch, 3. Hauptstück, § 99. 
130 Ehepatent, § 45 und Josephinisches Gesetzbuch, 3. Hauptstück, § 100. 
131 Vgl. Ehepatent, § 46 und Josephinisches Gesetzbuch, 3. Hauptstück, § 101. 
132 Ehepatent, § 45 und Josephinisches Gesetzbuch, 3. Hauptstück, § 100. 
133 Ausnahmen bildeten das gegenseitige Übereinkommen zwischen Ehemann und Ehefrau, in einen Orden einzutre-

ten, und der Empfang der höheren Weihen durch den Ehemann, dem die Ehefrau jedoch zustimmen musste. 
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gestattete das Josephinische Ehepatent eine Scheidung von Tisch und Bett ausschließlich dann, 

wenn beide Eheleute damit einverstanden waren. Dass es sich dabei nicht um eine ergänzende ð 

neben die uneinverständliche Ehescheidung tretende ð Form der Eheauflösung handelte, sondern 

um die einzige Option, die zerstrittenen Ehepaaren zur Verfügung stand, verursachte anfangs in 

der gerichtlichen Praxis Unklarheiten. Wie ein kurze Zeit nach der Kundmachung des Ehepatents 

publiziertes Hofdekret veranschaulicht, war der Gesetzesmacher genötigt, die Ausschließlichkeit 

der einverständlichen Scheidungen mit Erläuterungen zu versehen. Das Hofdekret vom 12. Juni 

1783 instruierte die Richter, dass es nicht ihre Aufgabe sei, sich in die Konflikte von Ehepaaren 

einzumischen: 

 

ăIn Folge des 45. Ä. des Ehe=Patentes kºnne kein Fall bestehen, wo ein Gericht in 
eine Absonderung der Eheleute von Tisch und Bett einzuschreiten hätte, da das Ge-
setz voraussetze, daß beyde Eheleute so wohl über die Sonderung, als auch über das 
jedem zu Gute kommende Vermögen außergerichtlich vollkommen einverstanden 
seyn, also, daß bey Ermangelung dieses Einverständnisses von einer Sonderung keine 
Frage seyn kºnne.ò134 

 

Die einverständliche Scheidung entsprach zwar dem Vertragsgedanken sowie der vernunftrechtli-

chen Auffassung der Gesetzesverfasser, ging aber an der Lebensrealität vieler zerstrittener Ehe-

paare vorbei. Nach nur drei Jahren wurde dieser Teil des Eherechts reformiert und uneinverständ-

liche Scheidungen wieder erlaubt. Die Möglichkeit, eine einverständliche Scheidung von Tisch und 

Bett zu beantragen, wurde beibehalten. Das Hofdekret vom 13. Oktober 1786 bestimmte, dass es 

zwar bei der im Ehepatent ăfestgesetzten Einwilligung beyder Theile [é] sein Bewendenò habe, 

ăwenn jedoch der eine oder andere Theil aus vorsetzlicher Bosheit in diese Scheidung nicht willi-

gen wollteò, ein Gericht mittels Urteil über die Scheidung von Tisch und Bett zu erkennen habe.135  

Da das Ehepatent keine uneinverständlichen Scheidungen gestattete, listete es auch keine Gründe 

auf, die eine Scheidung von Tisch und Bett rechtfertigen konnten. Ebenso wenig finden sich in 

den dem Ehepatent folgenden Hofdekreten Scheidungsgründe aufgezählt. Wie Thomas Dolliner 

schrieb, wurden die gesetzlichen Scheidungsgründe aus verschiedenen Bestimmungen des Ehepa-

tents abgeleitet. Eine uneinverständliche Scheidung von Tisch und Bett sollte vom Gericht nur 

dann bewilligt werden, ăwenn ein Ehegatte von dem andern grºblich miÇhandelt, oder der Ver-

f¿hrung zu Lastern und verderbten Sitten ausgesetzt wirdò.136 Beide Gründe entstammten dem 

bereits zitierten Paragrafen des Ehepatents und waren eigentlich ð ihrem ursprünglichen Kontext 

zufolge ð keine Scheidungsgr¿nde, sondern Gr¿nde, die es ădem beleidigten Theileò erlaubten, 

ădurch die gewºhnlichen Rechtswege Hilfe und Sicherheit zu suchenò. Wie Thomas Dolliner an-

                                                
134 Hofdekret vom 12. Juni 1783 (JGS 142). 
135 Hofdekret vom 13. Oktober 1786 (JGS 585). 
136 Zu den rechtmäßigen Scheidungsgründen vgl. Dolliner: Handbuch des österreichischen Eherechtes, 58ð85. 
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merkte, fügte der Gesetzgeber, ăweil sie an sich noch wichtiger warenò,137 zu diesen zwei Schei-

dungsgr¿nden jene Gr¿nde hinzu, aufgrund welcher nichtkatholische Ehepaare um ădie gªnzliche 

Trennung des Ehebandes ansuchenò konnten.138 Dazu zählten laut den Bestimmungen des Ehe-

patents, wenn ein Teil dem anderen ănach dem Leben gestanden oder einen Ehebruch begangen 

hatò oder er bzw. sie ăauf eine boshafte Art verlassen worden istò. Erstmals explizit in einem Zi-

vilgesetzbuch aufgelistet wurden die für katholische Ehepaare geltenden rechtmäßigen Schei-

dungsgründe im Westgalizischen Gesetzbuch von 1796. Das Westgalizische Gesetzbuch hielt die 

Scheidungsgründe in Paragraf 108 fest: 

 

ăDie Scheidung von Tisch und Bett muÇ auf Begehren eines Ehegatten, auch ohne 
Einwilligung des anderen in folgenden Fällen gestattet werden: Erstens wenn ein 
Ehegatte sich des Ehebruches schuldig gemacht hat; zweytens wenn ein Ehegatte den 
andern verlassen hat, und falls sein Aufenthaltsort bekannt ist, auf eine ihm gericht-
lich zugestellte, oder, wofern der Aufenthalt nicht bekannt ist, auf öffentliche gericht-
liche Vorladung innerhalb einem Jahre nicht erschienen ist; drittens endlich wenn ein 
Ehegatte von dem andern gröblich mißhandelt worden, und wenn sein Leben, seine 
Gesundheit, ein beträchtlicher Theil seines Vermögens, oder wegen schlechten 
Beyspieles auch die guten Sitten in Gefahr gesetzt werden.ò139 

 

Vergleicht man die Scheidungsgründe des Westgalizischen Gesetzbuchs mit jenen, die sich im 

kanonischen Recht finden, zeigt sich eine gewisse Kontinuität. Zwar gibt es im kanonischen Recht 

keine abschließende Aufzählung der Gründe, die eine unbefristete oder befristete Scheidung von 

Tisch und Bett ermöglichten. Als Richtschnur dürften jedoch die im Corpus Iuris Canonici angeführ-

ten ð stark begrenzten ð Scheidungsgründe gegolten haben. In der Regel war eine unbefristete 

Scheidung von Tisch und Bett nur in ausgesprochenen Härtefällen vorgesehen. Die Rechtsausle-

gungen sahen vor, dass die Kirchengerichte eine Scheidung von Tisch und Bett nur aufgrund eines 

leiblichen Ehebruchs (fornicatio carnalis), eines geistigen Ehebruchs (fornicatio spiritualis) oder wegen 

Sävitien bewilligen konnten.140 Wie Willibald Plöchl schreibt, beinhaltete der geistige Ehebruch 

den Abfall vom Glauben, Hªresie und ăim weiteren Sinne Verleitung zur schweren S¿ndeò sowie 

den geschlechtlichen Missbrauch der Ehe. Als Sävitien galt insbesondere die Lebensnachstellung 

eines Gatten durch den anderen. Dass auch ăein geringeres MaÇ schlechter Behandlung durch 

einen Gatten als Scheidungsgrundò anerkannt wurde, wie es einzelne Theologen forderten, war 

hingegen sehr umstritten. Eine Scheidung von Tisch und Bett war zudem bei gegenseitigem Über-

einkommen, in einen Orden einzutreten, oder bei Empfang der höheren Weihen durch den Ehe-

                                                
137 Ebd., 59. 
138 Ehepatent, §§ 50ð53 und Josephinisches Gesetzbuch, 3. Hauptstück, § 105-108. 
139 Patent vom 13. Februar 1797 (JGS 337) (Westgalizisches Gesetzbuch), § 108. 
140 Vgl. Plöchl: Geschichte des Kirchenrechts, Bd. 2, 333. 
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mann möglich. Der Eintritt des Ehemanns in ein kirchliches Amt war von der Zustimmung der 

Ehefrau abhängig. 

 

Laut Ehepatent hatte der erste Weg der Eheleute nicht vor das Gericht, sondern vor ihren Pfarrer 

zu f¿hren. Der Pfarrer sollte alles versuchen, um das Ehepaar durch ănachdr¿ckliche Vorstellun-

gen ihrer Gewissenspflicht und sonst alle mºgliche Mittel der Ueberredungò wieder zu vereini-

gen.141 Gelang ihm dies nicht, hatte er den Misserfolg seiner Wiedervereinigungsbemühungen oder 

die Billigung des Scheidungsgesuches mit einem pfarrherrlichen Zeugnis zu belegen. Wie Matthäus 

Christian Schili festhielt, sollten die Seelsorger 

 

ăsolchen Eheleuten, die gewºhnlichen ¿blen Folgen der Trennung, den Verlust des 
wechselseitigen Beystandes, die Zerrüttung des Hauswesens, die Schande, und das öf-
fentliche Aergerniß, die Gefahr in einem schlechten Lebenswandel zu gerathen, [so-
wie] die Verwahrlosung der Kinder zu Gem¿the f¿hrenò.142 

 

Der Pfarrer, so Schili weiter, ăh¿the sich ja die Sache zu leicht zu nehmen, und kurz abzuthunò. 

Vielmehr solle er ăsich alle erdenkliche M¿heò geben und versuchen, die Eheleute ădurch beweg-

liche dem Charakter der Partheyen, und den individuellen Umstªnden anpassende Vorstellungenò 

von der Scheidung abzubringen. Wie aus dem Ehepatent hervorgeht, verfolgten die Verfasser des 

Gesetzestexts mit dem Erfordernis des Pfarrzeugnisses die Absicht, die ăVervielfªltigungò von 

Ehescheidungen ăzu verh¿thenò.143 Laut Paragraf 48 des Ehepatents stand es den geschiedenen 

Eheleuten ăzu allen Zeiten frey, gegen bloÇe Anmeldung bey ihrer Obrigkeit oder Gerichtstelle 

sich wiederzuvereinigenò.144 

 

Kritik und Rechtfertigung des ăneuenò Eherechts 

Als einer der vehementesten Gegner der Josephinischen Reformen, so Johannes Mühlsteiger, Carl 

Hock und Cölestin Wolfsgruber, trat der Erzbischof von Wien, Kardinal Christoph Anton von 

Migazzi (1714ð1803), auf.145 Er wandte sich fast zwei Monate nach der Kundmachung des Ehepa-

tents in einem Schreiben an Joseph II. Darin stützte er sich in erster Linie auf die am Konzil von 

Trient beschlossenen Lehrgrundsätze und beanstandete, dass ădiese Verordnungen in Ehesachen 

                                                
141 Ehepatent, § 47 und Josephinisches Gesetzbuch, 3. Hauptstück, § 102. 
142 Schili: Versuch, 154. Die Textpassage ¿ber das Vorgehen der Pfarrer d¿rfte Schili der ăLinzer theologischen Mo-
nathschriftò entnommen haben. Sie wurde erneut in einem 1812 erschienenen Handbuch f¿r Seelsorger abge-
druckt. Vgl. Schwerdling, Johann: Was haben die Seelsorger der kaiserlichen Oesterreichischen Staaten nach dem 
allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuche vom 1ten Juny 1811 in Ehesachen zu beobachten?, Linz 1812, 315. 

143 Ehepatent, § 46 und Josephinisches Gesetzbuch, 3. Hauptstück, § 101. 
144 Vgl. Josephinisches Gesetzbuch, 3. Hauptstück, § 105. 
145 Zur Kritik der Vertreter der katholischen Kirche am Ehepatent vgl. Mühlsteiger: Geist, 82ð108; Hock: Staatsrath, 

245ð268; Wolfsgruber, Cölestin: Christoph Anton Kardinal Migazzi, Fürsterzbischof von Wien, 2. Aufl., Ravens-
burg 1897, 645ð669. 
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[é] ganz darnach angethan [sind], daÇ f¿r das Sakrament nichts ¿brig bleibtò.146 Die schärfste 

Kritik des Klerus rief jedoch der ebenfalls durch das Ehepatent vorgenommene Eingriff in den 

Bereich der Ehehindernisse und damit die Frage, ob staatliche oder weltliche Gesetze über die 

Gültigkeit einer Ehe entscheiden, hervor.147 Zur Klärung dieses Problems verfasste der Erzbischof 

ohne Einholung des landesherrlichen Einverständnisses ein Rundschreiben an den Klerus, in dem 

er anordnete, in Ehesachen die kirchlichen Gesetze zu befolgen. Als Reaktion untersagte Joseph 

II. den bischöflichen Ordinariaten künftig die Kommentierung des Ehepatents. Zudem verlangte 

er, die Inhalte des neuen Gesetzes vollständig und kritiklos von den Kanzeln herab zu verlesen.148 

Dass sich wenige Druckschriften finden, die sich kritisch über die Neuerungen im Scheidungs-

recht äußerten, könnte meiner Meinung nach mit dem Kommentierungsverbot zusammenhängen. 

Die Kritik lässt sich daher am ehesten über die bereits erwähnten Rechtfertigungsschriften der 

1780er-Jahre rekonstruieren. Aus der 1785 verºffentlichten Schrift ăIst es wahr, daÇ die k. k. Ver-

ordnungen in Ehesachen dem Sakramente entgegen stehen?ò geht beispielsweise hervor, dass das 

Josephinische Scheidungsrecht von seinen Gegnern als zu liberal wahrgenommen wurde.149 Die 

ăWidersacherò des Ehepatents, so die Diktion der Rechtfertigungsschrift, w¿rden behaupten, dass 

das neue Gesetz an eine Scheidung von Tisch und Bett keine ausreichenden Bedingungen knüpfe. 

Es ¿berlasse die Scheidung ăihrer bloÇen Willk¿rò und fordere von den Eheleuten nichts ăals das 

ZeugniÇ des Pfarrers ¿ber ihre Abneigungò. Diese Regelungen w¿rden ăallen Unordnungen das 

Thor ºffnen [é], indem derley Trennungen k¿nftighin zum Nachtheile der Sitten und des Staates 

bey der mindesten Veranlassung geschehen werdenò. Im Gegensatz zu den ăneueingef¿hrten Re-

gelnò seien ădie geistlichen in diesem Fache bestandenen Gesetze der Sache besser angemessenò 

gewesen. Die kirchlichen Gesetze seien darauf fokussiert gewesen, ăden Grund des Uebels zu 

entdeckenò, und hªtten alles versucht, die zerstrittenen Eheleute wiederzuvereinigen. Alles in al-

lem hªtten sie eine Scheidung von Tisch und Bett ănur im allerªuÇersten Falleò zugelassen. 

Dem ersten Vorwurf, das Ehepatent habe kein Interesse an der Eindämmung von Scheidungen, 

hielten die Verfasser der Rechtfertigungsschrift entgegen, dass die neuen Regelungen genauso wie 

die kirchlichen Gesetze auf eine Versºhnung des Ehepaars abzielten. Halte man jedoch die ăalteò 

vor die ăneue Verfahrungsartò, stelle sich die Frage, zu welchem Zeitpunkt ein Versºhnungsver-

such Sinn gebe. Wäre es sinnvoller, so die Autoren der Rechtfertigungsschrift, auf das Ehepaar 

erst dann einzureden, wenn ădie Sache bereits bey Gericht angebrachtò und ămithin die MiÇhel-

ligkeiten schon in einen offenbaren ProzeÇ ausgebrochenò seien, oder wªre es besser, die Versºh-

                                                
146 Schreiben an den Kaiser vom 7. März 1783, zit. nach: Wolfsgruber: Christoph Anton Kardinal Migazzi, 649. 
147 Eine relativ früh verfasste Schrift, die den Eingriff des Ehepatents in die Ehehindernisse thematisiert, ist: Arco, 

Joseph Adam Graf: Unterricht des Fürst Bischofen zu Seggau über die den 16ten Jenner 1783 in Ehesachen ergan-
gene k. k. Verordnung an seine gesammte Geistlichkeit, o. O. 1783. 

148 Vgl. Hock: Staatsrath, 247 und Wolfsgruber: Christoph Anton Kardinal Migazzi, 653ð657. 
149 Vgl. Ist es wahr, daß die k. k. Verordnungen in Ehesachen dem Sakramente entgegen stehen?, 341ð342. 
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nung bereits dann zu versuchen, wenn ădie Uneinigkeit noch nicht zum Ausbruche gediehen 

istò.150 Zudem ergebe sich die Frage, welche Person für die Vermittlung zwischen den Eheleuten 

ăam besten geeignetò sei. Handle es sich dabei um den ăBischof und sein Konsistorium, die von 

der ganzen Sache nicht eher Wissenschaft haben, als bis der ProzeÇ angefangen hatò, oder, wie die 

Autoren suggerierten, um den ăPfarrer, der wegen der Verbindung mit seinen Pfarrkindern von 

allemò, was sich auf den Ehestreit bezieht, ăeine viel geschwindere und zuverlªÇigere Nachricht 

haben kannò.151 

Gegen den zweiten Vorwurf, das Ehepatent würde es Eheleuten erleichtern, sich von Tisch und 

Bett zu scheiden, brachten die Autoren zwei Argumente ins Spiel: Zum einen waren sie der Mei-

nung, dass das von den Eheleuten geforderte Einverständnis über die Scheidung und deren Fol-

gen, ăGewªhr [leiste], daÇ die Trennungen k¿nftighin seltener seyn werden als bisher, wo diese 

Punkte durch das Gericht, mit oder ohne Einwilligung der Partheyen ausgemessen wurdenò.152 

Zum anderen führten die Autoren der Rechtfertigungsschrift an, dass den häufigsten Fällen, näm-

lich jenen Scheidungen von Tisch und Bett, die ăauf Anlangen des einen Theils wider den Willen 

des andernò angestrebt werden, durch das neue Gesetz ăein Riegel vorgeschobenò werde. Wie die 

Erhebung der Scheidungsprozesse zeigte, hatten die Verfasser der Rechtfertigungsschrift mit ihrer 

Einschätzung Recht, denn eine Konsequenz des erforderten Einverständnisses war es, dass durch 

das Verbot, einseitig einen Scheidungsprozess in die Wege zu leiten, die Anzahl der beim Gericht 

eingelangten Scheidungsanträge zurückging. 

Die Autoren gaben insgesamt ăder neuen vor der vorigen Verfahrungsartò den Vorzug, da ădie 

Trennungen nicht nur seltener, sondern auch von k¿rzerer Dauer seyn werden als vorherò.153 Es 

leuchte ein, so die Autoren, 

 

ădaÇ Eheleute, die sich aus einer nur ihnen bekannten Ursache, mit gütlichem Ein-
verständnisse getrennt haben, sich durch ein gleiches Einverständniß viel leichter 
wieder vereinigen werden, als wenn einer von ihnen durch Gerichtszwang zur Tren-
nung gezwungen, und die Geschichte ihrer Trennung ein Märchen des Publikums 
worden istò. 

 

Die Gegenüberstellung von kirchlichen und weltlichen Bestimmungen findet sich auch in den 

1783 erschienenen ăBetrachtungen ¿ber die k. k. Verordnungen in Ehesachenò. Darin argumen-

tierte der anonyme Verfasser,154 dass einem einverständlich getrennten Ehepaar die Wiederverei-

nigung leichter falle als einem Ehepaar, das unter den rechtlichen Rahmenbedingungen der Kirche 

                                                
150 Ebd., 346. 
151 Ebd., 346ð347. 
152 Ebd., 352ð353. 
153 Ebd., 153. 
154 Johannes Mühlsteiger vermutet, dass es sich um den Archivar Schmidt handelte. Vgl. Mühlsteiger: Geist, 108. 
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getrennt worden sei. Der Autor schätzte die Chancen einer Wiederaufnahme der Ehe gering ein, 

ăsobald einmal die gerichtliche Klage erhoben, [und] durch dieselbe die geheimsten Verbrechen, 

und Mªngelò des Ehepartners ămit der empfindlichsten Beschªmung desselben entdecketò w¿r-

den.155 Wenn hingegen die Scheidung von Tisch und Bett von beiden Eheleuten gewünscht werde, 

so der Autor, ăum wie viel ist ihnen hier die Wiedervereinigung erleichtert, [é] wo die Trennung 

ohne Oeffentlichkeit; ohne Aufsehen, ohne wechselseitige Beschimpfung mit beiderseitigen Wil-

len vorgegangen warò. 

Das Hauptaugenmerk der Kritik (und somit auch der Rechtfertigungsschriften) lag demnach auf 

der Einführung der einverständlichen Scheidung von Tisch und Bett. Dieser in den Quellen als 

ăwillk¿rliche Scheidungò bezeichneten Form der Ehescheidung wurde angelastet, dass sie es Ehe-

leuten erleichtere, sich von Tisch und Bett zu scheiden. Der Vorwurf wurde dabei stets mit einem 

bevorstehenden und beunruhigenden Anstieg an Scheidungen sowie der drohenden Gefahr der 

gesellschaftlichen Unordnung in Zusammenhang gebracht. Wie der Kommentar zum ABGB von 

Franz von Zeiller veranschaulicht, dürfte die Kritik an einverständlichen Scheidungen auch im 

ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts nicht abgeebbt sein. In seinem Kommentar griff er nämlich 

jene Kritikpunkte, die bereits in den Rechtfertigungsschriften wiedergegeben wurden, erneut auf, 

um sie im Anschluss zu entkräften: 

 

ăSie [die einverstªndliche Scheidung] veranlaÇt leichtsinnige Verbindungen, deren 
man gar bald wieder los werden kann; sie vereitelt den Hauptzweck, den der Staat bey 
Begünstigung der Ehen beabsichtiget, nähmlich die Zeugung und gemeinschaftliche 
Erziehung nützlicher künftiger Bürger, und gibt den in der Ehe aufgereitzten Trieben 
eine sehr gefªhrliche, unsittliche Richtung.ò156 

 

Nichtsdestotrotz, so Zeiller, fªnden sich ătheils nat¿rliche, theils willk¿rlich veranstaltete, mittelba-

re Beschrªnkungenò, welche die Gefahr, die von einverstªndlichen Scheidungen ausgehe, bªndi-

gen würden. Darunter zählte Zeiller beispielsweise die 

 

ămoralischen und religiºsen Abrathungsgr¿nde, die Gewohnheit der Gemeinschaft, 
und häuslichen Hülfe, die Liebe und Sorge für die Kinder, die Schwierigkeiten der 
Vermögensabsonderung, die Familien=Verhältnisse des einen und des anderen Thei-
les, [sowie] das zweifelhafte Licht, in dem geschiedene Gatten vor den Augen mora-
lisch und edel gesinnter Mitbürger erscheinenò.157 

 

Diese ăBeschrªnkungenò, so Zeiller, seien unter anderem daf¿r verantwortlich, ădaÇ bey uns, 

selbst in volkreichen Hauptstªdten [é] Scheidungen, ungeachtet der zugestandenen Freyheit, 

noch immer zu den seltenen Beyspielen gehºrenò. 
                                                
155 Betrachtungen über die k. k. Verordnung in Ehesachen. Vom 16. Jäner 1783, Wien/Prag 1783, 79. 
156 Zeiller, Commentar, I, 274. 
157 Ebd. 
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Ein Blick auf andere europäische Kodifikationsprojekte zeigt, dass die Einführung der einver-

ständlichen Trennung, die im Gegensatz zur Scheidung von Tisch und Bett auch die Möglichkeit 

der Wiederverheiratung eröffnete, in anderen Ländern ebenso von kontroversen Debatten beglei-

tet war. Im protestantischen Preußen ließ das Corpus Juris Fridericianum als Vorläufer des ALR die 

einverständliche Trennung 1749 zu. Das ALR von 1794 übernahm diese Möglichkeit, gestattete 

die Trennung bei gegenseitiger Einwilligung aber nur kinderlosen Ehepaaren. Das im katholischen 

Frankreich 1792 erlassene Revolutionsgesetz erlaubte die Trennung der Ehe bei Willensüberein-

stimmung der Ehegatten (consentement mutuel).158 Die Trennung durch Einverständnis wurde 1804 

auch vom Code civil übernommen, allerdings so erschwert, dass sie in der Praxis kaum mehr eine 

Rolle spielte.159 Im 19. Jahrhundert wurde die einverständliche Trennung in beiden Ländern wie-

der abgeschafft. In Frankreich kam es 1816 nach der Rückkehr der Bourbonen an die Macht sogar 

zu einem Verbot der Trennung mit Wiederverehelichungsoption. Das Gesetz vom 27. Juli 1884 

(Loi Naquet) führte zwar die Ehetrennung aus Verschulden wieder ein, eine einverständliche Tren-

nung war jedoch nicht vorgesehen. Im Unterschied zu Frankreich wurde die Trennung durch Ein-

verständnis in Deutschland erst durch das 1900 in Kraft getretene Bürgerliche Gesetzbuch abge-

schafft. Wie die Rechtswissenschaftlerin Nina Dethloff schreibt, brachten die Gegner der einver-

ständlichen Trennung sowohl in Preußen als auch in Frankreich gesellschaftpolitische und morali-

sche Argumente ins Spiel und schürten die Angst vor einem Anstieg der Trennungsziffern.160 

 

Bestimmungen des ABGB 

Im ABGB von 1811, das ð wie bereits mehrfach erwähnt ð je nach konfessioneller Zugehörigkeit 

der Ehepartner unterschiedliche Regelungen vorsah, waren die Bestimmungen zur Scheidung von 

Tisch und Bett ähnlich wie im Ehepatent und den darauf folgenden Hofdekreten geregelt.161 Die 

Verfasser unterschieden zwischen einverständlichen und uneinverständlichen Scheidungen. Para-

graf 103 bestimmte, dass ădie Scheidung von Tisch und Bett [é] den Ehegatten, wenn sich beyde 

dazu verstehen, und ¿ber die Bedingungen einig sindò, gestattet werden m¿sse. Konkret schrieb 

das ABGB vor, dass das Gericht, wenn beide Ehegatten bestätigen, dass sie sowohl hinsichtlich 

ihrer Scheidung als auch der Aufteilung ihres Vermögens und der Gewährung eines Unterhalts 

                                                
158 Vgl. Blasius, Dirk: Bürgerliche Rechtsgleichheit und die Ungleichheit der Geschlechter. Das Scheidungsrecht im 

historischen Vergleich, in: Frevert, Ute (Hg.): Bürgerinnen und Bürger. Geschlechterverhältnisse im 19. Jahrhun-
dert, Göttingen 1988, 67ð84, hier 71; Sledziewski, Elisabeth G.: Die Französische Revolution als Wendepunkt, in: 
Fraisse, Geneviève/Perrot, Michelle (Hg.): Geschichte der Frauen, Bd. 4: 19. Jahrhundert (orig. 1991), Frankfurt 
am Main/New York 1994, 45ð61, hier 49. 

159 Vgl. Desan, Suzanne: The Family on Trial in Revolutionary France, Berkeley 2004, 137. 
160 Die Diskussion um die Einführung der einverständlichen Trennung im 18. Jahrhundert sowie die Auseinanderset-

zung um die Abschaffung derselben im 19. Jahrhundert in Frankreich und Deutschland schildert Nina Dethloff 
ausführlich: Dethloff, Nina: Die einverständliche Scheidung. Eine rechtsvergleichende und rechtshistorische Unter-
suchung zu Umfang und Grenzen der Privatautonomie im Scheidungsrecht, München 1994, 5ð70. 

161 Die Bestimmungen für katholische Ehen finden sich in den §§ 103ð110, jene f¿r ănicht-katholische christlicheò 
Ehepaare in den §§ 115ð122 und jene für jüdische Eheleute in den §§ 123ð136. 
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miteinander einverstanden sind, die Scheidung ăohne weitere Erforschungò bewilligen soll.162 

Auch das ABGB verlangte von den Eheleuten nicht, den Inhalt ihrer Vereinbarung offen zu le-

gen.163 Lediglich die Regelungen über die Versorgung der Kinder mussten dem Gericht bekannt 

gegeben werden.164 Nach Paragraf 106 war ein ăminderjªhriger oder pflegebefohlener Ehegatteò 

zwar berechtigt,165 einer Scheidung zuzustimmen, in Hinblick auf die Vermögensaufteilung, den 

Unterhalt sowie die Versorgung der Kinder war jedoch ădie Einwilligung des gesetzlichen Vertre-

ters und des vormundschaftlichen Gerichtes nothwendigò. 

Wie das Ehepatent verlangte auch das ABGB von den Eheleuten, dass sie ăihren EntschluÇ zur 

Scheidung sammt den Bewegungsgr¿nden ihrem Pfarrerò mitteilen.166 ăDes Pfarrers Pflichtò, so 

der Wortlaut des ABGB, sei, ădie Ehegatten an das wechselseitig bey der Trauung gemachte feyer-

liche Versprechen zu erinnern, und ihnen die nachtheiligen Folgen der Scheidung mit Nachdruck 

an das Herz zu legenò. Im Unterschied zum Ehepatent, das keine bestimmte Anzahl an Versºh-

nungsversuchen vorschrieb, legte das ABGB fest, dass ădiese Vorstellungen [é] zu drey verschie-

denen Mahlen wiederhohlet werdenò m¿ssen. Waren die Gesprªche mit dem Pfarrer ohne Wir-

kung, so hatte der Pfarrer ein Pfarrzeugnis auszustellen, in dem er bestätigte, dass die Eheleute ð 

ăder drey Mahl geschehenen Vorstellungen ungeachtetò ð bei ihrem ăVerlangen, sich zu scheiden, 

verharrenò. Der Kommentator des ABGB Franz von Zeiller meinte, dass ăein w¿rdiger Seelsorger 

[é], vor dem die Gatten sich ewige Treue und wechselseitige Unterst¿tzung gelobet habenò, auf-

grund ăseiner Berufskenntnisseò und durch sein Zureden ăuneinige Gatten vereinigen, und von 

einer grundlosen Scheidung abhalten werdeò.167 In seinen Augen würden die Eheleute ihrem Pfar-

rer ăunbedenklicher, als dem Gerichte, die Ehestandesgeheimnisseò und ădie Ursachen der vorha-

benden Scheidungò anvertrauen. Franz Xaver Nippel168 lastete in seinem in den 1830er-Jahren 

erschienenen Kommentar zum ABGB den Pfarrern dahingegen an, dass sie für gewöhnlich in 

                                                
162 ABGB, § 105. 
163 Dieser Paragraf wurde vielfach diskutiert. Eine Zusammenfassung der kontroversen Meinungen darüber, ob die 

Eheleute dem Gericht einen Beweis über ihr Einverständnis geben müssen, findet sich bei Thomas Dolliner. Er 
vertrat die Meinung, dass eine einverstªndliche Scheidung ăohne Forderung eines Beweises ¿ber die Richtigkeit 
dieses Uebereinkommensò bewilligt werden m¿sse. Dolliner: Handbuch des ºsterreichischen Eherechtes, 32ð45. 
Entgegengesetzter Meinung war etwa: Scharschmid von Adlertreu, Franz: Von der Alimentation der geschiedenen 
Ehegattin, Wien 1826, 17ð20. 

164 Vgl. Zeiller, Commentar, I, 279 oder Nippel, Franz Xaver: Erläuterung des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches 
für die gesammten deutschen Länder der österreichischen Monarchie, mit besonderer Berücksichtigung des practi-
schen Bedürfnisses, Bd. 2, Grätz 1830, 65ð66. 

165 Als minderjährig galten laut Ä 21 ABGB Personen, die ădas vier und zwanzigste Jahr ihres Lebens noch nicht zu-
r¿ckgelegt habenò. 

166 ABGB, § 104. 
167 Zeiller, Commentar, I, 275ð276. 
168 Franz Xaver Nippel von Weyerheim (1787ð1862) wurde in Gmunden geboren, nach dem Besuch des Stiftsgymna-

siums Kremsmünster trat er 1805 für ein Jahr als Novize in das dortige Benediktinerstift ein. 1813 arbeitete er als 
Konzeptspraktikant im Linzer Magistrat, 1818 wurde er Linzer Magistratsrat, 1825 Rat des k. k. Landrechtes zu 
Graz. Im selben Jahr wurde er Rat des k. k. mährisch-schlesischen Appellationsgerichts in Brünn, 1838 Appellati-
onsrat in Wien, 1849 Rat des Wiener Oberlandesgerichts. Nippel war Doktor beider Rechte und verfasste einen 
umfangreichen Kommentar zum ABGB. Zu seiner Biographie vgl. Wesener, Gunter: Franz Xaver Nippel von 
Weyerheim, in: Brauneder: Juristen, 132ð135. 
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ihren Zeugnissen eine Zuweisung, ăwer an der Uneinigkeit der Ehegatten die grºÇte Schuld 

trªgtò,169 machen w¿rden. Eine solche ăErkenntniÇò stehe den Seelsorgern jedoch nicht zu. Au-

Çerdem, so Nippel, kºnne ăinsbesondere bey der einverständlichen Scheidung von einer Schuld 

eines oder des andern Ehegatten in rechtlichen Beziehungen keine Rede seynò. 

Im Gegensatz zum Ehepatent sowie zum Josephinischen Gesetzbuch, die ð wie mehrfach erwähnt 

ð keine Bestimmungen zu uneinverständlichen Scheidungen von Tisch und Bett beinhalteten, 

regelte das ABGB, auf welche Weise eine einseitige Scheidungsklage eingebracht werden konnte. 

ăWill ein Theil in die Scheidung nicht einwilligenò, so Paragraf 107, ăund hat der andere Theil 

rechtmªÇige Gr¿nde, auf dieselbe zu dringenò, so m¿ssen auch in diesem Fall ădie g¿tlichen Vor-

stellungen des Pfarrers vorausgehenò. Eine Zwangsvorladung vor den Seelsorger durch die weltli-

che Obrigkeit, wie sie 1790 für Ehepartner bzw. Ehepartnerinnen bestimmt wurde, die sich wei-

gerten, der Vorladung des Pfarrers nachzukommen,170 wurde in das ABGB nicht aufgenommen. 

Franz Xaver Nippel argumentiert die Nichtaufnahme dieser Bestimmung damit, dass ăeine gewalt-

same Stellung ärgerliche Auftritte veranlassen könnte, und von einem Menschen, der sich weigert, 

die Vorstellungen des Pfarrers anzuhören, eine Besserung in seiner Handlungsweise nicht mit 

Grund gehofft werden kannò.171 

War das Gesprªch mit dem Seelsorger ăfruchtlosò oder weigerte sich der beklagte Ehegatte, vor 

dem Pfarrer zu erscheinen, war es der klagenden Partei erlaubt, eine Scheidungsklage gemeinsam 

mit dem Pfarrzeugnis und etwaigen Beweisen vor Gericht einzubringen. Für die Zeit des Ge-

richtsprozesses konnte der Richter ădem gefªhrdeten Theile [é] einen abgesonderten anstªndigen 

Wohnort bewilligenò.172 Diese Möglichkeit findet sich weder im Ehepatent noch im Josephini-

schen Gesetzbuch, da beide Gesetzeswerke nur von einverständlichen Scheidungen ausgingen. 

Sehr wohl, so ein Ergebnis des im Vorwort erwähnten Forschungsprojekts, war das Recht auf 

einen getrennten Wohnort während des Gerichtsprozesses in der Rechtsprechung des Wiener 

Konsistorialgerichts gegeben.173 Auch die Zahlung eines Unterhaltsbeitrags an die Ehefrau für die 

Dauer des ăabgesonderten Wohnortsò konnte laut ABGB auf ihre Bitte hin gestattet werden.174 

Die umgekehrte Möglichkeit, dass der Ehemann während des Scheidungsverfahrens unterhaltsbe-

dürftig sein könnte, wurde weder vom ABGB noch von dessen Kommentatoren erwogen. 

                                                
169 Nippel, Erläuterung, II, 60. 
170 Vgl. Hofdekret vom 8. Februar 1790 (JGS 1100). 
171 Nippel, Erläuterung, II, 71. 
172 ABGB, § 107. 
173 Das von Andrea Griesebner geleitete FWF-Forschungsprojekt (siehe Vorwort) untersuchte diejenigen Eheverfah-

ren, die zwischen dem Ende des 16. Jahrhunderts und 1783 vom Wiener bzw. Passauer Konsistorium durchgeführt 
wurden. Als Publikation dazu liegt derzeit ein Artikel vor: Griesebner, Andrea/Tschannett Georg: Ehen vor Ge-
richt (1776ð1793). Ehestreitigkeiten vor dem Wiener Erzbischöflichen Konsistorium und dem Magistrat der Stadt 
Wien, in: Geschichte und Region/Storia e regione 20/2 (2011), 40ð72. 

174 Die Unterhaltspflicht ergab sich aus den im ABGB verankerten Ehepflichten: vgl. ABGB, § 91. Für Zeiller, der auf 
ÄÄ 91 und 141 des ABGB verweist, ăversteht [es] sich von selbstò, dass der ăabgesonderten Gattinn und der Fami-
lie der anstªndige Unterhalt von dem Manne geb¿hreò, Zeiller, Commentar, I, 282. 
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Die rechtmäßigen Scheidungsgründe nannte das ABGB im Paragraf 109: 

 

ăWichtige Gr¿nde, aus denen auf die Scheidung erkannt werden kann, sind: Wenn 
der Geklagte eines Ehebruches oder eines Verbrechens schuldig erkläret worden ist; 
wenn er den klagenden Ehegatten boßhaft verlassen, oder einen unordentlichen Le-
benswandel geführt hat, wodurch ein beträchtlicher Theil des Vermögens des klagen-
den Ehegatten oder die guten Sitten der Familie in Gefahr gesetzt werden; ferner dem 
Leben oder der Gesundheit gefährliche Nachstellungen; schwere Mißhandlungen, 
oder nach dem Verhältnisse der Person, sehr empfindliche, wiederhohlte Kränkun-
gen; anhaltende, mit Gefahr der Ansteckung verbundene Leibesgebrechen.ò 

 

Franz von Zeiller, der diesen Paragrafen nur kurz kommentierte, wies darauf hin, dass die Aufzäh-

lung nicht als taxativ, sondern vielmehr als demonstrativ zu verstehen sei. Neben den im ABGB 

aufgelisteten ărechtlichen Hauptursachen der Scheidungò, so Zeiller, kºnnten ăandere ihnen gleich 

kommende [é] Gr¿nde nicht ausgeschlossen werdenò.175 Thomas Dolliner widmete sich im Un-

terschied dazu in seinem Handbuch zum Eherecht den Scheidungsgründen ausführlich. Er kom-

mentierte jeden der acht im ABGB angeführten Gründe in einem eigenen Abschnitt.176 Auch er 

war der Meinung, dass neben den angef¿hrten Scheidungsgr¿nden ăandere Gr¿nde nicht ganz 

ausgeschlossen werdenò kºnnen.177 Seine detaillierten Erläuterungen, in denen er konträr gegenü-

berstehende Meinungen zusammenfasste, um im Anschluss daran die korrekte Auslegung der 

rechtlichen Bestimmungen festzuhalten, sollen im Folgenden näher ausgeführt werden, da sie für 

die in Kapitel 4 vorgenommene Interpretation der Scheidungsverfahren von zentraler Bedeutung 

sind: 

Unter Ehebruch, so Dolliner, sei ădie fleischliche Vermischung eines Ehegatten mit einer Person 

des anderen Geschlechtes, mit welcher er nicht verheirathet istò, gemeint.178 Hierbei ist zu erwäh-

nen, dass das Josephinische Strafgesetzbuch von 1787 den Ehebruch nicht mehr als ăCrimi-

nal=Verbrechenò, sondern als ăpolitisches Verbrechenò beurteilte und mit einer Kºrper- oder 

Gefängnisstrafe, die durch Fasten verschärft wurde, bedrohte.179 Ein ähnliches Strafausmaß sah 

das Strafgesetz von 1803 vor. Es bewertete den Ehebruch als eine ăschwere Poli-

zey=Uebertretungò (im Gegensatz zu den ăVerbrechenò) und bedrohte den Ehebrecher bzw. die 

Ehebrecherin mit ein- bis sechsmonatigem Arrest.180 Der außereheliche Geschlechtsverkehr mit 

einer gleichgeschlechtlichen Person galt laut dem Strafgesetz von 1803 dagegen als ein ăVerbre-

                                                
175 Zeiller, Commentar, I, 284. 
176 Vgl. Dolliner: Handbuch des österreichischen Eherechtes, 61ð85. Die Ausführungen Dolliners gleichen inhaltlich 

jenen von Franz Xaver Nippel. Auch er befasst sich in seinem Kommentar zum ABGB sehr detailliert mit den 
Scheidungsgründen. Vgl. Nippel, Erläuterung, II, 84ð97. 

177 Dolliner: Handbuch des österreichischen Eherechtes, 99. 
178 Ebd., 61. 
179 Vgl. Patent vom 13. Jänner 1787 (JGS 611) (Josephinisches Strafgesetzbuch), II. Teil, §§ 44ð46. 
180 Vgl. Patent vom 3. September 1803 (JGS 626) (Strafgesetz 1803), II. Teil, §§ 247ð248. 
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chenò und wurde unter dem Terminus ăUnzucht gegen die Naturò abgehandelt.181 Die im Strafge-

setz vorgenommene Trennung zwischen ăVerbrechenò auf der einen und ăschweren Poli-

zey=Uebertretungenò auf der anderen Seite erklärt, warum der Ehebruch im ABGB als separater 

ð von den ăVerbrechenò abgesonderter ð Scheidungsgrund angeführt wurde.  

Der Scheidungsklage, so Dolliner, müsse keine strafrechtliche Anzeige bzw. Verurteilung wegen 

Ehebruchs oder eines damit im Zusammenhang stehenden Delikts (wie beispielsweise Bigamie 

oder Abtreibung) vorausgehen. Der Jurist begründete diese Entscheidung damit, dass den Verfas-

sern des Gesetzes an der Wiedervereinigung geschiedener Eheleute sehr viel liege, eine Versöh-

nung ăaber nicht leicht zu hoffen wäre, wenn der Scheidung immer die Verurtheilung zu einer auf 

die schwere Polizey=Uebertretung gesetzten Strafe vorausgehen m¿Çteò.182 Zudem würde der 

Zwang zu einer strafrechtlichen Anzeige nicht nur die Ehre des beklagten, sondern auch des be-

trogenen Ehepartners in Mitleidenschaft ziehen. Es reiche daher aus, wenn der Ehebruch im 

Scheidungsprozess selbst bewiesen werde. Dass das Vorbringen eines Ehebruchs im Lauf eines 

Scheidungsverfahrens einen strafrechtlichen Gerichtsprozess nach sich ziehen würde, sei deshalb 

nicht zu befürchten, da das Delikt des Ehebruchs nicht von Amtswegen, sondern nur auf die An-

zeige des betrogenen Ehepartners untersucht werden konnte.183 

Um einen Ehebruch als Grund vor dem Scheidungsrichter anführen zu können, müsse der außer-

eheliche Beischlaf ăeiner Zurechnung unterliegenò.184 Wurde die Ehefrau vergewaltigt oder fand 

der auÇereheliche Geschlechtsverkehr in ăTrunkenheit oder im Wahnsinnò statt, kºnne der Sexu-

alakt weder als Ehebruch noch als Scheidungsgrund bewertete werden. Das Recht, eine Scheidung 

von Tisch und Bett zu fordern, erlºsche, wenn ein Ehepartner den anderen zum Ehebruch ăge-

zwungen oder beredetò oder ăauch nur seine [bzw. ihre] Einwilligung zu einer solchen Ausschwei-

fung des anderen Theilesò gegeben habe.185 Dem betrogenen Ehepartner stehe das Recht, eine 

Scheidung zu verlangen, zudem nicht zu, wenn dieser dem Ehebrecher bzw. der Ehebrecherin die 

ăzugef¿gte Beleidigung ausdr¿cklich und gªnzlich verziehenò habe. Der Verzicht, einen Strafpro-

zess einzuleiten, sei allerdings nicht als ein Akt des Verzeihens zu bewerten. Wird der eheliche 

Geschlechtsverkehr ănach erlangter Kenntnis des Ehebruchesò von Seiten des betrogenen Ehe-

gatten fortgeführt, falle die Möglichkeit, auf eine Scheidung zu klagen, weg.186 ăDennò, so Dolli-

ner, der betrogene Ehepartner ăgibt durch diese Handlung zu erkennen, daÇ die Liebe gegen sei-

nen Ehegenossen, ungeachtet des von diesem begangenen Fehltrittes, in seinem Herzen noch 

nicht erloschen seyò. Die Wiederaufnahme des ehelichen Geschlechtsverkehrs nach Bekanntwer-

                                                
181 Vgl. Strafgesetz 1803, I. Teil, §§ 113ð114. 
182 Dolliner: Handbuch des österreichischen Eherechtes, 62. Der Gedanke, den Ehebruch aus dem Strafrecht zu strei-

chen, wird von Dolliner nicht diskutiert. 
183 Vgl. Josephinisches Strafgesetzbuch, II. Teil, §§ 45 sowie Strafgesetz 1803, II. Teil, §§ 248. 
184 Dolliner: Handbuch des österreichischen Eherechtes, 64. 
185 Ebd., 65. 
186 Ebd., 68. 
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den der Untreue galt auch im kanonischen Eherecht als Verzeihen des Ehebruchs und verschlech-

terte die Chancen des betrogenen Ehegatten, vor dem Kirchengericht eine unbefristete Scheidung 

von Tisch und Bett zu erwirken.187 Der Behauptung einiger Juristen, das Recht, eine Scheidung 

wegen Ehebruchs einzuklagen, erlºsche, wenn der betrogene Ehepartner ăbinnen sechs Wochen, 

seit der ihm bekannt gewordenen Beleidigungò, weder eine Scheidungsklage noch eine Klage beim 

Strafgericht einbringe, widersprach Dolliner.188 Die sechswöchige Frist beziehe sich nur auf das 

Strafrecht von 1803. Nach Ablauf dieser Frist falle daher nur das Recht, einen Strafprozess zu 

führen, weg. Die Möglichkeit, eine Scheidungsklage einzubringen, werde dadurch nicht beein-

trächtigt. 

Auf den zweiten im ABGB angef¿hrten Scheidungsgrund (ein ăVerbrechenò) habe die Art und 

Schwere des Verbrechens sowie das Strafausmaß, zu dem die beklagte Partei verurteilt wurde, 

keinen Einfluss. Es komme lediglich darauf an, dass der Ehepartner ăeines Verbrechens schuldig 

erklªret worden istò. Den Grund daf¿r sah Dolliner darin, dass ădas krªnkende Gef¿hl des un-

schuldigen Ehegatten, einen mit Schande bedeckten Menschen [é] zum unzertrennlichen Le-

bensgefªhrten haben zu m¿ssenò,189 bei sämtlichen Verbrechen eintrete. Nippel spricht die im 

Strafgesetzbuch von 1803 vorgenommene Trennung zwischen ăVerbrechenò und ăschweren Poli-

zey=Uebertretungen direkt an: F¿r ihn sind ăschwere Polizey=Uebertretungen und andere Verge-

hen [é] an und f¿r sich, wenn nicht noch andere Rücksichten dabey eintreten, keine gültigen 

Gr¿nde, die Scheidung zu bewilligenò.190 

Obwohl der Gesetzestext in beiden Fällen ð sowohl bei einem Ehebruch als auch bei einem 

Verbrechen ð dieselbe Formulierung verwende, müsse, so Dolliner, im Gegensatz zum Ehebruch 

einem Verbrechen eine strafgerichtliche Verurteilung vorausgehen. Das Hofdekret vom 26. März 

1821 bestimme, dass kein Scheidungsverfahren eingeleitet werden könne, solange über das 

Verbrechen, das als Scheidungsgrund angeführt werde, keine Entscheidung eines Strafgerichts 

getroffen wurde. Deshalb, so Dolliner, m¿sse ein Scheidungsrichter ăeine auf die Beschuldigung 

eines Verbrechens gest¿tzte Scheidungsklage verwerfenò und die Angelegenheit ădem Criminalge-

richte von Amtswegen mittheilenò.191 Erst nachdem das Kriminalgericht ăden beklagten Ehegat-

ten des Verbrechens schuldig erklªrt hatò, kºnne der Scheidungsrichter die Scheidungsklage an-

nehmen. 

Unter dem dritten Scheidungsgrund, der ăboshaften Verlassungò, verstehe der Gesetzgeber ădie 

Entfernung eines Ehegatten von dem gemeinschaftlichen Wohnorte, in der Absicht, die eheliche 

                                                
187 Vgl. Döhler, Jacob Friedrich: Abhandlung von Ehe=Sachen, sowohl nach dem Römisch=Kanonischen als Protes-

tantischen Konsistorial=Recht, besonders in Deutschland, Wien 1783, 139. 
188 Dolliner: Handbuch des österreichischen Eherechtes, 69. 
189 Ebd., 73. 
190 Nippel, Erläuterung, II, 89ð90. 
191 Dolliner: Handbuch des österreichischen Eherechtes, 72. 
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Gemeinschaft abzubrechenò.192 Die ăVerlassungò sei als boshaft zu bewerten, ăwenn sie wider-

rechtlich und mit dem BewuÇtseyn der Widerrechtlichkeit verbundenò sei. Spezielle Aufmerksam-

keit widmete Dolliner der Pflicht der Ehefrau, an den Wohnsitz des Ehemanns zu folgen. In sei-

nen Augen sei ăauch die hartnªckige und grundlose Weigerung einer Frauò, ihrer Wohnsitzfolge-

pflicht nachzukommen, als ăVerlassungò zu qualifizieren. Interessant sind auch die Erläuterungen 

Dolliners zur ăVerstoÇung eines Ehegattenò. Wird ein Ehepartner von dem anderen aus der 

Wohnung fortgejagt, ohne dass sich der aus der Wohnung gewiesene Teil um die Wiederaufnahme 

des Zusammenlebens bemühe, sei dies als Verfehlung und damit als ein Scheidungsgrund zu be-

werten. 

Den vierten Scheidungsgrund (ăunordentlicher Lebenswandelò) brachte Dolliner mit dem Zweck 

der Ehe, Kinder zu zeugen und ăsie zu n¿tzlichen Staatsb¿rgern zu erziehenò,193 in Zusammen-

hang. Er äußerte die Frage, wie ăn¿tzliche Staatsb¿rger in einem Hause aufwachsen [kºnnen], wo 

das sittliche Gefühl der Kinder nicht nur nicht ausgebildet, sondern durch die unmoralischen 

Handlungen und vielleicht sogar schlechten Lehren des natürlichen Erziehers verdorben wirdò.194 

Wenn ein Ehegatte ăsein eigenes Vermºgen durch Vºllerey, Spielsucht, Verschwendung, oder 

überhaupt durch eine andere Art seines unordentlichen Lebenswandels durchbringt, seine 

Wirthschaft oder sein Gewerbe in Verfall gerathen lªÇtò, so Dolliner, stehe auch bald das Vermö-

gen des anderen Ehegatten in Gefahr, vergeudet zu werden. Für die Erziehung und Ausbildung 

der Kinder bleibe so kein Geld mehr übrig. Zudem komme der beklagte Ehepartner der Vorbild-

funktion gegenüber seinen Kindern nicht nach. Die Möglichkeit, dass ein Ehepaar keine oder 

schon volljährige Kinder haben könnte, erörterte Dollinger in diesem Zusammenhang nicht. Die 

Auffassung, dass beide Gefahren zugleich ð ăsowohl f¿r das Vermºgen des anderen Theiles als 

auch für die guten Sitten der Familieò ð vorliegen müssten, verneinte Dolliner. 

In Hinblick auf den f¿nften im ABGB angef¿hrten Scheidungsgrund (ăNachstellungenò) war Dol-

liner der Meinung, dass das Gesetz von einem Ehepartner unmºglich verlangen kºnne, ădaÇ er 

sein Leben oder seine Gesundheit tªglich den Gefahrenò, die von Seiten des anderen Ehegatten 

drohten, aussetze. Ob eine gefährdete Ehefrau oder ein gefährdeter Ehemann vor dem Schei-

dungsprozess eine strafrechtliche Anzeige erstatte, sei irrelevant und der klagenden Partei freige-

stellt. Die Verfasser des ABGB hätten nämlich die Nachstellungen mit Absicht vom zweiten 

Scheidungsgrund (Verbrechen) entkoppelt, um hierfür eigene Regelungen zu treffen. Die Anzeige 

beim Kriminalgericht habe der Scheidungsrichter aber dennoch von Amts wegen zu machen, so 

wie es das Hofdekret von 1821 vorschreibe. 

                                                
192 Ebd., 74. 
193 Ebd., 77. 
194 Ebd., 78. 
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ăSchwere Misshandlungenò, der sechste Scheidungsgrund, umfassen, so Dolliner, ăbloÇ Thªtlich-

keiten, Real=Injurien, z.B. Schläge, Haarisse, Rippenstöße, Ohrfeigen, Nachwerfen von Messern 

oder anderen Sachen, die leicht eine nicht geradezu beabsichtigte Verwundung oder gar einen 

Todschlag herbeyf¿hren kºnntenò.195 ăVerbal=Injurienò, also wºrtliche Beleidigungen, w¿rden 

dagegen nicht hierher gehören, sondern seien unter den siebten Scheidungsgrund (empfindliche 

Krªnkungen) zu subsumieren. Ob eine Misshandlung als ăschwerò einzustufen sei, hªnge ăvon 

dem Stande und der kºrperlichen Beschaffenheit des miÇhandelten Ehegatten abò und sei daher 

vom Richter im Einzelfall zu beurteilen. Dass die Verfasser das Wort ăMisshandlungenò in den 

Plural gesetzt haben, verweise darauf, dass ămehrere MiÇhandlungen derselben oder verschiedener 

Art [é] bei einer Gelegenheitò ausgef¿hrt werden m¿ssen.196 ăEine einzelne Gewalthandlungò, so 

Dolliner, ăz.B. ein Schlag, eine Ohrfeige, vielleicht im gerechten Zorn [é] aus einer Leichtfertig-

keit oder Völlerey verübt, kann daher für keinen hinreichenden Grund zur Scheidung angesehen 

werdenò. 

Nach dem Strafgesetz von 1803 galt die Misshandlung eines Ehegatten nicht als ăVerbrechenò, 

sondern als ăschwere Polizey=Uebertretungò und wurde wohl aus diesem Grund als eigenstªndi-

ger Scheidungsgrund ins ABGB aufgenommen. Das Strafgesetz bestimmte, dass ădas Recht der 

hªuslichen Zucht [é] in keinem Falle bis zu MiÇhandlungen ausgedehnet werdenò kann. Gewalt-

handlungen ăeines Gatten an dem andernò seien daher ăals schwere Polizey=Uebertretungen zu 

bestrafenò.197 Der Gewalttªter sollte einen ăstrengen Verweisò erhalten oder mit einer Gefªngnis-

strafe bestraft werden. Der angedrohte Strafrahmen bewegte sich zwischen einer Woche und drei 

Monaten. Im Wiederholungsfall konnte der Arrest verschärft werden. Dem misshandelten Ehegat-

ten stand es jedoch frei, um eine Milderung der Strafe oder sogar um ădie Nachsicht derselben 

anzusuchenò.198 

ăSehr empfindliche Krªnkungenò, der siebte im ABGB aufgelistete Scheidungsgrund, bestünden 

ăhauptsªchlich in wºrtlichen Injurien und widerrechtlichen Beschrªnkungen der persºnlichen 

Freyheitò.199 Daneben sei als eine sehr empfindliche Kränkung zu bewerten, wenn ein Ehepartner 

den anderen ăverªchtlich behandeltò, ălªcherlich zu machen suchtò oder wenn ein Ehegatte dem 

anderen ăHandlungen ansinnt, die eine ehrbare Person verabscheuetò. Die ăPreisgebung an einen 

Andern, Treibung des Schandgewerbes, niedere und schmutzige Arbeitenò seien ebenfalls als 

Krªnkungen zu qualifizieren, weil dadurch einer Person ădie Achtung der Menschen entzogenò 

werde. Allerdings, so Dolliner, ăm¿ssen die Krªnkungen [é] so beschaffen seyn, daÇ sie nach 

dem Verhältnisse der Person für sehr empfindlich angesehen werden kºnnenò. Das ausschlagge-

                                                
195 Ebd., 81. 
196 Ebd., 82. 
197 Strafgesetz 1803, II. Teil, § 165. 
198 Ebd., § 171. 
199 Dolliner: Handbuch des österreichischen Eherechtes, 83. 
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bende Kriterium sei ăhier der hºhere oder geringere Stand der Ehegattenò. An die Bewertung 

einer beleidigenden Aussage gegenüber Eheleuten aus höherem und gebildeterem Stand sei etwa 

ein anderer Maßstab anzulegen als gegenüber Ehepaaren ăaus der gemeinen oder minder gebilde-

ten Volksclasseò. 

Zum achten und letzten Scheidungsgrund (ăanhaltende Leibesgebrechenò), worunter vor allem 

Geschlechtskrankheiten fielen, sei, so Dolliner, lediglich anzuf¿hren, dass ăeine vern¿nftige Ge-

setzgebungò einen Ehegatten unmºglich dazu anhalten kann, ădie eheliche Gemeinschaft mit dem 

anderen fortzusetzen, wenn diese ihn täglich in die Gefahr bringt, das körperliche Uebel sich zu-

zuziehen, woran der andere leidetò.200  

 

Franz Xaver Nippel, der wie Zeiller und Dolliner der Meinung war, dass die ăAufzªhlung der 

Scheidungsgr¿ndeò im AGBG ăbloÇ belehrungsweiseò und ănicht ausschlieÇungsweiseò zu ver-

stehen sei, fügte den im Gesetzbuch angeführten Scheidungsgründen noch vier weitere an, die 

teilweise bereits in den Bestimmungen des kanonischen Rechts enthalten waren.201 Seiner Meinung 

nach galten erstens irrtümliche Angaben, die ein Ehepartner dem anderen vor der Eheschließung 

über die eigene Person machte, als Scheidungsgrund. Für den Kommentator zählte zweitens auch 

ăeine nach der eingegangenen ehelichen Verbindung eingetretene Impotenz des anderen Ehegat-

tenò als Scheidungsgrund.202 ăDennò, so Nippel, ăes wªre unnat¿rlich, den einen Ehegatten zu 

zwingen, durch das gemeinschaftliche Zusammenwohnen mit dem unvermögenden Theil seinen 

Geschlechtstrieb immer anfachen lassen zu m¿ssen, ohne ihn befriedigen zu kºnnenò. Der ¦ber-

tritt eines Ehepartners ăvon der christlichen zur heidnischen, mohamedanischen oder j¿dischen 

Religionò gebe dem anderen Ehepartner drittens ăohne Zweifelò ebenfalls einen Grund, die 

Scheidung von Tisch und Bett zu verlangen. Und viertens sei ăeine, mit keinem hinreichenden 

Grunde unterst¿tzte, fortdauernde Versagung der ehelichen Pflichtò als Scheidungsgrund zu beur-

teilen.203 

 

Dass nach Inkrafttreten des ABGB immer wieder Anfragen an dem Wiener Magistrat übergeord-

nete Gerichtsinstanzen über das genaue Vorgehen bei Scheidungsverfahren gerichtete wurden, 

belegen mehrere nach 1812 kundgemachte Hofdekrete. Inhaltlich befassten sich die nachgescho-

benen Verordnungen in erster Linie mit prozessrechtlichen Fragen, nur vereinzelte Passagen ziel-

ten darauf ab, die eherechtlichen Bestimmungen des ABGB zu konkretisieren.204 Das Hofdekret 

                                                
200 Ebd., 85. 
201 Vgl. Nippel, Erläuterung, II, 95ð97. 
202 Ebd., 95. 
203 Ebd., 97. 
204 Vgl. etwa das Hofdekret vom 11. Juni 1814 (JGS 1089) oder vom 23. August 1819 (JGS 1595) sowie die Ausfüh-

rungen im Kapitel über das Verfahrensrecht. 
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vom 23. August 1819 wurde beispielsweise mit der Absicht erlassen, die ăVerfahren in streitigen 

Ehe=Angelegenheiten näher zu bestimmen und eine gleichförmige Verhandlung dieser wichtigen 

Rechtssache bey den Gerichten zu bewirkenò. Es schrieb die persºnliche Vorladung und Verneh-

mung beider Eheleute durch den Richter und einen zwingenden Vergleichsversuch vor.205 Der 

Richter sollte entweder die klagende Partei dazu bewegen, das Scheidungsgesuch fallen zu lassen, 

oder die beklagte Partei davon überzeugen, in die Scheidung einzuwilligen. Hinsichtlich des Urteils 

schrieb das Hofdekret vor, dass dasselbe eine Entscheidung über die Verschuldensfrage beinhalten 

musste. Der Richter sollte im Urteilstext festhalten, ăob der eine oder der andere Ehegatte, oder 

jeder Theil, oder keiner von beyden, an der Scheidung Schuld trageò.206 Bezüglich einverständli-

cher Scheidungen machte das Hofdekret zudem noch einmal klar, dass bei deren Bewilligung 

ăkein Vorbehalt weiterer rechtlicher Verhandlungenò ¿ber den Unterhalt, die Aufteilung des Ver-

mºgens oder ¿ber ăandere gegenseitige Anspr¿che der Eheleute zugelassenò sei.207 

 

Bestimmungen über die Scheidungsfolgen 

Im Fall einer einverständlichen Scheidung von Tisch und Bett mussten ð wie bereits erwähnt ð die 

Eheleute bestätigen, dass sie eine Regelung über die Scheidungsfolgen getroffen hatten.208 Bei 

uneinverständlichen Scheidungen stellte sich die Frage, ob ein Rechtsstreit über die Scheidungs-

folgen im Zug des Scheidungsverfahrens oder in einem eigenständigen Gerichtsprozess abgehan-

delt werden sollte. Nach der Wiedereinführung uneinverständlicher Scheidungen regelte ein Hof-

dekret aus dem Jahr 1788 das Vorgehen derart, dass dem Richter das Recht zugesprochen wurde, 

im Zug eines Scheidungsprozesses über die Vermögensaufteilung zu urteilen.209 Diese Regelung 

wurde in einem Hofdekret vom November 1791 allerdings revidiert.210 Der Streit über die 

ăAbtheilung des Vermºgensò sei, so das Gesetz, in einem eigenen ð vom Scheidungsprozess ge-

sonderten ð Verfahren zu entscheiden. Das ABGB hielt an dieser Entscheidung fest und schrieb 

vor, dass bei Streitigkeiten, welche die Vermögensaufteilung, die Versorgung der Kinder, den Un-

terhalt für die geschiedene Ehefrau oder die Aufhebung der Ehepakte betrafen, der Richter stets 

einen Vergleichsversuch unternehmen sollte.211 Scheiterte dieser, so hatte der Richter die Eheleute 

ð wie schon im Hofdekret vom November 1791 bestimmt wurde ð, ăauf ein ordentliches Verfah-

ren anzuweisenò und f¿r die Zwischenzeit einen ăanstªndigen Unterhaltò f¿r die Ehefrau und die 

                                                
205 Vgl. ebd., §§ 2ð3. 
206 Ebd., § 12. 
207 Hofdekret vom 23. August 1819 (JGS 1595), § 8. 
208 Wurde das Einverständnis über die Scheidungsfolgen lediglich vorgetäuscht, waren die Rechtsfolgen strittig. Vgl. 

Fischer-Czermak, Constanze: Die Entwicklung des Ehegattenunterhalts, in: Beiträge zur Rechtsgeschichte Öster-
reichs 2/1 (2012), 179ð194, hier 186ð187. 

209 Vgl. Hofdekret vom 9. Mai 1788 (JGS 824). 
210 Vgl. Hofdekret vom 10. November 1791 (JGS 219). 
211 Vgl. ABGB, §§ 108 und 117. 



55 

Kinder zu bestimmen. Dieser ăprovisorische Unterhaltò, so die Ausdrucksweise in den Gerichts-

akten, sollte als eine vorübergehende Lösung dienen und die Versorgung der Ehefrau und der 

Kinder bis zur Bestimmung des endgültigen Unterhalts gewährleisten. 

Wªhrend in Hinblick auf den ăprovisorischen Unterhaltò keine besonderen Richtlinien festgesetzt 

wurden, finden sich für den endgültigen Unterhalt konkrete Vorschriften im Gesetzestext. Der 

Unterhaltsanspruch war insbesondere mit der Verschuldensfrage verkn¿pft, da bei einer ăSchei-

dung durch richterliches Urtheilò nur der schuldlosen Partei das Recht zustand, ăden angemesse-

nen Unterhalt zu verlangenò.212 Keinen Anspruch auf einen Unterhalt konnte daher eine Partei 

stellen, der laut Urteil eine Mitschuld an der Scheidung zukam. In Fällen, in denen keinen von 

beiden Ehepartnern eine Schuld traf, verfügte weder die eine noch die andere Partei über einen 

Unterhaltsanspruch. Die Bestimmung, dass eine Ehefrau, der eine Mitschuld an der Scheidung 

zugerechnet wurde, kein Recht auf einen Unterhalt von ihrem Gatten hatte, wurde in einem Hof-

dekret von 1841 entschärft. Zwar wurde erneut festgehalten, ădaÇ einer durch beiderseitige Schuld 

geschiedenen Gattin in der Regelò kein Anspruch auf einen Unterhalt zustehe, gleichzeitig wurde 

aber bestimmt, dass es in solchen Fällen dem Richter überlassen werden sollte, über das Unter-

haltsansuchen der Ehefrau ăvon Fall zu Fall mit Ber¿cksichtigung aller Verhªltnisse und der f¿r 

sie sprechenden Billigkeitsgründe ausnahmsweise den Ehemann zur Verabreichung des anständi-

gen Unterhaltesò zu verpflichten.213 

Wie Ellinor Forster schreibt, findet sich der Gedanke des verschuldensabhängigen Unterhaltsan-

spruchs bereits im Codex Theresianus.214 Im Ehepatent und dem Josephinischen Gesetzbuch sucht 

man hingegen vergeblich nach derartigen gesetzlichen Bestimmungen, da beide Gesetzestexte nur 

die Möglichkeit einer einverständlichen Scheidung gestatteten, welche die Regelung der Schei-

dungsfolgen als Voraussetzung hatte,. 

Die Textstelle zum Unterhaltsanspruch wurde im ABGB ð im Gegensatz zum Hofdekret von 

1841 ð geschlechtsneutral formulierte. Dem schuldlos geschiedenen Ehemann stand damit theore-

tisch auch das Recht auf einen Unterhaltsbeitrag zu. Franz von Zeiller sprach in seinem Kommen-

tar ausdrücklich von einem Unterhaltsanspruch des schuldlos geschiedenen Ehemanns. Für Zeiller 

stand sowohl dem Ehemann als auch der Ehefrau der ăanstªndige Unterhalt, und zwar der Gat-

tinn selbst in dem Falle, daÇ sie ein eigenes Vermºgen besitzen w¿rdeò, zu.215 Thomas Dolliner 

war dagegen der Meinung, dass dem schuldlos geschiedenen Ehemann nur in zwei Fällen ein Un-

                                                
212 ABGB, § 1264. 
213 Hofdekret vom 4. Mai 1841 (JGS 531). Laut Ellinor Forster wurden unter die ăBilligkeitsgr¿ndeò der Gesundheits-
zustand der Ehefrau, ăihre Erziehung und gesellschaftliche Stellung, Ausbildung und Erwerbsfªhigkeit, vor allem 
aber neben den Vermºgensverhªltnissen des Mannes auch ihr eigenes Vermºgenò einbezogen. Vgl. Forster: Hand-
lungsspielräume, 387. 

214 Vgl. Forster: Handlungsspielräume, 384. 
215 Zeiller, Commentar, III, 2, 655. 
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terhalt von Seiten der Ehefrau zustehe:216 Erstens, wenn der Unterhalt ăin den Ehe=Pacten be-

dungen wordenò und zweitens, wenn der Ehemann ăauÇer Stande ist, sich den nºthigen Unterhalt 

zu verdienen, die Frau aber im Stande, ihm denselben zu reichenò. Dolliner verwies in seiner Ar-

gumentation auf das Versprechen beider Ehepartner, ăsich gegenseitigen Beystand zu leistenò, wie 

es in Paragraf 44 des ABGB formuliert war. Auch nach der Auffassung des Juristen Franz 

Scharschmid verfügte der schuldlos geschiedene Ehemann über das Recht den angemessenen 

Unterhalt von seiner Ehefrau zu fordern.217 In der Rechtsprechung sollte die wechselseitige Un-

terhaltspflicht der Ehegatten jedoch erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts anerkannt werden.218 

Wie ein Unterhaltsverfahren konnte auch ein Gerichtsprozess über die Aufhebung der Ehepakte 

erst nach rechtskräftiger Entscheidung des Scheidungsprozesses eingeleitet werden. Auch hier 

spielte die Verschuldensfrage eine wesentliche Rolle. ăDie Fortsetzung oder Aufhebung der 

Ehe=Pacteò, so das ABGB, konnte entweder von der schuldlosen Partei oder ð wurde die Schuld 

an der Scheidung beiden oder keinem der Ehegatten zugesprochen ð von beiden Parteien gefor-

dert werden.219 Wie Thomas Dolliner festhielt, hatte die Aufhebung der bestehenden Ehepakte 

weitreichende Konsequenzen. Sie bedeutete, dass das Heiratsgut der Ehefrau zurückgegeben wer-

den musste und ădaß es von der versprochenen Widerlage, von dem errichteten Erbvertrage, von 

dem Witwengehalte, von der auf den Fall des Ueberlebens ertheilten Fruchtnießung des Vermö-

gens, und von den zugesicherten, aber noch nicht vollzogenen Schenkungen sein Abkommen 

habeò.220 Die Aufhebung der Ehepakte hatte zudem zur Folge, 

 

ădaÇ die von einem Theile dem anderen, sey es auch auf immer, zugestandene Ver-
waltung oder Fruchtnießung des Vermögens als widerrufen anzusehen sey; endlich 
daß die bedungene Gütergemeinschaft vom Tage der rechtskräftig gewordenen Auf-
hebung der Ehe=Pacte aufhöre, und das gemeinschaftliche Vermögen so wie nach 
dem Tode des einen Ehegatten getheilt werdeò. 

 

Um die Konsequenzen, die mit einer Aufhebung der Ehepakte einhergehen konnten, besser zu 

verstehen, sollen an dieser Stelle die wichtigsten Inhalte des Ehegüterrechts des ausgehenden 18. 

und des 19. Jahrhunderts zusammengefasst werden:221 Sowohl das Josephinische Gesetzbuch als 

                                                
216 Vgl. Dolliner: Handbuch des österreichischen Eherechtes, 149ð150. 
217 Vgl. Scharschmid von Adlertreu: Alimentation der geschiedenen Ehegattin, 42ð43. 
218 Vgl. Fischer-Czermak: Die Entwicklung, 180ð181 und 187. 
219 ABGB, § 1264. 
220 Dolliner: Handbuch des österreichischen Eherechtes, 188. 
221 Zum ehelichen Güterrecht vgl. beispielsweise Floßmann/Kalb/Neuwirth: Privatrechtsgeschichte, 115ð125; Lan-

ger-Ostrawsky, Gertrude/Lanzinger, Margareth: Begünstigt ð benachteiligt? Frauen und Männer im Ehegüterrecht. 
Ein Vergleich auf der Grundlage von Heiratskontrakten aus zwei Herrschaften der Habsburgermonarchie im 18. 
Jahrhundert, in: Jakobsen, Grethe u. a. (Hg.): Less Favoured ð More Favoured: Proceedings from a Conference on 
Gender in European Legal History, 12thð19th Centuries, Copenhagen September 2004, Online-Publikation, Copen-
hagen 2005, 1ð38, URL: http://www.kb.dk/export/sites/kb_dk/da/publikationer/online/fund_og_forskning/ 
download/A04B_Langer-Lanzinger-GER.pdf (10.1.2015); Forster: Handlungsspielräume, 97ð112; Lanzinger u. a.: 
Aushandeln; Vogel: Gleichheit, 280ð284. 
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auch das ABGB stellten es den Eheleuten frei, vermögensrechtliche Vereinbarungen zu treffen. 

Ehemann und Ehefrau konnten beispielsweise das Modell einer Gütergemeinschaft vereinbaren, 

ădas sªmtliche Vermºgen der Ehegatten mit der EheschlieÇung rechtlich vereinheitlicht[e]ò.222 

Lagen keine vertraglichen Vermögensvereinbarungen vor, ging das Gesetz grundsätzlich vom 

Modell der Gütertrennung zwischen den Eheleuten aus,223 ădas vermºgensrechtliche Wirkungen 

der EheschlieÇung [é] negierteò.224 Auf während der Ehe erworbene Vermögensteile des einen 

Gatten hatte der andere Ehepartner keinen Anspruch. Bestand jedoch ein ăZweifelò ¿ber die Her-

kunft des Vermºgens, wurde ăvermuthet, daÇ der Erwerb von dem Manne herr¿hrteò.225 

Die Verwaltung und Nutznießung des Vermögens der Ehefrau stand dem Ehemann prinzipiell 

nur hinsichtlich des Heiratsgabensystems, in dem die Ehepartner sich gegenseitig einzelne Vermö-

gensteile wie Heiratsgut oder Widerlage gaben bzw. versprachen, zu. Das Heiratsgut wurde von 

der Ehefrau ăoder f¿r sie von einem Drittenò dem Ehemann ăzur Erleichterung des mit der eheli-

chen Gesellschaft verbundenen Aufwandes ¿bergeben oder zugesichertò.226 Nach dem Tod des 

Ehemanns fiel das Heiratsgut der Ehefrau ăund wenn sie vor ihm stirbt, ihren Erben heimò.227 

Solange die Ehe bestand, oblag dem Ehemann die Verwaltung und Nutznießung des Heiratsguts. 

Alles, was nicht dem Heiratsgut zugezªhlt wurde, wurde als ăfreies Vermºgenò bezeichnet, ¿ber 

das die Ehefrau frei verfügen konnte. Diese Bestimmung wurde allerdings durch ădie rechtliche 

Vermuthungò ergªnzt, dass ð solange die Ehefrau nicht widersprochen hatte ð ăsie dem Mann als 

ihrem gesetzmªÇigen Vertreter die Verwaltung ihres freyen Vermºgens anvertrauet habeò.228 

Im Gegensatz zum Heiratsgut hatte die Ehefrau auf die Widerlage des Bräutigams während einer 

aufrechten Ehe keinen Anspruch.229 Die Widerlage war nur im Fall des früheren Todes des Ehe-

manns an die Ehefrau auszubezahlen und sollte dem Zweck dienen, die Witwe zu versorgen. In 

vergleichbarer Absicht konnte zwischen den Eheleuten ein Witwengehalt vereinbart werden.230 

Dabei handelte es sich um eine in regelmäßigen Abständen auszubezahlende Rente, die aus den 

Zinsen der Verlassenschaft des Ehemanns bezahlt wurde. Der Witwengehalt konnte aber auch in 

Form von Naturalien oder Wohnrechten erfolgen. 

Was die Erziehung der Kinder betraf, war es laut ABGB die Verbindlichkeit der Eltern, ăf¿r ihr 

Leben und ihre Gesundheit zu sorgen, ihnen den anständigen Unterhalt zu verschaffen, ihre kör-

perlichen und Geisteskräfte zu entwickeln, und durch Unterricht in der Religion und in nützlichen 

                                                
222 Floßmann/Kalb/Neuwirth: Privatrechtsgeschichte, 115ð116. 
223 Vgl. ABGB, § 1237. 
224 Floßmann/Kalb/Neuwirth: Privatrechtsgeschichte, 115. 
225 ABGB, § 1237. 
226 Ebd., § 1218. 
227 Ebd., § 1229. 
228 Ebd., § 1238. 
229 Vgl. ebd., § 1230. 
230 Vgl. ebd., § 1242. 
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Kenntnissen den Grund zu ihrer k¿nftigen Wohlfahrt zu legenò.231 Nach dem Gesetzestext war es 

ăvorz¿glich die Pflicht des Vaters, so lange f¿r den Unterhalt der Kinder zu sorgen, bis sie sich 

selbst ernªhren kºnnenò.232 Wann dieser Zeitpunkt erreicht sei, so Franz Xaver Nippel in seinem 

Kommentar, ălªÇt sich nicht nach dem Lebensalter bestimmenò.233 In der Regel m¿sse ăder Un-

terhalt und die Pflege eines Kindes so lange fortgesetzt werden [é], bis es fähig ist, in einen Stand 

einzutreten, welcher seiner geistigen und körperlichen Beschaffenheit, dann dem Standes= und 

Vermºgens=Verhªltnisse als angemessen erachtet wirdò. Der Mutter kam dagegen laut ABGB die 

Verbindlichkeit zu, auf die Körperpflege und die Gesundheit der Kinder zu achten. Im Fall einer 

Scheidung von Tisch und Bett, bei der die Eheleute uneinig waren, ăvon welchem Theile die Er-

ziehung besorgt werden sollteò, hatte ădas Gericht, ohne Gestattung eines Rechtsstreites, daf¿r zu 

sorgen, daß die Kinder des männlichen Geschlechtes bis zum zurückgelegten vierten; die des 

weiblichen bis zum zurückgelegten siebenten Jahre, von der Mutter gepflegt und erzogen wer-

denò.234 Danach sollten sie dem Vater übergeben werden. Würden während des Scheidungspro-

zesses erhebliche Gründe, die gegen diese Regelung sprächen, zum Vorschein kommen, sei eine 

andere Vereinbarung zu treffen. Franz Xaver Nippel war etwa der Meinung, dass der Richter ăda-

hin zu wirken [hatte], daß die Pflege und Erziehung von jenem Ehegatten übernommen werde, 

bey welchem das Wohl des Kindes keiner Gefahr ausgesetzt istò.235 Fest stand laut ABGB jedoch, 

dass ădie Kosten der Erziehung [é] von dem Vater getragen werdenò mussten.236 Außerhalb 

dieser gesetzlichen Bestimmungen war es den Eheleuten jederzeit möglich, die Obsorge der Kin-

der durch eine gemeinsame Vereinbarung anders zu regeln. 

 

  

                                                
231 Ebd., § 139. 
232 Ebd., § 141. 
233 Nippel, Erläuterung, II, 185. 
234 ABGB, § 142. 
235 Nippel, Erläuterung, II, 187. 
236 ABGB. § 142. 
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Gerichtsinstanzen 

ăDie erste Behºrde [é] in Streitsachen, ist in der Stadt der Magistrat, auf dem Lande 
die Herrschaften; ferner die Landrechte für adeliche Personen; [é]. Zweyte Behºrde 
oder Instanz heißt in Streitsachen die Appellation, (die Appellation kann auch als letz-
te Behörde in dem Falle angesehen werden, wenn nämlich von selber das Urtheil der 
ersten Behörde bestätiget wird, weil in diesem Falle man nicht weiter rekuriren kann) 
[é]. Dritte Behºrde in Streitsachen [ist] die Oberste Justizstelle, welche als die lezte 
Behºrde in ProzeÇsachen unmittelbar im Namen Sr. Majestªt spricht, [é].ò237 

 

Die Beschreibung des Instanzenzugs ist der 14. Auflage des ăVollstªndigen Landadvokatsò aus 

dem Jahr 1824 entnommen. Der Brünner Verleger Georg Gastl vermerkte ð vermutlich in ver-

kaufsfördernder Absicht ð, dass es sich um eine ădurchaus verbesserte und viel vermehrteò Aufla-

ge des Werks handelte. Derartige Bücher mit Titeln wie ăStadt- und Landadvokatò, ăSelbstadvo-

katò oder ăDer wohlunterrichtete ºsterreichische Rechtsfreund und Rathgeberò fanden im 19. 

Jahrhundert großen Absatz.238 Glaubt man dem Vorwort des 1855 in der siebten Auflage erschie-

nenen Selbstadvokaten von Andreas Haidinger, hatte das Buch ăin dem Zeitraume von nicht ganz 

vier Jahren den auÇerordentlichen Absatz von 20,000 Exemplaren gehabtò.239 

Tituliert als ein ăunentbehrliches H¿lfsbuch f¿r die im gemeinen Leben am hªufigsten vorkom-

menden politischen, rechtlichen, öffentlichen und landwirthschaftlichen Angelegenheitenò richtete 

sich der eingangs zitierte Landadvokat in erster Linie an juristische Laien. Diese dürften die 

Brauchbarkeit und Anwendbarkeit der Ratgeber, die die Rechtsinhalte in Frage-Antwort-Form 

oder in alphabetischer Reihenfolge aufbereiteten, geschätzt haben.240 Was der anonyme Autor des 

Landadvokaten hier unter der ¦berschrift ăBenennung der Justizstellen, der 1ten, der 2ten und 

                                                
237 Vollständiger Landadvokat. Ein unentbehrliches Hülfsbuch für die im gemeinen Leben am häufigsten vorkom-

menden politischen, rechtlichen, öffentlichen und landwirthschaftlichen Angelegenheiten, nebst der durch Beyspie-
le erläuterten Anweisung zur Verfassung der hiezu erforderlichen Aufsätze und Beweis=Urkunden, Erster Theil, 
Bd. 1, 14. Aufl., Brünn 1824, 168ð169. In welchem Jahr die erste Auflage dieses Werks erschien, konnte nicht eru-
iert werden. Vermutlich wurden die einzelnen Auflagen mit ähnlichen, aber doch abweichenden Titeln versehen. 

238 Haidinger, Andreas: Selbstadvokat, oder gemeinverständliche Anleitung, wie man sich in Rechtsgeschäften aller Art 
selbst vertreten, sich vor Mißgriffen und nachtheiligen Folgen bewahren, und die nöthigen schriftlichen Aufsätze 
wie: Eingaben, Gesuche, Recurse, Kontrakte etc. etc. ohne Hilfe eines Advokaten vollkommen rechtsgiltig abfassen 
kann, Wien 1848; Werner/Schopf, Franz Joseph: Der Stadt- und Landadvokat nach den neuesten gesetzlichen 
Vorschriften. Ein praktisches Handbuch für alle Stände des österreichischen Kaiserstaates, Wien 1856; Hoffer, Jo-
seph: Der wohlunterrichtete österreichische Rechtsfreund und Rathgeber, oder faßliche Anweisung wie man sich in 
vorkommenden Rechtsfällen zu benehmen hat, um Störungen in Geschäften und kostspielige Prozesse zu vermei-
den. Mit besonderer Rücksicht auf das bürgerliche Gesetzbuch, durch Muster und Beispiele erläutert, Wien 1840; 
Schopf, Franz Joseph: Das österreichische Frauenrecht. Eine practische Darstellung aller Rechte und Pflichten, 
welche die Frauen aller Stände und Kronländer in dem Verhältnisse als Gattin, Mutter, Witwe und Hausfrau, sowie 
in staatsbürgerlicher Hinsicht genießen und zu beobachten haben. Nach den österr. Gesetzen und mit Rücksicht 
auf das Familienleben verfaßt, Pest 1857. 

239 Haidinger, Andreas: Selbstadvokat, oder gemeinverständliche Anleitung, wie man sich in Rechtsgeschäften aller Art 
selbst vertreten, sich vor Mißgriffen und nachtheiligen Folgen bewahren, und die nöthigen schriftlichen Aufsätze 
wie: Eingaben, Gesuche, Recurse, Kontrakte etc. etc. ohne Hilfe eines Advokaten vollkommen rechtsgiltig abfassen 
kann, III. 

240 Zur populären Rechtsliteratur vgl. Kohl, Gerhard: Das Eherecht in der populären Rechtsliteratur, in: Beiträge zur 
Rechtsgeschichte Österreichs 2/1 (2012), 161ð178. 
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der 3ten Instanzò zusammenfasst, stellt im GroÇen und Ganzen das Resultat der Josephinischen 

Reformen im Bereich des Gerichtswesens dar.241 

Waren im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vor der Änderung der Gerichtsorganisation 

die Konsistorialgerichte der Diözesen für Scheidungen von Tisch und Bett zuständig, übten ab 1. 

November 1783 in den Städten die Magistrate und auf dem Land die Patrimonialgerichte die Zi-

vilgerichtsbarkeit und somit auch die Gerichtsbarkeit in Ehesachen erstinstanzlich über alle nicht 

adeligen Personen aus. Alle dem Adel zugehörigen Personen (sowie Untertanen und Untertanin-

nen des Osmanischen Reichs) unterstanden dem Niederösterreichischen Landrecht. Geregelt wa-

ren diese Bestimmungen in den Hofdekreten vom 28. Juli sowie vom 27. September 1783.242 

In Wien war es der ăMagistrat der k. k. Haupt- und Residenzstadtò, der als ăPersonalinstanz aller 

B¿rger innerhalb der Linienò die Rechtsprechung in Zivilangelegenheiten aus¿bte. Genauer ge-

sagt, handelte es sich um einen der drei im Zusammenhang mit der Magistratsreform installierten 

Senate, den Senat in judicialibus civilibus.243 Seine gerichtliche Zuständigkeit umfasste die Innere 

Stadt sowie die zwischen Glacis und Linienwall liegenden Vorstädte. Der Ziviljustizsenat befand 

sich bis 1839 im (heute Alten) Rathaus in der Wipplingerstraße, ab 1839 am Hohen Markt, wo es 

die ehemalige ăSchranneò als Gerichtsgebªude bezog.  

Bei Aufnahme seiner Tätigkeit verfügte der Ziviljustizsenat über 18 Räte, sechs Sekretäre und zwei 

Ratsprotokollisten. Den Vorsitz führte ein Vizebürgermeister, der vom Bürgerausschuss auf vier 

Jahre gewählt wurde. Nach Ablauf der vierjährigen Amtsperiode war es möglich, diese zu verlän-

gern. 1793 wurde die Beschränkung der Amtszeit auf vier Jahre aufgehoben.244 Auch die Räte 

wurden vom Bürgerausschuss gewählt; allerdings nur bis 1808. Ab diesem Zeitpunkt konnte der 

Magistrat die Wahl seiner Räte alleine vollziehen. Ihre Wahl erfolgte auf Lebenszeit und bedurfte 

keiner Bestätigung. Das restliche Personal wie Gerichtsschreiber oder Kanzlisten musste sich der 

Ziviljustizsenat mit dem Kriminaljustizsenat und dem Senat für die Stadt- und Finanzverwaltung je 

nach Bedarf teilen.245 Der Personalstand des Magistrats wurde in der ersten Hälfte des 19. Jahr-

hunderts laufend erhöht. Im Jahr 1848 wurde das Zivilgericht von einem Präses geleitet und ver-

fügte über 24 Räte, neun Sekretäre und sechs Ratsprotokollisten.246 

                                                
241 Zur Neuorganisation der Gerichte vgl. Till, Rudolf: Geschichte der Wiener Stadtverwaltung in den letzten zwei-

hundert Jahren, Wien 1957, 19; Waldstätten, Alfred: Staatliche Gerichte in Wien seit Maria Theresia ð Beiträge zu 
ihrer Geschichte: Ein Handbuch (Forschungen und Beiträge zur Wiener Stadtgeschichte 54), Inns-
bruck/Wien/Bozen 2011, 45ð69; Hartl, Friedrich: Das Wiener Kriminalgericht. Strafrechtspflege vom Zeitalter der 
Aufklärung bis zur österreichischen Revolution, Wien/Graz u. a. 1973, 36; Pauser, Josef: Verfassung und Verwal-
tung der Stadt Wien, in: Csendes, Peter/Opll, Ferdinand (Hg.): Wien. Geschichte einer Stadt, Bd. 2: Die frühneu-
zeitliche Residenz (16. bis 18. Jahrhundert), Wien u. a. 2003, 47ð90, hier 80ð86. 

242 Hofdekret vom 28. Juli 1783 (JGS 166), Hofdekret vom 27. September 1783 (JGS 192). 
243 Die Magistratsorganisation war als nachträgliche Kundmachung (Magistratsordnung vom 1. November 1783 (JGS 

206)) geregelt. Zur Magistratsreform vgl. Hartl: Kriminalgericht, 36ð46. 
244 Vgl. Till: Geschichte, 307. 
245 Vgl. Hartl: Kriminalgericht, 38. 
246 Vgl. Till: Geschichte, 317. Auch das restliche Gerichtspersonal wurde aufgestockt. 
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Trotz der Dreiteilung der Aufgaben des Magistrats adressierten die Streitparteien ihre Schriftsätze 

nicht an den Ziviljustizsenat, sondern an den ălºblichen Magistrat der Stadt Wienò. Auch in der 

offiziellen Benennung der Behºrde als ăMagistrat der kaiserlichen Residenz=Stadt Wienò kam die 

Aufgabenteilung nicht zum Ausdruck.  Die Bezeichnung des Gerichts blieb beinahe über den 

gesamten Untersuchungszeitraum dieselbe. 1841, unter Bürgermeister Ignaz Czapka (1792ð1881) 

wurde der Ziviljustizsenat in Magistratisches Zivilgericht umbenannt. Um keine Verwirrung bei 

der Benennung der Zivilgerichtsbehörde zu stiften, werde ich in der Folge die Bezeichnungen 

Magistrat bzw. Zivilgericht (der Stadt Wien) verwenden, um auf das für Scheidungen von Tisch 

und Bett zuständige Gericht zu verweisen. 

Der Magistrat der Stadt Wien war dem neu errichteten Nö. Appellationsgericht untergeordnet. 

Dieses hatte von der Nö. Regierung, welche mit 1. Mai 1782 auf ihre Funktion als Administrativ-

behörde beschränkt wurde, die gerichtlichen Agenden der zweiten Instanz übernommen. Wie 

Alfred Waldstätten bemerkt, umfasste das Zuständigkeitsgebiet des Nö. Appellationsgerichts nicht 

nur das Erzherzogtum Österreich unter der Enns, das im Großen und Ganzen dem heutigen 

Bundesland Niederösterreich entspricht. Auch die erstinstanzlichen Gerichte des Erzherzogtums 

Österreich ober der Enns (Oberösterreich) waren dem Nö. Appellationsgericht untergeordnet.247 

Bestätigte das Nö. Appellationsgericht das Urteil des erstinstanzlichen Gerichts, war keine Revisi-

on bei der Obersten Justizstelle als dritte Instanz möglich. In diesen Fällen bildete das Nö. Appel-

lationsgericht die letzte Instanz. Nur wenn die Räte der zweiten Instanz das Urteil erster Instanz 

abänderten, stand den Parteien der Weg zur dritten Instanz frei. Untergebracht war das Nö. Ap-

pellationsgericht im (damaligen) Regierungsgebäude (Palais Porcia) in der Herrengasse. Den Vor-

sitz hatte ein Präsident inne. Ihm unterstanden ein Vizepräsident, 14 Räte, drei Sekretäre, drei 

Ratsprotokollisten und ein Expeditor. Weiteres Personal, zu dem neben den Gerichtsdienern auch 

ein Heizer zählte, war sowohl dem Nö. Appellationsgericht als auch dem Nö. Landrecht zuge-

teilt.248 

Die dritte Instanz bildete die 1749 aus den Hofkanzleien hervorgegangene Oberste Justizstelle.249 

Sie war nicht nur die höchste und letzte Gerichtsinstanz, sondern übte neben ihrer judikativen 

Funktion auch Tätigkeiten der Justizverwaltung aus. Die Revisionen der Wiener Ehefrauen und 

Ehemänner wurden vom Senat für Österreich unter der Enns bearbeitet. Die Entscheidungen 

ergingen im Namen ăseiner Majestªtò, die zudem das Recht hatte, das Personal der Obersten Jus-

tizstelle zu ernennen. Ursprünglich sahen die Richtlinien einen Präsidenten, zwei Vizepräsidenten 

                                                
247 Vgl. Waldstätten: Gerichte, 46ð50. Nach den napoleonischen Kriegen kamen auch die erstinstanzlichen Gerichte 

Salzburgs hinzu. 
248 Installation des Nö. Appellationsgerichts am 1. Mai 1782 (JGS 47). 
249 Vgl. Hartl: Kriminalgericht, 47; Kocher, Gernot: Höchstgerichtsbarkeit und Privatrechtskodifikation. Die Oberste 

Justizstelle und das allgemeine Privatrecht in Österreich von 1749ð1811 (Forschungen zur europäischen und ver-
gleichenden Rechtsgeschichte 2), Wien/Köln/Weimar 1979, 14ð31. 
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und 15 Hofräte vor. Die Anzahl der Hofräte stieg allerdings im Lauf der Zeit an. In der ersten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts verzeichnete das Höchstgericht zwischen 30 und 35 Hofräte. 

Die eben beschriebene Gerichtsorganisation blieb während der gesamten ersten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts bestehen. Erst die im Anschluss an die Revolution von 1848 beschlossene Gerichts-

verfassung, beendete die magistratische Zuständigkeit in Ehesachen.250 An die Stelle der herr-

schaftlichen Patrimonialgerichte und landesfürstlichen Magistrate traten mit 1. Juli 1850 Bezirks- 

und Landesgerichte. Im Untersuchungsraum, nun Kronland unter der Enns genannt, sah eine 

kaiserliche Verordnung vom 26. Juni 1849 für Wien die Einrichtung von einem Landesgericht und 

acht Bezirksgerichten vor.251 In ăEhescheidungs=Streitigkeiten; bei Ehetrennungen und Eheun-

g¿ltigkeits=Erklªrungenò hatten die Landesgerichte zu entscheiden. Als zweite Instanz fungierte 

ab diesem Zeitpunkt das Oberlandesgericht Wien, als dritte Instanz der Oberste Gerichtshof 

(OGH). 

 

  

                                                
250 Die neue Gerichtsverfassung wurde mit kaiserlicher Entschließung vom 14. Juni 1849 genehmigt (RGBl. Nr. 278). 

Die Wirksamkeit der neuen Gerichte wurde im Erlass des Justizministeriums vom 18. Juni 1850 festgelegt (RGBl. 
Nr. 234). 

251 Kaiserliche Verordnung vom 26. Juni 1849 (RGBl. Nr. 288). 
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Prozessrecht und Verfahrensablauf 

Form und Ablauf der Gerichtsverfahren waren in der Allgemeinen Gerichtsordnung vom 1. Mai 

1781 (AGO) geregelt.252 Diese trat am 1. Mai 1782 in Kraft und bildete über den gesamten Unter-

suchungszeitraum die prozessrechtliche Grundlage der Gerichtsverhandlungen. Eigentlich sollte 

das neue Prozessrecht bereits mit Anfang des Jahres 1782 in Kraft treten. Da die Neugestaltung 

der Gerichtsorganisation ð insbesondere die Einrichtung von drei Instanzen ð bis dahin nicht in 

allen Erbländern umgesetzt war, verzögerte sich das Inkrafttreten der AGO jedoch um vier Mona-

te. Um den Gerichtsalltag und insbesondere den Weg der schriftlichen Eingaben von der Einrei-

chung bis zur Ablage in der Registratur zu standardisieren, wurde im September 1785 zudem eine 

Allgemeine Gerichtsinstruktion erlassen.253 

Die Bestimmungen der AGO regelten in erster Linie die formale Durchführung der Gerichtsver-

handlungen. Die einzelnen Abschnitte erläutern, auf welche Weise und in welchem Umfang der 

Richter bzw. die Parteien Einfluss auf das Verfahren nehmen konnten, welche Beweismittel er-

laubt waren und auf welcher Grundlage der Richter das Urteil zu fällen hatte. Ein weiterer Ab-

schnitt widmet sich den Rechtsmitteln, die die Parteien gegen ein Urteil erheben konnten, sowie 

deren Fristen. Zudem finden sich ein Abschnitt über die Gerichtskosten und Regelungen, die die 

Richter und die Advokaten betrafen. 

Nach der AGO konnte ein Gerichtsverfahren (mit Ausnahme einverständlicher Scheidungsver-

fahren) nur durch eine Klage in Gang gesetzt werden. Den Klägerinnen und Klägern stand zur 

Einbringung einer Klage ein eigenes Zimmer im Gericht zur Verfügung, das täglich ð auch an 

Sonn- und Feiertagen vormittags und nachmittags jeweils drei Stunden geöffnet war.254 Dass ein 

Richter ex officio, also ăvon Amts wegenò tªtig wurde, war nicht gestattet.255 Dem Gericht dürften 

ð zumindest finden sich in den untersuchten Akten des Wiener Magistrats dafür keine Anzeichen 

ð auch von Seite der Pfarrer keine Ehepaare, die ohne richterliche Bewilligung voneinander ge-

trennt lebten, gemeldet worden sein. Ellinor Forster beschreibt diese von den Seelsorgern ăsehr 

eifrigò ge¿bte Praxis f¿r Tirol und Vorarlberg der 1850er- und 1860er-Jahre, als die Eheschei-

dungsverfahren in Folge des Konkordats von 1855 wieder von kirchlichen Gerichten durchge-

                                                
252 Die AGO wurde im Patent vom 1. Mai 1781 (JGS 13) kundgemacht. Der größte Teil der Kodifizierungsarbeiten an 

der AGO fand in den Jahren 1774 und 1775 statt. Daraufhin folgte die Vorlage eines ersten Entwurfs, der eine 
Kompilation der vorhandenen Ländergesetze darstellte. Zur AGO und ihrer Kodifikationsgeschichte vgl. Loschel-
der, Michael: Die österreichische Allgemeine Gerichtsordnung von 1781. Grundlagen- und Kodifikationsgeschichte 
(Schriften zur Rechtsgeschichte 18), Berlin 1978. 

253 Patent vom 9. September 1785 (JGS 464) (Allgemeine Instruktion für die Justizstellen). Eine vergleichbare Instruk-
tion publizierte Franz Georg von Kees bereits 1783: Kees, Franz Georg von: Allgemeine Instruktion für den Ma-
gistrat der k. k. Residenzstadt Wien, Wien 1783. 

254 Vgl. Allgemeine Instruktion für die Justizstellen, §§ 3ð4.  
255 AGO, § 1. 
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führt wurden.256 Inwieweit die Wiener Pfarrer Ehepaare, die ohne richterliche Genehmigung ihre 

Wohngemeinschaft aufgelöst hatten, bei anderen Behörden wie etwa der Polizei denunzierten, 

kann anhand der Scheidungsakten nicht beantwortet werden. Dazu wäre es notwendig die Archiv-

bestände der einzelnen Wiener Polizeibezirksdirektionen und der Polizeioberdirektion für Wien 

nach Anhaltspunkten zu durchforsten. 

Einen Hinweis darauf, dass den Polizeibehörden im Umgang mit eigenmächtig getrennt lebenden 

Ehepaaren nur begrenzte Mittel zur Verfügung standen, gibt ein Fall aus dem Jahr 1831. Nachdem 

der 36-jährige Fellfärber Franz Cartier im Juni 1831 eine Scheidungsklage gegen seine Ehefrau 

eingebracht hatte und mehrere Gerichtstermine vergangen waren, ohne dass das Ehepaar sich in 

einem angestrebten Vergleich von Tisch und Bett schied, wandte sich die Polizeibezirksdirektion 

Mariahilf Ende Oktober desselben Jahres an den Magistrat. In diesem Schreiben berichtete die 

Polizeibezirksdirektion, dass die Ehefrau ănun wieder darauf dringtò, dass ihr Gatte ăsie bis zur 

Entscheidung dieser Angelegenheit in seine Haushaltung aufnimmtò.257 Da Franz Cartier dies 

jedoch ăstarsinnigò verweigerte, wªre es zwischen den Eheleuten zu ămit sehr groÇem Aufsehenò 

verbundenen Auseinandersetzungen gekommen. Die Polizeibehörde wandte sich daher mit der 

Bitte an den Magistrat, ă¿ber den Fall, ob er sie aufnehmen soll oder nicht, oder was er ihr bis zur 

endlichen Entscheidung der Ehescheidung zur Alimentation geben solle, ehestens zu entschei-

denò. Der Wiener Magistrat antwortete der Polizeibezirksdirektion Mariahilf, ădaÇ man nicht im 

Stande seye über die Verpflichtung des Franz Cartier, seine Ehegattin aufzunehmen, oder das 

Quantum der von ihm abzureichenden Alimentation sich aus[zu]sprechen, weil beyde Punckte nur 

auf Begehren des einen oder andern Theiles [é] einer [é] Entscheidung unterzogen werden 

kºnnenò.258 

Dieser Fall zeigt, dass ð wie auch der Jurist Michael Loschelder festhält ð die Parteien mit ihren 

Anträgen über den Streitgegenstand verfügten.259 Die Parteien bestimmten auch den Lauf des 

Verfahrens. Die klagende Partei konnte ihre Klage jederzeit und ohne Einwilligung des bzw. der 

Beklagten zurücknehmen, hatte jedoch der beklagten Partei die entstandenen Gerichtskosten zu 

ersetzen. Eine Abänderung der Klage war der klagenden Partei dagegen nicht gestattet. Hierzu 

musste sie die Klage zurücknehmen und im Anschluss eine neue, abgeänderte Klage beim Gericht 

einreichen. Beide Parteien konnten das Verfahren jederzeit durch einen Vergleich beenden. Die 

Aufgabe des Gerichts beschränkte sich darauf, Termine anzuberaumen und diverse Schriftstücke 

wie Satzschriften, Ladungen oder Urteile den Parteien zuzustellen. 

                                                
256 Vgl. Forster: Wut, 108ð109. 
257 Note der Polizeibezirksdirektion Mariahilf an den Magistrat der Stadt Wien vom 28. Oktober 1831, WStLA 

1.2.3.2.A6 Sch. 24, 36/1831. 
258 Note des Magistrats der Stadt Wien an die Polizeibezirksdirektion Mariahilf vom 2. November 1831, WStLA 

1.2.3.2.A6 Sch. 24, 36/1831. 
259 Vgl. Loschelder: Allgemeine Gerichtsordnung, 93ð107. 
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Die AGO sah sowohl schriftliche als auch mündliche Verfahren vor, wobei in der Regel der 

Grundsatz der Schriftlichkeit galt. Mündlich sollte lediglich in drei Fällen verhandelt werden und 

zwar bei Verfahren ăauf dem Landeò, ăin geringschªtzigen Sachenò, deren Streitwert den Betrag 

von 25 Gulden nicht ¿berstieg sowie ăin Rechtshändeln, die aus einer bloß mit Worten zugefügten 

Unbild entstehenò.260 Allerdings hielt die Gerichtsordnung im selben Paragraf fest, dass es beiden 

Parteien frei stehe, ădurch gemeinschaftliches EinverstªndniÇ [é] sich selbst das eigentliche Ver-

fahren auszuwªhlenò. In solchen Fªllen musste die Klªgerin bzw. der Klªger in der schriftlichen 

Klage um die Einleitung eines mündlichen Verfahrens bitten, woraufhin der Richter eine Tagsat-

zung, wie der gerichtliche Verhandlungstermin bezeichnet wurde, anzuordnen hatte.261 

Die untersuchten Scheidungsfälle nahmen ausnahmslos diese Verfahrensform an: Auf die Einlei-

tung des Scheidungsprozesses durch eine schriftliche Klage folgte eine unbestimmte Anzahl von 

Tagsatzungen, bei welchen die Parteien ihre Beschuldigungen und Gegenbeschuldigungen münd-

lich vorbringen konnten. Die Bitte der Klägerinnen und Kläger, das Verfahren mündlich zu füh-

ren, wurde zumeist schon im sogenannten Rubrum, einer der Klage vorangestellten Kurzzusam-

menfassung, festgehalten. So lautete etwa das Rubrum der Klageschrift von Barbara Neumann 

1787 kurz und b¿ndig: ăum Scheidung von Tisch und Bett, und Anordnung einer Tagsatzungò.262 

Zahlreiche Klägerinnen und Kläger griffen die Bitte zudem am Ende der Klageschrift durch das 

Ersuchen, ăein lºblicher Magistrat geruhe durch Urtheil zu erkennen, die Trennung von Tisch und 

Bett habe allerdings statt, und eine fºrdersame Tagsatzung anzuordnenò, erneut auf. 

Während der Tagsatzungen waren den beiden Parteien jeweils zwei Reden gestattet: Die klagende 

Partei konnte ihre Anliegen in der Klage und in der Replik artikulieren. Dem bzw. der Beklagten 

standen die Einrede und die Duplik zu seiner bzw. ihrer Verteidigung zur Verfügung.263 Die Klage 

sollte einen Grund enthalten, woraus die klagende Partei ăsich ein Recht erwachsen zu seyn glau-

betò. Alle der Gerichtsverhandlung dienlichen Umstªnde sollten darin vollstªndig und in chrono-

logischer Form angebracht werden. Zwei oder mehrere Anliegen konnten nur dann in einer einzi-

gen Klage artikuliert werden, ăwenn sie unter sich einen Zusammenhangò hatten. Die Beweismit-

tel sollten bereits in der Klage angeführt und dieser beigefügt werden. Die Klage musste in zweifa-

cher Ausführung ð einmal mit und einmal ohne Beilagen ð eingereicht werden.264 Der Richter 

notierte auf der Klage das ăPrªsentatumò, das Datum des ¦berreichungstags, und bestimmte per 

Bescheid den Tag und die Stunde, an der beide Parteien vor Gericht zu erscheinen hatten. Ge-

                                                
260 AGO, § 15. 
261 Ebd., § 16. 
262 Klage von Barbara Neumann vom 17. September 1787, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 1, 17/1787. 
263 Mit der Klage, der Einrede, der Replik und der Duplik befassen sich insbesondere die §§ 2ð13 der AGO. Dolliner 
schreibt, dass die Richter ăin Ansehung der Zahl und Ordnung der Reden [...] ganz freye Hªndeò hªtten: Dolliner: 
Handbuch des österreichischen Eherechtes, 127. 

264 Vgl. Neuhold, Johann Nepomuk: Praktische Einleitung zum allgemeinen in allen k. k. österreichischen Erblanden, 
im Königreich Ungarn und den damit vereinten Provinzen bestehenden Verfahren in Rechtssachen, Bd. 1, 4. Aufl., 
Grätz 1787, 149. 
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meinsam mit dem Bescheid wurden die beiden Ausführungen der Klage den Parteien zugestellt, 

wobei die beklagte Partei die Klageschrift samt den Beilagen erhielt. 

In der Einrede hatte der bzw. die Beklagte die von der klagenden Partei eingebrachten Vorwürfe 

Punkt für Punkt zu beantworten. Dabei war es der beklagten Partei erlaubt, Ergänzungen und 

Korrekturen zur Klage einzubringen. Die ăBeyr¿ckung einer allgemeinen Verneinungsklauselò ð 

sprich, die Möglichkeit, alle Anschuldigungen pauschal zu bestreiten bzw. zu verneinen ð war laut 

AGO verboten und sollte ăohne Wirkung seynò. In der Replik sollte die klagende Partei auf die 

Einrede antworten. Sie durfte in dieser Rede nur insoweit Neuheiten vorbringen, als diese not-

wendig waren, ăum die Einwendungen des Beklagten zu widerlegenò. In der Duplik hatte die be-

klagte Partei die Replik zu beantworten. Das Vorbringen neuer Umstände war dem bzw. der Be-

klagten jedoch nicht mehr gestattet. 

Die AGO ermahnte die Parteien und deren ăRechtsfreundeò, in ihren Reden die landes¿bliche 

Sprache zu gebrauchen und sich ăaller Weitlªufigkeiten, Wiederholungen und Anz¿glichkeiten zu 

enthaltenò. Um lang andauernden, kostspieligen Scheidungsprozessen entgegenzuwirken, be-

stimmte die Gerichtsordnung in dem den Advokaten gewidmeten Abschnitt zudem, dass deren 

Entlohnung sich ăniemahls nach der Anzahl der Bogen ihrer Schriften, noch auch nach der An-

zahl der Tagsatzungenò zu richten habe.265 Vielmehr sei die Arbeit der Advokaten ănach dem 

wesentlichen Verdienste zu schªtzenò und die Hºhe ihrer Honorare solle sich daran orientieren, 

ăwas immer dieÇfalls zwischen dem Advokaten und der Partey bedungen worden wªreò. Das 

Festsetzen einer Gewinnprämie zwischen Advokaten und Partei vor Beginn des Gerichtsprozesses 

war nicht gestattet und wurde unter Strafe gestellt.266 

Generell sollte das Gericht daran interessiert sein, die Verfahren zügig und kostengünstig abzuwi-

ckeln. Diese Intention der Gerichtsordnung zeigt sich einerseits in der Wahl der mündlichen Ver-

fahrensart, die als schneller und billiger eingeschätzt wurde, und andererseits in der Beschränkung 

auf insgesamt vier Reden. In der Praxis wurden die Verfahren allerdings häufig durch das Erstre-

cken von Tagsatzungen in die Länge gezogen. Ein Ansuchen um die Verschiebung einer Tagsat-

zung konnte sowohl einverständlich als auch nur von einer Partei gestellt werden. Im letzteren Fall 

musste ein Grund angeben werden, warum die Partei um die Erstreckung des anberaumten Ge-

richtstermins bat. Wie die Scheidungsverfahren zeigen, begründeten die Parteien ihre Ansuchen 

beispielsweise mit ihrem Kranksein und rekurrierten damit auf Paragraf 31 der AGO, der das 

Erstrecken einer Tagsatzung bei Eintreten ăunvorgesehener und unvermeidlicherò Umstªnde er-

laubte. Zumeist verwiesen die Parteien in ihrem Gesuch um eine Tagsatzungserstreckung jedoch 

darauf, dass sie einen ăRechtsfreundò hinzuziehen mºchten oder dass sie noch auf das Aushändi-

gen von für die Beweisführung wichtigen Schriftstücken warteten. 

                                                
265 AGO, § 426. 
266 Ebd., § 423. 
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Das Nichterscheinen vor Gericht, wie es vor kirchlichen Ehegerichten üblich gewesen war,267 

stellte für die Parteien keine geeignete Option dar, den Scheidungsprozess in die Länge zu ziehen 

oder sich gar demselben zu entziehen. Blieb eine Partei ungenehmigt einer Tagsatzung fern, sollte 

derjenigen Partei, die vor Gericht erschienen war, ăauch ohne Beweis voller Glauben beygemes-

sen, und dar¿ber erkannt werden, was Rechtens istò.268 Solche sogenannten Kontumazurteile ð 

heute spricht man von einem Versäumnisurteil ð sollten allerdings, wie ein Hofdekret von 1819 

festhielt, erst nach einer vorhergegangenen Warnung ausgesprochen werden.269 

Die Richter des Wiener Magistrats hatten in der Frage, ob das Gericht bei Ehescheidungen in con-

tumaciam urteilen könne, lange keinen Anlass gefunden, darüber zu debattieren. Sowohl zwischen 

1783 und 1793 als auch zwischen 1807 und 1812 sprach sich der Magistrat der Stadt Wien in zahl-

reichen Fällen für eine Scheidung von Tisch und Bett durch ein Kontumazurteil aus.270 Im Herbst 

1814 führte ein Kontumazurteil erstmals unter den Räten zu Diskussionen. Dabei handelte es sich 

um das erste Scheidungsurteil, das nach Inkrafttreten des ABGB auf Ausbleiben des beklagten 

Ehemanns ausgesprochen worden war. F¿r die Ratsversammlung bot der Fall ădie unausweichli-

che Gelegenheit [é] für ähnliche Fälle der nöthigen Gleichförmigkeit wegen ein Conclusum pleni zu 

begr¿ndenò.271 Der den Fall bearbeitende Richter war der Meinung, dass, sollte der Beklagte die 

gerichtliche Verhandlung dadurch vereiteln, ădaÇ er sich derselben durch Entweichung oder Ver-

borgenhaltung [é] entzieht, [é] es nat¿rlich bei der in der A.G.O. aufgestellten Regel [bleibt], 

daß den Angaben, und Behelfen des klagenden Eheteils [é] Glauben beigemessen, und dar¿ber 

erkennet werden muÇò. Gleichzeitig verkn¿pfte der Richter seine Argumentation mit einer Analo-

gie, die er zwischen der Kriminal- und der Ziviljustiz zog. In seiner Entscheidung, der Schei-

dungsklage der Ehefrau trotz ð oder gerade wegen ð des Nichterscheinens des Ehemanns statt zu 

geben, betonte er, dass ăder Arm der Civiljustizò, wenn diese nicht in contumaciam erkennen könne, 

im Vergleich zu jenem der Kriminalgerichtsbarkeit, die ăungeachtet des nicht habhaft gewordenen 

Beschuldigtenò entscheide, ăbis zum Bedauern kraftlosò wªre. 

                                                
267 Die Analyse der im FWF-Forschungsprojekt (siehe Vorwort) erhobenen kirchlichen Eheverfahren zeigte, dass die 

gegnerischen Streitparteien den anberaumten Tagsatzungen häufig fernblieben. Die klagende Partei bzw. das Kir-
chengericht verfügte in einer solchen Situation nur über eine geringe Anzahl an Maßnahmen: Die klagende Partei 
konnte die weltliche Obrigkeit um Amtshilfe bitten. Das Konsistorium konnte beispielsweise ein Kontumazurteil 
fällen oder die Exkommunikation androhen. 

268 AGO, § 29. 
269 Vgl. Hofdekret vom 23. August 1819 (JGS 1595), § 6. 
270 Zwischen 1783 und 1793 sind acht Fälle überliefert, in denen der Magistrat in contumaciam entschied: fünf davon 

betrafen Scheidungen von Tisch und Bett, zwei Fälle wurden wegen Cohabitierung und ein Fall wegen Alimentie-
rung geführt. Zwischen 1807 und der Einführung des ABGB 1812 sind ebenfalls acht Kontumazurteile überliefert. 
Alle Urteile mit Ausnahme eines, das in punkto Alimentation geführt wurde, bezogen sich auf Scheidungsverfah-
ren. 

271 Vortrag des Referenten im Fall Josepha Zechling contra Leopold Zechling vom 6. Oktober 1814, WStLA 
1.2.3.2.A6 Sch. 7, 12/1814. Der Vortrag wurde im Plenum debattiert und sollte nicht an die Parteien hinausgegeben 
werden. 
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Das Anordnen von Zwangsmitteln bei Fernbleiben von einem Gerichtstermin sah die AGO nicht 

vor.272 Erst die Bestimmungen des Hofdekrets von 1819 erweiterten den Handlungsspielraum der 

Behºrden und gestatteten die Anwendung ăschickliche[r] Zwangsmittelò.273 Welcher Art und wel-

chen Umfangs diese sein konnten, darüber äußerte sich das Hofdekret jedoch nicht. In seinem 

Handbuch zum österreichischen Eherecht schreibt Thomas Dolliner 1848, dass ăes dem vern¿nf-

tigen Ermessen des Richtersò obliege, welche Zwangsmittel er im Falle dieses ăUngehorsamsò f¿r 

geeignet ansehe.274 ăNur so viel verstehe sich von selbstò, so die Ausf¿hrungen Thomas Dolliners, 

ădaÇ mit den gelinderen angefangen und bey jeder neuen Unfolgsamkeit zu strengeren fortge-

schritten werden sollò. Als geeignete Mittel sah er Geldstrafen, die Abholung durch den Gerichts-

diener sowie das Androhen von Personalarrest an. Erschienen beide Teile nicht zum anberaumten 

Gerichtstermin, konnte der Richter kein Urteil fällen.275 In solchen Fällen ruhte der Prozess solan-

ge, bis eine der beiden Parteien einen Antrag auf eine neuerliche Tagsatzungsanordnung stellte. 

 

Urteilsfindung und Vergleichsversuche  

Nach der Abwicklung der vier Reden wurden die Klageschrift, das während der Tagsatzungen 

über die Aussagen der Parteien erstellte Protokoll und die von den Parteien eingebrachten Be-

weismittel ăinrotuliertò.276 Das heißt, die für die gerichtliche Entscheidung erheblichen Schriftstü-

cke wurden in Gegenwart der Parteien und mehrerer Gerichtspersonen zusammengelegt. Die in-

rotulierten Akten, worüber ein Schreiber ein Verzeichnis erstellte, das er mit Rotulus actorum oder 

Aktenverzeichnis betitelte, bildeten die Grundlage, auf der der Richter sein Urteil schöpfte. Ein 

juristisches Handbuch aus dem Jahr 1786 beschreibt die Inrotulierungstagsatzung detailliert: 

 

ăDie Advokaten bringen einen Tag vorher die Akten zu Hause in Ordnung, und bin-
den sie dergestalt zusammen, daß sie selbe bei der Akteninrotulirungstagsatzung nur 
einzulegen haben. Bei der Tagsatzung selbst geschieht nichts anderes, als daß der 
Richter nachsieht, ob die Akten wirklich in Ordnung seyn. Es sind nemlich zwo Ge-
richtspersonen zugegen, z. B. hier in Wien Räthe, oder Protokollisten, deren einer den 
Rotulus ließt, der andere aber nachsieht, ob die Akten in der nehmlichen Ordnung 
liegen, wie sie verzeichnet sind. Sind die Akten mit dem Rotulus gleichförmig, so hat 
die Tagsatzung ein Ende, es wird über beidertheilige Akten ein Umschlag gemacht, 
dieser wird versiegelt, und dann werden die Akten an den Präses der Gerichtsstelle 
geschickt, welcher sie dem Rath, der darüber Referent ist, zur Ausarbeitung über-
giebt.ò277 

                                                
272 Eine Ausnahme bildet § 243, der eine Bestrafung der Parteien vorschrieb, wenn diese einer Inrotulierungstagsat-

zung fernblieben. 
273 Vgl. Hofdekret vom 23. August 1819 (JGS 1595), § 6. 
274 Dolliner: Handbuch des österreichischen Eherechtes, 117. 
275 AGO, § 30. 
276 Die §§ 238ð246 der AGO handeln von der ăInrotulirung der Actenò.  
277 Neuestes, vollständiges und gemeinnütziges Handbuch der österreichischen Rechte wie sie unter Joseph II. beste-

hen, Bd. V. und letzter Theil, Wien 1786, 115. 
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Die Gerichtsordnung setzte dem Richter für die Abfassung eines Urteils keine Frist. Im Kapitel 

¿ber die Urteile findet sich lediglich die Formulierung, dass ăjeder Richter [é] die Streitsache nach 

Mºglichkeit zu beschleunigenò habe.278 Die Urteile sollten weder öffentlich vorgelesen noch 

kundgemacht werden. Sie waren lediglich den Parteien ăzu eigenen Hªndenò zuzustellen. Auf 

Anlangen der Parteien sollte ihnen die als Beweggründe bezeichnete Urteilsentscheidung ebenfalls 

zugestellt werden. 

Die AGO belªsst die richterliche Entscheidungsfindung relativ im Dunkeln. Ein Blick in die ăAll-

gemeine Instruktion f¿r den Magistrat der k. k. Residenzstadt Wienò,279 die 1783 von Franz Georg 

von Kees280 veröffentlicht wurde, gibt einen detaillierteren Einblick in den Prozess der Urteils-

schöpfung.281 Die Aufgabe des zuständigen Richters war es, nach Inrotulierung der Akten ămit 

Genauigkeit und Gr¿ndlichkeitò einen sogenannten Aktenauszug zu erstellen. Darin fasste er den 

Inhalt der Gerichtsverhandlung zusammen. Den Aktenauszug hatte der Richter gemeinsam mit 

einem ăVotumò, das die Motive seiner Entscheidung beinhalten sollte und an dessen Ende er 

ăvon Wort zu Wortò das Urteil stellte, vor der Ratsversammlung vorzutragen. Paragraf 38 der 

Instruktion spricht davon, dass der Richter die geschlossenen Verfahren ăbinnen 30 Tagen zum 

Vortragò bringen sollte. Wªhrend des Vortrags war es den anwesenden Räten untersagt, den Refe-

renten zu unterbrechen. In einer Abstimmung sollte jeder Rat seine Stimme für oder gegen das 

Votum des Referenten abgeben. Kam es zu einer Stimmengleichheit, lag die Entscheidung der 

Sache beim Präsidium. Über dasjenige, ăwas in der Rathsversammlung vorgekommenò, sollten die 

Rªte unter Androhung von Strafe, ăein genaues Stillschweigen beobachten, und Niemand etwas 

erºffnenò. 

Die Entscheidung dar¿ber, ăob der eine oder der andere Ehegatte, oder jeder Theil, oder keiner 

von beyden, an der Scheidung Schuld trageò, hatten die Richter erst seit dem Hofdekret von 1819 

im Urteil zu vermerken.282 

 

Der hier beschriebene Ablauf einer Gerichtsverhandlung wurde als ordentliches Verfahren be-

zeichnet und war für uneinverständliche Ehescheidungsprozesse charakteristisch. In der Praxis des 

Wiener Stadtmagistrats nahm der überwiegende Teil der Verfahren in punkto Scheidung von 

Tisch und Bett allerdings nicht diesen Lauf: 40 Prozent aller vor dem Wiener Magistrat eingereich-

                                                
278 Die §§ 247ð251 der AGO befassen sich mit dem Urteil. 
279 Kees, Franz Georg von: Allgemeine Instruktion für den Magistrat der k. k. Residenzstadt Wien, Wien 1783. Die 
ăAllgemeine Instruktionò wurde leicht abgeändert und erweitert 1785 in der Justizgesetzsammlung abgedruckt: Pa-
tent vom 9. September 1785 (JGS 464). 

280 Franz Georg Ritter von Kees (1747ð1799) war der Sohn des späteren Appellationsgerichtspräsidenten und Gehei-
men Rats Franz Bernhard von Kees. 1767 schloss er sein Studium der Rechte in Wien ab, er war Hofrat der Obers-
ten Justizstelle und Mitglied der Sonderkommission zur Beratung der AGO. Zu seiner Biographie vgl. Kocher, 
Gernot: Franz Georg Ritter von Kees, in: Brauneder: Juristen, 93ð97. 

281 Vgl. insbesondere die §§ 34ð57. Kees: Allgemeine Instruktion. 
282 Hofdekret vom 23. August 1819 (JGS 1595), § 12. 
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ten Scheidungsanträge beruhten auf dem Einverständnis beider Eheleute. Bei einverständlichen 

Ehescheidungen gestaltete sich der Ablauf der Verfahren anders. War das Ehepaar sowohl mit der 

Scheidung von Tisch und Bett als auch bezüglich der damit verbundenen Scheidungsfolgen ein-

verstanden, wurde auf Gesuch des Ehepaars eine Tagsatzung anberaumt. Bestätigte das Ehepaar 

sein Einverständnis vor dem Richter, hatte dieser die Scheidung zu bewilligen. Der Richter, so 

Thomas Dolliner, habe ăkeinen Versuch zu machen, die Scheidung durch Vorstellungen oder auf 

eine andere Art zu hintertreibenò.283 Er sollte auch nicht ă¿ber die Bewegungsgr¿nde, wodurch 

die Eheleute zum Ansuchen der Scheidung bestimmt wurden, von Amtswegen Nachforschungenò 

anstellen. Denn, so Thomas Dolliner, ein solches richterliches Vorgehen ăw¿rde in vielen Fªllen 

das Zartgefühl der Ehegatten beleidigen, ihren guten Nahmen schwächen, häusliche Geheimnisse 

der Welt kund geben, die Eintracht mehrere Familien stören und die Wiedervereinigung der Ehe-

leute erschwerenò.284 Der Richter hatte auch keine Befugnis, das Ehepaar dazu anzuhalten, den 

Inhalt ihrer getroffenen Vereinbarungen kundzutun. Dass die Bedingungen der Scheidung, die 

sich das Ehepaar aushandelte, nicht vor Gericht offengelegt werden mussten, hielt bereits das 

Ehepatent von 1783 fest, das die einverständlichen Scheidungen eingeführt hatte. Paragraf 46 stell-

te klar, dass die Eheleute vor dem Richter ăohne daß sie, wessen sie mit einander übereingekom-

men sind, anzuzeigen nöthig haben, bloß versichern [sollen], daß beyde zur Trennung freywillig 

einstimmen, und mit den getroffenen Vorsehungen zufrieden sindò.285 Auch das ABGB stipuliert 

in diesem Zusammenhang, dass das Gericht ăohne weitere Erforschung, die verlangte Scheidung 

bewilligenò sollte, wenn beide Ehegatten ăbestªtigen, daÇ sie ¿ber ihre Scheidung sowohl, als ¿ber 

die Bedingungen in Absicht auf Vermºgen und Unterhalt mit einander verstanden sindò.286 Der 

Richter sprach in solchen Fällen kein Urteil, sondern bewilligte die Scheidung von Tisch und Bett 

mittels Bescheid. 

Die restlichen 60 Prozent der Scheidungen hatten zwar als uneinverständliche Scheidungsverfah-

ren begonnen, der Großteil davon (ca. zwei Drittel) endete jedoch nicht durch ein richterliches 

Urteil, sondern durch einen Vergleich, in dem beide Eheleute der Scheidung zustimmten und eine 

Vereinbarung über die Scheidungsfolgen trafen. Zu den Vergleichsversuchen wurden die Richter 

in der AGO angehalten. Sie sollten ămit Anstand und Bescheidenheitò f¿r einen Vergleich eintre-

ten. ăUngest¿mes Zureden zum Vergleichò war den Richter allerdings nicht gestattet.287 Der Rich-

ter, so das bereits zitierte juristische Handbuch, sollte den Parteien ăin aller G¿te vorstellen, was 

sie durch den Vergleich gewinnen, und was sie im Gegentheile verlieren würden, wenn sie keinen 

                                                
283 Vgl. Dolliner: Handbuch des österreichischen Eherechtes, 33. 
284 Ebd., 33ð34. 
285 Ehepatent, § 46. 
286 ABGB, § 105. 
287 Vgl. AGO, §§ 268ð269. 
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Vergleich eingiengenò.288 Gleichzeitig sollte er den Eheleuten ăden ungewissen Ausgang des Pro-

zesses vor Augen stellenò und ihnen erklªren ăwelcher Gefahr sie sich durch die Fortsetzung des 

Prozesses aussetzen, und welche Unkösten sie sich verursachen w¿rdenò. Auch das Hofdekret 

von 1819 verlangte von den Richtern, dass sie ădie Streitigkeiten der Eheleute immer durch g¿tli-

chen Vergleich dahin beyzulegen versuchen, daß entweder das Scheidungsgesuch freywillig zu-

rückgenommen, oder die aus vollgültigen Gründen verlangte Scheidung von dem anderen Theile 

ohne rechtliche ErkenntniÇ auf bestimmte oder unbestimmte Zeit bewilligt werdeò.289 

Nur ein Viertel aller uneinverständlichen Scheidungsverfahren nahm den oben beschriebenen Weg 

der vier Reden mit anschließender Akteninrotulierung und darauffolgendem Urteilsspruch.290 Die 

restlichen uneinverständlichen Scheidungsverfahren (ca. sechs Prozent) wurden eingestellt, da die 

klagende Partei die Klage zurückgezogen hatte. 

 

 

Beweisverfahren 

Bei uneinverständlichen Scheidungsprozessen mussten die in der Klage und den Reden angeführ-

ten Beschuldigungen und Vorwürfe bewiesen werden.291 Den Parteien standen dazu laut AGO 

fünf Beweismittel zur Verfügung: das Eingeständnis, die Urkunden, der Beweis durch Zeuginnen 

bzw. Zeugen, der Beweis durch ăKunstverstªndigeò (unter welchem Begriff in Scheidungsverfah-

ren vor allem Ärzte, Wundärzte und Hebammen zusammengefasst wurden) und die Parteieide. 

Den Beweismitteln wurden unterschiedliche Beweiswerte zugesprochen, wobei zwischen einem 

halben und einem vollständigen Beweis unterschieden wurde. Das Erbringen von zumindest zwei 

halben Beweisen kam einem vollen Beweis gleich. Nur durch einen vollständigen Beweis wurde 

die Behauptung der beweisführenden Partei als bewiesen angesehen. Einen vollen Beweiswert 

schrieb die AGO dem Eingeständnis, bestimmten Urkunden, zwei übereinstimmenden Zeugen-

aussagen, den deckungsgleichen Auffassungen zweier Kunstverständiger und dem Parteieid des 

Gegners der beweisführenden Partei zu. Wie Michael Loschelder erklärt, war bei den ersten beiden 

                                                
288 Neuestes, vollständiges und gemeinnütziges Handbuch der österreichischen Rechte wie sie unter Joseph II. beste-

hen, 176. 
289 Vgl. Hofdekret vom 23. August 1819 (JGS 1595), § 3. 
290 Betrachtet man den Ausgang aller untersuchten Scheidungsanträge, zeigt sich, dass sich mehr als 80 Prozent der 

Ehepaare einverständlich oder in einem Vergleich von Tisch und Bett schieden. Ein Vergleich dieser Zahlen mit 
den Angaben der Statistik Austria für das Jahr 2013 zeigt, dass sich der Anteil der einvernehmlichen Scheidungen 
an der Gesamtscheidungszahl mit 87,1 Prozent heute in etwa auf gleichem Niveau wie jenem des ausgehenden 18. 
und der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts befindet. Der Prozentsatz bezieht sich auf den Anteil einvernehmlicher 
Scheidungen in ganz Österreich. Vgl. Statistik Austria, URL: http://www.statistik.at/web_de/statistiken 
/bevoelkerung/scheidungen/index.html, 14.2.2015. 

291 Vgl. AGO, § 104. 

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bevoelkerung/scheidungen/index.html
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bevoelkerung/scheidungen/index.html
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Beweismitteln, dem Eingeständnis und den Urkunden, kein Beweisverfahren von Nöten.292 Im 

Gegensatz dazu sah die Gerichtsordnung bei den anderen drei Beweismitteln, beim Zeugenbeweis, 

beim Beweis durch Experten sowie bei den Parteieiden, die Einleitung eines Beweisverfahrens vor. 

In diesen Fªllen mussten die Zeuginnen und Zeugen bzw. die Kunstverstªndigen ăvom Gericht 

gehºrt und die Parteieide vor Gericht abgelegt werdenò.293 

Ob ein Beweis zulässig war und worüber dieser geführt werden musste, entschied das Gericht 

zuvor durch ein sogenanntes Beweisurteil, in welchem der Richter ăzu jeder entscheidungserhebli-

chen, bestrittenen Tatsache die zum Beweise notwendigen Beweismittelò nannte ăund den Partei-

en auferlegt, die Beweise zu führenò. Schºpfte der Richter ein Beweisurteil, musste er bereits eine 

(Vor-)Entscheidung gefªllt haben. Beweisurteile, so Michael Loschelder, waren ăvorweggenom-

mene, bedingte Endurteileò.294 Der Prozessausgang war allein von der Frage abhängig, ob die Par-

teien die von ihnen vorgebrachten Anschuldigungen beweisen konnten. Diese Form der Beweis-

verfahren war nur aufgrund der oben beschriebenen genauen Unterteilung der Beweismittel in 

unterschiedliche Wertigkeiten möglich. Einen aufgetragenen Beweis hatte die beweisführende 

Partei binnen drei Tagen nach Rechtskraft des Urteils anzutreten, tat sie das nicht, erlosch ihr 

Recht darauf. Rechtskraft erhielt ein Urteil 14 Tage nach dessen Zustellung. Das heißt, der beweis-

führenden Partei standen insgesamt 17 Tage zur Verfügung, um einen Beweis anzutreten.295 Ge-

gen ein Beweisurteil konnte sowohl das Rechtsmittel der Appellation als auch der Revision einge-

bracht werden. Sinn und Zweck des sogenannten ăEndurteilsò lag lediglich darin, die Bestimmun-

gen des ăBeweisurteilsò zu bestätigen oder aufzuheben. Wie Michael Loschelder zu Recht an-

merkt, waren die Beweisurteile aufgrund ihrer ăPrªjudizwirkung [é] f¿r die Parteien ebenso wich-

tig wie die Endurteileò.296 

Die Beweisurteile hatten, wie im Folgenden am Beispiel des Scheidungsverfahrens von Constantia 

Sandner gegen ihren Ehegatten verdeutlicht wird, eine standardisierte Form. Im Urteil vom 6. 

September 1810 trug der Richter Constantia Sandner auf, die behaupteten Gewalthandlungen 

ihres Ehegatten durch den Zeugenbeweis und ihren Eid zu beweisen. Die in der Klage angesuchte 

Scheidung von Tisch und Bett, so der Wortlaut des Beweisurteils, ăhabe dann statt und der Ge-

klagte sey ihr die angesprochenen Alimente per 1 Gulden tªglich [é] abzureichen schuldig, wenn 

die Klägerin durch den in der Klage angebotenen ordentlichen Zeugenbeweiß, und ihrem Erfül-

lungseid erwiesen haben wird, daß sie von ihrem Ehemann den Geklagten gröblich mißhandelt 

                                                
292 Michael Loschelder beschreibt die Bestimmungen der AGO über die Beweisführung sehr detailliert. Vgl. Loschel-

der: Allgemeine Gerichtsordnung, 118ð147. 
293 Ebd., 118. 
294 Ebd., 119. 
295 Vgl. Neuhold: Praktische Einleitung, 293ð294. 
296 Loschelder: Allgemeine Gerichtsordnung, 119. 
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worden seyò.297 Der Klªgerin stehe, so das Urteil weiter, daher ăbevor, diesen BeweiÇ binen 3 

Tagen nach zu rechts kräften erwachsenen gegenwärtigen Urtheile so gewiß anzutreten, und die 

namhaft gemachten Zeugen [é] aufzuf¿hrn, widrigens dieser vorbehaltene BeweiÇ f¿r sie erlo-

schen seyn solleò. 

 

Beweismittel 

Betrachten wir die fünf erlaubten Beweismittel im Detail: Ein Eingeständnis galt nur als solches, 

wenn es vor Gericht durch die Partei selbst oder deren Anwalt abgegeben wurde.298 ăEin auÇerge-

richtliches GestªndniÇò, so die AGO, hatte nur dann einen Beweiswert, ăwenn von dem Bekenner 

das Geständniß auf Befragen jemandes geschehen ist, von dem er wußte, daß ihm daran gelegen 

sey, die Wahrheit zu erfahrenò. Das bloÇe Reden auÇerhalb des Gerichtsraums konnte folglich 

nicht gegen eine Partei verwendet werden. 

Bei den Urkunden differenzierte die Gerichtsordnung zwischen öffentlichen und privaten Urkun-

den.299 Wie bei anderen Beweismitteln auch mussten die Urkunden der Gegenpartei zugestellt 

werden. Dazu reichte es aus, wenn eine Abschrift der Urkunde an das Gericht übermittelt wurde. 

Bezweifelte die Gegenpartei die Echtheit der Urkunde, konnte sie, wie Michael Loschelder 

schreibt, die Einsicht und Überprüfung des Originals beantragen, was im gerichtlichen Alltag mit 

dem juristischen Terminus der Rekognoszierung bezeichnet wurde.300  

Ein Zeugenbeweis konnte ð wie bereits dargestellt wurde ð nur dann geführt werden, wenn dieser 

der beweisführenden Partei vom Richter zuvor durch ein Urteil aufgetragen worden war.301 ăZu 

einem vollstªndigen Beweiseò, so die AGO, ăwird die einstimmige Aussage zweyer unbedenkli-

cher Zeugen erfordertò.302 Daneben konnte ein voller Beweis durch die Aussagen eines ăunbe-

denklichenò und mehrerer ăbedenklicherò Zeugen bzw. Zeuginnen oder aber nur ădurch mehrere 

bedenkliche Zeugenò hergestellt werden. Aussagen der in der Gerichtsordnung als ăverwerflichò 

bezeichneten Zeugen bzw. Zeuginnen sollten ohne Beweiswert sein. Unter verwerflichen Zeugen 

bzw. Zeuginnen subsumierte die AGO in den Paragrafen 140 und 141 folgende Personen: 

 

ăa) jene, welche wegen ihrer Leibes= oder Gem¿thsbeschaffenheit die ungezweifelte 

Wahrheit nicht können erfahren haben, oder solche ungezweifelt nicht können an 

den Tag legen, folglich auch Kinder unter vierzehn Jahren; b) alle, welche eines land-

gerichtlichen Verbrechens, so aus Betrug [é] oder Gewinnsucht entstanden, schuldig 

erkannt worden sind [é]ò. 

                                                
297 Urteil vom 6. September 1810, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 6, 17/1810. 
298 Das Eingeständnis wird in der AGO unter den §§ 107ð110 abgehandelt. 
299 Das Kapitel in der AGO über die Urkunden umfasst die §§ 111ð135. 
300 Vgl. Loschelder: Allgemeine Gerichtsordnung, 119ð126. 
301 Zum Beweis durch Zeugen vgl. die §§ 136ð175 der AGO. 
302 Ebd., § 137. 
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Ebenso als ăverwerflicheò Zeuginnen bzw. Zeugen galten ăBlutsverwandteò, Prozessbevollmªch-

tigte und ăjene, welche aus dem Prozesse einen unmittelbaren, oder mittelbaren Nutzen oder 

Schaden zu erwarten habenò.303 Zu den ăbedenklichenò Zeuginnen bzw. Zeugen zählten dagegen 

entfernte Verwandte, Verschwägerte, in Dienst stehende Dienstboten, die für ihren Dienstherrn 

oder ihre Dienstfrau aussagten, Personen zwischen 14 und 20 Jahren, Personen über dieser Al-

tersgrenze, die über etwas aussagen sollten, das sich vor ihrem 20. Geburtstag zugetragen hatte, 

Personen, ăwelche mit dem Gegentheile in groÇer Feindschaft lebenò und Personen, die eines 

Verbrechens, ădas nicht aus einem Betruge, oder Gewinnsucht entstandenò, schuldig gesprochen 

worden waren.304 

Bevor die Zeuginnen und Zeugen verhört wurden, musste der Zeugenführer bzw. die Zeugenfüh-

rerin, wie die beweisf¿hrende Partei in den Gerichtsquellen genannt wurde, ăWeisartikelò verfas-

sen und gerichtlich einbringen. In der Regel formulierte der Zeugenführer bzw. die Zeugenführe-

rin mehrere solcher Artikel, die für einen oder mehrere Zeuginnen und Zeugen vorgesehen waren. 

Jeder einzelne dieser Weisartikel durfte nur eine Tatsache beinhalten und begann zumeist mit den 

Worten ăwahr ist, dass éò, worauf eine Behauptung folgte. Der Richter konnte den Weisartikeln 

entnehmen, worüber die Zeuginnen und Zeugen zu befragen waren. Die Gegenpartei konnte ih-

rerseits in Vorbereitung auf das Zeugenverhör ebenfalls ein Schriftstück vorbereiten und einbrin-

gen: Unter Bezugnahme auf die ihr zugestellten Weisartikel, formulierte sie sogenannte ăFragstü-

ckeò, in welchen sie jedem einzelnen Weisartikel Fragen zuordnete, die darauf abzielten, die Aus-

sagen der Zeuginnen bzw. Zeugen zu entkräften. 1819 wurden diese Bestimmung insoweit abge-

ändert, als der Richter die Fragen, die er den Zeuginnen bzw. Zeugen stellte, selbst entwerfen 

konnte. Er sollte ăjedoch dabey auch die allenfalls von den Parteyen gestellten Fragesªtzeò ben¿t-

zen.305 

Die Zeugenverhöre fanden in Abwesenheit der Parteien und weiterer Zeuginnen bzw. Zeugen 

statt. Ihre Aussagen, so die AGO, ăsind, so viel mºglich, mit ihren eigenen Worten niederzu-

schreibenò und jedem Zeugen bzw. jeder Zeugin im Anschluss an das Verhºr vorzulegen bzw. 

vorzulesen. Die Zeuginnen und Zeugen mussten die Verhörprotokolle unterschreiben. Dass man-

che von ihnen nicht schreiben konnten, wird in den Akten dadurch deutlich, dass sie anstelle einer 

Unterschrift drei Kreuze machten. Diese Vorgehensweise wurde auch explizit in der AGO vorge-

schlagen. Die beiden Parteien erfuhren vom Inhalt der Zeugeneinvernahmen entweder dadurch, 

dass diese ihnen bei einer Tagsatzung vorgelesen oder ihnen auf Verlangen Abschriften zugestellt 

                                                
303 Ehepartner galten auch als ăverwerflicheò Zeugen bzw. Zeuginnen. In Scheidungsverfahren waren sie in der Posi-

tion der bzw. des Klagenden oder Beklagten und konnten selbstredend nicht gleichzeitig als Zeuginnen bzw. Zeu-
gen auftreten. 

304 AGO, § 142. Ebenfalls ăbedenklicheò Zeugen bzw. Zeuginnen waren Juden und J¿dinnen, die f¿r einen Juden 
bzw. eine Jüdin gegen einen Christen bzw. eine Christin aussagten. Dieser Fall konnte aufgrund des Eheverbots 
zwischen Angehörigen unterschiedlicher Religionen allerdings nicht eintreten. 

305 Hofdekret vom 23. August 1819 (JGS 1595), § 11. 
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wurden. Bevor die Akten erneut inrotuliert wurden, hatten beide Parteien die Möglichkeit zu den 

Zeugenaussagen Stellung zu nehmen. 

In der gerichtlichen Praxis des Wiener Magistrats wurden Zeugen und Zeuginnen nicht nur wäh-

rend des Beweisverfahrens, sondern auch schon in der Voruntersuchung vor Gericht geladen. Die 

Zeugen und Zeuginnen wurden in diesem Fall weder eidlich vernommen noch deren Verhöre 

entlang von Fragsätzen geführt. Die Zeugenaussagen hatten auch keinen Beweiswert. Der Zweck 

ihrer Einvernahme in der Voruntersuchung lag vielmehr darin, die Parteien zu einem Geständnis 

zu bewegen. ăDie Antworten der Zeugenò, so Thomas Dolliner, sollten ăbloÇ dazu dienen, den 

Parteyen zu imponieren, ihnen das unverschämte Läugnen oder muthwillige Verdrehen von Fac-

tums zu erschwerenò.306 Durch das Vorhalten von Zeugenaussagen oder durch eine Gegenüber-

stellung kºnnten die Parteien ăzum Gestªndnisse der Wahrheitò gebracht werden, ăohne daÇ eine 

förmliche, immer mit Kosten, Weitläufigkeiten und Unbequemlichkeiten verbundene, Beweisfüh-

rung nºthig wirdò, so der Jurist weiter.  

Ebenso wie der Zeugenbeweis durfte der Beweis durch Kunstverständige nur nach vorausgegan-

genem Beweisurteil geführt werden. In der Regel ging es in solchen Fällen um die ärztliche oder 

wundärztliche Beurteilung von aus Misshandlungen resultierenden Körperverletzungen. Daneben 

konnten die Diagnose von Geschlechtskrankheiten aber auch Fragen rund um die Schwanger-

schaft einer Frau eine Rolle spielen. Im Gegensatz zu den Zeugeneinvernahmen waren bei der 

Beweisaufnahme sowohl die beiden Parteien als auch die Kunstverständigen anwesend. Der Be-

weis galt als erbracht, wenn die übereinstimmende Aussage von zwei Kunstverständigen vorlag. 

Bei den Parteieiden unterschied die AGO zwischen dem Haupteid und dem Erfüllungseid.307 Der 

Haupteid konnte einer Partei von der anderen dann aufgetragen werden, wenn erstere einer Be-

hauptung widersprach. Bei einem Haupteid ging es also darum, die Unrichtigkeit eines Vorwurfs 

zu beschwören. Die Partei, der der Haupteid aufgetragen wurde, verfügte über drei Optionen: Sie 

konnte den Eid ablegen. In diesem Fall wurde die Behauptung als falsch und nicht bewiesen ange-

sehen. Sie konnte den Eid verweigern. Dann galt die Behauptung als wahr und dem Haupteid 

wurde ein vollständiger Beweiswert zuerkannt. Die dritte Möglichkeit, auf den ihr aufgetragenen 

Haupteid zu reagieren, war, den Eid an die beweisf¿hrende Partei ăzur¿ckzuschiebenò. Nun lag es 

in der Hand der Gegenpartei, wie Michael Loschelder schreibt, den Eid zu leisten und damit den 

Rechtsstreit zu gewinnen, oder den zurückgeschobenen Eid abzulehnen und den Prozess zu ver-

lieren.308 

Im Unterschied zum Haupteid war der Erfüllungseid zur Komplettierung eines unvollständigen 

Beweises vorgesehen. In den allermeisten Fällen wurde der Erfüllungseid bereits in der Klage-

                                                
306 Dolliner: Handbuch des österreichischen Eherechtes, 129. 
307 Die Parteieide werden in den §§ 203ð237 der AGO behandelt. 
308 Vgl. Loschelder: Allgemeine Gerichtsordnung, 139. 
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schrift von der Klägerin bzw. dem Kläger angeboten. So hielt beispielsweise die 35-jährige Fran-

ziska Schwarzmann in ihrer Scheidungsklage vom Jªnner 1830 fest, dass sie ăalle diese Umstªndeò, 

womit sie sich auf die Schlªge ihres Gatten bezog, ădurch die, auf die Hausfrau Susanna Berger 

gestellten Weisartikel [é] und meinen Erf¿llungseid zu erweisen bereitò sei.309 Der Beweis über 

die Misshandlungen, der durch die Zeugin Susanna Berger nur teilweise erbracht werden konnte, 

sollte hier durch den angebotenen Erfüllungseid ergänzt und zu einem vollständigen Beweis wer-

den. Zur Erinnerung: Ebenso wie beim Zeugenbeweis und beim Beweis durch Kunstverständige 

konnten die Parteieide nur dann erbracht werden, wenn sie zuvor durch ein Beweisurteil vom 

Richter aufgetragen worden waren. 

 

Bestimmungen über Zusatzverfahren 

Habe ich bisher in erster Linie die einzelnen Verfahrensschritte von Scheidungsverhandlungen 

beschrieben, möchte ich an dieser Stelle die Perspektive auf jene prozessrechtlichen Bestimmun-

gen richten, die für gleichzeitig mit Scheidungsklagen eingebrachte Vermögens- und Obsorgefor-

derungen galten. In zahlreichen Fällen verlangten die Klägerinnen bzw. Kläger in der Scheidungs-

klage neben der Scheidung eine gerichtliche Entscheidung über die Aufteilung des Vermögens 

oder die Versorgung und Erziehung der Kinder. Derartige miteinander verwobene Forderungen 

sollten vom Richter nicht in einem einzelnen Prozess verhandelt und entschieden werden. Zwar 

hielt ein Hofdekret von 1788 fest, dass ein Richter in uneinverständlichen Scheidungsverfahren 

auch über Vermögensforderungen entscheiden könne.310 Dreieinhalb Jahre später wurde diese 

Bestimmung allerdings revidiert. Ein Hofdekret von 1791 bestimmte, dass ădie mit der Sonderung 

von Tisch und Bette verbundene Abtheilung des Vermögens, so weit die Eheleute unter sich nicht 

einig werden können, [é] im ordentlichen Rechtswege zu verhandeln und zu entscheidenò sei.311 

Das bedeutete, dass über die Vermögensforderungen in einem eigenen Gerichtsprozess und erst 

nach Abschluss des Scheidungsverfahrens entschieden werden sollte. Ähnlich lauteten die Be-

stimmungen des ABGB, die den Richter dazu verpflichteten, das über Vermögen und Kinderver-

sorgung streitende Ehepaar ăauf ein ordentliches Verfahren anzuweisenò.312 ăInzwischenò, so das 

Eherecht, hatte der Richter ăaber der Ehegattinn und den Kindernò den ăanständige[n] Unterhalt 

auszumessenò. Das bedeutete, dass er einen Unterhaltsbeitrag festsetzte, den der Ehemann der 

Ehefrau solange zu zahlen hatte, bis diese ihren Ehemann in einem etwaigen separaten Gerichts-

prozess um einen höheren Unterhalt klagte oder der Ehemann bei Gericht um eine Reduzierung 

des Unterhaltsbeitrags ansuchte. 

                                                
309 Klage von Franziska Schwarzmann vom 25. Jänner 1830, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 22, 28/1830. 
310 Vgl. Hofdekret vom 9. Mai 1788 (JGS 824). 
311 Hofdekret vom 10. November 1791 (JGS 219). 
312 Vgl. ABGB, §§ 108 und 117. 
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Zahlreiche von Tisch und Bett geschiedene Ehepartner ð zumeist Ehemänner ð kamen in der 

Folge von Scheidungen weder gemeinschaftlich vereinbarten Unterhaltsbeiträgen, gerichtlich fest-

gesetzten Unterhaltszahlungen noch sonstigen finanziellen Vereinbarungen nach. Die Ehefrauen 

hatten in einer solchen Situation die Möglichkeit, das Gericht um die gerichtliche Pfändung des 

Gegners zu bitten. Die AGO bezeichnete die Zwangsvollstreckung als ăExecutionò und sah un-

terschiedliche Vorschriften je nach Absicht und Objekt der Exekution vor.313 Im Zusammenhang 

mit Ehestreitigkeiten konnten Ehefrauen beispielsweise die Herausgabe von Sachen oder Rechte 

in Hinblick auf Immobilien fordern. Sie konnten aber auch Geldforderungen aufgrund einer nicht 

geleisteten Unterhaltszahlung stellen oder darum bitten, auf die Besoldung des Beklagten zugreifen 

zu dürfen. Der Ablauf eines Exekutionsverfahrens war in der Regel in vier Teile gegliedert: In 

einem ersten Schritt hatte die Gläubigerin eine Klage bei Gericht einzubringen. Laut Paragraf 340 

der Gerichtsordnung waren sie weder befugt, die Exekution ăauf die unentbehrlichen Leibesklei-

der, noch auf die nöthigen Werkzeuge, womit ein solcher Schuldner sich täglich die Nahrung für 

sich [é] verschaffen kann, [é] zu f¿hrenò. Wurde die Exekution vom Gericht bewilligt, wurden 

die Sachen in einem zweiten Schritt vom Gerichtsdiener gepfªndet. Dieser hatte in einer ăRelati-

onò, wie sein schriftlicher Bericht an das Gericht bezeichnet wurde, die gepfändeten Güter zu 

beschreiben.314 Im Anschluss an die Pfändung wurden die Gegenstände in einem dritten Schritt 

geschªtzt. Erst in einem vierten Schritt konnte die Glªubigerin um die ăTransferierungò, wie die 

Übertragung der Sachen in den Gerichtsakten genannt wurde, ansuchen. In Fällen, in denen der 

Schuldner nicht in der Lage war, seine Schuld zu begleichen, konnte die Gläubigerin auch um die 

Arretierung des Schuldners ansuchen. 

 

Beschwerdemöglichkeiten 

Um gegen eine Entscheidung des Wiener Stadtmagistrats vorzugehen, standen den Parteien vier 

Möglichkeiten zur Verfügung: die Appellation bzw. der Rekurs, die Revision, die Nullitätsklage 

und die Beschwerde. Diejenige Partei, die sich ădurch einen Spruch beschwert zu seyn 

glaubt[e]ò,315 konnte innerhalb von 14 Tagen nach Zustellung des gerichtlichen Urteils eine Appel-

lation einlegen. Die ăAppellations=Anmeldungò und die ăAppellations=Beschwerdenò, in denen 

die Anrufung der zweiten Instanz begründet wurde, mussten beim Richter der ersten Instanz ein-

gereicht werden. Die Gegenpartei hatte 14 Tage Zeit, um eine Einrede zu formulieren. Das Vor-

bringen neuer Fakten und Beweismittel war den Parteien laut AGO nicht gestattet. Der Richter 

hatte seine erstinstanzliche Urteilsbegründung, die Appellationsanmeldung, die Appellationsbe-

                                                
313 Die AGO behandelt die Exekution in den §§ 298ð352.  
314 Vgl. Neuhold: Praktische Einleitung, 540. 
315 Die AGO behandelt die Rechtsmittel in den §§ 252ð267, hier § 252. 
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gründung, die Apppellationseinrede sowie sämtliche Prozessakten, die für das Verfahren in erster 

Instanz inrotuliert wurden, an das Nö. Appellationsgericht zu überstellen. Dieses entschied in 

zweiter Instanz, wobei es die erstinstanzliche Entscheidung entweder bestätigte, abänderte oder 

die appellierende Partei mit ihrer Appellationsbeschwerde abwies. Im Gegensatz zur Appellation 

gegen ein erstinstanzliches Urteil wurde die Beschwerde gegen einen Bescheid des Wiener Magist-

rats als Rekurs bezeichnet. 

Für die Revision, wie die Anrufung der dritten und letzten Instanz bezeichnet wurde, galten hin-

sichtlich Form, Frist und Verfahrensablauf die gleichen Bestimmungen wie für die Appellation. 

Der Richter erster Instanz übermittelte die Akten an die zweite Instanz zur Weiterleitung an die 

Oberste Justizstelle. Eine Revision konnte allerdings nur gegen diejenigen Entscheidungen des 

Nö. Appellationsgerichts eingebracht werden, welche die erstinstanzliche Entscheidung abgeän-

dert hatten. Bestätigte das Nö. Appellationsgericht hingegen die Entscheidung des Magistrats, war 

die Revision nicht möglich. Das Revisionsverfahren wird vom Rechtshistoriker Gernot Kocher 

detailliert dargestellt und erinnert in seinem Ablauf an den oben beschriebenen Weg der Urteils-

findung in der ersten Instanz:316 Nachdem die Akten bei der Obersten Justizstelle eingelangt wa-

ren, wurden sie durch den Präsidenten einem Hofrat zugeteilt. Der als Referent bezeichnete Hof-

rat fertigte ein Referat an, das er in einem Senat, der mindestens aus fünf Hofräten bestand, vor-

trug. An das Ende seines Vortrags hatte der Referent einen Urteilsvorschlag, das sogenannte Vo-

tum zu stellen. Der Senat stimmte im Anschluss über die dessen Annahme oder Ablehnung ab. 

Die Entscheidung wurde mitsamt den Akten dem Nö. Appellationsgericht zugeschickt, das die 

Gerichtsakten an die erste Instanz übermittelte.  

Neben Appellation und Revision standen den Parteien noch die Nullitätsklage und die Beschwer-

de zur Verfügung. Während das Ziel einer Nullitätsklage darin lag, ein Urteil der unteren Instan-

zen aufgrund von groben Verfahrensfehlern aufzuheben, lag der Zweck einer Beschwerde darin, 

ădaÇ die Parteien bei prozessualen VerstºÇen bereits wªhrend des Verfahrens das Eingreifen der 

übergeordneten Instanz veranlassen konntenò.317 

 

  

                                                
316 Vgl. Kocher: Höchstgerichtsbarkeit, 32ð52. 
317 Loschelder: Allgemeine Gerichtsordnung, 162ð164. 
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Handelnde Personen 

Mit den in den vorhergegangenen Abschnitten beschriebenen gerichtlichen Zuständigkeiten und 

Bestimmungen zum Ehe- und Prozessrecht dürften scheidungswillige Ehefrauen und Ehemän-

nern ð wenn überhaupt ð nur oberflächlich vertraut gewesen sein. Die Komplexität, die Feinheiten 

und die Auslegungsspielräume der gesetzlichen Regelungen dürften erst recht nicht zu den Wis-

sensbeständen juristischer Laien gehört haben. Für die Eheleute war die Zuhilfenahme eines po-

pulären Rechtsratgebers wie beispielsweise des zitierten ăVollstªndigen Landadvokatenò eine 

Möglichkeit, eine Vorstellung davon zu bekommen, wie ein Gerichtsverfahren in der Praxis ablau-

fen konnte. Die Ausk¿nfte, die der ăLandadvokatò dazu gibt, sind allerdings d¿rftig. Neben dem 

Instanzenzug in Streitsachen enthªlt dieser eine Auflistung der als ăverwerflichò und ăbedenklichò 

geltenden Zeuginnen bzw. Zeugen und eine ăalphabetische Uebersicht der Fristen, welche in 

rechtlichen Fªllen [é] beobachtet werden m¿ssenò. Von grºÇerem Interesse für Ehefrauen und 

Ehemänner, die den gerichtlichen Weg einer Scheidung gehen wollten, waren wohl die darin ab-

gedruckten Vorlagen diverser Gesuche. Unter dem Stichwort ăEhescheidungs=Gesuchò ver-

zeichnete der ăLandadvokatò beispielsweise eine exemplarische Scheidungsklage: 

 

ăLºblicher Magistrat! 
Ich bin mit meinem Manne schon 12 Jahre vereheliget. Wir haben zwar öfters ver-
schiedene Zwistigkeiten gehabt, worüber wir aber allzeit wieder einig wurden; allein 
durch die drey leztverflossenen Jahre behandelte er mich mit Schlägen so sehr, daß 
wir schon zweymal, laut des Gesuches A vom 3. May 1814, und des Gesuches B vom 
29. December 1815, bey Gericht waren, wo aber ihm auch aufgetragen wurde, mit 
mir friedlich zu leben, weil er die von mir angebotene gütliche Absonderung, die ich 
selbst vorschlug, von Tisch und Bett, nicht annahm. 
Jetzt aber bin ich den größten Gewaltthätigkeiten ausgesetzt, und zwar erst vor acht 
Tagen schlug er mich so, daß ich laut Zeugniß C vom 11. Februar 1816 drey Beullen 
im Kopfe habe; ich bin daher einer beständigen Gefahr meines Lebens ausgesetzt. 
Ich habe ihn zwar schon wieder um eine gütliche Trennung von Tisch und Bett ange-
gangen, allein diese verweigert er mir; es ist daher böser Wille von meinem Manne, 
sich nicht von Tisch und Bett von mir zu trennen, um mich nur nach seinem Belie-
ben zu quälen; es muß also vom Gerichte selbst diese Trennung zwischen mir und 
meinem Manne veranlaßt werden. 
Ich bitte also hiermit, Löblicher Magistrat! daß mir gestattet werde, abgesondert zu 
leben, meinem Manne aber aufgetragen werde, mir zum Unterhalte jährlich 200 fl. zu 
geben.ò318 

 
Das als Vorlage abgedruckte ăEhescheidungs=Gesuchò ªhnelt in Aufbau und Inhalt den einge-

brachten Scheidungsklagen, wie sie zu hunderten im Archiv überliefert sind. Der anonyme Autor 

                                                
318 Vollständiger Landadvokat. Ein unentbehrliches Hülfsbuch für die im gemeinen Leben am häufigsten vorkom-

menden politischen, rechtlichen, öffentlichen und landwirthschaftlichen Angelegenheiten, nebst der durch Beyspie-
le erläuterten Anweisung zur Verfassung der hiezu erforderlichen Aufsätze und Beweis=Urkunden, Erster Theil, 
158ð159. 
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des ăLandadvokatenò druckte einen Text ab, der aus der Perspektive einer Ehefrau formuliert ist. 

In der als Beispiel dienenden Klage argumentiert die Ehefrau den Scheidungswunsch mit wieder-

holten Gewalttaten und gibt (vermutlich ein ärztliches) Attest als Beweismittel an. Sie hält die 

mehrfach versuchten, jedoch erfolglos gebliebenen gerichtlichen Konfliktlösungsversuche fest und 

fordert einen jährlichen Unterhaltsbeitrag von 200 Gulden. Zudem weist die Ehefrau auf die feh-

lende Bereitschaft des Ehemannes hin, einer einverständlichen Scheidung von Tisch und Bett 

zuzustimmen. Dem Text folgen Ort, Datum und Unterschrift der Klägerin. 

 

Rechtsfreunde 

In den untersuchten Gerichtsprozessen vertrauten die Klägerinnen und Kläger in Hinsicht auf den 

Erfolg ihrer Scheidungsklage jedoch nicht ausschließlich auf die Hinweise und Angaben eines 

Advokaten in Buchform. Vielmehr nahmen sie in den allermeisten Fällen die Leistungen eines in 

den Quellen hªufig als ăRechtsfreundò bezeichneten Advokaten in Anspruch. Verfügten die Man-

dantinnen bzw. Mandanten über genügend Geld, trafen sie die Auswahl des Rechtsbeistands 

selbst. Sie konnten dabei aus einer Gruppe an promovierten und vom Nö. Appellationsgericht 

zugelassenen Juristen wählen. Unter diesen befanden sich beispielsweise Dr. Johann Nestroy so-

wie Dr. Wenzel G. Grillparzer, die Väter der beiden bis heute berühmten österreichischen Schrift-

steller. 

Die AGO sah keine zahlenmäßige Begrenzung der Advokatenstellen vor.319 Erst ein Hofdekret 

von 1822 setzte die Anzahl der Advokaten in Wien auf 80 fest.320 Diese zahlenmäßige Reglemen-

tierung wurde jedoch in der provisorischen Advokatenordnung von 1849 wieder aufgehoben.321 

Um als Advokat bei Gerichtsprozessen des Wiener Magistrats oder bei einer diesem übergeordne-

ten Instanz tätig zu werden, musste man sich laut der Gerichtsordnung beim Nö. Appellationsge-

richt melden und um eine Zulassung ansuchen. Der Bewerber musste über ein Doktorat einer 

erbländischen Universität verfügen und den Nachweis erbringen, dass er eine Art Praktikum bei 

einem bereits zugelassenen Advokaten absolviert hatte. Dazu sollte letzterer dem Nö. Appellati-

onsgericht in einem Zeugnis Auskunft ¿ber die ăErfahrungò des Bewerbers und dessen ăhierbey 

bezeigten FleiÇ, Geschicklichkeit und Rechtschaffenheitò geben. Die Gerichtsordnung sah zudem 

eine schriftliche sowie mündliche Prüfung vor. Das Nö. Appellationsgericht hatte den Kandidaten 

ăsowohl ¿ber die Theorie als Anwendung der Gerichtsordnung, und sªmmtlicher Landesgesetze 

                                                
319 Das Kapitel über die Advokaten umfasst die §§ 410ð429 der AGO. 
320 Vgl. Hofdekret vom 8. März 1822 (JGS 1851). 
321 Vgl. Kübl, Friedrich: Geschichte der österreichischen Advokatur, 3. Aufl., Wien 1981, 106. 
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auf das schªrfste [zu] pr¿fenò. Erf¿llte der Bewerber alle Voraussetzungen und bestand er die 

Prüfung, konnte er nach der Bezahlung von 100 Gulden als Vertreter vor Gericht auftreten.322 

Bevor ein Advokat die Vertretung einer Mandantin oder eines Mandanten übernahm, sollte er laut 

AGO pr¿fen, ăob der Rechtshandel gerecht und billig, und daher zur Vertretung geeignet seyò. 

Hatte ein Anwalt einen Rechtsfall angenommen, war es ihm nicht erlaubt, die Vertretung ăohne 

erhebliche Ursacheò vor dem Ende des Gerichtsprozesses aufzuk¿ndigen. Zudem durfte ein An-

walt nicht beide Parteien zur selben Zeit in der gleichen Sache vertreten. Hatte er in der Vergan-

genheit für eine der beiden Parteien gearbeitet, war es ihm auch nicht gestattet, in einem weiteren 

Verfahren die Vertretung der Gegenpartei zu übernehmen. ăSeine Schriftenò, so die Gerichtsord-

nung, sollte der Rechtsbeistand ărein, leserlich und ohne ¿bertrieben Ausdehnung [é] ¿berrei-

chenò. Vor allem mit der letzten Bestimmung, die Anwªlte sollen sich in ihren Schriftsªtzen und 

Reden auf das Wesentliche konzentrieren, knüpfte die AGO an seit Jahrhunderten in der Öffent-

lichkeit verbreitete Anschuldigungen an. In zeitgenössischen Texten wurden stets ähnlich gelagerte 

Vorwürfe gegenüber den Advokaten erhoben: Sie würden die Klienten und Klientinnen finanziell 

ausnehmen, die Gerichtsverfahren unnötig in die Länge ziehen und dabei die Wahrheit in aus-

ufernden Schriften und Reden verdrehen.323 

Vergehen von Seiten der Advokaten gegen die in der Gerichtsordnung genannten Bestimmungen 

waren unter Strafe gestellt, wobei dem Gericht Geld- und Körperstrafen sowie der Ausschluss von 

der Advokatur als Mittel zur Verfügung standen. Aus den von mir untersuchten Magistratsakten 

ist mir allerdings keine MaÇregelung eines ăRechtsfreundsò bekannt. Lediglich in einigen wenigen 

Fällen ermahnte das Gericht die Advokaten, in Zukunft auf weitläufige Schriften zu verzichten. So 

formulierte beispielsweise das Nº. Appellationsgericht in einem Urteil aus dem Jahr 1810, ădaß 

dem Dr. Rizzy als amtlichen Vertreter des Beklagten die Unschicklichkeit der bis zur Uibertrei-

bung angehªuften Fragst¿cke nachdr¿cklich zu verheben seyò.324 Die Fragstücke, die der Anwalt 

im Beweisverfahren für ein als Zeugen bzw. Zeuginnen geladenes Ehepaar aufgesetzt hatte, sind 

                                                
322 Der Betrag von 100 Gulden war für die Bewilligung der Advokatur und als Prüfungsgebühr in Wien vorgesehen. 
ăAuf dem Landeò sollte der Bewerber nur 25 Gulden bezahlen. Vgl. Patent vom 1. November 1781 (JGS 28), Ä 14. 

323 Vgl. beispielsweise die Schrift: Ueber die Advokaten, Wien 1781. Darin wird die Geschichte eines Gerichtsverfah-
rens erzählt, in dem sich drei Advokaten aufgrund ihrer Geldsucht und dem Verschleppen von Prozessen vor Ge-
richt verantworten müssen. Wie schlecht ihr Ruf gewesen sein muss, lässt die Aussage vermuten, die der Richter 
auf das Gesuch der drei Advokaten tätigte, als diese, um ihre Verteidigung vorbereiten zu können, um die Erstre-
ckung der Tagsatzung baten. Auf spºttische Art und Weise antwortete der Richter: ăMit eurem Erstrecken, was 
wollt ihr damit sagen? nicht wahr ihr seyd so sehr an das Erstrecken gewöhnt, daß ihr immer und ewig erstrecken 
würdet. So habt ihrs immer gethan, aber bei mir, das versichere ich euch, sollt ihr nichts erstrecken. Ist es denn 
nicht möglich, daß ihr eure Gegenantwort eben so gut mündlich vortragen könnt, so gut wie euer Kläger seine Kla-
ge? Nichts ist leichter als die Wahrheit zu reden, und wenn man die Wahrheit reden will, so braucht man sie nicht 
in einem rºmischen Buche, das vor so viel 100 Jahren geschrieben, worden aufzusuchen.ò Obrigkeitliche Bemü-
hungen, dem In-die-Länge-Ziehen von Prozessen entgegenzuwirken, finden sich bereits in den Advokatenordnun-
gen des 17. Jahrhunderts.  

324 Urteil des Nö. Appellationsgerichts vom 1. Oktober 1810, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 6, 8/1809. 
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leider nicht überliefert. Wie aus den Beweggründen zum Endurteil allerdings hervorgeht, hatte der 

Anwalt bis zu acht Fragstücke pro Weisartikel formuliert. 

In Zuversicht, den Gerichtsprozess erfolgreich abschließen zu können, und im Vertrauen auf die 

fachlichen Kompetenzen der Advokaten, statteten die Parteien die ăRechtsfreundeò mit weitrei-

chenden Rechten aus. So unterschrieb beispielsweise die Schuhmachermeisterin Anna David am 1. 

Juni 1811 eine Vollmacht, in der sie den ăhochedelgebohrnen Herrn Valentin Edler von Klement-

schitzò berechtigte, sie und ihre Erben ăin allen vorfallenden Rechtsangelegenheiten sowohl ge-

richtlich, als aussergerichtlich zu vertrettenò.325 Herr Klementschitz war ăbeeder Rechten Dock-

torò, was bedeutete, dass er ¿ber eine akademische Ausbildung sowohl im Bereich des Zivilrechts 

als auch des kanonischen Rechts verfügte. Zudem wurde er in der Vollmacht als Hof- und Ge-

richtsadvokat und als Notar bezeichnet. Die Dr. Klementschitz in der Vollmacht gewährten Be-

fugnisse erstreckten sich über eine Reihe von Rechten. Ihm wurde gestattet, Gerichtstermine an-

zusuchen, bei diesen die Mandantin bzw. den Mandanten zu vertreten, Eide aufzutragen bzw. 

anzunehmen und Vergleiche zu schlieÇen. Kurz, er war berechtigt ă¿berhaupt alles Rechtliche 

nach seiner Einsicht vorzukehren, und anzuordnenò. 

Wie Anna David nahmen während des Untersuchungszeitraums zahlreiche andere Ehefrauen und 

Ehemänner die Leistungen von Anwälten im Zusammenhang eines Gerichtsverfahrens in An-

spruch. Denjenigen Parteien, die nicht über die nötigen finanziellen Mittel verfügten, um sich ei-

nen Rechtsvertreter zu nehmen, wurde vom Gericht ein ăRechtsfreundò zur Verf¿gung gestellt. 

Um einen Ex-officio-Vertreter zu erhalten, musste die Person ein sogenanntes Armutszeugnis 

vorweisen, in dem der Hausinhaber bestätigte, dass die Person, für die er das Zeugnis ausstellte, in 

seinem Haus wohnt und über keine oder sehr geringe Einkünfte verfügt. Im Fall der 35-jährigen 

Anna Goldschmidt, die im Jahr 1848 die Scheidung von Tisch und Bett von ihrem Ehemann for-

derte, bestätigte der Hausinhaber, dass ăFrau Anna Goldschmid mit 2 unm¿ndigen Kindern im 

Hause No. 699 in der Leopoldstadt wohnetò, und dass sie ăgªnzlich verarmt ist, von keiner Seite 

Unterstützung hat, und in obiger Angelegenheit einen Doktor der Rechte als Rechtsfreund be-

nöthiget, aber nicht im Stande ist, selben bezahlen zu kºnnenò.326 Daraufhin wurde ihr einerseits 

ădie Taxfreiheit ertheiltò und andererseits ăauf ihr Verlangen Herr Dr. Karl Eckel als ex officio 

Vertreterò zugewiesen. 

Bei der Entscheidung für oder gegen einen bestimmten Anwalt spielten neben den der Mandantin 

bzw. dem Mandanten zur Verfügung stehenden ökonomischen Mitteln sicherlich auch das Ver-

trauen in die Person des Juristen eine nicht zu unterschätzende Rolle. Zum einen vertrauten die 

Ehefrauen und Ehemänner den Anwälten Erlebnisse und Erzählungen an, die nicht für die Welt 

außerhalb der Ehe bestimmt waren. Zum anderen mussten sich die Mandantinnen und Mandan-

                                                
325 Vollmacht von Anna David vom 1. Juni 1811, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 6, 30/1811. 
326 Armutszeugnis von Josef Freytag vom 29. August 1848, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 49, 57/1848. 
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ten darauf verlassen, dass ihr ăRechtsfreundò ihr Begehren mittrug und die Fªhigkeit besaÇ, ihre 

Forderungen in eine vor Gericht brauchbare und wenn möglich den Richter überzeugende Form 

zubringen. 

Die 36-jährige, von Korneuburg gebürtige Anna Ochs sprach dieses Vertrauen vor Gericht an. In 

ihrem Gesuch vom Juni 1850 bat sie ăum [die] Enthebung des Dr. Leyrer von der ex officio Ver-

tretung und [um die] Aufstellung eines anderen Rechtsfreundesò.327 Zu diesem Zeitpunkt war 

Anna Ochs bereits seit vier Monaten von ihrem 50-jährigen Ehemann, einem Spielwarenerzeuger, 

von Tisch und Bett geschieden. Sie hatte Anfang Mai 1850 ein zweites Kind zur Welt gebracht 

und wollte nun vom Kindsvater, ihrem Ehemann, die Alimente einfordern. Als sich das Ehepaar 

im Februar 1850 nach knapp zweieinhalbjähriger Ehe einverständlich von Tisch und Bett getrennt 

hatte, hatte es lediglich einen Unterhaltsbeitrag für das erste Kind vereinbart und eine Lösung für 

die Entbindungskosten des noch nicht geborenen Kindes getroffen. Das Recht, für das zu erwar-

tende Kind einen Unterhaltsbeitrag zu fordern, hatten sich beide Ehepartner damals vorbehalten. 

Für das Alimentationsverfahren benºtigte Anna Ochs nun neuerlich einen ăRechtsfreundò. Als 

geeigneten Vertreter brachte sie Dr. Kreuzberger in Vorschlag, ăzu dem sie ein besonderes Ver-

trauen hegt[e]ò. Anna Ochs bat ausdr¿cklich darum, Dr. Leyrer nicht mehr als ihren ăRechts-

freundò zu bestellen. Er habe sich ihrer, so ihre Argumentation, ăin der Scheidungssache [é] 

nicht gehºrigò angenommen. Am 26. Juli 1850 bewilligte das Gericht die Bestellung eines anderen 

ăRechtsfreundsò als Ex-officioðVertreter. Ob dessen Leistung von Anna Ochs in Anspruch ge-

nommen wurde, ist allerdings fraglich, da sich in den Gerichtsakten kein Hinweis findet, dass tat-

sächlich ein Alimentationsprozess geführt wurde. Denkbar ist, dass das neugeborene Kind ver-

starb, denn im Protokoll des Landesgerichts Wien vom April 1851, in dem die Aussage von Anna 

Ochs festgehalten wurde, dass ihr geschiedener Ehemann den Unterhalt für sie und das erste Kind 

nicht zahle, findet sich kein Wort über eine Unterhaltsregelung für das zweite Kind. Möglich ist 

auch, dass Anna Ochs den Alimentationsprozess verloren hatte und sich der diesbezügliche Ge-

richtsakt in den Archivbeständen des seit 1. Juli 1850 zuständigen Landesgerichts befindet. 

Die auf einer mangelhaften Vertrauensbasis begründete Kritik an einem Anwalt wurde vom Ge-

richt toleriert und konnte, wie der eben angeführte Fall zeigt, zum Austausch des Rechtsvertreters 

führen. Schwieriger gestaltete sich die Lage allerdings, wenn sich die Bedenken gegen einen Ma-

gistratsrat richteten. Im September 1830 ð das Scheidungsverfahren war bereits seit mehr als ei-

nem Jahr anhängig ð bat der 42-jährige Bindermeister Karl Kaubarek den Wiener Magistrat, den 

von seiner gleichaltrigen Ehefrau Magdalena Kaubarek initiierten Scheidungsprozess zu beenden 

und zu diesem Zweck einen anderen Magistratsrat zuzuteilen. Der beklagte Ehemann begründete 

sein Ansuchen damit, dass bereits eine Vielzahl an Tagsatzungen abgehalten worden wären und, 

                                                
327 Protokoll vom 21. Juni 1850, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 51, 27/1849. 
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obwohl seine Ehefrau zu Protokoll gegeben habe, dass sie zu ihm zurückkehren wolle, kein Ende 

des Verfahrens in Sicht sei. Zudem habe er ăseit der Anhªnglichkeit dieser Ehescheidungsklageò 

mit seiner Ehegattin ăschon mehrrmals und auch erst vor 3 Tagen einen vertrauten ehlichen Um-

gangò gehabt.328 Vor Gericht, so Karl Kaubarek weiter, ändere sich die Gesinnung seiner Ehefrau 

jedoch immer. Die lange Dauer des Gerichtsverfahrens schade seinem Geschäft sowie ihm selbst 

als Vater von fünf Kindern. Er wolle ăkeineswegs hiemit den Herrn Magistratsrath Ruhry [é] 

eine Schuld beymessenò, so Karl Kaubarek. Dieser sei ihm ăals ein rechtschaffener, geschikter, 

thªtiger und achtungswerthester Mann bekanntò. ăAlleinò, so der Ehemann weiter, er ăglaube, daÇ 

dessen Herzensg¿tte und lange Geduld diese Sache verzºgertò. Sein Gesuch schloss Karl Kauba-

rek mit der Bitte, der Magistrat wolle ăzur Austragung dieser Abgelgenheit [sic] einen andern 

Herrn Magistratsrathò zuteilen. Der Magistrat entschied, dass der Ehescheidungsprozess fortge-

f¿hrt werden sollte und dass ădiesem ungeziemenden Begehren nicht statt gegeben werden kºn-

neò. Zudem lieÇ er Karl Kaubarek wissen, dass dieser sich ăin Zukunft von derley ordnungswidri-

gen Eingaben bey strenger Ahndung zu enthalten habeò. 

 

Richter 

Um als Richter beim Magistrat der Stadt Wien tätig zu sein, erforderte es laut AGO mehrerer Vor-

aussetzungen. Einerseits mussten diejenigen, die als Richter angestellt werden wollten, den Nach-

weis erbringen, ădaÇ sie ¿ber die hinlªngliche Fªhigkeit in der Rechtswissenschaft auf einer 

erblªndischen Universitªt gepr¿fet wordenò waren.329 Das abgeschlossene Doktorat, wie es für die 

ăRechtsfreundeò vorgeschrieben war, war also f¿r die Aus¿bung des Richteramts nicht erforder-

lich. Andererseits mussten die Richter ð wie auch die Advokaten ð eine Prüfung über die Landes-

gesetze und die Bestimmungen der Gerichtsordnung ablegen. Ausgenommen davon waren jene, 

die schon anderweitig ihre Fähigkeiten und Erfahrungen öffentlich mehrmals unter Beweis gestellt 

hatten. Wie Andreas Wild in seiner 1980 fertiggestellten Dissertation schreibt, galten neben diesen 

fachlichen Erfordernissen noch weitere Voraussetzungskriterien. So habe bei der Aufnahme von 

Beamten oft auch deren Religiosität und Protektion durch Verwandte und Bekannte eine Rolle 

gespielt.330 Ausgeschlossen von der Ausübung des Richteramts waren Personen, die sich in einer 

strafrechtlichen Untersuchung befanden oder die in einem solchen Verfahren bereits schuldig 

gesprochen worden waren. Personen, über deren Vermögen der Konkurs eröffnet worden war 

oder die gerichtlich als Verschwender erkannt worden waren, konnten ebenfalls nicht als Richter 

tätig werden. Bei Dienstantritt hatten die Magistratsräte einen Eid auf Gott und den Kaiser zu 

                                                
328 Gesuch von Karl Kaubarek vom 13. September 1830, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 22, 2/1830. 
329 AGO, § 430. Die §§ 430ð437 der AGO handeln ăVon dem Richterò. 
330 Vgl. Wild, Andreas: Das Kommunalbeamtentum Wiens vom ausgehenden 18. Jahrhundert bis zur Mitte des 19. 

Jahrhunderts am Beispiel der Magistratsräte, Diss. Univ. Wien 1980, 44ð45. 
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leisten. Neben der Verpflichtung zur Unparteilichkeit und Unbestechlichkeit verpflichteten sie 

sich darin zudem zum Gehorsam und zur Amtsverschwiegenheit.331 

Beinahe ein Fünftel der Magistratsräte, so Andreas Wild, war dem Adel zugehörig. Der überwie-

gende Teil der Richter stammte allerdings aus dem beamten- und kleinbürgerlichen Milieu.332 Ein 

wichtiges Repräsentationssymbol war die den Beamten des Wiener Magistrats seit 1816 zugestan-

dene Uniform. Als Jahresbesoldung erhielt ein Magistratsrat 1783 zwischen 1.000 und 1.500 Gul-

den.333 Um die Höhe des Gehalts besser einordnen zu können, sei hier die Besoldung der Ge-

richtsdiener des Wiener Magistrats angeführt. Diese erhielten zwischen 200 und 400 Gulden pro 

Jahr. Neben der jährlichen Besoldung, die den Magistratsräten vierteljährlich ausbezahlt wurde, 

erhielten sie zudem ein Quartiergeld. Eine Nebenbeschäftigung war den Magistratsräten bis 1835 

nicht erlaubt. Im Zuge der Teuerung und Inflation während der Napoleonischen Kriege und des 

Wiener Kongresses zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden ihnen außerdem Zulagen gewährt. 

Dieses System an unterschiedlichen Zulagen und Gratifikationen fasst Andreas Wild anschaulich 

zusammen.334 Dabei wurden nicht die Gehälter erhöht, sondern in unregelmäßigen oder regelmä-

ßigen Abständen zusätzliche Auszahlungen vorgenommen. Beispielsweise wurden Teuerungszula-

gen in der Höhe von zehn bis 15 Prozent der Jahresbesoldung gewährt. In den Jahren zwischen 

1804 und 1809 wurden die Gehälter der Magistratsbediensteten generell erhöht. Die Räte erhielten 

nun zwischen 1.400 und 1.800 Gulden. 1811 wurde den Magistratsräten eine Gratifikation von 

drei Monatsgehältern gewährt. Obwohl die Besoldungsbücher für diesen Zeitraum nicht erhalten 

sind, kann auch für die Dauer des Wiener Kongresses davon ausgegangen werden, dass zusätzliche 

Zulagen ausbezahlt wurden. Erst 1817 wurden die Teuerungszulagen gestrichen. 

 

Die akademische Ausbildung umfasste einen zweijähriger Besuch der Artistenfakultät, der die 

Voraussetzung für höhere Studien bildete, sowie den bis 1790 fünf- und später vierjährigen Be-

such der juridischen Fakultät. Waltraud Heindl führte in ihrer Arbeit mehrere Studienpläne aus 

unterschiedlichen Jahren der juridischen Fakultät der Wiener Universität des ausgehenden 18. und 

beginnenden 19. Jahrhunderts an.335 Sowohl die Studienpläne aus den Jahren 1774 und 1790 als 

auch jene von 1804 und 1810 beinhalten unter anderem das Naturrecht, das Römische Recht, das 

Kirchenrecht und das Kriminal- bzw. Strafrecht als Lehrfächer. Ab 1790 findet sich in den Stu-

dienplänen eine verstärkte Orientierung am positiven Recht und an der Rechtspraxis, indem die 

                                                
331 Vgl. ebd., 46ð53. 
332 Vgl. ebd., 73ð78 und 100ð101. Wild berücksichtigte in seiner Auswertung neben den Räten des Zivilsenats auch die 

Magistratsräte des Kriminalsenats. 
333 Kaiser Josefõs II. Regelung des Wiener Magistrats von 1783, zit. nach Tomaschek, Johann Adolf: Geschichts-

Quellen der Stadt Wien, Abt. 1, Die Rechte und Freiheiten der Stadt Wien, Bd. 2, Wien 1879, 206. 
334 Vgl. Wild: Kommunalbeamtentum, 61ð67. 
335 Vgl. Heindl, Waltraud: Gehorsame Rebellen. Bürokratie und Beamte in Österreich 1780 bis 1848, 

Wien/Köln/Graz 1991, 128-129. 
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großen Zivilrechtskodifikationen wie das Josephinische Gesetzbuch von 1786 und das ABGB von 

1811 Eingang in die Studienpläne fanden. Darüberhinaus wurden die AGO und das von Joseph 

von Sonnenfels 1784 verfasste Lehrbuch ăUeber den Geschªftsstilò in den Studienplan aufge-

nommen.336 

Nach Abschluss des Studiums, so Andreas Wild, traten die im Durchschnitt 24 Jahre alten Männer 

als Konzeptspraktikant oder Ratsauskultant ein vier bis sechsjähriges Praktikum beim Wiener Ma-

gistrat an. Nach dieser zumeist unbezahlten Stelle, bei der sie einem Rat oder einem Senat als As-

sistent zugeteilt waren, konnten sie eine zwei-, vier- oder mehrjährige, besoldete Stelle als Re-

gistrant und Protokollant erreichen. Im Anschluss konnten sie zum Sekretär befördert werden, 

was in manchen Fällen die Vorstufe zur Position eines Magistratsrats darstellte. Wie Andreas Wild 

in seiner Beschreibung der typischen Laufbahn eines Wiener Magistratsrats festhält, erreichten 

diese ihre Position im Alter zwischen 31 und 45 Jahren.337 Der überwiegende Teil der Magistrats-

räte übte die Tätigkeit bis zum Tod aus. 

 

  

                                                
336 Sonnenfels, Joseph von: Ueber den Geschäftsstil. Die ersten Grundlinien für angehende oesterreichische Kanzley-

beamten, Wien 1784. 
337 Vgl. Wild: Kommunalbeamtentum, 91ð94. Andreas Wild geht in seiner Dissertation vor allem sozialgeschichtlichen 

Fragestellungen nach. Daneben konnte er aber auch zahlreiche biographische Angaben zu mehr als 130 Wiener 
Magistratsräten machen. 
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Kapitel 2 

Quellenkritik  

Obgleich ihrer zentralen Position in den Gerichtsverfahren, finden sich in den Scheidungsakten 

kaum Informationen darüber, wie die Richter im Amtsalltag agierten und reagierten. Es scheint, 

als ob sie in den überlieferten Schriftstücken und folglich auch in der gerichtlichen Praxis unsicht-

bar sind bzw. waren. Eine vergleichbare Lücke findet sich in Hinblick auf die Frage, welche Rolle 

die Advokaten während einer Gerichtsverhandlung einnahmen. Selbstverständlich ist aus den 

Tagsatzungsprotokollen ersichtlich, welche Magistratsrªte und welche ăRechtsfreundeò anwesend 

waren. Es lässt sich anhand der Unterschriften unter die gerichtlichen Bescheide und Urteile auch 

rekonstruieren, wer für welche Entscheidung verantwortlich zeichnete. Angaben darüber, welche 

Aussagen und Handlungen die Richter und ăRechtsfreundeò wªhrend eines Gerichtsverfahrens 

tätigten, sucht der Leser bzw. die Leserin in den Gerichtsakten allerdings vergeblich. In der Rheto-

rik der Gerichtsquellen treten stets die beiden Streitparteien bzw. der Magistrat als agierende bzw. 

entscheidende Instanz auf, nicht jedoch die Magistratsräte und Anwälte. Auch in den Urteilstexten 

findet sich als grammatisches Subjekt niemals ein Richter. Die Urteile wurden vielmehr im Namen 

des ăMagistrats der kaiserlich kºniglichen Haupt- und Residenzstadt Wienò ausgesprochen. 

Um eine Vorstellung davon zu bekommen, welche Entscheidungen ein Richter während einer 

Tagsatzung zu treffen hatte und welche Herausforderungen sich ihm dabei stellten, muss auf eine 

normative Quelle in Form eines juristischen Handbuchs zurückgegriffen werden. Der bereits 

mehrfach zitierte Thomas Dolliner rät den Richtern, die beiden Eheleute zuerst isoliert zu ver-

nehmen. Erst im Anschluss soll der Richter die òbeyden Eheleute zugleich vor sich kommen las-

senó.338 Für die gemeinsame Vernehmung von Ehefrau und Ehemann formulierte Thomas Dolli-

ner folgende òKlugheitsregelnó: 

 

ă1. Der Richter muÇ trachten, jeden Ausbruch der Leidenschaft im Keime zu ersti-
cken, widrigens dürfte er die Erfahrung machen, daß die Eheleute, die sich gewöhn-
lich in einem sehr bewegten Gemüthszustande befinden, seine Ohren mit wechselsei-
tigen Anklagen ermüden, sich mit Vorwürfen aller Art überhaufen, und zuletzt mit 
einander in ein unanständiges Gezänk und in eine solche Erbitterung gerathen wer-
den, die ihnen alle Fähigkeit benimmt, vernünftige Vorstellungen anzuhören oder ihre 

                                                
338 Dolliner: Handbuch des österreichischen Eherechtes, 120. 
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Rechte gehörig zu vertheidigen. Die ganze Tagsatzung kann darüber fruchtlos ablau-
fen. 

2. Er darf kein unanständiges Betragen dulden, den streitenden Theilen jeden solchen 
Unfug mit Ernst und Nachdruck untersagen, und wenn dieses nicht hilft, die weitere 
Verhandlung auf einen anderen Tag verlegen. 

3. Er selbst soll die Parteyen schonend behandeln, ihnen keine unnützen Vorwürfe 
machen, sich gegen sie keine beleidigenden Reden oder unschickliche Scherze erlau-
ben, sie nicht mit rauhen Worten anfahren, sondern sie gelassen fragen und anhören, 
nöthigen Falles belehren, und ihrem oft undentlichen [sic] und unzusammenhängen-
den Vortrage, oder ihrer Unbehülflichkeit in Darlegung der Beweismittel durch gehö-
rige Weisungen nachhelfen.ò 

 

Die Ratschläge, die der gelernte Jurist den Kollegen in seinem Handbuch erteilt, lassen vermuten, 

dass die Magistratsräte während den Verhandlungsterminen in vielerlei Hinsicht aktiv in das Ge-

schehen eingreifen mussten. Die Richter sollten einerseits versuchen, Emotionsausbrüche der 

beiden Streitparteien erst gar nicht aufkommen zu lassen. Andererseits sollten sie für Disziplin 

sorgen, indem sie untergriffige Äußerungen sowie unanständiges Verhalten der Parteien nicht 

duldeten. 

Abgesehen davon, dass die Rolle der Magistratsräte und Anwälte in den Akten kaum thematisiert 

wird, weisen die im Kontext von Scheidungen produzierten Dokumente noch weitere Leerstellen 

auf. Geht man den Ablauf eines Gerichtsprozesses im Kopf durch, fällt auf, dass manche Einzel-

heiten und Passagen eines Verfahrens nicht verschriftlicht wurden und somit für die Nachwelt 

nicht erhalten sind. Wie Ulrike Gleixner und andere Historikerinnen und Historiker aus dem Feld 

der Historischen Kriminalitªtsforschung festhielten, sind diese L¿cken unter anderem dem ăaus-

schlieÇliche[n] Interesse an rechtlich definierbaren Sachverhaltenò geschuldet.339 Von einem for-

mal-juristischen Standpunkt aus gesehen, waren die Bemerkungen des Richters, die Körpersprache 

der vor Gericht stehenden Ehefrauen und Ehemänner sowie die Emotionalität während der Ver-

handlungstermine nicht von Bedeutung und wurden daher auch nicht in den Quellen vermerkt. 

Insbesondere stellt sich die Frage, ob die Gerichtsschreiber die Erzählungen und Darstellungen 

der Eheleute wortgetreu zu protokollieren hatten und inwieweit es ihnen erlaubt war, Kürzungen 

im Protokoll vorzunehmen. Die Frage der Protokollführung, so das bereits zitierte juristische 

Handbuch von 1786, ălªÇt sich in der Theorie nicht entscheidenò.340 Die Aufgabe des Schreibers 

sei es keinesfalls, alles Gesprochene zu Papier zu bringen. Vielmehr komme es auf die Relevanz 

                                                
339 Gleixner, Ulrike: Geschlechterdifferenzen und die Faktizität des Fiktionalen. Zur Dekonstruktion frühneuzeitlicher 

Verhörprotokolle, in: Werkstatt Geschichte 11 (1995), 65ð70, hier 66. Quellenkritische Überlegungen zu im Kon-
text von Gerichtsverfahren produzierten Schriftstücken finden sich auch bei: Hohkamp, Michaela: Vom Wirtshaus 
zum Amtshaus, in: Werkstatt Geschichte 16 (1997), 8ð17; Sabean, David W.: Peasant Voices and Bureaucratic 
Texts: Narrative Structure in Early Modern German Protocols, in: Becker, Peter/Clark, William (Hg.): Little Tools 
of Knowledge. Historical Essays on Academic and Bureaucratic Practices, Ann Arbor, Mich. 2001, 67ð93. 

340 Neuestes, vollständiges und gemeinnütziges Handbuch der österreichischen Rechte wie sie unter Joseph II. beste-
hen, 57ð58. 
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des Vorgebrachten an, da es ălªcherlich [wªre], wenn der Richter so mechanisch fortschreiten, und 

auch alles Uiberfl¿ssige aufmerken wollteò.  

Andere Vorgänge wiederum liegen deshalb im Dunkeln, weil diese außerhalb des Ratszimmers 

von Statten gegangen waren. Keinen Eingang in die Gerichtsakten fanden zum Beispiel Anwei-

sungen, die ein Anwalt seiner Mandantin bzw. seinem Mandanten gegeben hatte, oder Absprachen 

zwischen Parteien und Zeugen bzw. Zeuginnen. Überliefert ist ein Ereignis aus dem Jahr 1832. 

Die auf Scheidung von Tisch und Bett klagende Ehefrau schilderte eine Situation, die sich im Vor-

saal des Gerichtsgebäudes abgespielt hatte. Wie Anna Hufnagel in ihrem Ansuchen um die Bewil-

ligung eines ăabgesonderten Wohnortsò f¿r die Dauer des Ehescheidungsprozesses berichtete, 

habe sie gemeinsam mit ihrer Tochter im Vorsaal, ăwo der Gerichtsdiener Maschek istò, auf den 

Beginn einer Tagsatzung gewartet. Ihr ebenfalls wartender Ehemann habe sie und ihre Tochter 

beschimpft und geschlagen. Er ăgab mir einen Schlag, daß ich schreyen und weinen mußte, und 

ich sogleich wieder den Herrn Sekretär herbeirief, und weinend mich über diese in Gegenwart des 

Gerichtsdieners verübte Brutalität beschwerte".341 Hätte die Ehefrau die Beleidigung und Miss-

handlung, die sie außerhalb der eigentlichen Tagsatzung erfuhr, nicht in ihrem Gesuch geschildert, 

hätte dieses Detail wahrscheinlich keinen Eingang in die Gerichtsakten gefunden. 

 

Überlegungen zur Schriftlichkeit 

Die eben angeführten Gedanken zur Form und zum Inhalt der Quellen möchte ich auf den fol-

genden Seiten zum einen mit einer quellenkritischen Auseinandersetzung und zum andern mit der 

Beschreibung des Quellenkorpus verbinden. Dabei soll der Fokus auf den Entstehungskontext der 

handschriftlich verfassten Gerichtsakten liegen, die im Bestand des Wiener Stadt- und Landesar-

chivs überliefert sind. Generellen Überlegungen, die auf das gesamte Quellenkorpus zutreffen und 

die allgemein im Umgang mit Gerichtsquellen zu berücksichtigen sind, sollen spezifische Ausfüh-

rungen zu einzelnen Textsorten folgen. Gefragt wird, welche materiellen und textlichen Spuren die 

Auseinandersetzungen der Eheleute im Archiv hinterlassen haben. Welche Aussagen sind von den 

vor Gericht stehenden Personen erhalten? In welcher Form fanden ihre Aussagen und Erzählun-

gen Eingang in die Schriftstücke? 

Die analytische Verknüpfung quellenkritischer Überlegungen mit der Frage nach der Materialität 

und Textualität der Quellen ist in meinen Augen deshalb von Bedeutung, um die Interpretations-

möglichkeiten sowohl einschätzen wie auch ausschöpfen zu können. Dass der Kontext ihrer 

Verschriftlichung zumeist ein gerichtlicher war und die Dokumente ein hoher Grad an Formalisie-

rung kennzeichnet, ist evident. Zahlreiche Textsorten wie zum Beispiel die Pfarrzeugnisse aber 

auch die an den Magistrat gerichteten Gesuche oder die von ihm gefällten Urteile gehorchten in 

                                                
341 Gesuch von Anna Hufnagel vom 23. Juli 1832, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 25, 30/1832. 
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Bezug auf ihren formalen und textlichen Aufbau spezifischen Regeln. So wurde ð um nur ein Bei-

spiel herauszugreifen ð fast gleichzeitig mit der Einführung der neuen Gerichtsorganisation und 

dem Inkrafttreten der AGO im Jªnner 1782 eine ăCircular=Verordnungò erlassen, die sowohl f¿r 

den Schriftverkehr mit den Gerichten und Behörden als auch für die behördeninterne Korrespon-

denz neue Regeln vorschrieb. Die primªre Absicht der Verordnung war, ăf¿r das k¿nftige den 

Lauf der Geschäfte und die Weitläufigkeit der dabey ¿blichen Aufsªtze abzuk¿rzenò.342 Die Ver-

ordnung schrieb anhand ausführlicher Bestimmungen die Form von Bittschriften vor und richtete 

sich unter anderem an Advokaten. Konkret wurde bestimmt, dass in Zukunft die Titulaturen so-

wie die Eingangs- und Schlussformeln weggelassen werden sollten. In den Bittschriften sollte le-

diglich so viel beibehalten werden, ăals zur Leitung des Geschªftes selbst, und zur Richtschnur der 

Protokolle und Registraturen unentbehrlich istò. Damit die Advokaten ¿ber den Inhalt der Ver-

ordnung informiert wurden, sollte die Verordnung bei den Einreichstellen der Gerichte sichtbar 

angeschlagen werden. 

Ulrike Gleixner, die sich mit frühneuzeitlichen Verhörprotokollen von Unzuchtsverfahren befass-

te, sieht die ăVerminderung der Tatsachenmenge auf die professionelle Notwendigkeit [é] und 

[é] die Formgebundenheit der Schilderungen vor Gerichtò als prªgend f¿r den gerichtlichen Stil 

an.343 Im Umgang mit Gerichtsquellen plªdiert sie f¿r eine Textanalyse, ădie zuerst nach der Struk-

tur des Textes und dann nach dem Bedeutungsinhalt der Worte fragtò.344 Auch Andrea Griesebner 

spricht sich in ihrer Studie ¿ber ăMalefizprozesse vor dem Landgericht Perchtoldsdorf im 18. 

Jahrhundertò daf¿r aus, bei der Interpretation von Gerichtsakten ăneben dem allgemeinen auch 

den spezifischen Entstehungskontext [zu] analysieren und [zu] reflektierenò.345 In Anlehnung an 

die Theorien von Pierre Bourdieu schlªgt sie vor, ădiesen spezifischen Entstehungskontext als 

gerichtliches Feld zu konzeptualisierenò.346 Auf ähnlich Weise macht sich David W. Sabean, der 

sich mit württembergischen Gerichtsprotokollen des 18. Jahrhunderts beschäftigte, für eine 

Sprachanalyse stark, die sowohl die Genese und Komposition der Texte als auch deren Inhalt 

reflektiert.347 Die ăLekt¿rehaltung, die Inhalt und Form von Texten ernst nimmt und deren Rela-

tion der Analyse unterziehtò, bezeichnet die Romanistin Birgit Wagner treffend als Close Reading.348 

In den überlieferten Schriftstücken geht es um Konflikte und um handfeste Interessen wie bei-

spielsweise Unterhaltsforderungen, das Obsorgerecht über Kind oder das Recht auf einen vom 

                                                
342 Gedruckte Circular=Verordnung vom 23. Januar 1782 (JGS 32). 
343 Gleixner: Geschlechterdifferenzen, 66. 
344 Ebd. 
345 Griesebner, Andrea: Konkurrierende Wahrheiten. Malefizprozesse vor dem Landgericht Perchtoldsdorf im 18. 

Jahrhundert (Frühneuzeit-Studien, Neue Folge 3), Wien/Köln/Weimar 2000, 298. 
346 Ebd. 
347 Vgl. Sabean: Peasant Voices. 
348 Wagner, Birgit: Kultur, Geschlecht, Erzählen, in: Beiträge zur Historischen Sozialkunde: Geschlecht und Kultur 

Sondernummer (2000), 8ð13, hier 13. 
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gewalttätigen Ehemann separierten Wohnort. Die streitenden Ehefrauen und Ehemänner brach-

ten in ihren Auseinandersetzungen unterschiedliche ð sich oft konträr gegenüberstehende ð Er-

zählungen und Interpretationen von Geschehnissen vor. Sie rangen um die Glaubwürdigkeit ihrer 

Sichtweise und es ist davon auszugehen, dass sie Übertreibungen wie auch Verharmlosungen in 

ihre Äußerungen einfließen ließen. Manche Einzelheiten oder Details wurden von den Eheleuten 

vermutlich sogar mutwillig weggelassen. Wie Caroline Arni schreibt, war der ăModus des Spre-

chens und Darstellens im Kontext eines Scheidungsprozesses immer auch ein strategischerò.349 

Die Aussagen wurden in einen rechtlichen Argumentationsrahmen eingepasst, um dem Gesagten 

bzw. Geschriebenen juristisches Gewicht zu verleihen. Ob ăsich das strategische Moment durch 

die Rekonstruktion der jeweiligen strategischen Orte der Eheleute aufschl¿sselnò und ăsich da-

durch [é] vom nicht-strategischen Momentò unterscheiden lªsst, wie Caroline Arni meint, be-

zweifle ich.350 Dazu wäre es nämlich notwendig, die Streitparteien und ihre Erzählungen genau 

verorten zu können, was aufgrund der unterschiedlich dicht überlieferten Prozessakten nicht in 

jedem Fall mºglich ist. ăLetztlichò, hierbei stimme ich Caroline Arni zu, ăist die Frage des strategi-

schen Redens und Darstellens eine empirischeò351 und kann am geeignetsten von Fall zu Fall 

durch ein Close Reading der Dokumente sowie durch das Präsenthalten des Ehe- und Prozessrechts 

beantwortet werden. 

Mit dem Ziel vor Augen, dass ihre Argumente nicht nur angehört, sondern vom Gericht auch 

anerkannt wurden, dürften sich die Ehefrauen und Ehemänner auf die anberaumten Tagsatzungen 

gut vorbereitet haben. Alleine ð oder unter Anleitung ihres Anwalts ð überlegten sie, was sie in 

welcher Art und Weise vor Gericht vorbringen sollten. Welche Beschuldigungen und Vorwürfe 

können gegen den Gegner bzw. die Gegnerin erhoben werden? Worauf soll in den Aussagen das 

Hauptaugenmerk gelegt werden? Welche Details des Ehelebens sollten besser nicht zur Sprache 

gebracht werden? Wie können die Anschuldigungen der Gegenpartei entkräftet oder diesen wider-

sprochen werden? Für welche Ereignisse können überzeugende Beweise angeführt werden? Sol-

che und wohl noch andere Fragen stellten sich die Eheleute vermutlich im Vorhinein eines Ver-

handlungstermins. 

Die während eines Gerichtsverfahrens von statten gehende Erinnerungs-, Erzähl- und Bewälti-

gungsarbeit veranlasst Caroline Arni dazu, den Scheidungsprozess als ăeine Arena der Aktualisie-

rung und Aushandlung unterschiedlicher Deutungenò zu bezeichnen.352 Dass die Ehefrauen und 

Ehemänner sich dabei in manchen Fällen nicht ausschließlich auf ihr Gedächtnis und ihre Rede-

gewandtheit verließen, verdeutlicht ein Fall aus dem Jahr 1850. Der 43 Jahre alte, aus Mähren ge-

                                                
349 Arni: Entzweiungen, 15. 
350 Ebd. 
351 Ebd., 16. 
352 Ebd., 15. 



92 

bürtige Stechviehhändler Wenzel Pospischill (oder sein Anwalt) hatte sich für seine Aussagen vor 

Gericht eine schriftliche Gedächtnis- und Argumentationsstütze vorbereitet. Am entscheidenden 

Tag hatte er den Notizzettel jedoch nicht bei sich. Auf die Klage seiner Ehefrau, er habe sie 

mehrmals misshandelt und führe einen unordentlichen Lebenswandel, äußerte Wenzel Pospischill, 

 

ănachdem er wiederhohlt aufgefordert wurde, gehºrig Rede und Antwort zu geben, 
daß er keine Rede und Antwort geben wolle, und auch keine Rede und Antwort ge-
ben könne, weil er die Beilage nicht bei sich habe, indem er nicht wisse, ob er diselbe 
noch zu Hause oder aber verloren habeò.353 

 

Die quellenkritischen Überlegungen bedeuten nicht, dass die Scheidungsakten ungeeignet für die 

historische Analyse sind. Die Meinung mancher Historiker und Historikerinnen, die im Zusam-

menhang mit Gerichtsprozessen produzierten Quellen gäben eine einseitige, subjektive ð oft auch 

verfälschte ð Sichtweise eines Ehepartners wieder und seien aus diesem Grund für die geschichts-

wissenschaftliche Forschung nur begrenzt zu verwenden,354 teile ich nicht. Mit Caroline Arni bin 

ich der Auffassung, dass es nicht die Aufgabe einer kulturwissenschaftlich orientierten Geschichts-

schreibung ist, in den Quellen das zu suchen, ăwas sich in einer Ehe Ătatsªchlichô zugetragen ha-

beò.355 Das Potential von Scheidungsakten liegt vielmehr darin, ăeine gedeutete, interpretierte, mit 

sozialem und kulturellem Sinn versehene Wirklichkeitò zu rekonstruieren. 

 

Quellenkorpus 

Die die Ehesachen betreffenden Akten des Wiener Magistrats sind heute auf 52 Archivkartons 

aufgeteilt. Die Anordnung zur Archivierung der Gerichtsakten wird bereits in der Gerichtsinstruk-

tion von 1785 beschrieben. Nachdem die Scheidung von Tisch und Bett durch eine gerichtliche 

Entscheidung bewilligt oder abgeschlagen wurde, sollten ădie eingereichten St¿cke, welche den 

Parteyen oder Stellen nicht zur¿ckgegeben werden, wie auch die Verhandlungs=Acten, [é] in der 

Registratur beygelegtò werden.356 Auf jeden Akt musste, so die Instruktion weiter, eine Zahl, die 

die rechtliche Materie des Falls kennzeichnete, und eine fortlaufenden Nummer vermerkt werden. 

Im Großen und Ganzen befinden sich die Gerichtsakten heute noch in dieser Ordnung. Die zu 

Faszikeln zusammengelegten oder zusammengebundenen Gerichtsakten liegen in nach Jahreszah-

len geordneten Kartons. Die einzelnen Faszikel umfassen dabei all jene Schriftstücke, die im Kon-

                                                
353 Protokoll vom 16. März 1850, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 52, 16/1850. 
354 Vgl. beispielsweise Blasius, Dirk: Ehescheidung in Deutschland 1794ð1945. Scheidung und Scheidungsrecht in 

historischer Perspektive, Göttingen 1987, 20; Westphal, Siegrid: Venus und Vulcanus. Einleitende Überlegungen, 
in: Westphal, Siegrid/Schmidt-Voges, Inken/Baumann, Anette: Venus und Vulcanus. Ehen und ihre Konflikte in 
der Frühen Neuzeit (Bibliothek Altes Reich 6), München 2011, 9ð23, hier 21. 

355 Arni: Entzweiungen, 15. 
356 Allgemeine Instruktion für die Justizstellen, § 100. 
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text eines oder mehrerer zusammengehörender Verfahren erstellt wurden. Einen solchen Faszikel 

werde ich in der Folge auch als Aktendossier bezeichnen, da dieser diejenigen Dokumente ver-

sammelt, die die gerichtlichen Auseinandersetzungen eines Ehepaars dokumentieren. So sind bei-

spielsweise im Aktendossier mit der Nummer 19 des Jahres 1807 das im selben Jahr geführte 

Scheidungsverfahren des Ehepaars Christoph und Anna Hantschel, eine Exekutionsforderung der 

Ehefrau von 1814 sowie ein ebenfalls von der Ehefrau eingebrachtes Ansuchen um die Unter-

haltserhöhung aus dem Jahr 1817 erhalten.357 In das anlässlich des Scheidungsverfahrens angelegte 

Aktendossier einsortiert wurde außerdem auch der schriftliche Niederschlag von Behördengängen, 

die nach 1. Juli 1850 ð als bereits andere Gerichte für Ehesachen zuständig waren ð getätigten 

wurden. So finden sich zum Beispiel die Anzeige der Wiedervereinigung von Wenzel und Caroline 

Ellinger vom Juni 1855 oder die beiden Gesuche um die Pfändung ihres Ehemannes aus den Jah-

ren 1863 und 1867 von Maria Purkholzer im untersuchten Quellenbestand.358 

Ein im Wiener Stadt- und Landesarchiv verfügbarer Aktenplan veranschaulicht, dass für die Auf-

bewahrung der Ehesachen des ausgehenden 18. und des ersten Drittels des 19. Jahrhunderts ð also 

für das Aktenmaterial von ca. fünf Jahrzehnten ð 22 Kartons ausreichen, wohingegen der Quel-

lenbestand der 1830er- und 1840er-Jahre in über 30 Kartons archiviert ist. Im Archivkarton mit 

der Nummer sechs befinden sich etwa die Faszikel von fünf Jahren (1806-1811), während der 

Aktenbestand des Jahres 1848 aufgrund seines Umfangs auf drei Kartons aufgeteilt ist. Die quanti-

tative Zunahme der Akten ist nicht nur auf den in Diagramm 1 dargestellten Anstieg der unter den 

einzelnen Jahren verzeichneten Aktendossiers zurückzuführen. Vielmehr ist ð wie noch gezeigt 

werden wird ð dafür auch die zunehmende Überlieferungsdichte innerhalb der Aktendossiers ver-

antwortlich. 

Diagramm 1: Den im WStLA tatsächlich überlieferten Aktendossiers wurden jene hinzugezählt, auf deren Existenz 
sogenannte ăExpensnotenò hinweisen. Die Zahlen zu den Jahren 1783 bis 1793, 1807 bis 1816 und 1850 wurden auf-
grund einer Zählung im Archiv, jene zu den restlichen Jahren über den Aktenplan erhoben. Beinhaltete ein Aktendos-
sier die Dokumente mehrerer Gerichtsverfahren aus unterschiedlichen Jahren, wurde dieses generell in dasjenige Jahr, 
in dem das erste Gerichtsverfahren stattgefunden hatte, einsortiert. In der Regel war das erste Verfahren das Schei-
dungsverfahren. 

                                                
357 Vgl. WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 6, 19/1807. 
358 Vgl. WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 50, 72/1848 und Sch. 52, 17/1850. 
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Der Umfang und die Dichte der Dokumentation der einzelnen Gerichtsprozesse können sehr 

unterschiedlich ausfallen. Ob ein Aktendossier lediglich einen Papierbogen oder viele, mit einer 

Schnur zu einem Stapel gebundene Schriftstücke enthält, hängt im Wesentlichen davon ab, welche 

Dokumente im Rahmen des Gerichtsverfahrens überhaupt erstellt und welche davon wiederum 

archiviert wurden. Ein Blick in den Bestand des Wiener Stadt- und Landesarchivs verdeutlicht, 

dass viele ð vor allem die älteren, vor den 1830er-Jahren erstellten ð Aktendossiers ăausged¿nntò 

wurden und in erster Linie jene Schriftstücke aufbewahrt wurden, die die gerichtlichen Entschei-

dungen hinsichtlich der Ehescheidung und seiner rechtlichen Konsequenzen dokumentieren. Ob 

die ăAusd¿nnungò der Akten darauf zur¿ckzuf¿hren ist, dass die Streitparteien nach Abschluss 

des Verfahrens diverse Schriftstücke zurückforderten und für den Akt keine Abschriften erstellt 

wurden, oder ob das Fehlen diverser Dokumente mit archiv- und verwaltungstechnischen Fakto-

ren zusammenhängt, kann heute nicht mehr rekonstruiert werden. Für beide Annahmen gibt es 

allerdings Hinweise: So sind in einigen Aktendossiers Gesuche überliefert, in denen die Ehefrau 

oder der Ehemann Monate nach der Zustellung des Gerichtsurteils um die im rechtssprachlichen 

Kontext als ăExtradierungò bezeichnete Aushªndigung bestimmter Akten ansuchte. In den Ar-

chivkartons finden sich vereinzelt aber auch sogenannte ăExpensnotenò, die 1851 im Zusammen-

hang mit der Neustrukturierung der Gerichte erstellt wurden und darauf hinweisen, dass der Ak-

tenbestand des Wiener Magistrats zu dieser Zeit geordnet und ăausged¿nntò wurde. 

Selbstredend wirkten sich der Verlauf und die Wendungen, die ein Scheidungsverfahren nahm, auf 

die Art und die Anzahl der produzierten Dokumente aus. So findet sich im Akt einer einverständ-

lichen Ehescheidung selbstverständlich kein gerichtliches Scheidungsurteil. Sehr wohl liegt solchen 

Scheidungsdossiers jedoch meist ein gütlicher Vergleich bei, in dem die Streitparteien sich über die 

Scheidung und deren Folgen einigten. Die Dokumentation von uneinverständlichen Scheidungen 

beinhalten wiederum kein Vergleichsinstrument, sehr wohl aber ein Urteil und die Urteilsbegrün-

dung. 

Generell lässt sich festhalten, dass von einverständlichen Scheidungen von Tisch und Bett in der 

Regel das Scheidungsgesuch und das Pfarrzeugnis überliefert sind. Der gerichtliche Bescheid exis-

tiert nicht als eigenes Schriftstück, sondern wurde zumeist neben oder über dem Rubrum auf dem 

Scheidungsgesuch vermerkt. Der Wortlaut der Bescheide blieb über den gesamten Untersu-

chungszeitraum beinahe gleich und variierte hinsichtlich seines Inhalts nur gering. Er lautete in 

den allermeisten Fällen wie folgt: 

 

ăMit der einverstªndlichen Erklªrung der Bittsteller, daÇ sie von Tisch und Bett ge-
schieden leben wollen, auch in Ansehung der zeitlichen Güter ausgeglichen seyen, er-
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ledigt, und ist dieses Gesuch samt Scheidungsvertrag und dem pfarrherrlichen Zeug-
nisse aufzubehalten, dessen beede Bittsteller rathschlªgig zu verstªndigen.ò359 

 

Der Terminus ărathschlªgigò bzw. ădurch Rathschlag zu verstªndigenò bedeutet, dass der gericht-

liche Bescheid ð neben der Person, die das Gesuch gestellt hatte ð auch an die Gegenpartei erging. 

Diese kürzest mögliche Form des Bescheids konnte durch diverse Formulierungen ergänzt wer-

den. So wurde in manchen Fällen beispielsweise darauf hingewiesen, dass das Einverständnis 

ănach reiflicher ¦berlegung und wohlbedªchtigò getroffen worden war. Betont wurde in vielen 

Fªllen zudem, dass die Eheleute ămiteinander gªnzlich ausgeglichen seyen und kein Theil an den 

andern mehr etwas zu fordern habeò.360  

Obwohl, wie im Kapitel über das Eherecht erläutert wurde, die Eheleute bei einverständlichen 

Scheidungen nicht gezwungen waren, die Bedingungen ihrer Ehescheidung dem Gericht mitzutei-

len, liegt den allermeisten Aktendossiers ein Scheidungsvertrag (Vergleich) bei. Dieser ist in den 

meisten Fällen als eigenständiges Schriftstück überliefert. Die Details der Scheidung konnten aber 

auch in den Bescheid integriert und dort festgehalten werden: 

 

ăUeber das zwischen beiden Theilen getroffene Einverständniß, daß sie von Tisch 
und Beth getrennt leben wollen, daß das Kind Theresia, und das Kind Anton dem 
Vater, das Kind Joseph aber der Leopoldine Jahn zur Erziehung und Unterhaltung 
verbleiben, ¿brigens aber [é] Joseph Jahn seiner Ehewirthin monatlich 5 Gulden 
verfallen, und zwar das erste mahl am 1ten Februar dieses Jahres bey sonstiger Exe-
kuzion bezahlen wolle und solle, wird die Scheidung von Tisch und Beth hiemit be-
willigt, dieß Gesuch samt dem pfarrherlichen Zeugniß ist aufzubehalten, und sind 
beide Theile durch Rathschlag zu verstªndigen.ò361 

 

Von den für die Jahre 1848 bis 1850 überlieferten einverständlichen Scheidungen sind ð mit einer 

Ausnahme ð keine Scheidungsverträge (als eigenständige Schriftstücke) überliefert. Allerdings sind 

für diesen Zeitraum die Tagsatzungsprotokolle und die Bescheide erhalten, in denen das gegensei-

tige Einverständnis sowie die einzelnen Vertragspunkte ð in der gleichen Weise wie oben be-

schrieben ð protokolliert bzw. notiert wurden. 

 

Von uneinverständlichen Scheidungsverfahren sind in der Regel die Klage sowie das Pfarrzeugnis 

und je nachdem ob die Streitparteien sich in einem Vergleich von Tisch und Bett schieden oder 

durch ein Urteil geschieden wurden, entweder der Bescheid samt dem Vergleich oder das Urteil 

inklusive den Beweggründen erhalten. Die Dokumentation jener uneinverständlicher Scheidungs-

verfahren, die mit einem Scheidungsvertrag (Vergleich) endeten, entspricht im Wesentlich der 

                                                
359 Bescheid vom 20. Jänner 1812, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 7, 1/1812. 
360 Bescheid vom 14. Oktober 1830, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 22, 34/1830. 
361 Bescheid vom 17. Jänner 1815, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 7, 42/1814. 
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eben beschriebenen Überlieferungssituation: Wie auch bei einverständlichen Scheidungen wurde 

der Bescheid auf der Klageschrift vermerkt. Stand kein Platz mehr zur Verfügung, wurde die 

R¿ckseite der Klage daf¿r verwendet oder der Bescheid auf einen sogenannten ăEinlagsbogenò 

geschrieben und dem Akt beigelegt. Im Unterschied zu den einverständlichen Scheidungen wur-

den die Details des Vergleichs immer in den Bescheid integriert, wie das folgende Beispiel veran-

schaulicht: 

 

ăMit dem getrofnen Vergleiche, daÇ beide Theile von Tisch und Bett getrennt leben 
wollen, und dem fernern, daß der Sebastian Geist seiner Ehewirthin als Unterhalt täg-
lich 27 Kreuzer und zwar von sieben zu sieben Tagen vorhinein bei Execution bezah-
len, der Gegnerin weiters 1 harter Kasten, 1 kleiner Tisch, ihr bett mit Bettgewand 
und Convertdeke, 3 harte Seßel, 2 Strohsessel, ihr Kupfer und Zinn, dan[n] einige 
Kücheneinrichtung, die Kasten im Vorhause samt den darauf stehenden Hauben-
kastel, 1 Scheffel, dann ihre Leibskleidung, Leibwäsche, und eine halbe Klafter Holz 
sogleich herausgeben, auch die Unterhaltsgelder jederzeit zu Handen des Herrn Pfar-
rers auf der Landstrasse erlegen, dann daß sich Geklagte bis kommenden Dienstag 
Nachmittag die klägerische Wohnung verlassen wolle, erledigt, und ist das pfarrherrli-
che ZeugniÇ aufzubehalten.ò362 

 

Die Formulierungen der Bescheide waren annähernd die gleichen wie bei einverständlichen Schei-

dungsverfahren, beriefen sich aber weniger oft auf das ăgegenseitige Einverstªndnisò der Eheleute, 

sondern nahmen zumeist auf die ăErklªrung beider Teileò oder den ăgetroffenen Vergleichò Be-

zug. 

Die Aktendossiers der durch ein gerichtliches Urteil entschiedenen Scheidungsprozesse können 

neben der Scheidungsklage und dem Pfarrzeugnis auch das Protokoll der mündlichen Aussagen, 

Beweismittel, die Weisartikel, die Fragstücke, Eidesformeln, den Rotulus actorum, den Aktenauszug, 

das Votum sowie das Urteil und die dazugehörigen Beweggründe enthalten. Insbesondere der Rotu-

lus actorum ist bei der Überprüfung der Vollständigkeiten eines Dossiers von Vorteil, da dieser 

sämtliche inrotulierte Akten eines Gerichtsverfahrens auflistet und damit einen Abgleich zwischen 

den für das Urteil berücksichtigten und den tatsächlich überlieferten Dokumente ermöglicht. 

In den untersuchten Gerichtsverfahren findet sich kein Prozess, der eine lückenlose Dokumenta-

tion aufweist. Es ist vielmehr der Fall, dass bei uneinverständlichen Scheidungen die Dossiers 

meist lediglich das Urteil und die Beweggründe enthalten. Die Protokolle von den bei den Tagsat-

zungen getätigten mündlichen Aussagen sind nur für den Zeitraum von 1848 bis 1850 überliefert. 

Dass die Protokolle aber auch im ausgehenden 18. Jahrhundert angefertigt wurden, beweist ein 

Fragment aus dem Jahr 1787, das Teile der Einrede und der Duplik des Geklagten beinhaltet. 

Auch aus dem Jahr 1816 und den 1830er-Jahren sind einige wenige Protokolle von gerichtlichen 

Verhandlungen erhalten. Die der Klage beigefügten Beweismittel wie Privatbriefe, ärztliche Gut-

                                                
362 Bescheid vom 7. März 1806, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 5, 7/1806. 
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achten und Zeugnisse von Nachbarn oder Dienstgebern fehlen meist. Es liegt die bereits erwähnte 

Vermutung nahe, dass diese von den Streitparteien nach Abschluss des Gerichtsprozesses zurück-

gefordert wurden und aus diesem Grund nicht in den Aktendossiers zu finden sind. 

 

Eine vergleichbare Dokumentation wie bei durch ein gerichtliches Urteil entschiedenen uneinver-

ständlichen Scheidungsverfahren findet sich auch bei Prozessen um einen ăabgesonderten Wohn-

ortò und einen ăprovisorischen Unterhaltò sowie bei gerichtlichen Auseinandersetzungen, die in 

der Folge von Scheidungen von Tisch und Bett geführt wurden. Ebenso wie bei uneinverständli-

chen Scheidungsprozessen sind von Unterhalts-, Vermögens- und Fürsorgeverfahren vor allem 

das Urteil und dessen Beweggründe erhalten. Nur vereinzelt ð vor allem für die Jahre zwischen 

1848 und 1850 ð ist auch für diese Verfahren eine dichtere und umfangreichere Überlieferung 

gegeben. 

Neben den genannten Schriftstücken sind im Quellenbestand teilweise weitere Dokumente wie 

Ehekontrakte, Armutszeugnisse, Vollmachten, Edikte (vom Gericht veröffentlichte Anordnun-

gen), Schreiben an Behörden oder auch Berichte von Gerichtsdienern über die Zustellung von 

Gerichtsentscheiden in den Aktendossiers vorhanden. In einigen wenigen Aktendossiers haben 

sich auch Verzeichnisse von ăEffektenò erhalten, in welchen diejenigen beweglichen G¿ter aufge-

listet sind, die der Ehepartnerin bzw. dem Ehepartner nach der Scheidung von Tisch und Bett 

überlassen wurden. 

Von den im Untersuchungszeitraum geführten Exekutionsverfahren sind zumeist das Gesuch und 

die Relation des Gerichtsdieners überliefert. Die Klägerinnen bzw. Kläger legten im Exekutionsge-

such dar, dass der Gegner bzw. die Gegnerin einer gerichtlichen Entscheidung nicht nachgekom-

men war und forderten das Gericht auf, ihr Recht durch die Anwendung von Zwangsmitteln zu 

vollstrecken. Der Gerichtsdiener berichtete in der Relation über die Exekution und begründete 

gegebenenfalls, warum diese nicht oder nur teilweise vorgenommen wurde. In zahlreichen Fällen 

sind auch die Beschreibung der zu pfändenden Gegenstände und deren Schätzung durch soge-

nannte Schätzmeister erhalten. In den allermeisten Fällen waren es die Ehefrauen, die die man-

gelnde Zahlungsmoral beklagten und die Unterhaltszahlungen ihrer geschiedenen Ehemänner vor 

Gericht einforderten. Die Exekution wurde, wie in Kapitel 1 bereits angeführt wurde, meist auf 

die beweglichen Güter ð mit Ausnahme der Leibeskleidung und unentbehrlicher Arbeitsgeräte ð 

oder auf den Gehalt des Ehegatten geführt. 

Ziel eines Exekutionsverfahrens konnte auch die Delogierung eines Ehepartners oder einer Ehe-

partnerin sein. Im November 1848 ð beinahe zwei Monate nach Erhalt des Scheidungsurteils ð bat 

beispielsweise der b¿rgerliche Branntweiner Joseph Mayer darum, ăauf Grundlage des Urtheils 

[é] die Delogirung wider seine gegentheilige Ehegattin aus seiner Wohnung zu bewilligen und 



98 

dieserwegen die Auflage an den Gerichtsdiener zu erlassenò.363 In der am Tag vor Weihnachten 

1848 beim Wiener Magistrat eingelangten Relation des Gerichtsdieners heiÇt es, dass die ăDelogi-

rung [é] aus dem Grunde nicht vorgenommen [wurde], weil die Geklagte in das Irren-Haus ge-

bracht worden ist.ò364 

Wurden in einem Verfahren Rechtsmittel gegen gerichtliche Entscheidungen erhoben, beschränkt 

sich die Dokumentation in den Aktendossiers zumeist auf das Urteil der höheren Instanz. Änderte 

die zweite oder dritte Instanz das Urteil, gegen das Einspruch erhoben worden war, ab, verfasste 

das Gericht eine Urteilsbegründung, die dem Aktendossier beigelegt wurde und meist überliefert 

ist. Appellations- bzw. Revisionsanmeldungen und -begründungen finden sich ð bis auf wenige 

Ausnahmen ð nicht in den Aktendossiers. 

 

 

Die Textsorten 

Im folgenden Teil möchte ich aus der Vielzahl der überlieferten Schriftstücke bestimmte Textsor-

ten herausgreifen und diese nach deren sprachlichen, stilistischen und strukturellen Eigenschaften 

befragen. Dabei sollen fünf Textgattungen ð die Klageschriften, die Protokolle der mündlichen 

Verhandlungen, die Urteile inklusive der Beweggründe, die Pfarrzeugnisse sowie die Vergleiche ð 

einer Quellenkritik unterzogen werden, die sich als eine Textanalyse versteht, die sowohl nach dem 

Entstehungskontext als auch nach dem Aussageniveau der Texte fragt. Angelehnt an Überlegun-

gen der Mikrogeschichte geht es um das genaue Lesen der Quellen und darum, ădas Praktisch-

Werden umfassender Strukturen und Prozesse nachzuzeichnenò.365 Die Quellen betrachte ich 

zugleich als materiellen Niederschlag einer gerichtlichen Praxis und als Materialisierung gescheiter-

ter Ehen. Gefragt wird, welche formale Textgestalt die einzelnen Textsorten aufweisen, aber auch, 

welche Argumentationsmuster und Wortwahl die Texte kennzeichnen? 

 

Klageschriften 

Auch wenn nicht alle Klªgerinnen und Klªger durch ăRechtsfreundeò vor Gericht vertreten wa-

ren, lässt die Gleichförmigkeit der Klageschriften in Hinblick auf deren Form und Aufbau sowie 

das in den Klagen zum Vorschein kommende Wissen über das Eherecht vermuten, dass sich die 

Ehefrauen und Ehemänner in den allermeisten Fällen an Advokaten wandten, um zumindest die 

Klage von diesen aufsetzen zu lassen. Der Advokat verfasste die Klageschrift auf einem Papierbo-

                                                
363 Exekutionsgesuch von Joseph Mayer vom 20. November 1848, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 50, 63/1848. 
364 Relation des Gerichtsdieners vom 23. Dezember 1848, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 50, 63/1848. 
365 Hiebl, Ewald/Langthaler, Ernst: Einleitung: Im Kleinen das Große suchen. Mikrogeschichte in Theorie und Praxis, 

in: dies. (Hg.): Im Kleinen das Große suchen. Mikrogeschichte in Theorie und Praxis (Jahrbuch für Geschichte des 
ländlichen Raumes 2012), Innsbruck 2012, 7ð21, hier 15. 
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gen, dem je nach Bedarf eine beliebige Anzahl weiterer Bögen beigebunden werden konnte. Auf 

der äußeren Seite des Bogens, dem Umschlag notierte er die Bezeichnung des Gerichts in Form 

von ăMagistratò oder ăStadtmagistratò, ab 1841 ăCivilgerichtò oder ăCivilgericht der Stadt Wienò, 

der er manchmal das Adjektiv ălºblicherò bzw. ălºblichesò vorangestellte. Unter der Benennung 

des Gerichts findet sich das Rubrum der Klage sowie Name, Beruf und Anschrift beider Parteien ð 

getrennt durch ein ăwiderò oder durch das den Begriff ăkontraò symbolisierende Zeichen ă@ò.366 

Bei der Einreichung der Klage vermerkte der Protokollist das als ăPrªsentatumò bezeichnete Ein-

gangsdatum darauf. Unmittelbar neben das Rubrum schrieb der zuständige Richter nach Erhalt der 

Klage einen Bescheid, in dem er eine Tagsatzung anberaumte und den Gerichtsdiener mit der 

Zustellung der Klage an den Beklagten bzw. die Beklagte beauftragte. 

Der eigentliche Text der Klageschrift beginnt auf der dem Rubrum gegenüberliegenden Um-

schlagsseite. Die Advokaten leiteten den Text mit der Anrede ăLºblicher Magistrat!ò oder ăLºbli-

ches Civilgericht!ò ein. Nach der bereits zitierten Circular=Verordnung von 1782 sollten alle Bitt-

schriften ăhalbbr¿chig auf der rechten Spalteò geschrieben werden.367 Ein Blick in den Quellenbe-

stand zeigt allerdings, dass sich die wenigsten Advokaten an diese Vorgabe hielten. Vermutlich um 

Papier zu sparen, nimmt der Text der Klageschrift oft die gesamte Seite in Anspruch. Nur auf der 

linken Seite wurde der Text etwas eingerückt, um am Rand Buchstaben in alphabetischer Reihen-

folge vermerken zu können. Diese Buchstaben verzeichneten die der Klage beigelegten Dokumen-

te. Um die Aufmerksamkeit des Lesers bzw. der Leserin zu lenken, unterstrichen die Verfasser der 

Klageschriften gewisse Textpassagen, die für sie zentrale Bedeutung hatten. Vereinzelte Aussagen 

ð vor allem wenn es um die Darstellung der gegnerischen Beleidigungen, Kränkungen oder Mord-

drohungen ging ð wurden in der direkten Rede wiedergegeben. 

Bezüglich des Aufbaus einer Klageschrift hielten sich die Advokaten im Großen und Ganzen an 

ein bestimmtes Muster. Wie in den juristischen Lehr- und Handbüchern vorgegeben, fassten die 

Advokaten die Klage meist ăin Form eines Vernunftschlusses von drey Sªtzenò ab.368 Dieser so-

genannte Syllogismus bestand aus Ober-, Unter- und Schlusssatz: Im Obersatz wurden die als 

Faktum bezeichneten Anschuldigungen dargestellt. Im Untersatz wandten die Advokaten ădas 

Gesetz, vermög welchem man ein Recht aus dem erzählten Faktum zu haben glaubt, auf das Fak-

tum anò und im Schlusssatz wurde die Bitte formuliert. Auf das Anführen der Gesetzesstelle 

                                                
366 Richtlinien und Anleitungen für das Verfassen von Klageschriften finden sich in mehreren Handbüchern und 

Verordnungen. Vorbildgebend war beispielsweise: Sonnenfels: Geschäftsstil, insb. 81ð109; vgl. auch: Neuhold: 
Praktische Einleitung, 145ð148; Füger, Joachim: Das adeliche Richteramt, oder das gerichtliche Verfahren außer 
Streitsachen in den deutschen Staaten der österreichischen Monarchie, 3. Theil, 4. Aufl., Wien 1831, 184; Vollstän-
diger Landadvokat. Ein unentbehrliches Hülfsbuch für die im gemeinen Leben am häufigsten vorkommenden poli-
tischen, rechtlichen, öffentlichen und landwirthschaftlichen Angelegenheiten, nebst der durch Beyspiele erläuterten 
Anweisung zur Verfassung der hiezu erforderlichen Aufsätze und Beweis=Urkunden, Erster Theil, 158ð159.; Ge-
druckte Circular=Verordnung vom 23. Januar 1782 (JGS 32). 

367 Gedruckte Circular=Verordnung vom 23. Januar 1782 (JGS 32). 
368 Vgl. beispielsweise Neuhold: Praktische Einleitung, 142. 
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konnte auch verzichtet werden, ădennò, so Johann Nepomuk Neuhold in seinem Buch ¿ber das 

Verfahren in Rechtssachen, ăder Richter muÇ das Gesetz ohnehin wissenò. Dasselbe anzuf¿hren, 

sei ănur nothwendig, [é] wenn der Rechtsstreit verwirret istò oder ăwenn man ein Gesetz anzu-

führen hat, welches nur für einen besonderen Fall ergangen ist, und wo man denken könnte, es 

kºnnte sich vielleicht der Richter des Gesetzes nicht erinnernò.369 Auch Joseph von Sonnenfels 

war in seinem Buch über den Geschäftsstil der Meinung, dass sich eine Bittschrift nur aus dem 

Faktum und der Bitte zusammensetzen sollte. Er befürwortete es allerdings, die Reihenfolge der 

beiden Textbausteine umzudrehen, denn sei der Verfasser ăkein tºdtender Plauderer, so fªngt er 

mit der Bitte an, und sagt dann das, worauf er seine Bitte gr¿ndetò.370 Den dreiteiligen Aufbau 

einer Bittschrift bezeichnete Joseph von Sonnenfels als alte, ăehmals allerorten ¿bliche[n] 

Formò.371 Lediglich in Fällen, ăwenn mehrere, und verwickelte Umstªnde dabei zum Grunde lie-

genò,372 worunter Sonnenfels auch Rechtsgesuche zählte, plädierte er in Übereinstimmung mit der 

Circular=Verordnung von 1782 für die Beibehaltung des dreiteiligen Textaufbaus. 

In Analogie zu anderen juristischen Handbüchern lehrte Joseph von Sonnenfels seinen Lesern 

zudem, dass ăbei Aufsªtzen von der erzªhlenden Gattung [é] der Zusammenhang historisch 

seynò muss.373 Das heiÇt, die Klageschrift sollte ănach der Zeitrechnung wie sich die Dinge ereig-

net habenò, verfasst werden. Die Absicht, die hinter diesen die Textgestalt und den Textaufbau 

normierenden Vorgaben stand, kommt in der Circular=Verordnung zum Ausdruck. Darin wird 

betont, dass den Verfassern der Bittschriften die Möglichkeit genommen werden sollte, diese 

durch ăErweiterungen und Wiederhohlungenò zu verlªngern.374 Auch Sonnenfels, der sich immer 

wieder auf die Circular=Verordnung bezieht, hªlt fest, dass ăder geschwªtzige, der gewinns¿chtige 

Schriftverfasser bei der ehmaligen Form der Bittschriften durchaus offenes Feld zur Weitläufig-

keitò hatte.375 

Stellvertretend für eine Vielzahl von Klageschriften möchte ich hier jene von Theresia Peintinger 

vom September 1812 anführen. Wie gefordert, handelt es sich um eine prägnante Version die in 

Hinblick auf ihren Aufbau und ihr Argumentationsschema exemplarisch und repräsentativ ist, da 

in ihr die aus zwei Behauptungen gezogene Schlussfolgerung anschaulich zum Ausdruck kommt. 

Angemerkt sei an dieser Stelle, dass die Advokaten generell den Text aus der Perspektive der kla-

genden Partei verfassten. In diesem Fall verfasste der ăRechtsfreundò Dr. Herrmann die Klage-

schrift für seine Mandantin: 

                                                
369 Ebd., 142ð143. 
370 Sonnenfels: Geschäftsstil, 92. 
371 Ebd., 84. 
372 Ebd.,103. 
373 Ebd., 26. 
374 Gedruckte Circular=Verordnung vom 23. Januar 1782 (JGS 32). 
375 Sonnenfels: Geschäftsstil, 86ð87. 
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ăLºblicher Magistrat! 

Schon seit geraumer Zeit bin ich der unmenschlichsten Behandlung, und den gröbs-
ten Mißhandlungen meines Mannes ausgesetzt, dieses gab auch die Veranlassung, daß 
ich schon im Jahre 1810 wegen einer gütlichen Trennung von Tisch, und Bette eine 
Ausgleichung gerichtlich versuchte. Die unglaubliche Geduld und Standhaftigkeit, mit 
welcher ich die gröbsten Beleidigungen ertrug, und selbst denselben auswich, brach-
ten es dahin, daß wir uns wieder vereinigten, jedoch bey meinem Manne war an keine 
Besserung zu denken, er setzte seinen unordentlichen, und ausschweiffenden Le-
benswandel fort, kam sehr oft ganz betrunken nach Hause, und gieng so in der Trun-
kenheit mit dem Messer auf mich los, und drohte mir das Leben zu nehmen. Sollte 
mein Mann dieses in Abrede stellen, so behalte ich mir vor, die Beweise darüber 
nachzutragen. 

Ich bin auf diese Weise bey dem ferneren Zusammenleben mit meinem Manne der 
Gefahr ausgesetzt, meine Gesundheit oder gar mein Leben zu verlieren, und daher 
nach dem 109ten § des 1. Theils 2. Hauptstück des bürgerlichen Gesetzbuches aller-
dings berechtiget auf die Trennung von Tisch, und Bett zu dringen, welches selbst 
durch das Zeugniß des Herrn Pfarrers in der Rossau sub A, und zwar hauptsächlich 
wegen der bey dieser Lage vernachlässigten Erziehung unseres einzigen Kindes ange-
rathen wird. Eben so ist mein Mann schuldig für meinen Unterhalt zu sorgen, wofür 
er mir bereits jährlich 100 Gulden zugesagt hat; da auf solche Art an keine Vereini-
gung mehr zu denken ist, und solche mit größter Gefahr für meine Gesundheit, und 
Leben verbunden ist, so habe ich zur Trennung das pfarrherrliche Zeugniß B neuer-
lich bewirket und bitte nun mehr durch den in C begwalteten Herrn Rechtsfreund: 

Ein löblicher Magistrat geruhe auf die Trennung von Tisch und Bette durch Urtheil 
zu erkennen, und meinen Mann sowohl zu meinem, als unsers einzigen Kinds Unter-
halt nebst Ersatz der Gerichtskosten zu verhalten, dieserwegen aber vorläuffig eine 
Tagsatzung anzuordnen. 

Theresia Peintingerò376 
 

Ober-, Unter- und Schlusssatz finden sich hier ð wie in den meisten Fällen ð in der Form von drei 

Absätzen. Im ersten Absatz formuliert Theresia Peintinger (bzw. Dr. Herrmann) das Faktum. Sie 

schilderte die schlechte Behandlung und die Misshandlungen, die sie von ihrem Ehemann, einem 

Beamten der ăRegierungsbuchhaltereiò, erfahren habe. Ungeachtet ihrer Bem¿hungen und An-

strengungen, nach einem ersten Scheidungsgesuch im Jahr 1810 die Ehe aufrecht zu halten, habe 

sich das Verhalten ihres Manns nicht gebessert. Es sei sogar soweit gekommen, dass ihr alkoholi-

sierter Ehemann sie mit einem Messer bedrohte. Im zweiten Absatz verknüpfte die Klägerin das 

Faktum mit dem sogenannten Rechtsgrund. Gemäß Paragraf 109 des ABGB sei sie berechtigt, um 

die Scheidung von Tisch und Bett sowie um einen Unterhalt für sich und ihr Kind anzusuchen. 

Der dritte und letzte Absatz ist schließlich als Bitte, in der die klagende Ehefrau ihre Forderungen 

stellte, formuliert. 

Selbstverständlich gibt es Fälle, die einer abweichenden Erzähl- bzw. Darstellungsweise folgten. 

Die Hebamme Theresia Kuhtreiber verzichtete beispielsweise in ihrer Klageschrift aus dem Jahr 

                                                
376 Klage von Theresia Peintinger vom 30. September 1812, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 7, 32/1812. 
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1807 darauf, das Faktum ausführlich anzuführen.377 Sie verschwieg ăaus Schonung gegen den 

Herrn Gegnerò die Gr¿nde ihres Scheidungsbegehrens. Mit Vorbehalt, diese nachtrªglich an-

zugeben, verfolgte sie vermutlich eine der folgenden Strategien: Entweder sie erhoffte sich, die 

Möglichkeit, den außergerichtlichen und einfacheren Weg einer einverständlichen Trennung offen 

zu halten, oder aber sie wollte dem beklagten Ehemann möglichst wenige Informationen zur Ver-

fügung stellen, um diesem die Vorbereitung auf die erste Tagsatzung zu erschweren. Auch in an-

deren Fällen wurden die Scheidungsgründe im Text nicht explizit aufgelistet. Stattdessen verwies 

die klagende Partei auf im Vorfeld des Scheidungsbegehrens durchgeführte oder im Gang befind-

liche straf- oder zivilgerichtliche Gerichtsprozesse, die den Beklagten oder die Beklagte belasteten. 

Der verbreitetste Darstellungsmodus, an dem sich die Klageschriften orientierten, war jedoch die 

Narration der als Scheidungsgründe formulierten Anschuldigungen sowie die Artikulierung und 

Aktualisierung einzelner Ereignisse und Erfahrungen des Ehelebens, wie im Eingangsbeispiel ge-

schildert. Der Bedeutung der Erzähl- und Darstellungsweise für den Erfolg einer Klage waren sich 

die Juristen bewusst. So betonte beispielsweise das bereits zitierte juristische Handbuch von 1786, 

dass ăin der richtigen Erzªhlung [é] die grºÇte Kunst des Rechtsgelehrten, der die Klage ver-

faÇtò, liegt.378  

Das idealtypische Bauschema einer narrativen Klageschrift könnte wie folgt beschrieben werden: 

Wurde kein direkter Einstieg in das wªhrend den Ehejahren erfahrene ăLeidò bzw. ăUnrechtò 

gewählt, bildete in vielen Fällen die Eheschließung den Einstieg in die Erzählung. Damit war oft 

keine emotionale Wertung verknüpft. Die Ehefrau oder der Ehmann nannten lediglich das Datum 

der Hochzeit bzw. die Anzahl der vergangenen Ehejahre. In anderen Fällen wiederum waren die 

Erinnerungen daran emotional konnotiert. Die EheschlieÇung wurde als ăUngl¿ckò oder als ătrau-

riges Schicksalò bezeichnet. Deren Schilderung konnte aber auch mit positiven Gefühlen besetzt 

sein und sprachlich als hoffnungsvolles Ereignis bezeichnet werden, von dem sich die klagende 

Partei ădas gl¿cklichste Loosò versprach. In einem zweiten Schritt folgte die Beschreibung des 

Niedergangs der Ehe. Die einzelnen Anschuldigungen wurden Punkt für Punkt in chronologischer 

Reihenfolge vorgebracht und mit Beweisen untermauert. In einem dritten Schritt führte die kla-

gende Partei die vergeblich unternommenen Versuche, die Ehestreitigkeiten ăg¿tlichò beizulegen, 

an. Die Konfliktlösungsversuche hªtten, so der Wortlaut zahlreicher Klagen, ăkeine Besserungò 

gebracht, sondern die ăMiÇhelligkeitenò untereinander und die ăAuff¿hrungenò des Gegners bzw. 

der Gegnerin ăverdoppeltò. In einem vierten und letzten Schritt fasste die klagende Partei die 

Scheidungsgr¿nde zusammen, betonte, dass es ăunmºglichò sei, mit dem Gegner bzw. der Gegne-

                                                
377 Klage von Theresia Kuhtreiber vom 4. April 1807, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 6, 20/1807. 
378 Neuestes, vollständiges und gemeinnütziges Handbuch der österreichischen Rechte wie sie unter Joseph II. beste-

hen, 26. 
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rin weiterhin zu leben und bat das Gericht um Scheidung von Tisch und Bett sowie um die Um-

setzung etwaiger anderer mit der Scheidungsklage im Zusammenhang stehenden Forderungen. 

Die Klagen beinhalteten, je nachdem, welche Motive für die Scheidung artikuliert wurden, unter-

schiedliche Schlüsselbegriffe. Aus geschlechtergeschichtlicher Perspektive ist spannend, dass die 

Rhetorik der Scheidungsklagen je nach Geschlecht meist in unterschiedliche Richtungen zielte. In 

den Klagen ging es jedoch nicht allein darum, ein negatives Bild von der beklagten Partei zu 

zeichnen. Mindestens genauso wichtig war es, sich selbst ins rechte Licht zu stellen. Neben den 

Zuschreibungen an den Anderen bzw. die Andere transportierten und repräsentierten die Texte 

immer auch ein Bild der Verfasserin bzw. des Verfassers, das Aussagen darüber zulässt, welche 

Wahrnehmung die klagende Partei vor Gericht von sich selbst zu erzielen beabsichtigte. 

 

Protokolle der mündlichen Verhandlungen 

Die von der Verhandlung bei Gericht angefertigten Niederschriften beinhalten die Aussagen und 

Stellungnahmen der beiden Streitparteien. Diese sind ð wie bereits erwähnt wurde ð vor allem für 

die Jahre 1848 bis 1850 überliefert. Die Pflicht, ein derartiges Protokoll zu führen, wurde bereits in 

der AGO festgehalen. Darin heiÇt es, dass ăueber die m¿ndlichen Nothduften [é] ein verlªÇli-

ches, umständliches, nach den vorgekommenen Nothdurftshandlungen genau verfaßtes Protokoll 

gef¿hretò werden soll.379 Sinn und Zweck der Mitschrift war also die schriftliche Dokumentation 

dessen, ăwas als Anspruch im rechtlichen Verfahren [é] geltend gemacht [é] bzw. was in einer 

konkreten prozessualen Situation vorgebrachtò wurde.380 Die Eheleute hatten das Recht, sich das 

Protokoll vom Richter vorlesen zu lassen, es selbst durchzulesen oder eine Abschrift davon zu 

verlangen. ăWenn etwas ausgelassen oder anders ausgemerkt worden wªreò, so das Handbuch von 

1786, stand es den Parteien zu, ădie Anzeige [zu] machen [é], auf welche der Richter das Abgªn-

gige zu ergªnzen, oder das Unrichtige zu verbessern schuldigò sei.381 Am Ende der Tagsatzung 

musste das Protokoll von den Eheleuten unterschrieben werden. So bestätigte beispielsweise das 

Unternehmerehepaar Treviani im Jªnner 1848 ănach geschechener Vorlesungò der Mitschrift, 

ădaÇ dieses Protocoll durchaus ihrem Willen gemªÇ aufgenommen worden seiò.382 

Bei den in den Aktendossiers erhaltenen Protokollen dürfte es sich um während der Verhandlung 

produzierte Mitschriften und nicht um im Nachhinein angefertigte Reinschriften handeln. Mehrere 

Hinweise geben dazu Anlass: Zum einen wirkt das Schriftbild hastig und im Text finden sich 

Streichungen und Einschübe. Zum anderen wechselt in manchen Fällen die Handschrift des Ge-

richtsschreibers mit einer neuen Tagsatzung. Ein solcher Wechsel wäre bei im Nachhinein produ-

                                                
379 AGO, § 28. 
380 Notdurft, in: Deutsches Rechtswörterbuch (DWR), Weimar 1992ð1996, Sp. 1563. 
381 Neuestes, vollständiges und gemeinnütziges Handbuch der österreichischen Rechte wie sie unter Joseph II. beste-

hen, 58ð59. 
382 Protokoll vom 12. Jänner 1848, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 48, 1/1848. 
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zierten Reinschriften eher unwahrscheinlich. Auch das unmittelbare Vorlesen der verschriftlichten 

Notizen und die Bestätigung durch die Unterschriften der Streitparteien unter die Protokolleinträ-

ge weisen darauf hin, dass wir es mit Mitschriften zu tun haben. 

Jedem Protokoll wurde ein auf dem Papierbogen horizontal zentrierter Kopf vorangestellt, der das 

Datum, an dem die Tagsatzung stattfand, die Namen der ăgegenwªrtigenò Gerichtspersonen so-

wie der beiden Streitparteien und eine kurze Angabe über den Streitgegenstand enthielt. Fand die 

Tagsatzung außerhalb des Magistratsgebäudes statt, wurde zudem der abweichende Ort festgehal-

ten. Meist war dies das Wiener Kriminalgericht, da sich manche Ehemänner ð seltener auch Ehe-

frauen ð aufgrund einer Straftat im Arrest befanden und das Gerichtsgebäude nicht verlassen durf-

ten. Dem Protokollkopf folgte das eigentliche Protokoll, das über die gesamte Seitenbreite ge-

schrieben wurde und in dem zu Beginn stets festgehalten wurde, wer von den beiden Streitpartei-

en vor Gericht erschienen war. Ob die Parteien persºnlich, in Begleitung ihres ăRechtsfreundsò 

oder nur deren Vertreter zur Tagsatzung gekommen waren, wurde ebenfalls protokolliert. Konnte 

eine Streitsache im Zug des ersten Gerichtstermins nicht abgeschlossen oder beigelegt werden, 

wurden die Mitschriften der folgenden Tagsatzungen dem Protokoll fortlaufend angeschlossen, 

wobei jeder Eintrag mit dem aktuellen Datum und dem Hinweis ăFortsetzungò ¿berschrieben 

wurde. Manche Protokolle wuchsen auf diese Weise regelrecht zu einem dicken Papierstapel an, 

der nach Beendigung des Verfahrens mit einem Faden an der linken Seite geheftet wurde. 

Der Aufbau des eigentlichen Protokolls folgte zumeist demselben Muster: Dem Vermerk, wer zur 

Tagsatzung erschienen war, fügte der Gerichtsschreiber die Personaldaten der Parteien an. Er 

notierte ăNahme, Stand, Wohnort, Gewerbe, Alter und Religion der beyden Eheleute, die Zeit der 

geschlossenen Ehe, die Anzahl, das Alter und Geschlecht der Kinderò und hielt fest, ăob 

Ehe=Pacten errichtet wordenò waren.383 Dazu war er spätestens seit dem Hofdekret vom 23. Au-

gust 1819 verpflichtet. Die personenbezogenen Daten wurden nicht wie in einem Formular in 

dafür vorgesehene Felder, sondern im Protokollstil dokumentiert, der den gesamten Text prägte 

und auf den ich weiter unten zu sprechen kommen werde. Der Gerichtsschreiber vermerkte bei-

spielsweise 1849 im Scheidungsverfahren des Ehepaars Dotzler: 

 

ăErsterer [gibt] an: ăEr sei k. k. KriegsministerialbuchhaltungsingroÇist, Wieden No. 
768, 37 Jahre alt, von Wien geboren, katholisch und mit Johanna geborene Koste-
noble seit 12. Mai 1847 verehlicht, aus dieser Ehe seien keine Kinder vorhanden, 
auch sei bei Abschließung dieser Ehe kein Heurathsvertrag errichtet worden. Frau 
Johanna Dotzler gibt an: Sie sei 20 Jahre alt, von Wien gebürtig, katholisch, wohne 
No. 133 Wieden, im Übrigen bestättige sie die vorstehenden Angaben ihres Ehegat-
tenò.384 

 

                                                
383 Hofdekret vom 23. August 1819 (JGS 1595), § 7. 
384 Protokoll vom 13. September 1849, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 52, 59/1849. 
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Anschließend an die Personalien protokollierte der Gerichtsschreiber den Versuch des Richters, 

die Eheleute von der Scheidung abzubringen. Im Fall des bereits erwähnten Ehepaars Treviani 

hielt er fest, dass das Ehepaar ăungeachtet der von Seiten des Gerichtes an sie ergangenen nach-

drücklichen Erinnerung, in der ehelichen Gemeinschaft zu verbleibenò, dennoch an ihrem Ent-

schluss, sich von Tisch und Bett zu scheiden, festhielt. Dem Versöhnungsversuch folgte in der 

Regel der Hinweis über das vorgelegte Pfarrzeugnis und bei einverständlichen Scheidungen von 

Tisch und Bett die Protokollierung des Einverständnisses sowie die Punkt für Punkt aufgelisteten 

Scheidungsvereinbarungen. Bei uneinverständlichen Scheidungen von Tisch und Bett versuchten 

die Richter die Eheleute durch ihr Zureden und durch Zurechtweisungen entweder von der Schei-

dung abzubringen oder sie zumindest zu einer einverständlichen Scheidung zu überreden. Der 

gängige Terminus für das Bewusstmachen der zu erwartenden Konsequenzen war ð analog zu den 

Klageschriften und den Bestimmungen im Eherecht ð auch hier, dass das Gericht beiden Streit-

parteien ădie nachdr¿cklichsten Vorstellungen zur Wiedervereinigung oder einverstªndlichen 

Scheidung gemachtò habe. War das Einverstªndnis zwischen den Eheleuten nicht gegeben, wies 

der Richter demnach nicht nur auf die Folgen einer Scheidung hin, sondern auch auf die Nachtei-

le, die ein ordentliches Verfahren mit sich bringen konnte. So hielt beispielsweise der Magistratsrat 

Franz Laval 1831 dem Ehepaar Eugen und Katharina Chiari folgendes vor: 

 

ăBeyden Ehetheilen wurde die Ungewißheit und die nachtheiligen Folgen des Ehe-
scheiungsprozeßes zu Gemüthe geführt und ihnen begreiflich gemacht, daß eine 
freundschaftliche Ausgleichung sie zu einer Versöhnung, und Wiedervereinigung füh-
ren kºnnteò.385 

 

Gelang es dem Richter, die beiden Streitparteien von der Führung eines ordentlichen Verfahrens 

abzuhalten, vermerkte der Gerichtsschreiber wie im 1831 durchgeführten Scheidungsverfahren 

von Eugen Chiari gegen seine Ehefrau Katharina, dass ăendlich nachfolgender Vergleich zu Stan-

de gekommen istò,386 und schloss die einzelnen Bestimmungen des Scheidungsvertrags an. Gelang 

es dem Richter ð respektive dem Ehepaar ð hingegen nicht, die Gerichtsverhandlung durch einen 

Vergleich beizulegen, wurde eine ăªmtliche Untersuchungò erºffnet. Damit ging der Gerichtspro-

zess in ein ordentliches Verfahren über. Bei der gerichtlichen Verhandlung stand das erste Wort 

der klagenden Partei zu, die in den Tagsatzungsprotokollen meist als ăBittstellerinò bzw. ăBittstel-

lerò bezeichnet wurde. Ihr wurde die Möglichkeit gegeben, die Klageschrift zu ergänzen oder An-

spr¿che auf einen ăabgesonderten Wohnortò und ăprovisorischen Unterhaltò zu stellen. Nachdem 

die Klägerin bzw. der Kläger ihr bzw. sein Gesuch wiederholt und gegebenenfalls ergänzt hatte, 

gab die beklagte Partei ihre Einrede zu Protokoll. Darauf folgten die Replik der Klägerin bzw. des 

                                                
385 Protokoll vom 5. September 1831, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 24, 34/1831. 
386 Ebd. 
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Klägers und die Duplik der beklagten Partei. Diese drei Reden wurden in der Mitschrift mit den 

Begriffen excipiendo, replicando und duplicando eingeleitet und weisen im Normalfall ein vergleichba-

res, aus drei Teilen bestehendes Bauschema auf: Aus den widersprechenden, verneinenden, korri-

gierenden, einwendenden, rechtfertigenden und erklärenden Stellungnahmen der Eheleute verfass-

te der Gerichtsschreiber in einem ersten Schritt eine Art Gegendarstellung. Da die Streitparteien 

gemäß der Gerichtsordnung die einzelnen Elemente der Klageschrift in ihren Reden Punkt für 

Punkt und in derselben Ordnung aufgreifen und beantworten mussten, wirken die Protokolle im 

Allgemeinen und die Gegendarstellungen im Speziellen oft redundant. Zahlreiche Eheleute leite-

ten ihre Reden ð trotz des Verbots der ăallgemeinen Verneinungsklauselò ð mit dem Widerspruch 

gegen alles Gesagte ein und gingen dann zur Beantwortung der einzelnen Vorwürfe über. In ei-

nem zweiten Schritt hielt der Schreiber ergänzende Vorwürfe sowie teilweise auch neue Beschul-

digungen fest. In einem dritten und letzten Schritt protokollierte er die Bitte bzw. das Gesuch der 

Partei. Der bzw. die Beklagte bat entweder darum, die Klage abzuweisen oder die Scheidung aus 

Verschulden der klagenden Partei zu bewilligen. Die klagende Partei dagegen ersuchte das Gericht, 

im Sinne der Klageschrift zu entscheiden. 

Wurden bei der Tagsatzung auch Zeugen oder Zeuginnen gehört, finden sich die Protokollierung 

ihrer Aussagen den Reden der Streitparteien vor- oder nachgestellt. Nach den Personaldaten hielt 

der Schreiber meist fest, dass der Zeuge bzw. die Zeugin weder mit der Klägerin bzw. dem Kläger 

noch mit der beklagten Partei ăverwandt oder verschwªgertò sei und ăgegen letztere keine Feind-

schaftò hege und ăihm wegen seines Zeugnisses weder etwas gegeben noch versprochen wordenò 

sei.387 Der Wiedergabe der Zeugenaussagen folgte in der Regel eine knappe Anmerkung der Ehe-

leute, ob sie dem Protokollierten etwas hinzuzufügen oder etwas dagegen einzuwenden haben. In 

zahlreichen Fällen lief die Stellungnahme der Partei, die sich durch die Zeugenaussagen beschwert 

sah, darauf hinaus, den Zeugen bzw. die Zeugin als ăbedenklichò oder ăverwerflichò darzustellen.  

Die Protokolle wurden im bereits erwähnten Protokollstil verfasst. Dieser charakterisiert sich da-

durch, dass die Schreiber für das Geschehen vor Gericht den Präsens ð seltener den Imperfekt ð 

Indikativ verwendeten: er bzw. sie erinnert / gibt an / bemerkte / erklärt / bestätigt / produziert 

/ bittet etc. Die Äußerungen der Eheleute transformierten die Schreiber hingegen in die indirekte 

Rede und benützten den Konjunktiv I: er bzw. sie sei / habe / wolle etc. Im Quellenkorpus sind 

jedoch auch Protokolle überliefert, in denen die Erzählungen der Streitparteien in der ersten Per-

son und in der direkten Rede niedergeschrieben wurden. Dass die Schreiber dabei manchmal dar-

auf vergaßen, die Possessiv- an die Personalpronomen anzupassen, zeigt folgender Protokollaus-

zug, aus dem Scheidungsverfahren von Anna Steinhofer gegen ihren Ehemann Franz vom Juli 

1848. Dem Gerichtsschreiber, der die gesamte Aussage der Ehefrau in der direkten Rede verfasste, 

                                                
387 Protokoll vom 23. August 1848, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 50, 63/1848. 
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unterlief zu Beginn des Textes das Missgeschick, dem Ehegatten der Klägerin das falsche Prono-

men voranzustellen: Die Klªgerin bringt ăzur Ergªnzung ihrer Klage vom 12. Mai 1848 [é] fol-

gendes an: Die mit ihrem Ehegatten erzeugten 2 Kinder [é] m¿ssen bei mir bleiben, indem mein 

Ehegatte sie nicht erhalten und sie nicht erziehen kannò.388 

Arbeitet man mit den Tagsatzungsprotokollen, muss man sich über ihre Funktion im Klaren sein. 

Die Protokolle fungierten als eine Art Gedächtnis des Gerichts, dem es darum ging, dasjenige 

festzuhalten, was aus einer juristischen Perspektive für den Prozessverlauf und die gerichtliche 

Entscheidung als relevant betrachtet wurde. Die Niederschriften erfüllten, wie der Soziologe 

Thomas Scheffer in seiner Studie über das deutsche Asylverfahren bemerkt, in erster Linie juristi-

sche Erfordernisse, indem sie ădie Entscheidung f¿r Nichtanwesende materiell nachvollziehbar 

und nachpr¿fbarò machen sollten.389 Indem die Protokolle weder durch die Fragen des Richters 

noch durch Zwischenbemerkungen der Gegenpartei oder der Advokaten unterbrochen werden, 

erscheinen die Aussagen der Eheleute als selbstgeleitete, freie und kohärente Erzählungen. Wie 

Thomas Scheffer schreibt, entstanden auf diese Weise ăf¿r den Leser des Protokolls verstªndliche 

und prªgnante Erzªhlpassagenò.390 Auch wenn es den Anschein hat, dass man es mit einer äußerst 

ăgesprªchigenò Quellengattung zu tun hat, darf der spezifische Entstehungskontext und die Gene-

se der Protokolle nicht außer Acht gelassen werden. So haben etwa Michaela Hohkamp und auch 

Thomas Scheffer auf den mehrstufigen Transformationsprozess hingewiesen, den die vor Gericht 

getätigten Aussagen durchlaufen und an dessen Ende Erlebtes zu Erzähltem und Worte zu Schrift 

werden.391 

 

Urteile und Beweggründe 

ăDas Urtheil ist der eine Streitsache entscheidende Ausspruch eines Richtersò und ădie Wirkung 

desselben [ist], daÇ es die Partheyen zur Folgeleistung verbindeò,392 so Johann Nepomuk Neuhold 

in seinem 1787 veröffentlichten Handbuch zum allgemeinen Verfahren in Rechtssachen. Im Un-

terschied zu den Prozessrechten, die der AGO vorausgingen und die die richterlichen Entschei-

dungen begrifflich differenzierten, legte die Gerichtsinstruktion von 1785 fest, dass ăaller Unter-

schied der Benennungen in Abschieden, Verlassen [é] und dergleichen aufzuhºrenò habe.393 Vor 

Inkrafttreten der AGO wurde das Urteil in m¿ndlichen Verfahren nªmlich als ăVerlaÇò und das-

jenige in schriftlichen Prozessen als ăAbschiedò benannt. Die beiden Urteile unterschieden sich 

                                                
388 Protokoll vom 21. Juli 1830, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 49, 33/1848. 
389 Scheffer, Thomas: Asylgewährung. Eine ethnographische Analyse des deutschen Asylverfahrens, Stuttgart 2001, 99. 
390 Ebd., 127. 
391 Anhand einer Fallstudie veranschaulicht Michaela Hohkamp sehr anschaulich den mehrstufigen Transformations-

prozess: Hohkamp: Wirtshaus; vgl. dazu auch Scheffer: Asylgewährung, 99ð138. 
392 Neuhold: Praktische Einleitung, 406 und 409. 
393 Allgemeine Instruktion für die Justizstellen, § 84. 
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nicht nur begrifflich, sie wichen auch formal voneinander ab: Ein ăVerlaÇò musste von den Streit-

parteien bei Gericht ăerhobenò werden, wohingegen die Eheleute vom Inhalt eines ăAbschiedsò 

lediglich durch die ăPublizierungò desselben in einer ºffentlichen Tagsatzung erfuhren.394 Statt 

diesen Begriffen, so die Gerichtsinstruktion, sollten sich die Richter ănur des allgemeinen Aus-

drucks: Urtheilò bedienen. Die Urteile wurden ð wie schon erläutert ð den Parteien zugestellt. 

Daneben sollten lediglich die bereits erwähnten, meist auf die Rückseite der Klageschrift geschrie-

benen Bescheide und ăRathschlªgeò existieren, die jedoch ăkeine ordentlichen Urtheileò darstell-

ten.  

Im Quellenbestand des Wiener Stadt- und Landesarchiv sind die an die Parteien zugestellten Ur-

teile, die die Unterschrift des Gerichtspräsidenten trugen, nicht überliefert. Zurückgegriffen wer-

den kann heute nur auf die Urteilstexte, die an die Gerichtskanzlei zur Vervielfältigung und Aus-

sendung übermittelt wurden und an deren Ende sich die Unterschriften der Magistratsräte finden. 

Dem Großteil dieser Urteile liegen die Beweggründe bei. Für beide Schriftstücke wurde in der 

Regel ein Konzeptpapier verwendet, das im Vergleich zu dem für die Reinschriften verwendeten 

Papier etwas rauer und dunkler ist. Sowohl die Urteile als auch die Beweggründe sind zumeist 

halbbrüchig auf der rechten Seite geschrieben. Die linke Hälfte der Seite war für das Korrigieren 

des Texts vorgesehen. Auf der Rückseite der Urteilsbögen ð selten auf einem eigenen Umschlags-

bogen ð vermerkte der Verfasser den Namen der Streitparteien, den Streitgegenstand und das 

Urteilsdatum. Aus dem Urteilskopf ist auch ersichtlich, an welchem Tag der Richter das Urteil an 

das Expedit der Gerichtskanzlei übergab und wann die Reinschrift den Wiener Magistrat verließ. 

Nachgetragen wurde das Zustellungsdatum, an dem die Parteien das Urteil erhielten. Die Frage, 

ob die Streitparteien die Aushändigung der Beweggründe vom Gericht einforderten, lässt sich 

ebenso anhand des auf den Urteilen oder Beweggründen vermerkten Ausgangsdatums beantwor-

ten. 

Der Text wurde in den allermeisten Fällen so gestaltet, dass die beiden Teile des Urteils ð der so-

genannte ăEingangò und der eigentliche ăSpruchò ð für den Betrachter bzw. die Betrachterin auf 

den ersten Blick erkennbar sind. Der ăEingangò umfasste erstens die Bezeichnung des das Urteil 

aussprechenden Gerichts. Er sollte laut AGO zweitens ăalle Theilnehmenden, so wie sie [é] bey 

der Tagsatzung persºnlich, oder mittelst eines Bevollmªchtigten erschienen sind, so [é] benen-

nen, daÇ k¿nftig kein Zweifel entstehen kºnne, wer darin begriffen seyò.395 Drittens sollte der 

ăEingangò den Streitgegenstand ăauf eine genaue und deutlich bestimmte Art aus[zu]dr¿ckenò. 

Und viertens, so das juristische Handbuch von Johann Nepomuk Neuhold, sollte darin vermerkt 

                                                
394 Zu den Begriffen ăVerlaÇò und ăAbschiedò vgl. Neuestes, vollstªndiges und gemeinn¿tziges Handbuch der ºster-

reichischen Rechte wie sie unter Joseph II. bestehen, 132ð133. 
395 AGO, § 248. 
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werden, ob das Urteil in contumaciam, ă¿ber die vollstªndig verhandelte Streitsacheò oder ă¿ber 

durch Urtheil aufgetragenen und gef¿hrten Beweisò erging.396 

Auf den ăEingangò folgte die als ăSpruchò bezeichnete gerichtliche Entscheidung, ăin welcher der 

Beklagte glatterdings oder bedingterweise losgesprochen, oder verurtheiletò wurde.397 Die Be-

stimmungen des bereits zitierten Hofdekrets vom 23. August 1819 verlangten, dass bei Scheidun-

gen von Tisch und Bett über die Verschuldensfrage ausdrücklich erkannt werden musste. Handel-

te es sich um ein Beweisurteil, musste dieses den Zeitraum anführen, während dem die genannte 

Partei ădas Nºthige vorzukehren habeò.398 In einem solchen Fall wurde zudem darauf verwiesen, 

was geschehen würde, sollte der Beweis nicht innerhalb der gesetzten Frist erbracht werden. Jedes 

Endurteil enthielt eine Entscheidung über die im Verfahren angelaufenen Gerichtskosten. Der 

Richter konnte die Gerichtskosten entweder ăgegeneinander aufhebenò, was bedeutete, dass die 

beiden Streitparteien die Kosten je zur Hälfte zu tragen hatten, oder bestimmen, dass jede Partei 

die Gerichtskosten selbst f¿r sich zu bezahlten habe. Er konnte aber auch die ăsachfªllige Personò, 

also diejenige Partei, die den Rechtsstreit verloren hatte, zum Ersatz der Gerichtskosten verurtei-

len. 

In den Handbüchern und in der Gerichtsinstruktion von 1785 finden sich diverse Vorlagen von 

Urteilen.399 Im Folgenden soll der Textaufbau an drei Urteilen des Wiener Magistrats exemplifi-

ziert werden. Im ersten Fall handelt es sich um ein Kontumazurteil, das der Magistrat im Septem-

ber 1808 im Scheidungsverfahren von Anna Maria Schimmelsberger gegen ihren Ehemann Paul 

schöpfte. Die Milchmeierin Anna Maria Schimmelsberger hatte vier Monate zuvor eine Klage 

beim Magistrat der Stadt Wien eingebracht, in der sie um die Scheidung von Tisch und Bett von 

ihrem Ehemann bat. Als ăRechtsfreundò stand der Klªgerin Dr. Gratsak bei. Wie wir aus den 

Beweggründen erfahren, nahm es das Gericht als erwiesen an, dass ihr Ehemann, der mit ihr ge-

meinsam das Gewerbe führte, sie im alkoholisierten Zustand wiederholt geschlagen hatte, sodass 

eine Lebensgefahr für die Klägerin bestehe. Der Magistratsrat Franz Kiennast schenkte den von 

Anna Maria Schimmelsberger vorgebrachten Zeugnissen Glauben. Darunter waren ein grundge-

richtliches Zeugnis und ein Zeugnis des Gumpendorfer Hausinhabers, bei welchem das Ehepaar 

eine Wohnung gemietet hatte. In erster Linie berief sich der Rat jedoch auf den Paragraf 29 der 

AGO. Dieser schrieb vor, dass ð ăfalls bey der Tagsatzung ein Theil ausbliebeò ð den Aussagen 

der erschienen Partei ăauch ohne Beweis voller Glauben beygemessenò werden m¿sse. Die Schei-

dung von Tisch und Bett wurde bewilligt. Der Urteilstext lautet wie folgt: 

 

                                                
396 Neuhold: Praktische Einleitung, 411. 
397 Ebd., 413. 
398 Ebd., 414. 
399 Vgl. beispielsweise ebd., 410ð435 sowie Allgemeine Instruktion für die Justizstellen, § 84. Die als Vorlagen dienen-

den Urteile befassen sich mit anderen Streitgegenständen als jenem der Scheidung von Tisch und Bett. 
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ăVon dem Magistrat, als Herrschaft Gumpendorf, wird in der Rechtssache der Anna 
Maria Schimmelsberger, Milchmayerin, unter Vertrettung Herrn Dr. Gratsak, Kläge-
rin, wider ihren Ehemann Paul Schimmelsberger, Milchmayer, wohnhaft zu Gum-
pendorf Nr. 162, Geklagten, wegen von ersterer gebettener Erkenntniß, die von ihr 
wider den Gegner gebettene Trennung von Tisch und Bett habe statt, über das auf 
Ausbleiben des Geklagten mit der Klägerin allein unter den 2. September dieses Jah-
res geschlossene mündliche Verfahren zu Recht erkannt. 

Die von der Klägerin mittels Klage de praesentatum 31. May dieses Jahres wider den 
Beklagten angesuchte Trennung von Tisch und Bett habe allerdings statt, auch sey 
Beklagter der Klägerin die mit Ausschluß der besonders zu vergüttende doppelten 
Urtheils und Stempelgebühr auf 13 Gulden 17 Kreuzer gemäßigten Gerichtskosten 
deren Verzeichniß aufzubehalten, binnen 14 Tagen von Zustellung dieses Urtheils 
bey sonstiger Execution abzuführen schuldig. 

Wien am 27. September 1808 

Kiennastò400 

 

Beim zweiten Fall handelt es sich um ein Urteil, das am Ende des Verfahrens von Susanna Bitter-

mann gegen ihren Ehemann Ferdinand, einen Buchhaltungsbeamten beim Hofkriegsrat, ausge-

sprochen wurde. Der Wiener Magistrat schlug die Ende April 1815 eingebrachte Scheidungs- und 

Unterhaltsklage der Ehefrau ab: 

 

ăVon dem Magistrate etc. wird in der Rechtssache der Frau Susanna Bittermann, k. k. 
hofkriegsrathlichen Beamtens Ehegattin, wohnhaft N. 457 auf der Wieden, Klägerin, 
eines, wider Herrn Ferdinand Bittermann, k. k. hofkriegsrathlichen Buchhaltungs Be-
amten, wohnhaft auf der Wieden N. 421, Geklagten, andern Theils wegen von erste-
rer gebetenen Erkenntniß auf die Scheidung von Tisch und Beth und Abreichung des 
Unterhaltes für sie Frau Klägerin und 2 Kinder mit täglich 2 Gulden 30 Kreuzern 
über die von vorgenommener und untern 22. September dieses Jahres geschlossener 
ämtlicher Untersuchung zu Recht erkannt: 

Die von der Frau Klägerin in ihrer untern 29. April dieses Jahres uiberreichten Klage 
angesuchte Scheidung von Tisch und Beth habe nicht statt. Die Gerichtskosten dieses 
Rechtsstreites habe jeder Theil selbst zu tragen. 

Wien den 10. Oktober 1815 

Kopezkyò401 

 

Aus den Beweggründen zum Urteil geht hervor, dass Susanna Bittermann bei Gericht bereits zwei 

Mal um die Scheidung von Tisch und Bett angesucht, sich jedoch in beiden Fällen mit ihrem 

Ehemann ausgesöhnt hatte. Wir erfahren auch, dass sie in ihrer Klageschrift vom April 1815 auf 

die in den vorausgegangenen Klagen erhobenen Vorwürfe gegen ihren Ehemann verwiesen hatte. 

Der Richter Franz Joseph Kopetzky interessierte sich jedoch für diese Vorwürfe nur marginal, da 

diese ădurch die nachher erfolgte Ausgleichung und Vereinigung beider Theile mit dem Schleyer 

der Vergessenheit bedekt wurde[n], und als verziehen nicht mehr vom neuen in Anregung ge-

                                                
400 Urteil vom 27. September 1808, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 6, 23/1808. 
401 Urteil vom 10. Oktober 1815, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 8, 44/1815. 
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bracht werden kºnne[n]ò.402 Der neu vorgebrachte Vorwurf, ihr Ehemann habe sie mit Worten 

beleidigt, sei kein ausreichender Scheidungsgrund, da auch sie gegen ihren Ehegatten Schimpfwor-

te geªuÇert habe. Susanna Bittermann, so Franz Joseph Kopetzky weiter, sei auÇerdem ădie veran-

laÇende Ursache zu mancher erfolgten Wortwechseln gewesenò. Zudem sei f¿r die von der Klªge-

rin erst bei den Tagsatzungen vorgebrachten physischen Misshandlungen kein Beweis erbracht 

worden. 

Susanna Bittermann erhob gegen dieses Urteil des Magistrats das Rechtsmittel der Appellation. Im 

Mai 1816 änderte das Nö. Appellationsgericht das erstinstanzliche Urteil ab. Es bewilligte die 

Scheidung von Tisch und Bett setzte und den Unterhaltsbeitrag an die Ehefrau und ihre zwei 

Kinder auf ein Drittel des Gehalts des Ehemanns fest. Das Nö. Appellationsgericht begründete 

seine Entscheidung damit, dass Ferdinand Bittermann die Beschimpfungen gegen seine Gattin in 

der Einrede gestanden und sich die Klägerin alle ihre Rechte aus den vorausgegangen Klagen vor-

behalten hatte. Da beide Streitparteien ăzu der gebildeteren KlaÇe gehºrenò, m¿ssen, so die Be-

weggründe zum Appellationsurteil, die Beschimpfungen des Ehemanns ăallerdings f¿r wiederholte 

sehr empfindliche Krªnkungen in dem Sinne des 109. Ä des Gesetzbuches gehalten werdenò.403 

Mit dem zweitinstanzlichen Urteilsspruch war der Rechtsstreit jedoch noch nicht abgeschlossen, 

denn der Ehemann legte dagegen Revision ein. Die Oberste Justizstelle hob am 28. März 1817 das 

Urteil des Nö. Appellationsgerichts auf, bestätigte das Urteil des Wiener Magistrats und befand, 

die Gerichtskosten gegenseitig aufzuheben. 

 

Beim dritten und letzten Fall handelt es sich um ein Beweisurteil, in dem der klagenden Ehefrau 

sowohl der Beweis durch Zeugen als auch der Erfüllungseid aufgetragen wurde. Theresia Jettner 

und ihre Ehemann, der Kutscher Franz Jettner, hatten ihre ehelichen Auseinandersetzungen be-

reits in den Jahren 1781 und 1782 vor das Kirchengericht getragen.404 Im Mai 1781 hatte Theresia 

Jettner das Wiener Konsistorium um eine befristete Trennung von Tisch und Bett gebeten. Als 

Begr¿ndung gab sie an, dass ihr Ehemann ădem Spielen und nªchtlichen Ausbleiben ergebenò sei 

und ăihr abscheuliche Vorw¿rfe bey allen Leuten, alswenn sie eine ºfentliche Ehrverlezerin wªrò, 

mache. Franz Jettner widersprach den Anschuldigungen seiner Frau und gab zu Protokoll, dass 

Theresia Jettner bereits vor ihrer Ehe ein Kind gezeugt habe. Daraus ămache er sich nichtsò, so 

der Ehemann, aber er habe auch wªhrend ihrer Ehe ăzum ºfteren, wenn er wieder vermuthen 

nach Haus kam, Mannsbilder bey ihr angegrofenò. Zudem, so der Vorwurf des Ehemanns, habe 

seine Frau ăeigenes Geld, von welchem sie zur Wirtschaft nichts beytragen wolleò. Franz Jettner 

bat das Kirchengericht um ăCohabitationò. Das Wiener Konsistorium folgte seiner Bitte und trug 
                                                
402 Ebd. 
403 Urteil vom Nö. Appellationsgericht vom 13. Mai 1816, ebd.  
404 Vgl. dazu die Einträge in den Konsistorialprotokollen vom 7. Mai 1781 und vom 25. Februar 1782, Diözesanarchiv 

Wien (DAW), Wiener Protokolle (WP) 160, S. 184 und S. 345ð346. 
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beiden Teilen auf, ăfriedlich und einig zusammen zu lebenò. Dar¿berhinaus ordnete es an, dass 

sich die Ehefrau ăaller Gelegenheit zu einem Verdachtò und der Ehemann ăaller Vorw¿rfe und 

des ¿blen Nachredens zu enthaltenò habe. Franz Jettner habe seiner Gattin zudem ădie behºrige 

Nahrung abzureichenò. 

Ende Februar 1782 erschien das Ehepaar erneut vor dem Wiener Konsistorium. Nun war es 

Franz Jettner, der sich an das Kirchengericht wandte und um den Vollzug des im Vorjahr ergan-

genen Urteils bat. Er gab an, dass sich seine Frau strªube, ămit ihm zu lebenò und warf ihr erneut 

vor, Geschlechtsverkehr mit anderen Männern gehabt zu haben. Theresia Jettner erklärte, dass sie 

ăihres Lebens nicht sicherò sei, da ihr Mann ihr ăimmer mit Umbringen und Erdrosselnò drohe. 

Er sei ăschon 2 Mal mit dem Messer auf sie los gegangenò. Das Wiener Konsistorium trug den 

beiden Eheleuten auch in diesem Verfahren auf, friedlich zusammen zu leben. 

Im April 1788 brachte Theresia Jettner eine Scheidungs- und Unterhaltsklage beim Magistrat der 

Stadt Wien ein. Der Richter Leopold Karl Rumolth klassifizierte in der Urteilsbegründung die 

Gewalttaten, die der Klägerin von ihrem Ehemann angetan wurden, als einen rechtmäßigen Schei-

dungsgrund und trug Theresia Jettner den Beweis darüber auf. Sollte es ihr gelingen, den Beweis 

über ihre Beschuldigungen zu erbringen, würde die Scheidung von Tisch und Bett sowie der Un-

terhaltsbeitrag gestattet werden, so die Quintessenz des Beweisurteils: 

 

ăVon dem Magistrat der k. k. Haupt- und Residenzstadt Wien wird in der Rechtssa-
che der Theresia Jettnerinn, unter Vertrettung des Herrn Dr. Deinhardstein, Klägerin, 
eines, wider den Franz Jettner, Geklagten, andern Theils, wegen von der Klägerin be-
gehrter Sönderung von Tisch und Bette, dann Abreichung eines monatlichen Betra-
ges von 6 Gulden zu ihrem nöthigen Unterhalt nebst Ersezung der Gerichts Un-
kösten über das den 21. Mai 1788 geschloßene mündliche Verfahren zu Recht erken-
net. 

Die von der Theresia Jettnerinn in ihrer unterm 3. April 1788 überreichten Klage be-
gehrte Sönderung von Tisch und Bette habe nur damals statt, und sey der Geklagte 
derselben zu ihrem benöthigten Unterhalt monatlich 6 Gulden abzureichen schuldig, 
wenn sie Theresia Jettnerin mittels des ordentlichen Beweises durch Zeugen und ih-
rem Erfüllungs Eid dargethan haben wird, daß sie von Geklagten stäts mißhandelt 
und dadurch sowol alß durch dessen gefährliche Drohungen sich aus ihrer Wohnung 
zu flüchten gezwungen, nun aber gar nicht mehr bei demselben geduldet werde. Zu 
welchem Ende ihr den ordentlichen Beweis durch Zeugen und zwar den Bernard 
Gratenthaler und Anton Karner über sämtliche Weisartikel aufzuführen bevorstehet, 
doch liege derselben ob, falls kein Theil über gegenwärtiges Urtheil sich beschwerte, 
vor Verlauf des 18. Tages vom Zustellungs Tage gegenwärtigen Urtheils anzurech-
nen, diesen ihr vorbehaltenen Beweis so gewis anzutretten, widrigens solcher erlo-
schen seyn solle. 

Übrigens werde auf den Ersatz der Gerichts Unkösten in dem künftig zu schöpfen-
den Endurtheil der Bedacht genohmen werden. 

Wien, den 21. Mai 1788 

Rumolthò405 

                                                
405 Urteil vom 21. Mai 1788, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 1, 6/1788. 
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Theresia Jettner gelang es, den Zeugenbeweis zu erbringen. Im August 1788 erging das Endurteil, 

in dem die Scheidungs- und Unterhaltsklage vom Magistrat der Stadt Wien bewilligt wurde. 

 

Die drei angeführten Beispiele veranschaulichen, dass die Richter bei der Formulierung der Urteile 

über keinen allzu großen Gestaltungsspielraum verfügten. Die Urteile wurden von ihnen vielmehr 

aus einem Set an vordefinierten Textbausteinen zusammengesetzt. Im Unterschied zu dieser stark 

formalisierten Textsorte hatten die Magistratsräte beim Verfassen der Beweggründe einen außer-

ordentlichen gestalterischen Spielraum. Hier waren ihnen keine Textelemente und Formulierungen 

vorgegeben. Zwar finden sich obligatorische Bestandteile in den Beweggründen, deren Wortlaut 

und Abfolge variierten jedoch von Verfasser zu Verfasser sowie von Schriftstück zu Schriftstück. 

Die Beweggründe zählen zu derjenigen Textgattung, zu der sich in den juristischen Handbüchern 

weder konkrete Schreibanleitungen noch Angaben allgemeiner Art finden. 

Betrachtet man die Beweggründe genauer, zeigt sich, dass als gängiger Einstieg oft die für die Be-

willigung der jeweiligen Klage zu erbringenden ăgesetzlichen ErforderniÇeò aufgelistet wurden. 

Vor allem in den ersten Jahren nach der Erlaubnis uneinverständlicher Scheidungen führten die 

Magistratsräte die gesetzlichen Voraussetzungen für die Bewilligung uneinverständlicher Schei-

dungen von Tisch und Bett beinahe gebetsmühlenartig am Beginn der Beweggründe an. Eine an-

dere geläufige Art, die Beweggründe einzuleiten, bestand darin, die einzelnen Punkte der Klage 

zusammenfassend anzuführen. Die Beschreibung dessen, worauf die klagende Partei ihr Begehren 

stützte, wurde von den Richtern dabei auf das im juristischen Sinne Wesentliche reduziert. 

Im zweiten Teil, der das argumentative Kernstück der Beweggründe bildete, begründeten die 

Richter ihren Urteilsspruch. Sie beurteilten die Beweislage, stellten die Aussagen der Parteien in 

Bezug zu den rechtlichen Bestimmungen und rechtfertigten ihre Entscheidung über die Aufteilung 

der Gerichtskosten. Meist drehte sich die Argumentation darum, die Kongruenz bzw. Inkon-

gruenz zwischen den vorgebrachten und den in der juristischen Nomenklatur aufgelisteten Schei-

dungsgründen zu behaupten. Die Richter hatten beispielsweise in den ersten Jahren nach der Ges-

tattung uneinverständlicher Scheidungen einzuschªtzen, ob die Einwilligung in die Scheidung ăaus 

vorsetzlicher Bosheitò verweigert wurde. Sie hatten ð um ein paar Beispiele aus dem ABGB zu 

nennen ð abzuwªgen, ob bestimmte Gewalthandlungen als ăschwere MiÇhandlungenò zu beurtei-

len, ob die Beschimpfungen des Ehepartners als ănach dem Verhªltnisse der Person, sehr emp-

findliche, wiederhohlte Krªnkungenò zu werten, oder inwieweit die ăAuff¿hrungenò der beklagten 

Partei als ein ăunordentlicher Lebenswandelò zu qualifizieren waren. 

In seltenen Fällen nutzten die Richter die Beweggründe, um einen Konnex zum Sinn und Zweck 

der Ehe sowie zu damit verwobenen gesellschaftspolitischen Ängsten und Sorgen herzustellen. So 

argumentierte 1791 der Richter im Scheidungsverfahren von Agnes Dreschl gegen ihren Ehemann 
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Joseph Dreschl, dass sich eine hohe Zahl an Ehescheidungen nachteilig auf die Gesellschaft aus-

wirken würde: 

 

ăEben so wenig kann jedes unordentliche Betragen, jede Vergehung eines Ehegatten 
dem Anderen das Recht zur Trennung zueignen, indem dieser Satz unzählige Ehe-
scheidungen Zum großen Nachtheil der bürgerlichen Gesellschaft, und folglich Un-
gereimtheiten nach sich zºge.ò406 

 

In dasselbe Horn blies der Magistratsrat Baptist Ritter von Passel 1807, als er die Angst vor einem 

Verfall der Gesellschaft in den Beweggründen zum Endurteil im Scheidungsverfahren von Katha-

rina Kraft gegen ihren Ehemann David Kraft äußerte: 

 

ăDenn wenn man wegen jeder einzlen geringf¿gigen unter Eheleuten vorfallenden 
Beleidigung schon auf Trennung von Tisch und Beth anerkennen wollte, so würden 
dieselbn, besonders unter der gemeineren Klasse Menschen, deren Grundsätze nicht 
so wie bey gesitteten durch die Erziehung geläutert sind, ganz wider den Sinne der 
Gesetze sich so sehr vermehren, daß hindurch in Folge der Zeit Bevölkerung und Er-
ziehung der Kinder leiden und gute Sitten und Religion in Verfall gerathen w¿rdn.ò407  

 

Die Gleichsetzung des Verfalls ehelicher und familiärer Verhältnisse mit dem Untergang der (bür-

gerlichen) Gesellschaft war ein weit verbreiteter Gedanke in den Köpfen der Juristen des ausge-

henden 18. und des 19. Jahrhunderts. Auch Joseph Hoffer setzte in seinem ăwohlunterrichtete[n] 

ºsterreichische[n] Rechtsfreund und Rathgeberò von 1840 Familie und Gesellschaft in Bezug zu-

einander.408 In seiner eingängigen Symbolik bildeten die ăb¿rgerlichen Gesellschaftenò ð die ăNa-

tionenò ð ein Gebªude, das sich aus ăeinzelnen Steine[n]ò ð den ăFamilienò ð zusammensetzte. 

Die Ehe zwischen Mann und Frau begriff Joseph Hoffer als ăGrundlage der Familieò. ăJe ver-

ständiger, je sittlicher die einzelnen Familien sindò, so Hoffer, ădesto fester steht das ganze Staats-

gebªudeò. Joseph Hoffer setzte jedoch nicht nur Familie und Gesellschaft in Bezug zueinander, 

auch das Individuum ð wohlgemerkt der Ehemann ð sollte sowohl in familiärer als auch in gesell-

schaftlicher Hinsicht ein ăgute[r] Gatteò und ein ăguter Staatsb¿rgerò sein. 

 

Pfarrzeugnisse 

Die Pfarrzeugnisse setzten sich wie die Urteile zumeist aus vorgegebenen Textbausteinen zusam-

men. Eine Vorlage f¿r ein ăpfarrherrliches Attestatò wurde bereits im Vorfeld der Neuorganisati-

on des Gerichtswesens von 1783 aufgesetzt. Das Wiener Konsistorium nahm im Juli 1783 ð vier 

Monate vor der Installation des Magistrats als das für Ehesachen zuständige Gericht ð das Schei-

                                                
406 Urteil vom 16. April 1791, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 1, 5/1791. 
407 Urteil vom 23. Juli 1807, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 6, 3/1807. 
408 Vgl. Hoffer: Rechtsfreund, 33. 
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dungsbegehren von Johann Steiner und Johanna Steinerin zum Anlass, um einen sogenannten 

ăAttestatsaufsatzò zu formulieren. Das Ehepaar hatte, wie dem Konsistorialprotokolleintrag zu 

entnehmen ist, vom Pfarrer der Josefstadt ein Zeugnis verlangt, ăum selbes zur Scheidung bey der 

weltlichen Behºrde vorzeigen zu kºnnenò.409 Das gewünschte Pfarrzeugnis wurde dem Ehepaar 

nicht ausgehändigt. Stattdessen gestattete das Konsistorium Johann Steiner und seiner Ehefrau 

eine auf ein Jahr begrenzte Trennung von Tisch und Bett. Das Ehepaar begnügte sich mit dieser 

sogenannten zwölfmonatigen Toleranzzeit jedoch nicht. Bereits eine Woche nachdem dem Ehe-

paar die Toleranz gewªhrt wurde, forderte es das Konsistorium erneut auf, dem Pfarrer ăin Ge-

mªÇheit des Ä 47 des Ehepatentsò das Abfassen eines Pfarrzeugnisses aufzugtragen.410 Die Hart-

näckigkeit der Eheleute machte sich bezahlt. Das Konsistorium verordnete dem Josefstädter Pfar-

rer, dem Ehepaar ein ăpfarrliches Attestatò zu ¿bergeben, dessen Inhalt es sogleich selbst festlegte 

und dem Pfarrer mitteilen ließ. Der Text dieses ăAttestatsaufsatzesò lautete wie folgt: 

 

ăEndes gefertigter beze¿gt hiemit, daÇ ich den Herrn Johann Steiner, k. k. Kammer-
mahler, und dessen Ehewirthin Johanna, meine Pfarrkinder auf all mögliches Zureden 
und Vorstellung ihrer Gewissenspflicht zur Aussöhnung und Vereinigung zu bereden 
nicht vermocht habe, und es mir billig scheine, daß ihnen dermalen, und durch einige 
Zeit eine Nachsicht zur Kohabitirung gestattet werde, während welcher Zeit ich nicht 
ermangeln werde, alles zu versuchen, womit selbe zur Vereinigung und friedlichen 
Beysammenwohnung gebracht werden mögen. Urkund dessen meine Amtsfertigung. 
Wien de dato.ò 

 

Woher das Ehepaar über die Bestimmungen des Josephinischen Ehepatents Bescheid wusste und 

warum es noch vor der Überantwortung der Gerichtsbarkeit an den Wiener Magistrat auf die Aus-

stellung des Pfarrzeugnisses pochte, kann anhand der überlieferten Quellen nicht beantwortet 

werden. Vermutlich war das Ehepaar von ihren ăRechtsfreundenò ¿ber die geplante Eherechtsre-

form informiert worden und wollten die Scheidung von Tisch und Bett entlang der Richtlinien des 

Ehepatents vorbereiten. Interessanterweise taucht das Ehepaar Steiner nach Erhalt des Pfarrzeug-

nisses weder in den Gerichtsakten des Magistrats der Stadt Wien noch ein weiteres Mal in den 

Wiener Konsistorialprotokollen auf. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass sich das Ehepaar 

nicht über die Aufteilung ihres Vermögens einigen konnte und so nach dem 1. November 1783 

auch nicht um die Bewilligung einer einverständlichen Scheidung beim Magistrat ansuchen konnte. 

Eine andere Erklärung wäre, dass sich das Ehepaar versöhnte, sich dessen Scheidungsakten unter 

den bereits erwähnten skartierten Dokumenten befinden oder das Ehepaar Wien verlassen hatte. 

Der im Zusammenhang mit dem Scheidungsbegehren des Ehepaars Steiner vom Konsistorium 

entworfene ăAttestatsaufsatzò wurde zur Textvorlage f¿r all jene Pfarrzeugnisse, die zwischen der 

                                                
409 Konsistorialprotokolleintrag Johanna Steinerin und Johann Steiner vom 4. Juli 1783, DAW, WP 161, S. 84ð85. Vgl. 

Griesebner/Tschannett: Ehen vor Gericht, S. 61. 
410 Konsistorialprotokolleintrag Johanna Steinerin und Johann Steiner vom 11. Juli 1783, ebd., S. 87. 
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Einführung des Ehepatents und der Gültigkeit der Bestimmungen des ABGB ausgestellt wurden. 

Wie die überlieferten Pfarrzeugnisse zeigen, nannten die Pfarrer zu Beginn die Namen der Eheleu-

te, ihren Beruf und Wohnort, manchmal auch ihr Alter. Sie vermerkten, ob beide Eheleute oder 

lediglich die Ehefrau oder der Ehemann sich an sie gewandt und um das Pfarrzeugnis angesucht 

hatten. Daran anschließend bestätigten sie den Misserfolg ihrer Wiedervereinigungsversuche: Er, 

so ein Pfarrer, habe die Eheleute nicht ăzu einer friedsamen Beywohnung [é] bereden kºnnenò. 

Er habe sich ăalle M¿he gegeben und alle Mittel angewendetò, so die Formulierung in einem ande-

ren Pfarrzeugnis, um das Ehepaar ăauf einen dauerhaften FuÇ zu vereinigenò. Er habe beide Teile 

daran erinnert, ădaÇ sie miteinander friedlich, und einig zu leben verpflichtet sindò, so die Formu-

lierung in einem weiteren pfarrlichen Attest. Er habe das Paar ănach heilsamen Ermahnungen, 

Zureden, Vorstellungen nicht zur vorigen Vereinigung [é] bereden kºnnenò. Seiner ăPflichten 

gemäß [habe er] diesen beyden Eheleüthen zugleich, wie auch jedem Theile in Sonderheit die 

wichtige Verbindlichkeit des heiligen Sakrament der Ehe nachdrücklich vorgestellet, und sie zu 

vereinigen gesuchetò. So oder so ªhnlich lauteten die Formulierungen, die die Pfarrer zur Bestªti-

gung der fruchtlos angewandten Versöhnungsversuche festhielten. 

In einem letzten Satz gaben die Pfarrer eine knappe Stellungnahme ab, in der sie die Aussichtslo-

sigkeit auf eine Wiedervereinigung konstatierten bzw. dafür plädierten, das Ehepaar von Tisch und 

Bett zu scheiden: Er halte ăeine wahre und dauerhafte Herzenvereinigung bei obbenannten Ehe-

paar sobald nicht [f¿r] mºglichò, so ein Seelsorger. Aufgrund der Umstªnde erachte er es f¿r nö-

tig, so ein anderer Pfarrer, ădaÇ diese Eheleute gesetzmªssig auf eine geraume Zeit voneinander 

geschieden werdenò. Es sei, so die Formulierung eines weiteren Pfarrzeugnisses, ăvielmehr f¿r ihr 

geistliches, als leibliches Wohl ersprieÇlicher [é], wenn sie vom Tisch und Bethe geschieden, und 

jedes f¿r sich leben und wirthschaften w¿rdenò. Wegen der gegenseitigen Abneigung habe er, so 

ein alternativer Textbaustein, das Ehepaar ăihrer anverlangten Trennung wegen vermºge Aller-

hºchster Verordnung an die politische Behºrde angewiesenò. 

Pfarrzeugnisse, welche von der Vorlage abwichen und welche die Beschuldigungen, die sich das 

Ehepaar gegenseitig vorwarf, protokollierten, bildeten die Ausnahme. Insbesondere in den ersten 

Jahren nach 1783, in denen (zur Erinnerung) nur einverständliche Scheidungen möglich waren, 

finden sich Beispiele, in denen die Pfarrer in ihren Zeugnissen eine persönliche Stellungnahme 

zum Verhalten sowie zu den Äußerungen der Eheleute gaben oder versuchten, die Scheidungsmo-

tive sowie den Auslöser und den Verlauf des Ehestreits zu rekonstruieren. So hielt der Pfarrer der 

Josefstadt, Paulin Miller im Juli 1786 beispielsweise fest: 

 

ăDie Frau scheint die G¿te, und Nachgiebigkeit ihres Gatten, den sie mit Ohrfeigen 
traktirt, und dem sie selbe in meiner Gegenwart angetragen hat, sehr zu misbrauchen, 
und ihm Laster aufzub¿rden, welche ihm [é] gar nicht gleich sehen. Was mir von ih-
rer Seite gar nicht gefällt, und gar nicht zu entschuldigen zu seyn scheint, ist dieses: 
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daß sie von der Gesellschaft des bei ihr wohnenden Schneiders, mit dem sie mit Hin-
dansetzung ihrs Mannes öffentlich herumzieht, gar nicht abstehen, und eher alle Be-
dignisse [sic], nur diese nicht, eingehen will. Allein ich bin hierin nicht Richter, son-
dern nur Zeuge, daß es für das Wohl der Seelen beyder Ehleuthe ersprießlicher sey, 
wenn sie vom Tisch und Bett geschieden, als wenn sie im täglicher Gelegenheit des 
Zankes, Schelten, Raufen etc. beisammen leben.ò411 

 

Dass die Pfarrer wie im oben zitierten Beispiel in die Rolle eines Protokollanten schlüpften und 

schriftlich festhielten, warum eine Scheidung von Tisch und Bett das kleinere Übel als die Fortfüh-

rung der Ehe sei, geschah nur selten. Auch der Pfarrer der Kirche St. Peter in der Inneren Stadt 

hielt sich nicht an die Vorlage. Er protokollierte in dem von ihm im Juli 1790 ausgestellten Pfarr-

zeugnis die Beschuldigungen und Gegenbeschuldigungen der Eheleute in Form einer Liste, deren 

einzelne Punkte er mit den Ziffern eins bis vier nummerierte. Den vier Punkten, die von der Ehe-

frau Magdalena Bahnin vorgebracht wurden und die von Untreue über Gewalttätigkeiten, Mord-

drohungen und mangelhafter materieller Versorgung bis hin zum Vorwurf reichten, sie habe von 

ihrem Ehemann ăºfter Schmªhungen ¿ber die katholische Religion [é] anhºren m¿Çenò,412 folg-

ten diejenigen Punkte, die einen Tag später von ihrem Gatte in der Pfarrei zu Protokoll gegeben 

wurden. Der Buchhalter Gottlieb Wilhelm Bahn warf seiner Frau vor, zanksüchtig zu sein und an 

einer unbegründeten Eifersucht zu leiden. Seine Abneigung, so das Pfarrzeugnis, habe aufgrund 

der ihm entgegengebrachten ă¿ble[n] Begegnungenò immer mehr zugenommen, 

 

ăso daÇ er f¿r sich selbst nicht gut spricht, einen argen gewaltthätigen Streich zur 
ungl¿klichen Stunde, wenn seine Geduld ganz erm¿det, sein Zorn [é] heftig aufge-
reitzet und sein Verstand und Herz außer Fassung gebracht würde, an ihr zu bege-
henò. 

 

Wohl nicht zuletzt aufgrund dieser Äußerung plädierte auch der Pfarrer von St. Peter für die Be-

willigung der Scheidung von Tisch und Bett. Das gemeinsam eingebrachte Scheidungsgesuch des 

Ehepaars Bahn wurde vom Wiener Magistrat im August 1790 bewilligt. 

Mit Inkrafttreten des AGBG am 1. Jänner 1812 änderte sich der Wortlaut der einzelnen Textbau-

steine. Die inhaltliche Aussage der Schriftstücke blieb allerdings die gleiche. Für die Zeugnisse, die 

nach Inkrafttreten des ABGB ausgestellt wurden, d¿rfte das im Handbuch f¿r die ăSeelsorger der 

kaiserlichen Oesterreichischen Staatenò 1812 abgedruckte ăFormular eines pfarrlichen Zeugnisses 

zur Absonderung von Tisch und Betteò als Vorbild gedient haben: 

 

ăUnterzeichneter ertheilt hiermit auf Ansuchen des N.N. und N.N. seiner Ehegattin, 
welche ihre angetragene Absonderung von Tisch und Bette dem Unterzeichneten als 
ihren Pfarrer gemeldet haben, das ämtliche Zeugniß, daß er nach der ihm vom Geset-

                                                
411 Pfarrzeugnis von Paulin Miller vom 26. Juli 1786, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 1, 8/1786. 
412 Pfarrzeugnis vom Pfarrer der Kirche St. Peter vom 9. Juli 1790, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 1, 14/1790. 
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ze auferlegten Pflicht zur Vorstellung ihrer Gewissenspflicht, und alle mögliche Mittel 
der Ueberredung versucht habe, jedoch aller seiner Bemühungen ungeachtet die Par-
teyen ð oder (den Mann) oder (die Frau) ð von ihrem Vorhaben nicht habe abbringen 
können ð allenfalls und daß er nach reifer Ueberlegung aller Umstände eine zeitliche 
Absonderung selbst räthlich finde. Urkund dessen ist die beigesetzte ämtliche Unter-
schrift und Fertigung. 

N. den 24. May 1812 

(L.S.) N.N. Pfarrer.ò413 

 

Auffallend ist, dass sich die Pfarrzeugnisse nach 1812 in ihren Formulierungen nicht mehr durch 

das oben beschriebene Variantenreichtum auszeichneten, sondern sich stark an der Vorlage des 

Handbuchs orientierten. Im Unterschied zum Formular fügten die Pfarrer ihren Zeugnissen je-

doch den Hinweis bei, dass das Ehepaar ăzu drey verschiedenen Malen vorgefordertò worden war. 

Der Magistrat legte auf diese im ABGB festgelegte Bestimmung großen Wert und nahm Pfarr-

zeugnisse, in denen darauf nicht expliziten hingewiesen wurde, nicht an. 

 

Vergleiche 

Die im Quellenkorpus überlieferten Vergleiche sind mit heutigen Scheidungsfolgenvereinbarungen 

vergleichbar. Meist mit ăVergleichò, ăVertragò, ăEhescheidungskontraktò, ăEhetrennungsvertragò, 

ăSeparations=Urkundeò oder ăErklªrungò ¿berschrieben, dokumentieren sie die Vereinbarungen, 

die die Eheleute über ihre Scheidung, ihr Vermögen, ihre Wohnung und Wohnungseinrichtung, 

ihre Kinder, den Unterhalt und das Besuchsrecht der Kinder, den Unterhalt der Partnerin bzw. 

des Partners sowie über einen gegebenenfalls geschlossenen Ehekontrakt trafen. Aufgesetzt wur-

den die Vergleiche entweder vor Gericht oder außergerichtlich bei einem Notar oder einem 

ăRechtsfreundò der Parteien. Wie das einverstªndliche Scheidungsgesuch des Ehepaars Felizitas 

und Joseph Woiztich von 1808 zeigt, konnte auch die Polizei als Stelle fungieren, bei der ein Ver-

gleich geschlossen werden konnte. Das Ehepaar errichtete ihren ăTrennungsvertragò bei der Poli-

zeidirektion Alser Vorstadt und legte diesen ca. zwei Wochen später ihrem Scheidungsgesuch bei. 

Im Vergleich erklärten der Uhrmacher Joseph Woiztich und seine Gattin Felizitas, 

 

ădaÇ nachdem eine vieljªhrige wechselseitige Uneinigkeit, welche zu heben keine 
Hoffnung vorhanden sey, da die Abneigung gegeneinander einen so hohen Grad er-
reicht habe, den Entschluß bei ihnen erregte, sich von Tisch und Bett scheiden zu las-
senò.414 

 

In insgesamt sechs Vertragspunkten hielt das Ehepaar Woiztich jene Regelungen fest, die es in 

Hinblick auf die Obsorge ihrer fünf Kinder, deren Verpflegung und Erziehung und auf die finan-

                                                
413 Schwerdling: Seelsorger, 319. 
414 Vergleich vom 18. Juli 1806, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 6, 14/1808. 
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zielle Versorgung der Ehefrau vereinbart hatte. Gleichzeitig bestimmte es, wer die gemeinsame 

Wohnung zu verlassen hatte und in welchem Verhältnis die Wohnungseinrichtung aufzuteilen war. 

Die Vergleiche wurden in der Regel durch einen kurzen Absatz eingeleitet, der die Personaldaten 

beider Vertragsteile festhielt. Darauf folgte zumeist die Angabe, dass zwischen dem Ehemann und 

der Ehefrau f¿r die Scheidung ănachfolgender Vergleich getroffen wordenò war. In manchen Fªl-

len findet sich auch der Zusatz, dass der Vertrag ăfreywillig und einhellig verabredet und beschlos-

senò wurde. Interessanterweise halten zahlreiche nach 1819 geschlossene Scheidungsverträge fest, 

dass sich die beiden Vertragsteile gegenseitig kein Verschulden an der Scheidung zur Last legen. 

Diese Formulierung ist deshalb interessant, da das bereits mehrfach erwähnte Hofdekret vom 23. 

August 1819 lediglich vorschrieb, dass das Verschulden in den Urteilen explizit anzuführen war. 

Vermutlich verankerten die Eheleute diese Formulierung deshalb in ihren Scheidungsverträgen, 

um dem jeweiligen Gegenüber die Möglichkeit zu nehmen, in der Zukunft Unterhaltsforderungen 

zu stellen. Denn, traf keinen von beiden Ehepartnern eine Schuld an der Scheidung, verfügte nach 

den Bestimmungen des ABGB weder die eine noch die andere Partei über einen Unterhaltsan-

spruch. 

In der Regel beinhaltete die erste in einem Vergleich angeführte Bestimmung das gemeinsame 

Einverständnis der Eheleute über die Scheidung von Tisch und Bett: 

 

ă1tens sind beide Theile ¿bereingekommen, daÇ jeder Theil durch seine ¿brige Le-
bens=Zeit gänzlich von dem andern vom Tisch und Bette getrennet, und immer von 
dem andern unabhªngig leben wolle, und solle.ò415 

 

Daran anschließend folgten Punkt für Punkt weitere Vereinbarungen. An das Ende des Vergleichs 

wurden schließlich der Ort, das Datum sowie die Unterschriften der beiden Eheleute und je zwei-

er Zeugen gestellt. Vergleicht man die Scheidungsverträge, zeigt sich, dass sich die einzelnen Ver-

tragspunkte stets um die gleichen Scheidungsfolgen drehten, wenngleich die konkreten Vereinba-

rungen allerdings variantenreich waren. So wurde beispielsweise in jedem Vergleich der Unterhalt 

der Ehepartnerin (bzw. des Ehepartners) thematisiert, dessen Höhe, Gestalt und Auszahlungsin-

tervall konnte jedoch von Fall zu Fall variieren. Neben einem einmaligen oder regelmäßigen Un-

terhalt finden sich auch Vereinbarungen über eine bis auf einen gewissen Entlohnungsbetrag fest-

gesetzte Mitarbeit im Betrieb oder eine Unterhaltsverzichtserklärung von Seiten der Ehefrau. 

Es scheint, als ob der inhaltlichen Ausgestaltung der Scheidungsverträge keine Grenzen gesetzt 

waren. Im von mir analysierten Quellenkorpus ist lediglich einen Vergleich überliefert, der vom 

Gericht nicht angenommen wurde. Im Scheidungsverfahren des bereits erwähnten Ehepaars 

Dotzler lehnte der Magistrat die Bewilligung der einverständlichen Scheidung ab, da der Vergleich 

                                                
415 Vergleich vom 17. Dezember 1793, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 2, 37/1793. 
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zwischen den Eheleuten keinen Unterhaltsbeitrag für die minderjährige Ehefrau vorsah. Auch die 

wiederholt abgegebenen Erklärungen der Ehefrau und ihres Vormunds, dass Johanna Dotzler auf 

einen Unterhalt von Seiten ihres Ehegatten sowohl jetzt als auch nach Eintritt in die Volljährigkeit 

verzichte, stimmten den zuständigen Magistratsrat nicht um. Im Gegenteil, er erstreckte die Ver-

handlung zur ăªmtlichen Untersuchungò der Scheidung. Erst nachdem Rudolf August Dotzler 

ăwider den zivilgerichtlichen Bescheid [é] wegen verweigeter Scheidungsvergleichs Genehmi-

gungò Rekurs anmeldet hatte,416 genehmigte das Zivilgericht im Jänner 1850 die Scheidung. In 

seiner Rekursbegr¿ndung ªuÇerte der Ehemann, dass es nicht ăin unserem gegenseitigen Interesse 

[liegt], daß durch das nähere Eingehen in die Ursachen unserer Scheidung nicht Wunden aufgeris-

sen werden, die kaum vernarbt sindò. Zudem argumentierte er mit der schlechten ökonomischen 

Lage seinerseits und dem ăohnehin durch Realitªtenò gesicherten Einkommen seiner minderjähri-

gen Ehefrau.  

                                                
416 Rekursanmeldung von Rudolf August Dotzler vom 27. Dezember 1849, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 52, 59/1849. 



121 

Kapitel 3 

Im Vorfeld der Scheidung 

Im Juli 1815 gaben Theresia Gugubauer und der Seidenzeugfabrikant Peter Gugubauer vor Ge-

richt die Erklärung ab, dass sie von Tisch und Bett getrennt leben wollen. Mehr als sieben Jahre 

nach ihrer Hochzeit erklärten sie ihren Ehevertrag für aufgehoben. Theresia Gugubauer leistete 

ăf¿r derzeit und die Zukunft lebenslªnglich Verzichtò auf einen Unterhalt von Seiten ihres Gat-

ten.417 Peter Gugubauer verpflichtete sich, ăeinen Seidenpaschina, [é] 2 Werkst¿hle und ein Bett 

mit einem Strohsack, 1 Obertuchet, und einem Lendpolster nebst einem Kotzenò sowie ăeine 

Stockuhr, einen weichen Kasten, 1 Tisch, und die gesamte Kücheneinrichtung aus Messing, Zinn, 

Kupfer und Eisen bestehendò seiner Ehefrau zu ¿bergeben. Magistratsrat Joseph Karl Gruber 

bewilligte die Scheidung von Tisch und Bett und setzte einen amtlichen Schlussstrich unter einen 

jahrelangen Streit. 

Theresia Gugubauer hatte bereits drei Jahre zuvor ð im Februar 1812 ð eine Scheidungsklage beim 

Wiener Magistrat eingereicht. Wie aus dem Urteil vom Mai 1812 hervorgeht, hatte sie ihrem Ehe-

mann damals vorgeworfen, dass er ihr, während sie im Wochenbett lag, die nötige Pflege verwei-

gert, ăsie mehrmalen bei den Haaren geriÇenò und ămit Schimpfworten und Schlªgen gewaltsam 

miÇhandeltò habe.418 Als ăprovisorischen Unterhaltò hatte sie drei Gulden pro Tag gefordert. Der 

Richter fällte ein Beweisurteil: Zum einen habe der Ehemann während der Verhandlung selbst 

eingestanden, seine Gattin einmal bei den Haaren gerissen und sie geschlagen zu haben, zum an-

dern haben die zwei Zeuginnen der Ehefrau in ihren ăZeugniÇen mehrere derley schwere Miß-

handlungen und lieblose Begegnung des Geklagten angegebenò. Das Beweisurteil trug der Ehefrau 

den Zeugenbeweis auf: Sollte Theresia Gugubauer den vollständigen Beweis über die Gewalttaten 

ihres Ehemanns erbringen, müsse, so der Richter, der Scheidung stattgegeben werden. Zur An-

meldung des Beweisverfahrens standen der Ehefrau dafür, wie es in der AGO festgesetzt war, ab 

der Zustellung des Urteils 17 Tage zur Verf¿gung. Als ăprovisorischen Unterhaltò bestimmte der 

Richter einen Gulden pro Tag und begr¿ndete seine Entscheidung damit, dass ăjeder Mann seine 

Gattin zu erhalten schuldig istò. Die Herabsetzung des beantragten Unterhalts um zwei Drittel 

                                                
417 Bescheid vom 11. Juli 1815, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 7, 19/1812. 
418 Urteil vom 15. Mai 1812, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 7, 19/1812. 
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rechtfertigte der Richter mit ăden gegenwªrtigen Preisen der Lebensbed¿rfniÇe und den im allge-

meinen erhobenen Vermºgensstande und Verdienste des Geklagtenò. 

Peter Gugubauer legte Appellation beim Nö. Appellationsgericht gegen das Beweisurteil des Ma-

gistrats ein. Dadurch gelang es ihm zwar, das Verfahren in die Länge zu ziehen, seine Appellation 

blieb jedoch ohne Erfolg. Das Nö. Appellationsgericht bestätigte im Oktober 1812 das Beweisur-

teil des Wiener Stadtmagistrats. Zur Herstellung des vollständigen Beweises kam es dennoch nicht. 

Der Grund lag, wie wir aus später verfassten Dokumenten des Aktendossiers erfahren, darin, dass 

das Ehepaar Ende des Jahres 1812 erklªrte, dass ădie Scheidung nicht vor sich gehen solle, unge-

achtet hinlängliche Gründe dazu vorhanden und erwiesen wªrenò.419 Das Ehepaar hatte sich of-

fenbar versöhnt oder versuchte zumindest, die Ehe fortzuführen. Ob ð wie zahlreiche andere Fälle 

belegen ð der das Verfahren leitende Richter, Verwandte und Freunde oder aber die Anwälte der 

Streitparteien für die Aussöhnung mitverantwortlich waren, kann aus den überlieferten Quellen 

des Gerichtsverfahrens nicht beantwortet werden. Bedauernswerterweise liegt für diesen Fall auch 

kein Vertrag vor, der die Bedingungen für das Fortdauern der Ehe festhielt. 

Die Versöhnungsphase von Theresia und Peter Gugubauer dauerte nicht allzu lange. Im Februar 

1815 ð drei Jahre nach der ersten Scheidungsklage ð suchte Theresia Gugubauer ein zweites Mal 

um die Scheidung von Tisch und Bett beim Magistrat an. Da in der gerichtlichen Erledigung des 

ersten Scheidungsprozesses festgehalten worden sei, so Theresia Gugubauer, dass alle ihre Rechte 

auf die Scheidung und die Beweisherstellung aufrecht bleiben würden, bat sie das Gericht, auf 

Grundlage des Beweisurteils vom Mai 1812 die Scheidung zu bewilligen. Als Unterhaltsbeitrag 

forderte sie einen Gulden und 30 Kreuzer pro Tag. Entgegen ihrer Erwartungen wies das Gericht 

Theresia Gugubauer an, sich an die Vorschriften des ABGB für geschiedene und wiedervereinigte 

Ehegatten zu halten. Paragraf 110 des ABGB forderte, dass nach einer Scheidung von Tisch und 

Bett wiedervereinigte Ehepaare ăeben das zu beobachten [haben], was in R¿cksicht der ersten 

Scheidung vorgeschrieben istò.420 Theresia Gugubauer wurde in der Folge aufgefordert, ein aktuel-

les Pfarrzeugnis sowie eine neue, mit Beweisen unterlegte Scheidungsklage vorzulegen. In einem 

Schreiben an das Gericht vom April 1815 versuchte die Klägerin den Irrtum, ihr Ehemann und sie 

seien bereits von Tisch und Bett geschieden gewesen, zu korrigieren, und bat erneut um die Bewil-

ligung der Scheidung. Nur ăim schlimmsten Falleò, so Theresia Gugubauer, soll ihr aufgetragen 

werden, eine neuerliche Gerichtsverhandlung gegen ihren Ehemann zu führen.421 Einen erneuten 

Scheidungsprozess empfände sie als ăªusserst krªnkendò. Sie verstehe den Sinn der gerichtlichen 

Entscheidung, in der ihr das Recht vorbehalten wurde, sich von ihrem Mann von Tisch und Bett 

zu scheiden, nicht, wenn sie nun von ihrem Recht nicht Gebrauch machen könne. Neben den 

                                                
419 Klage von Theresia Gugubauer vom 15. April 1815, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 7, 19/1812. 
420 ABGB, § 110. 
421 Klage von Theresia Gugubauer vom 15. April 1815, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 7, 19/1812. 
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Gerichtskosten verwies Theresia Gugubauer zudem auf die Problematik, Beweise für die erneut 

ausgeübten Schläge und Beschimpfungen ihres Ehemanns zu erbringen. Sie merkte an, dass es 

ăungemein schwer [sei], die wºrtlichen und tªtlichen MiÇhandlungen, die ich von meinem Manne 

dulden muß, durch Zeugen zu beweisen, da er vorsichtig genug ist, selbe größtentheils ohne Zeu-

gen zu ver¿ben, da ich auch immer eingesperrt bin und niemand zu mir darfò. In die Situation, die 

Gewalthandlungen ihres Ehemanns neuerlich beweisen zu müssen, kam Theresia Gugubauer je-

doch nicht. Das Ehepaar konnte sich ð wie oben beschrieben ð in einem Scheidungsvertrag auf 

die Scheidung von Tisch und Bett und deren Konsequenzen einigen. Zu vermuten ist, dass der 

Verzicht der Ehefrau auf einen Unterhalt das ausschlaggebende Moment war, dass der Ehemann 

der einverständlichen Scheidung von Tisch und Bett zustimmte. 

 

Die Abfolge von Konflikt, Anzeige, Aussöhnung und erneuten Auseinandersetzungen, wie ich sie 

für das Ehepaar Gugubauer exemplarisch dargestellt habe, kann als symptomatisch für die ge-

richtsnotorischen Ehekonflikte bezeichnet werden. Bei den Streitigkeiten, die vor das Scheidungs-

gericht kamen, handelte es sich, wie auch Peter Becker in seiner Studie über St. Lambrecht konsta-

tierte, um ăchronisch gewordene Konflikteò.422 Die Ehepaare hatten in den meisten Fällen einen 

monate- oder sogar jahrelangen Streit hinter sich. Für viele war die Grenze des Ertragbaren schon 

mehrfach überschritten worden. Zahlreiche Versuche, den Ehepartner bzw. die Ehepartnerin zur 

Räson zu bringen, waren unternommen worden, doch die Hoffnung auf Einsicht und Besserung 

des Gegenübers war umsonst. Verschiedene Personen ð seien es Verwandte, Freunde, Seelsorger 

oder Polizeibeamte ð waren in den Ehekonflikt involviert worden. Auf eine Phase der Besserung 

folgte meist die (nächste) Eskalation. Die Flucht zu Eltern oder Geschwistern schien in solchen 

Fällen der einzige Ausweg gewesen zu sein, da das Zusammenleben unter einem Dach aufgrund 

der erlittenen Kränkungen oder Schläge für einen oder für beide Teile nicht mehr vorstellbar war. 

 

Handlungsanweisungen in Eheratgebern 

In seinen 1840 verºffentlichten ăKlugheits=Maximen f¿r Heiratsfªhige, Heiratslustige und schon 

Verheiratete des weiblichen Geschlechtesò widmete der Autor Johann Karl das letzte Kapitel der 

Frage, auf welche Weise verheiratete Frauen dem Zerfall einer zerbröckelnden bzw. bereits zerrüt-

teten Ehe entgegenwirken könnten. Im Konkreten gab der Verfasser des Eheratgebers Antworten 

darauf, 

 

                                                
422 Becker, Peter: Leben und Lieben in einem kalten Land. Sexualität im Spannungsfeld von Ökonomie und Demo-

graphie. Das Beispiel St. Lambrecht 1600ð1850 (Studien zur historischen Sozialwissenschaft 15), Frankfurt am 
Main 1990, 168. 
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ăwie das in seinen Grundfesten etwas erschütterte, schon locker gewordene und zu 
wanken drohende Glück der Ehe neuerdings, mehr und mehr befestigt und wieder 
hergestellt, und wie die schon gänzlich verloren gegangene Ruhe und Eintracht im 
hªuslichen Leben wieder erlanget werden kºnneò.423 

 

ăKleine Versehenò und unabsichtlich geschehene ăVerirrungenò, so Johann Karl, w¿rden durch 

ăGeduldò und durch die ăNachsicht des Gekrªnkten beseitigtò.424 Sein Rat an verheiratete Frauen 

lautete, ăgleich alle mºgliche M¿he zur Versºhnung aufzusuchen, und Alles anzuwenden, die frü-

here freundschaftliche Stimmung unter einander wieder herzustellenò.425 Diese Art von Streitigkei-

ten w¿rden ebenso schnell ăvergehen und verschwinden, wie sie entstandenò seien.426 

Schwieriger schªtze der Autor die Lage ein, ăwenn diese Disharmonie schon einige Zeit dauertò 

und die Ehefrau schon etliche Versuche, das Glück der Ehe wiederherzustellen, unternommen 

hatte.427 In solchen Fällen riet Johann Karl der Ehegattin, zum einen bei sich selbst und den eige-

nen Handlungen, zum anderen bei der Person des Gatten und in seinem Umfeld nach dem Grund 

der Verstimmung zu suchen. Die Ehefrau ăpr¿fe ihr ganzes Betragen gegen ihren Gatten, so wie 

ihre ganze männliche und weibliche Umgebung, um vielleicht in ihrer eigenen Person, oder in 

einer der sie umgebenden die Ursache dieses geªnderten Zustandes ihres Gatten zu findenò.428 

Ergr¿nde sie die Ursache bei sich und erkenne sie ăihre eigene Person als die schuldtragendeò, so 

liege es an ihr, ihm die ăschuldige Achtung und Liebeò zu erweisen und sich bei ihrem Ehemann 

zu entschuldigen. Wenn ădie Gattin aber frei von aller Schuldò sei und ăvielleicht der Gatte ange-

fangen [hat], in der Liebe zu schwanken, und einer andern sein Herz zu zuwendenò, m¿sse sie ihr 

Vorgehen reiflich überlegen.429 Auf keinen Fall, so Karl, solle sie auf einen Verdacht ădurch Ge-

walt, durch offensive Angriffe, durch Vorw¿rfe, [é] durch Erinnerung an dessen Pflicht, und 

Drohungenò reagieren.430 Karl riet zudem, ăjeden heftigen Ausdruck der Eifersuchtò zu meiden.431 

Selbst in Fällen, bei denen sich der Verdacht, dass der Ehemann ein Verhältnis mit einer anderen 

Frau eingegangen war, erhärtete, sollte die Ehefrau ruhig bleiben und sich einreden, dass sie sich 

die ganze Sache nur einbilde. Eine derartige besonnene und vern¿nftige Reaktion gebe ăauch die 

allererste Veranlassung zur Besserung des Gattenò und lasse ădenselben zu allererst sein Vergehen 

einsehenò.432 

                                                
423 Karl, Johann: Klugheits=Maximen für Heiratsfähige, Heiratslustige und schon Verheiratete des weiblichen Ge-
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Wenn sich nun aber ăganze Beweiseò f¿r die Untreue des Ehepartners ergeben, so Karl mit dem 

Verweis auf Knigge, m¿sse man auf sich selbst, ăauf Kinder und Hausgenossen und endlich auf 

das Publikumò R¿cksicht nehmen.433 Die betrogene Ehefrau solle ăsich nicht mit Klagen, Vor-

w¿rfen und Zªnkereienò aufhalten, sondern eine Entscheidung fªllen, die ihr ăVernunft, Recht-

schaffenheit und Gefühl von Ehre anrathenò.434 Für Karl hieß das im Konkreten, dass die Ehefrau 

sich klar werden m¿sse, ob und auf welche Weise sie das erfahrene Leid ertragen wolle oder ăob 

eine Trennung nºthig seyò. In Hinsicht auf die Kinder, das Dienstpersonal und das ăPublikumò 

solle die betrogene Ehegattin ăalles Aufsehenò vermeiden. Denn, tritt die ăUneinigkeit unter Ehe-

leutenò zu Tage, wirke sich das einerseits schlecht auf die Erziehung der Kinder und andererseits 

negativ auf die Ordnung im Haus aus.435 Zank ăin Gegenwart des Gesindesò müsse daher unbe-

dingt vermieden werden, so Karl, ansonsten w¿rden ăParteien und Klatschereien ohne Endeò 

entstehen und beide Ehegatten ădie Achtung der Mitb¿rgerò verlieren. 

Welchen Personen das ăhªusliche Ungl¿ckò anvertraut werde, m¿sse gut ¿berlegt werden. Einen 

bedeutenden ăEinfluÇ auf Ruhe und Frieden [sowie] auf Gl¿ck und Ungl¿ck im ehelichen Lebenò 

hªtten insbesondere ădie nªchsten Anverwandtenò und die Eltern der beiden Eheleute. Neben 

ihrer Vorbildrolle für das Ehepaar wies Johann Karl in diesem Zusammenhang aber auch auf die 

Gefahr hin, die von ăunkluge[n] Anverwandtenò ausgehe.436 Insbesondere ăSchwiegerm¿tterò und 

ădie Sekte der sogenannten alten Jungfrauenò w¿rden oft bºse Absichten verfolgen und Streit und 

Zank in die Ehe bringen.437 Dass Johann Karl auf das Bild der ăalten Jungfrauò zur¿ckgriff, war 

kein Zufall. Im 19. Jahrhundert bezeichnete die ăalte Jungferò, eine unverheiratete Frau in einem 

bestimmten, aber nicht genau definierten Alter, das aber als überschrittenes Heiratsalter galt. Ob-

wohl eine Stigmatisierung Unverheirateter für beide Geschlechter bestand, manifestierte sich die 

Geringschªtzung dieser Lebensform vor allem an der ăalten Jungferò. Wie Bªrbel Kuhn schreibt, 

spiegelt die abwertende Darstellung eheloser Frauen ădas Unwohlsein des bürgerlichen Betrach-

ters ihr gegen¿ber widerò.438 Der Typus der ăalten Jungfrauò zeigte vor allem weibliches Fehlver-

halten gegenüber gesellschaftlichen Aufgaben und Rollenerwartungen auf: Da es als Lebenszweck 

von Frauen erachtet wurde, Kinder zu gebären ð was ausschließlich in einer Ehe als denkbar er-

achtet wurde ð, entsprachen Frauen, die ledig blieben, nicht dem gesellschaftlichen Ideal. An ihnen 

wurde der Antitypus der bürgerlichen Frau festgemacht. Bezeichnend erscheint dabei, dass der 

Status der ăalten Jungferò nun nicht zwingendermaÇen mit einem gewissen Alter, ab dem Kinder 
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und damit Heirat biologisch nicht mehr möglich schienen, verbunden war. Gerd Göckenjan er-

wähnt etwa, dass eine 30-jªhrige unverheiratete Frau durchaus als ăalte Jungferò gelten konnte.439  

Die Warnung, sich vor bestimmten Personen in Acht zu nehmen, stellte den Schlusspunkt sowohl 

des Kapitels, was im Fall einer Ehekrise zu machen, oder eben nicht zu machen sei, als auch des 

Eheratgebers dar. Auffallend ist, dass Johann Karl den Themen sexueller Untreue und Eifersucht 

große Aufmerksamkeit schenkte, andere Konflikte jedoch mit keinem Wort thematisierte. So fin-

den sich in den Ausführungen beispielsweise keinerlei Anweisungen, wie die Ehefrau mit Gewalt, 

Alkoholismus oder Geldverschwendung ihres Ehegatten umgehen sollte. Auffällig ist zudem, dass 

Johann Karl zwar Familienangehörige und nahe Verwandte als Ansprechpersonen in Konfliktfäl-

len nannte, kaum aber Informationen zu behördlichen Stellen wie Pfarrer, Polizei- oder Gerichts-

behörden, die, wie aus den Scheidungsakten hervorgeht, als Schlichtungs- und Bestrafungsinstan-

zen fungierten, gab. Ein Grund dafür dürfte wohl gewesen sein, dass für den Autor Ehe- und Fa-

milienangelegenheiten kein für die Öffentlichkeit bestimmter Gegenstand waren. An mehreren 

Stellen wies er darauf hin, bei Ehestreitigkeiten ăalles Aufsehenò zu vermeiden und daf¿r zu sor-

gen, dass diese nicht ăfremden Leutenò anvertraut werden.440 Auf dem Spiel stand für Johann Karl 

nicht weniger als die Ehre der Frau und ihrer Familie. Generell legte er den Ehefrauen nahe, das 

hªusliche Ungl¿ck ăleidlich zu machenò,441 denn dann trete eine Besserung der Situation meist 

von selbst ein. Passivem Verhalten wie dem Erdulden und dem Ertragen räumte Karl demnach 

einen Vorrang vor aktivem Eingreifen, das auf Kommunikation, Konfrontation oder auf das Su-

chen von Hilfe abzielte, ein. 

F¿nf Jahre vor den ăKlugheits=Maximenò f¿r Frauen hatte Johann Karl auch einen Eheratgeber 

für Männer verfasst,442 in dem er sich unter anderem mit der Frage, wie das ăim Ehestande gestör-

te Gl¿ck allenfalls wiederzuerlangen seyò,443 beschäftigte. Gleich am Beginn des Kapitels wies er 

darauf hin, dass ăder unendlich kleinere Kreis der Hªuslichkeit, in welchem sich die Gattinn aus-

schlieÇlich zu bewegen hat, [é] kleinere Veranlassungenò zu Streitigkeiten geben w¿rde, als der 

Lebens- und Arbeitsbereich des Ehemanns. Johann Karl hob in diesem Zusammenhang zudem 

die seiner Meinung nach ăin gewissen Perioden weit reizbarere Kºrperconstitutionò der Frau her-

vor. 

Wie im 1840 erschienenen Ratgeber für Ehefrauen, riet Johann Karl auch dem Ehemann sich 

nach einem Fehlverhalten bei seiner Gattin zu entschuldigen. Im Fall, dass sich die Ehefrau in 

einen anderen verlieben w¿rde, sollte der Ehemann nicht glauben, ădaÇ er durch Gewalt, durch 
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Entfernung desselben, oder durch die in einer gepflogenen Rücksprache mit seiner Gattinn gefor-

derte Liebe, ihr ganzes Herz wieder erlangeò.444 Johann Karl legte es dem Ehemann in einem sol-

chen Fall nahe, den Liebhaber der Ehefrau ăzu ¿bertreffenò.445 ăEr forsche nachò, so der Autor, 

ăwodurch sich sein Nebenbuhler so beliebt bey seiner Gattinn machtò und ahme es demselben 

nach. Die Forderung, ăeine begangene Untreueò durch die kºrperliche Bestrafung der Ehefrau zu 

ahnden, wie zahlreiche Zeitgenossen ăverschiedenen Charakters und Standesò fordern w¿rden,446 

unterstützte Johann Karl nicht. Er war der Meinung, dass, sollte der Mann die Liebe der Ehefrau 

nicht zur¿ckerobern, es am besten wªre, sich ăin aller Stille und Ruheò von ihr ăzu trennenò.447 

Analog zum Eheratgeber für verheiratete Frauen sprach Karl verwandten Personen ð insbesonde-

re der Schwiegermutter ð ein Gefahrenpotential zu. Hinweise auf andere eheliche Konfliktfelder ð 

außer der Untreue und jenen, die sich im Zusammenleben mit anderen Personen ergeben können 

ð sucht man ð wie im 1840 erschienenen Büchlein für Ehefrauen ð auch hier vergebens. Entgegen 

einer geschlechtergeschichtlichen Perspektive geschuldeten Vermutungen, der Autor würde in 

dem für Ehemänner verfassten Büchlein andere Ratschläge offerieren und andere Themen behan-

deln, überrascht, dass die Aussagen der beiden Ratgeber über weite Strecken deckungsgleich sind. 

Manche Passagen des Kapitels stimmen sogar beinahe Wort für Wort überein, da der Autor ledig-

lich die Worte ăEhegattinnò durch ăEhegatteò austauschte. 

 

Versuche und Wege, die Streitigkeiten beizulegen 

Verschiebt man die Perspektive von den normativen Handlungsanweisungen zu den in den Schei-

dungsakten thematisierten Ehestreitigkeiten, stellt sich die Frage, inwieweit die Eheleute die in der 

Ratgeberliteratur versammelten Hinweise verinnerlicht hatten ð eine Frage, die allerdings kaum zu 

beantworten ist: Erstens wissen wir nicht, welche Bücher die Eheleute gelesen hatten. Zweitens 

dürfte der Umgang mit Konflikten je nach sozialer Herkunft ein anderer gewesen sein und drittens 

erfahren wir nur in manchen Fällen etwas darüber, welche Wege die Eheleute bei Auseinanderset-

zungen eingeschlagen und welche Versuche, die Streitigkeiten beizulegen, sie unternommen hat-

ten, bevor sie sich an das Scheidungsgericht wandten. 

In etlichen Fªllen gibt das Pfarrzeugnis einen Hinweis auf die ăVorgeschichteò des Scheidungsver-

fahrens, da die Pfarrer die Zeugnisse manchmal auch verwendeten, um dem Scheidungsgericht 

einen Eindruck von der Dauer und Intensität der Streitigkeiten zu vermitteln. Die Pfarrer fokus-

sierten selten die Inhalte der Auseinandersetzungen, sondern waren vielmehr bestrebt, eine Chro-

nologie des jeweiligen Konflikts wiederzugeben. Aus dem ăZeugniÇ zur Trennung von Tisch und 
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Bettò, das Georg Uhl, ăCur- und Chormeister bey St. Stephanò, 1814 f¿r Anna Zwicknagel aus-

stellte, erfahren wir beispielsweise, dass der Ehemann sich schon im Jahr zuvor an den Pfarrer 

gewandt hatte. Johann Zwicknagel hatte seine Ehegattin beschuldigt, ădaÇ sie mit einer Mannsper-

son unerlaubten Umgang pflege und ihre Hauswirthschaft dabey vernachlªssigeò.448 Aus den mit 

dem Ehepaar gef¿hrten Gesprªchen habe der Seelsorger ăgar bald [gesehen], daÇ der Mann ohne 

Grund seine Ehegattin im Verdacht halteò, denn dieser habe f¿r das, ăwas er ihr aus Eifersucht 

zumutheteò, keine Beweise anf¿hren kºnnen. Es sei ihm gelungen, so Georg Uhl, das Ehepaar 

ăwieder mitsammen auszusºhnen und zu vereinigenò. Aus dem weiteren Verlauf des Pfarrzeug-

nisses erfahren wir allerdings, dass Anna Zwicknagel Anfang Februar 1814 zu ihm gekommen sei 

und verlangt habe, ăvon ihrem Ehegatten von Tisch und Bett getrennt zu werdenò. Als Grund 

habe sie die ăunausgesetzte [und] ungegr¿ndete Eifersuchtò ihres Ehemanns sowie die groben 

Misshandlungen, ădie er deÇhalb an ihr auszu¿ben pflegtò, angef¿hrt. In dieser Situation sei ihr 

nichts anders übrig geblieben, so das Pfarrerzeugnis, als mit ihrem zweijährigen Sohn bei ihrer 

Mutter Zuflucht zu suchen. 

Auch der Seelsorger des Ehepaars Oswald hielt im April 1806 fest, dass er schon einmal ădas 

Gl¿ck hatteò, Ignatz Oswald mit seiner Ehegattin zu versºhnen. Ebenso schrieb Johann Natter, 

Pfarrer der Karlskirche, im Jänner 1814, dass er die Versöhnung des Ehepaars Weichselbraun 

ăauch einmal erwirket habe, daÇ aber diese Einigkeit nicht lange bestanden seyò, sondern Josepha 

Weichselbraun ăwegen der tªglichen, groben, vom Herrn Weichselbraun zum Theil selbst einge-

standenen MiÇhandlungenò sich erneut an ihn gewandt habe. 

 

Gewalt erdulden, Gewalt gebrauchen 

In den allermeisten Fällen enthalten jedoch nicht die Pfarrzeugnisse, sondern die beim Wiener 

Stadtmagistrat eingereichten Klagen Informationen über die im Vorfeld des Scheidungsprozesses 

eingeschlagenen Wege und gewählten Verhaltensformen. Kaum überraschend mag erscheinen, 

dass zahlreiche Parteien ð in erster Linie die Ehefrauen ð ihren Leidensdruck und ihre Opferrolle, 

in der sie sich während der Ehe befanden, in den Mittelpunkt ihre Erzählung rückten. Franziska 

Schidroschitzky klagte etwa, dass sie wªhrend der Ehe ănahmenlose Leiden erduldenò musste, 

ădie nur der strengste Despot gegen seinen Leibeigenen auszu¿ben im Stande seyn kºnnteò.449 In 

einem von Passivität und Zurückhaltung geprägten Vokabular gab die zum zweiten Mal verheira-

tete Elisabeth Embacher ihrer Hoffnung Ausdruck, ihren gewalttªtigen Ehemann ădurch aushar-

rende Geduld zu besseren Gesinnungen zu bewegenò.450 Die enttäuschte Hoffnung, den Ehegat-

ten durch ăAushaltenò, ăErduldenò oder ăErtragenò ăauf beÇere Weege zu bringenò, wurde in 
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zahlreichen Klageschriften artikuliert. Wie erwähnt, entsprach dies den Anleitungen des Eheratge-

bers von Johann Karl. Theresia Schiller gab 1812 etwa an, ăin der Hoffnungò, dass sich ihr Mann 

bessern und sie wieder besser behandeln w¿rde, ăvolle 3 Jahre alle MiÇhandlungen mit Geduldò 

erlitten zu haben.451 Anna Tiefendinger schilderte in ihrer Klage vom Mai 1811, dass sie ăin der 

Hofnung einer Besserungò und ihren Kindern zu liebe lange Zeit die ăGrausamkeiten [ihres Gat-

ten] mit Geduld ertragenò habe.452 Auch die 24-jährige Tuchmachersgattin Anna König beschrieb 

in ihrer 1850 eingereichten Klage, wie sie versucht hatte, ăden Herrn Gegner durch Sanftmuth zu 

entwaffnenò:453 

 

ăIch verdoppelte meine Anstrengungen bei Besorgung der Haushaltung, bei Betrei-
bung seines Gewerbes. Halbe Nächte brachte ich am Nähtische zu, um durch meiner 
Hände Arbeit das Einkommen dieses leztern zu vermehren, zu dem der Herr Gegner, 
seinem Vergnügen nachgehend, wenig beitrug. Umsonst. Hatte ich früher nur die 
empfindlichsten wörtlichen Kränkungen zu erdulden, so kamen jezt thätliche Miß-
handlungen dazu.ò 

 

Nach dem Prinzip, bin ich eine bessere Gattin, wird im gleichen Maß auch die Zuneigung meines 

Gatten steigen, stellte Anna König ihre Anstrengungen, die sie einerseits in den Haushalt und an-

dererseits in das Tuchmachergewerbe setzte, in den Vordergrund. Die persönliche Einschränkung 

und Aufopferung mit dem Ziel, das Glück der Ehe wiederherzustellen bzw. den Ehepartner zu 

besänftigen, war ein gängiger Topos, der in erster Linie von Frauen verwendet wurde.454 

Liest man die von den Ehemännern eingebrachten Scheidungsklagen, betonten auch sie, dass sie 

das Verhalten ihrer Frauen zu ăertragenò bzw. zu ăerduldenò hatten. Wie aus den Gerichtsakten 

entnommen werden kann, entsprach es der einem Mann in Ehe und Familie zugesprochenen Po-

sition jedoch nicht, abwartend auf eine Besserung und Beruhigung der Situation zu hoffen. Auch 

wenn der Eheratgeber von Johann Karl es verheirateten Männern nahe legte, in Auseinanderset-

zungen ruhig und besonnen zu reagieren, sahen sich die Ehemänner vielmehr in der Position, dem 

Verhalten der Ehefrau aktiv Einhalt zu gebieten. 

Der 48-jährige Samuel Klamm, ein protestantischer Riemermeister, gab in seiner Scheidungsklage 

beispielsweise an, dass seine Ermahnungen, ihre ăBenehmungsart zu ªndernò,455 von seiner ver-

schwenderischen, zur Haushaltung unfähigen und ihn beschimpfenden Ehefrau missachtet wor-

den wªren. Er habe sich daher genºtigt gesehen, ăentweder zu den strengsten von mir verachteten 

Zwangsmitteln Zuflucht zu nehmen, oder die Trennung von Tisch und Bett in Ordnung vorzu-
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nehmenò. Ob die Darstellung von Samuel Klamm der Realitªt entsprach und er sich der kºrperli-

chen Gewalt gegen seine Frau enthielt, kann nicht beantwortet werden. Aus seiner Schilderung 

geht aber auf jeden Fall hervor, dass er, um für Ruhe und Ordnung zu sorgen, neben der mündli-

chen Ermahnung auch die körperliche Zurechtweisung seiner Ehegattin als legitimes Mittel be-

trachtete. 

Dass etliche Ehemänner von der ihnen rechtlich zugestandenen und sozial anerkannten Gewalt ð 

die Richter sprachen in diesem Kontext von ăder dem Manne eingerªumten Gewaltò oder von 

ăder hªuslichen Oberherrschaft des Mannesò ð Gebrauch machten, zeigt sich eindrücklich in den 

Scheidungsakten. Der Schuhmacher Jakob Sandner legitimierte die körperliche Misshandlung sei-

ner Ehefrau etwa wie folgt: Auf die Anschuldigungen seiner Ehefrau, er habe sie ohne ihre Schuld 

ăausserordentlich und oftò misshandelt, ădaÇ sie Gefahr laufe ihr Leben zu verlierenò, hielt er dem 

Gericht ihr Fehlverhalten vor Augen, das seine Maßregelungen rechtfertige.456 In der Einrede vom 

Februar 1810 erklªrte er, dass Constantia Sandner ăihm nun schon das 4. Mal davon gelaufenò 

und ¿ber ă2 Jahr von ihm abwesendò gewesen sei. Er hªtte sie auf ihr Bitten und das Versprechen, 

sich zu bessern, wieder angenommen. Jedoch ăstatt ihm in der Wirthschaft zu helfenò, habe sie 

den Hanfvorrat ădem Schuster Schober zum Verkauf an[getragen]ò. ăWenn nun der Mann ein 

solches Weib, die ihm alles aus dem Hause trägt, mit Schlägen züchtiget, so thut er seine Pflicht, 

und von Schlägen sterbe kein Weibò, so Jakob Sandner. 

Auch der am Schottenfeld wohnende ăwªllische KªÇ- und Wurstmacherò Andreas Franzel sah 

sich im Recht, als er seine Frau am Abend des 9. Juni 1812 schlug. Wie die Ehefrau in der Klage-

schrift argumentierte, habe er sie ăohne alle mindeste VeranlaÇungò ihrerseits ămit heftigen Zorne 

von rükwärts angefallen und angegriffen, bey den Haaren zu Boden gerißen und mit den Fäusten 

an ganzen Leib so geschlagenò, dass sie ăan den Knien geblutet und an verschiedenen Gegenden 

des Leibes mit blauen Flecken bedeckt warò.457 Nur die Intervention des Nachbarn Johann 

Matscheck, so Katharina Franzel, habe ihren Ehemann daran gehindert, die Gewalttaten fortzu-

setzen. Die Einmischung des Nachbarn habe ihren Gatten derart aufgebracht, dass er diesen ăbey 

der Hand mit den Worten weggerißen habe, daß ihn dieses nichts angehe, und daß er Andreas 

Franzel die Macht habe, sein Weib todt zu schlagenò. 

Die Aussagen von Jakob Sandner und Katharina Franzel verdeutlichen, dass körperliche Gewalt 

für viele Männer ein legitimes Mittel darstellte, um auf eheliche Streitigkeiten bzw. auf ein poten-

tielles Fehlverhalten der Ehefrau zu reagieren. Dass die Richter des Scheidungsgerichts in Hinblick 

auf die Anwendung physischer Gewalt nicht immer dieselbe Auffassung vertraten, zeigt eine Ur-

teilsbegründung vom Dezember 1832. Darin schilderte Richter Pfeiffer, dass der auf der Wieden 

wohnende Tandler Johann Fellner seine Ehefrau mehrmals geschlagen und ihr Verletzungen zuge-
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f¿gt habe. Der Ehemann habe ăzu seiner Rechtfertigungò angef¿hrt, ădaÇ seine Gattin an dieser 

Z¿chtigung selber schuld war, indem sie gegen ihn ein loses Maul hatteò.458 Dem Vorwurf des 

ălosen Maulesò sei zwar von der Klªgerin widersprochen worden, so die Urteilsbegr¿ndung wei-

ter, doch selbst wenn die Anschuldigung von Johann Fellner der Wahrheit entsprechen würden 

und er ăseine Gattin ¿ber ihr loses Maul zurechtweisen wollte, so hªtte er sich anderer Mittel be-

dienen sollenò. Auf keinen Fall ăaber durften diese Zurechtweisungen in kºrperliche MiÇhandlun-

gen und Verletzungen ausarten, die wenngleich nicht lebensgefährlich, denoch von der Art waren, 

daÇ sie allerdings zu den bedeutenen gehºren, und mit vielen Schmerzen verbunden warenò. Da 

Johann Fellner die Misshandlungen schon lange Zeit ausübe und das Stiftgericht Schotten die 

Gewalttaten vor sechs Jahren anerkannt hatte, sei die Ehefrau ăberechtigt, die Scheidung von 

Tisch und Bett zu verlangenò. Richter Pfeiffer gab der Scheidungsklage aus ăVerschulden des 

Geklagtenò statt. 

 

Ermahnen, Zurechtweisen, Konfrontieren 

Ein zentraler Begriff, der in den Texten immer verwendet wurde, war, dass man dem Gegner bzw. 

der Gegnerin ăVorstellungen machteò.459 Darunter verstand das 1808 erschienene Wörterbuch 

von Johann Christoph Adelung ăeine Rede, wodurch man bey jemanden eine thätige Erkenntniß 

der Umstªnde und Folgen einer Handlung zu bewirken suchtò.460 Der Terminus beschreibt dem-

nach sowohl die Konfrontation einer Person mit ihrem Verhalten als auch die Aufforderung und 

Hoffnung, dass sich die Person einsichtig zeigt, ihr Verhalten überdenkt und sich in Zukunft an-

ders verhalten wird. Im heutigen Sprachgebrauch kºnnte der Begriff mit ăermahnenò oder ăzu-

rechtweisenò umschrieben werden. Sebastian von Gansterer, k. k. Militªrverpflegsverwalter, der im 

Oktober 1814 für seine 22-jährige Tochter Amalia die Scheidungsklage gegen ihren Ehemann 

Joseph Paulitschek eingereicht hatte, äußerte sich beispielsweise, dass er, seine Gattin und seine 

ungl¿cklich verheiratete Tochter alles, ăwas g¿tliches Zureden vermagò, versucht hªtten.461 Sein 

Schwiegersohn habe aber darauf stets geantwortet, ăvon der angenohmenen Lebensweise nicht 

einen Schritt abzuweichenò und ăsich keiner Sklaverey, wie er den Wunsch nach einen ordentli-

chen Lebenswandel nannte, zu unterziehenò. 

Im Vergleich zu den anderen, hier untersuchten Ehekonflikten stellte die Reaktion Joseph Paulit-

scheks eine Ausnahme dar, denn der überwiegende Teil der Ehefrauen führte in den Scheidungs-
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klagen an, dass ihre Ehegatten auf die ăVorstellungenò gewalttªtig reagierten. Anna Fischer schil-

dert etwa in ihrer ebenfalls im Oktober 1814 eingereichten Klage, dass ădie gerechten Vorstellun-

genò, die sie ihrem Ehemann ămachte, [é] keine andere Wirkung, als die entehrendsten Be-

schimpfungen und MiÇhandlungenò erzielten.462 

Einen ähnlichen Eindruck vermitteln die Erzählungen der Ehemänner über die Reaktionen ihrer 

Ehegattinnen auf die Zurechtweisungen und Ermahnungen. Im Gegensatz zu den Männern rea-

gierten die Ehefrauen auf die ăVorstellungenò aber in aller Regel nicht gewalttªtig. Der in der Le-

opoldstadt wohnhafte bürgerliche Handelsmann Franz Mayer beschrieb zum Beispiel, dass seine 

Gattin seine ămoralischen Vorstellungen [é] nur mit Spottò erwiderte.463 Der Perückenmacher 

Johann Georg Wißner dürfte vergleichbare Erfahrungen gemacht haben. Seiner im September 

1792 verfassten Klage zufolge lieÇ er die Auff¿hrungen seiner Frau ăgeschehenò, da er ăaus der 

Erfahrung wußte, daß Widerstand in derlei Fällen die Sache gar nicht verbessern, wohl aber 

mercklich verschlimmernò w¿rde.464 

Einen außergewöhnlichen Fall der persönlichen Konfrontation beschrieb Anna Timmer in ihrer 

Klage vom Juli 1815. Sie schilderte, dass ihr Ehemann schon ăseit 6 Jahren [é] ganz vergeÇen 

[habe], daÇ ich mit ihm verehlicht seyò.465 Seit dieser Zeit pflege ăer mit einer gewissen Josepha 

Zobel vertrauten Umgangò. Obwohl sie ăihm die dringendsten Vorstellungen dar¿ber machteò, 

habe er von seinem untreuen Verhalten keinen Abstand genommen. So habe sie sich entschlossen, 

seine Liebhaberin in dessen Gegenwart mit ihrem Verhalten zu konfrontieren. Im Blauen Löwen, 

ăallwo seine Herzenskºnigin wohnteò, habe sie versucht, ihre ăNebenbuhlerin dahin zu bringen, 

daÇ sie aus Liebe zum Hausfrieden und aus Neigung f¿r unsere Kinder [é] meinem Gemahl den 

ferneren Zutritt verweigern w¿rdeò. Nachdem sie bei Josepha Zobel geklopft hatte, sei ihr Mann 

aus dem Zimmer seiner Liebhaberin gesprungen und als er sie in der Türe stehend erblickte, sei er 

ăbleich wie ein Geistò geworden. Er habe sie ăin der Wuth dergestaltò gew¿rgt, dass nur ăwenig 

fehlteò, dass sie ănicht auf der Stellte todt bliebò. Nur das Dazwischentreten einer Nachbarin habe 

ihren Ehegatten ăvon ferneren MiÇhandlungen abgehaltenò. 

Das von Anna Timmer geschilderte Zur-Rede-Stellen ihres Ehemanns ist deswegen außergewöhn-

lich, weil es neben der Reaktion des Manns auch Einblicke in ihre Motivation und die Eskalation 

der Situation gibt. Üblicherweise tritt in den Darstellungen der Eheleute nur zu Tage, dass wieder-

holt ăVorstellungenò gemacht wurden und diese ihr Ziel verfehlten. ¦ber den Inhalt der Gesprä-

che enthalten die Gerichtsquellen in den allerwenigsten Fällen Angaben. Die Aktendossiers verra-
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133 

ten kaum etwas darüber, ob die Eheleute einander gut zuredeten, emotional wurden, in Tränen 

oder in Wut ausbrachen oder mit Druck und Gewalt argumentierten. 

 

Versöhnen: Verträge und deren Inhalte 

Befanden sich die Ehefrauen bzw. Ehemänner in einer Position, in der sie dem Ehepartner bzw. 

der Ehepartnerin in einer vertraglichen Vereinbarung Auflagen für das weitere Zusammenleben 

auftragen konnten, lebten die Eheleute meist schon einige Zeit ăeigenmªchtigò voneinander ge-

trennt. Entweder war die Gewalt, die die Ehefrau erlitten hatte, für sie unerträglich geworden, 

oder es war ð aus welchen Gründen auch immer ð für den Ehemann oder die Ehefrau einfacher, 

ein (eigenes) Leben außerhalb der ehelichen Gemeinschaft zu führen. In solchen ð oft als ăVerei-

nigungsurkundeò bezeichneten ð Vergleichen versprachen beide oder nur ein Teil, in Zukunft von 

einer gewissen Handlungsweise abzulassen. Umgekehrt war es auch möglich, dass ein Ehegatte 

dem anderen vertraglich eine bislang vernachlässigte Handlung oder Zuwendung ð beispielsweise 

die Unterhaltszahlung ð zusicherte. An die Besserungsbekundungen waren in vielen Fällen auch 

bestimmte Rechte geknüpft, die dem beleidigten Ehepartner zukommen sollten, wenn der andere 

sich nicht an die Vereinbarungen hielt. 

Im Juni 1849 bat Fritz Hagemann seine Ehefrau, wieder zu ihm zurückzukehren und das Schei-

dungsverfahren einzustellen. Vor Gericht versprach er ihr, ăin seine Fehler, welche sie bewogen 

haben, sich von ihm zu trennen, nicht mehr zur¿ckzufallenò.466 Gleichzeitig versicherte er, 

 

ăsie weder wºrtlich zu beleidigen noch thªtlich zu miÇhandeln, auch sich nicht dem 
Trunke zu ergeben, sondern wie es einem Gatten und Familienvater geziemt, sie als 
eine redliche und treue Ehegattinn, in welcher Hinsicht er ihr volle Anerkennung zol-
len muß, zu lieben und zu achten, und nach seinen Kräften zum Erwerbe der Haus-
haltungskosten beizutragenò. 

 

Auf sein Versprechen, sich in allen Belangen zu bessern, erklärte Anna Hagemann, ădaÇ sie es 

versuchen wolle, zu dem Geklagten zur¿ckzukehrenò. Als Bedingung forderte sie allerdings, dass, 

ăwenn er ihr wieder gegr¿ndeten AnlaÇ geben sollteò, er seinerseits ăohne weitersò in die Schei-

dung einzuwilligen hätte. Anna Hagemann sicherte sich auf diese Weise für die Zukunft ihr Recht 

auf eine einverständliche Scheidung. 

Neben Anna Hagemann versuchte auch Anna Meißner, die gerichtliche Versöhnung dazu zu nut-

zen, um sich in Hinblick auf ein etwaiges zukünftiges Scheidungsverfahren und damit im Zusam-

menhang stehende Unterhaltsforderungen rechtlich abzusichern. Das Beispiel des Ehepaars 

Meißner zeigt aber, dass eine vertragliche Verankerung derartiger Ansprüchen nicht unbedingt 

rechtlich bindend sein musste. Anna und Johann Meißner hatten 1796 geheiratet. Wie die Ehefrau 
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in ihrer Scheidungsklage vom Juli 1815 schrieb, wurde sie von ihrem Mann ănicht nur allein mit 

Worten, sondern auch mit Schlªgen dermassen miÇhandeltò, dass es f¿r sie ăunmºglich war, [es] 

bey demselben noch lªnger auszuhaltenò.467 Anstatt ð wie es ihr ursprünglicher Plan war ð die 

Scheidung von Tisch und Bett vor Gericht einzufordern, lieÇ sie sich ¿berreden, ihre ăeheligen 

Streittigkeitenò durch einen Vergleich beizulegen. ăUnter den heiligsten Versicherungenò ihres 

Gattens hätten sie vereinbart, dass sie in Zukunft ăwie es einem rechtschaffenen Weibe geb¿hretò 

behandelt werde und dass, wenn ihr Ehemann sie wieder misshandeln sollte, sie nicht nur ădie 

gerichtliche Trennung von Tisch und Bett anzusuchen berechtigetò sei, sondern er ihr auch ihre 

Einrichtungsgegenstände sowie einen jährlichen Unterhaltsbeitrag von 300 Gulden Wiener Wäh-

rung (W.W.) zu geben verpflichtet sei. Im Scheidungsvertrag, den das Ehepaar im September 1815 

vor dem Magistrat der Stadt Wien schloss, konnte Anna Meißner den von ihr geforderten und laut 

ihrer Darstellung schriftlich festgehaltenen Unterhaltsanspruch allerdings nicht durchsetzen. Sie 

musste ð selbst im Fall, wenn ihr Mann ăzu besseren Vermºgensumstªnden gelangen sollteò ð auf 

die Forderung eines Unterhalts verzichten.468 

Um einen Aussöhnungsvergleich zu schließen, war es nötig, den Mut und den Willen zu besitzen, 

den Konflikt Dritten mitzuteilen, denn der Vergleich musste ð um überhaupt Gewicht zu haben ð 

vor mindestens zwei Zeugen unterfertigt werden. Aus diesem Grund wurde eine ăVereinigungsur-

kundeò oft auch vor den Polizeibehºrden geschlossen, wie etwa im Fall von Theresia und Franz 

Xaver Axmann. Aus dem Scheidungsurteil vom April 1809 geht hervor, dass das Ehepaar unter 

der Regie des Ehemanns dreieinhalb Jahre bevor der Buchbinder Franz Xaver Axmann die Schei-

dungsklage eingereicht hatte, einen Vergleich vor der Polizeioberdirektion geschlossen hatte. Dar-

in hatte das Ehepaar vereinbart, dass der Ehemann, ăim Falle sich seine Ehewirthin wiederholt der 

Verschwendung und Ausschweifung hingeben w¿rde, [ihr] keine Verpflegung abreichen wolleò.469 

Theresia Axmann hatte sich nicht an die Vereinbarungen gehalten. Laut dem Scheidungsurteil war 

sie auf die Anzeige ihres Ehemanns am 5. Juli 1808 gerichtlich ăals Verschwenderin erklªrtò wor-

den. Franz Xaver Axmann verfügte auf diese Weise im Dezember desselben Jahres, als er den 

Scheidungsprozess initiierte, ¿ber die ăbesseren Kartenò. Ebenfalls seine Ausgangssituation ver-

bessernd kam hinzu, dass seine Gattin sich von ihm entfernt hatte und ihr aktueller Wohnort von 

den Behörden nicht ausfindig gemacht werden konnte. Der Richter bewilligte in einem Kontuma-

zurteil die Scheidung von Tisch und Bett und sprach die von Franz Xaver Axmann in seiner Klage 

geforderte Erziehung und Versorgung der Kinder dem Ehemann zu. 

Dass ð wie im Fall von Franz Xaver und Theresia Axmann ð die Vereinbarungen bald nach Ver-

tragsabschluss von einer (oder von beiden Seiten) gebrochen wurden, zeigt auch das Beispiel von 
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Anna und Joseph Weiß, die ihre Konflikte zum ersten Mal im September 1811 durch einen Ver-

gleich beizulegen versuchten. Bereits im Dezember 1813 mussten sie die gemeinsam vereinbarten 

Regeln f¿r das zuk¿nftige Zusammenleben Ănachbessernô. Wie im zweiten Vertrag festgehalten 

wurde, hatte sich Anna Weiß zur Aussöhnung nicht aus Liebe entschlossen: Sie hielt an der Fort-

setzung der Ehe ăungeachtet des Widerstandes ihres Gef¿hles und Herzens, blos um der Ehre 

ihres Herrn Gemahls und um das Wohl ihrer Kinder wegenò fest.470 Im von beiden Eheleuten 

und zwei Zeugen unterschriebenen Vertrag sicherte Joseph Weiß zu, sich aller körperlicher und 

verbaler Gewalt gegen seine Frau zu enthalten. Gleichzeitig versprach er, ădaÇ er die anstªndige 

Freyheit seiner Gemahlin nicht mehr durch ängstliche, argwöhnische Nachforschungen oder Be-

schrªnkungen beirren werdeò. Im Gegenzug versprach Anna WeiÇ, ăf¿r das Wohl der Ihrigen zu 

sorgenò. Das Ehepaar regelte weiters die Aufteilung des Messerschmiedgewerbes: Laut Vertrag 

wurde dem Ehemann die Produktion, der Ehefrau der Vertrieb der Waren zugesprochen. Die 

Mieteinnahmen der beiden im gemeinsamen Besitz befindlichen Häuser wie auch die laufenden 

Kosten sollten zwischen beiden Ehegatten zur Hälfte aufgeteilt werden. Der letzte Punkt betraf 

den Schmuck der Ehefrau: Joseph WeiÇ, der ăsich desselben habhaft gemacht, und ihn versetzetò 

hatte, verpflichtete sich, ăsolchen insgesamt wieder herbeyzuschaffenò und seiner Frau zu ¿berge-

ben. Ausgenommen von dieser Regelung waren lediglich ăjene Halsperlenò, die Anna WeiÇ von 

ihrer Mutter geerbt hatte, sowie eine weitere Halskette, die beide von Joseph WeiÇ ăzur Anschaf-

fung anderen Schmucks verkauftò worden waren. 

Der Vergleich zwischen Anna und Joseph Weiß zeugt nicht nur von den unternommenen An-

strengungen, die Ehe auf ein neues Fundament zu stellen, indem für die Zukunft vertragliche Re-

gelungen getroffen wurden. Er verweist zudem auf jene Bereiche des Zusammenlebens, die in der 

Vergangenheit zu Konflikten zwischen den Eheleuten geführt hatten. Joseph Weiß warf seiner 

Ehefrau vor, dass sie ihre Liebe und ihre Arbeitskraft anstatt ihm und ăden Ihrigenò zu geben, 

lieber fremden ð außerhalb der Familie stehenden ð Personen zukommen ließ. Anna Weiß erhob 

hingegen den Vorwurf verbaler und körperlicher Übergriffe. Zu Konflikten dürften zudem das 

gemeinsame Arbeiten im Messerschmiedgewerbe sowie der Zugriff auf den Schmuck der Ehefrau 

geführt haben. 

Die Vereinbarungen wurden jedoch bald gebrochen. Bereits einen Monat nach Abschluss des 

zweiten Vertrags reichte Anna Weiß ein Scheidungsgesuch beim Wiener Magistrat ein. Anfang 

Februar 1814 schloss das Ehepaar einen Scheidungsvertrag, in dem die Regelungen des Vergleichs 

vom Dezember 1813 übernommen wurden.471 Als zusätzliche Punkte vereinbarte das Ehepaar, 

dass Anna Weiß die Wohnung ihres Ehemanns verlassen und die Hälfte der Einrichtung und Wä-

sche sowie ihre gesamten Kleidungsstücke mitnehmen sollte. Für die Erziehung und Verpflegung 
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der drei aus der Ehe stammenden Mädchen sollte Anna Weiß verantwortlich sein. Joseph Weiß 

verpflichtete sich zu einer Unterhaltszahlung von jährlich 540 Gulden W.W. für die drei Kinder. 

Sollte die Ehefrau den Vertrieb des Messerschmiedgewerbes an ihren Mann zurückgeben, ver-

pflichtet er sich zu 360 Gulden W.W. jährlichem Unterhalt an seine Ehegattin. 

 

Insgesamt finden sich in den von mir untersuchten Akten 20 Ehefrauen und fünf Ehemänner, die 

das Scheidungsverfahren einmal oder auch mehrmals einstellen lieÇen. Der Grund f¿r das ăSuper-

sedirenò der Klage ð wie die Verfahrenseinstellung in der Fachsprache bezeichnet wurde ð lag 

zumeist darin, dass sich das Ehepaar vor Gericht versöhnt hatte. Gründe für die Verfahrensein-

stellung konnten aber auch sein, dass die beklagte Partei nicht ausfindig gemacht werden konnte. 

Interessant ist die Argumentation, mit der Katharina Bernhard die Einstellung des von ihr initiier-

ten Scheidungsverfahrens begründete. Sie bat das magistratische Zivilgericht im Juli 1849, das 

Scheidungsverfahren einzustellen, da die Scheidung gar nicht ihr Wunsch sei, sondern sie ăvon 

ihrem Manne, der mit einer andern Weibsperson zu leben beabsichtigt, veranlaßt werde, die 

Scheidung zu begehrenò.472 

Dass eine Partei ein eingestelltes Scheidungsverfahren wiederaufnahm ð im juristischen Jargon 

reichte eine Streitpartei die Bitte um eine sogenannte ăReassumirung der Verhandlungò ein ð war 

keine Seltenheit. Beispielsweise wandte sich die 42-jährige, wiederverheiratete Witwe, Hauseigen-

tümerin und Küchengärtnerin Cäcilia Pollak drei Wochen, nachdem sie die Einstellung des Ver-

fahrens beantragt hatte, erneut an den Wiener Magistrat. Ihr um zwei Jahre älterer Ehemann Kor-

binian Pollak hatte ihr Ende Dezember 1849 vor Gericht versprochen, ăf¿r die Zukunft keine 

VeranlaÇung mehr [é] zur Unzufriedenheit [zu] gebenò.473 Er hatte versichert, dass er ămit seiner 

Gattinn in Gemeinschaft fortlebenò sowie ămit ihr in Einigkeit sein und wirthschaften wolleò. In 

ihrer Mitte Jänner 1850 eingereichten Bitte, das Verfahren wiederaufzunehmen, hielt Cäcilia Pollak 

fest, dass sie von ihrem Ehemann bereits am Tag, an dem sie sich gerichtlich versöhnt hatten, ădie 

fr¿heren Krªnkungen derb wiederfahrenò habe.474 Zudem habe sie sich in den vergangenen drei 

Wochen davon ¿berzeugt, ădaÇ die eingealterten gegnerischen Untugenden kaum heilbar seyn 

werdenò. Im Februar 1850 schied sich das Ehepaar Pollak nach 14 Jahren Ehe einverständlich von 

Tisch und Bett.  

In zeitlicher Hinsicht war einer ăReassumirung der Verhandlungò keine Frist gesetzt: So waren 

zwischen der letzten Tagsatzung im Mai 1842, auf deren Durchführung die damals 29-jährige Bar-

bara Pospischill, ăin der Hoffnung, daÇ sich das Benehmenò ihres Ehemanns ăzum Bestenò wen-
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den werde,475 nicht bestand, und ihrem Ansuchen um Wiederaufnahme der Verhandlung im Feb-

ruar 1850 beinahe acht Jahre vergangen. Der lange Zeitraum zwischen dem vorläufigen Ende des 

Scheidungsverfahrens und dessen Reassumierung stellte für den Richter kein Problem dar. Er 

versicherte sich lediglich, dass die Klägerin ein neu ausgestelltes Pfarrzeugnis vorweisen konnte, 

und setzte eine neue Tagsatzung fest. Nachdem Barbara Pospischill ein ăabgesonderter Wohnortò 

und ein ăprovisorischer Unterhaltò vom Scheidungsgericht gewªhrt worden war, schloss das Ehe-

paar im April desselben Jahres einen Scheidungsvertrag. Darin vereinbarten die beiden Streitpar-

teien, dass die Ehefrau auf einen Unterhalt verzichtet und ð ohne finanzielle Unterstützung von 

Seiten ihres Ehegatten ð für die beiden Söhne im Alter von 13 und sieben Jahren sorgt.  

Das inhaltliche Hauptaugenmerk der meisten ăVereinigungsurkundenò lag auf der Unterbindung 

weiterer Beschimpfungen oder Gewalttaten sowie auf einer in den Augen der Streitparteien ver-

nünftigen Regelung der ökonomischen Verhältnisse; so auch im Fall der Hausbesitzerin Elisabeth 

Kollböck, die sich im September 1815 nach einem Aufenthalt im Allgemeinen Krankenhaus da-

von überzeugen ließ, wieder zu ihrem Ehemann zurückzukehren. Ihr Mann, Georg Kollböck, dem 

die andere Hªlfte des Hauses gehºrte, hatte durch seine ăwiederhollten Krªnkungenò daf¿r ge-

sorgt, dass seine Gattin ăzur Herstellung ihrer Gesundheitò in das Krankenhaus gebracht werden 

musste.476 Da sich Elisabeth Kollböck weigerte zu ihm zurückzukehren und eine Scheidungsklage 

beim Wiener Magistrat eingereicht hatte, unterbreitete er einen Vorschlag, wie das zukünftige Ehe-

leben zu gestalten sei, den seine Ehefrau auch annahm. In einem vor dem Scheidungsgericht fest-

gehaltenen ăZusammtrettungsprothokollò versprach Georg Kollbºck ăalles zu beseitigen, was 

einem ruhigen Leben Hindernisse im Wege legen kºnnteò. Das Ehepaar vereinbarte, dass Elisa-

beth Kollböck ihrem Mann die Mieteinnahmen aus ihrer Haushälfte überließ. Im Gegenzug ver-

sprach Georg Kollböck, seiner Gattin einen jährlichen Unterhalt in der Höhe von 800 Gulden 

W.W. zu bezahlen, f¿r alle Ausgaben und Steuern aufzukommen und die Kosten f¿r ădas zum 

Kochen und Heitzen benöthigte Holzò sowie die Spitalskosten in der Höhe von 74 Gulden W.W. 

zu ¿bernehmen. Weiters verpflichtete er sich, seiner Frau tªglich einen Gulden W.W. f¿r ădie An-

schaffung der tªglichen Kost f¿r ihn, und die Reinigung seiner Wªscheò zu zahlen. Als Gegenleis-

tung für die finanzielle Zuwendung ihres Ehemanns versprach Elisabeth Kollböck  

 

ăihrem Ehegatten tªglich das gewºhnliche Fr¿hst¿ck, und zu Mittag eine ordentliche 
Hausmannskosten mit Suppe, Rindfleisch und Zugemüß, und an Sonn= und Feyer-
tagen eine Porzion Bratten, am Abend aber eine Suppe samt Zugemüß, jedesmal oh-
ne Wein zu geben, seine Wäsche und Kleidung zu besorgen, und ihm die benöthigten 
Hemden [é] aus der von ihm anzuschaffenden Leinwand, Zwirn oder Wolle zu ver-
fertigenò. 
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Die Übereinkunft zwischen Elisabeth und Georg Kollböck ist in Hinblick auf deren vertragliche 

Details eine Ausnahme. Im Normalfall gingen die Inhalte der vor dem Magistrat geschlossenen 

Vergleiche selten über finanzielle Vereinbarungen oder über das Versprechen, die Gewalttaten zu 

unterlassen, hinaus. Standardformulierungen waren etwa, dass der Ehemann sich bereit erklärte, 

seine geflüchtete bzw. verstoßene Frau wiederaufzunehmen, dass er versicherte, seine Ehegattin 

ăanstªndig und gut zu behandelnò, dass er ihr zusicherte, ăseine Pflichten als Gatte und Vater zu 

erf¿llenò, ăseinen eingestandenermassen bisher gef¿hrten unordentlichen Lebenswandel [zu] ver-

lassenò, oder dass er versprach, zu den Haushaltungskosten ănach seinen Krªften beizutragenò. 

Außergewöhnlich am Vertrag des Ehepaars Kollböck ist auch die Detailliertheit, in der das Ehe-

paar die Aufgaben der Frau festhielt. 

Der Abschluss eines Aussöhnungsvertrags gab beiden oder zumindest der beleidigten Partei ein 

Mittel in die Hand, den anderen zu einem den ausgehandelten Bedingungen konformen Leben 

anzuhalten. Eine Versöhnung brachte aber nicht nur Vorteile mit sich, sie konnte auch mit 

nachteiligen Konsequenzen verbunden sein. Hatte beispielsweise eine Ehefrau ihrem ehebrecheri-

schen Mann die ăzugef¿gte Beleidigung ausdr¿cklich und gªnzlich verziehenò, so der Jurist Tho-

mas Dolliner, stand ihr für die Zukunft ð vorausgesetzt der Mann ließ sich keine neuen Verfeh-

lungen zu Schulden kommen ð das Recht, eine Scheidung zu verlangen, nicht zu. 

Dass, wie Andrea Griesebner und ich an anderer Stelle für das vorjosephinische Wiener Konsisto-

rialgericht angemerkt haben, eine Vielzahl von Ehefrauen (bzw. Ehemänner) das Kirchengericht 

als einen Ort zu nutzen suchten, an dem ădie Spielregeln des ehelichen Zusammenlebens verhan-

delt werdenò,477 trifft für den Wiener Magistrat nur bedingt zu. Abgesehen von den erwähnten 

Vergleichen ging es vor dem Zivilgericht meist nicht darum, Auflagen für ein friedliches Zusam-

menleben, sondern Regelungen für ein von Tisch und Bett getrenntes Leben auszuhandeln. 

 

Hilfe suchen 

Seelsorger 

Kam ein Streit mit dem Ehepartner bzw. der Ehepartnerin auf, war ð wie ich bereits ausgeführt 

habe ð für viele Eheleute der Seelsorger die (mitunter) erste Ansprechperson. Er fungierte in sei-

ner sowohl mit Autorität als auch mit Vertrauenswürdigkeit konnotierten Position als Streit-

schlichter und Mediator in Ehekonflikten. Diese Rolle sprach ihm ð wie ich ebenfalls bereits be-

schrieben habe ð auch das Gesetz zu. Der Versuch, den (vermeintlichen) Erfolg bzw. Misserfolg 

der Pfarrer bei ihren Wiederversöhnungsbemühungen in Zahlen zu messen, ist von vornherein 

zum Scheitern verurteilt: Zum einen hielt sich der Großteil der Pfarrer beim Verfassen der Zeug-

                                                
477 Griesebner/Tschannett: Ehen vor Gericht, 55. 
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nisse an das vorgegebene Formular und gab somit keine Informationen über vorausgegangene und 

nur für bestimmte Zeitspannen erfolgreiche Aussöhnungen. Zum anderen hinterließen jene Ehe-

paare, die vom Pfarrer erfolgreich versöhnt wurden und die keine Scheidung von Tisch und Bett 

beim Magistrat beantragten, keinen Niederschlag in den Magistratsakten. Dass Ehefrauen oder 

Ehemänner sich nach dem Gespräch mit ihrem Pfarrer dafür entschieden, es noch ein (weiteres) 

Mal zu probieren, mit ihrem Ehepartner bzw. ihrer Ehepartnerin zusammenzuleben, zeigten die 

Ehepaare Zwicknagel, Oswald und Weichselbraun. 

Manche Ehemänner weigerten sich, vor dem Pfarrer zu erscheinen, sei es, weil sie kein Interesse 

an einem Gespräch mit ihrem Seelsorger hatten oder sie es als unangenehm bzw. als eine Einmi-

schung in ihr Privatleben empfanden. Auf diese Weise unterliefen sie die vom Gesetz vorgeschrie-

benen Zurechtweisungs- und Aussöhnungsbestrebungen. Franziska Vrany schrieb etwa im Juni 

1790, dass sie schon lªnger als ein Jahr ăentschloÇen war, die Trennung von Tisch und Betteò zu 

verlangen, weil ihr Ehemann, ein Koch beim Fürst von Auersperg, mit dem sie seit 1788 verehe-

licht war,478 sie ăschon auf die allergrºbste Art gemiÇhandeltò habe.479 Ihr Mann habe sich aber 

geweigert, vor dem Pfarrer zu erscheinen, sie aber ădadurch einzuschlªfern [gewusst], daÇ er mir 

beßere Aufführung für die Zukunft versprachò.480 An sein Versprechen habe er sich jedoch nicht 

gehalten. Er habe ihr ăkeinen Kre¿zer zum Lebensunterhaltò gegeben und sie ăvielmal ohne aller 

Verschuldung so sehr geschlagenò, dass sie bef¿rchtete, nicht mit ihrem ăLeben davon zu kom-

menò. Sie habe es nicht nur ein Mal versucht, mit ihrem Ehemann ăfre¿ndschaftlich zu lebenò. 

Alle Hoffnungen wären aber von seiner Seite zunichte gemacht worden. Als Beweis, dass ihr 

Ehemann sich noch immer weigerte, zum Pfarrer zu gehen, legte Franziska Vrany ihrer Klage ein 

vom Pfarrer unterschriebenes Dokument bei. Das Scheidungsgericht akzeptierte das Schreiben 

des Pfarrers nicht und lieÇ die anberaumte Tagsatzung mit dem Beisatz, ăund solle von dem 

betreffenden Herrn Pfarrer ein der allgemeinen Vorschrift hierinnfalls gemässes Attestat beige-

bracht werdenò,481 erstrecken. Wenzel Vrany, der Ehemann, war erst jetzt bereit, den Weg zum 

Pfarrer zu bestreiten. Ob er durch die gerichtliche Androhung oder sogar durch die Anwendung 

von Zwangsmitteln zum Besuch des Seelsorgers angehalten wurde, kann nicht rekonstruiert wer-

den. Das bereits erwähnte Hofdekret vom Februar 1790 hätte dem Magistrat im Weigerungsfall 

jedenfalls die Zwangsvorladung ermöglicht. Am 3. Juli 1790 bestätigte der Pfarrer, dass beide Ehe-

leute vor ihm erschienen waren und einverständlich erklärt hätten, dass es ihr Wunsch sei, von 

Tisch und Bett geschieden zu leben. Eine Woche später, am 9. Juli 1790, bewilligte der Magistrat 

                                                
478 Trauungsbuch der Pfarre St. Joseph ob der Laimgrube aus dem Jahr 1788: Eintrag zu Eheschließung von Wenzel 

Wrany und Franziska Eder, folio 149. Der Eintrag wurde am 14. November 2013 über die genealogische Daten-
bank GenTeam (http://genteam.at) recherchiert.  

479 Klage von Franziska Vrany vom 12. Juni 1790, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 1, 10/1790. 
480 Klage von Franziska Vrany vom 12. Juni 1790, ebd. 
481 Aktennotiz vom 23. Juni 1790, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 1, 10/1790. 
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die Scheidung von Tisch und Bett. Im Scheidungsvergleich verpflichtete sich Wenzel Vrany, einen 

jährlichen Unterhalt in der Höhe von 50 Gulden an seine Ehefrau zu zahlen. 

Ebenso wie Wenzel Vrany weigerte sich auch Joseph Rosenbenk, mit dem Pfarrer zu sprechen. 

Aus der Scheidungsklage vom 10. August 1809 geht hervor, dass sich Caroline Rosenbenk bereits 

vor Jahren gezwungen sah, ăSchutz bey der Geistlichkeit anzuflehenò, um sich Ruhe von ihrem 

ăw¿thenden Manne zu verschaffenò.482 Der Pfarrer habe ihren Ehemann ămehrmalen rufenò 

lassen, ihr Gatte, so Caroline Rosenbenk, sei ăaber niemahlen erschienenò. Erst nachdem sich der 

Pfarrer in einem Schreiben an die weltliche Obrigkeit gewandt und sich beschwert hatte, dass Jo-

seph Rosenbenk trotz wiederholter Ermahnungen nicht zu ihm gekommen sei, begab er sich zum 

Pfarrer. Am 31. August 1809 bewilligte der Wiener Magistrat die Scheidung von Tisch und Bett. 

Caroline und Joseph Rosenbenk hatten sich nach fünfjähriger Ehe, zahlreichen Auseinanderset-

zungen und etlichen Aussöhnungsversuchen in einem Vergleich über ihre Trennung geeinigt. Ca-

roline Rosenbenk versprach, aus dem Haus ihres Ehegatten auszuziehen und eine eigene Woh-

nung zu beziehen. Joseph Rosenbenk verpflichtete sich, seiner Ehefrau einen jährlichen Unterhalt 

von 96 Gulden zu zahlen. Das Ehepaar vereinbarte zudem, dass die Tochter in der Erziehung und 

Verpflegung von Joseph Rosenbenk bleiben sollte. Da Caroline Rosenbenk ăsich gegenwªrtig f¿r 

schwanger hªltò, so der Wortlaut des Trennungsvertrags, versprach ihr Gatte ihr nach der Geburt 

zehn Gulden für die Entbindungskosten zu bezahlen.483 Das neugeborene Kind sollte ihm jedoch 

ăbald nach der Geburt ¿bergeben werdenò. Sollte es die Mutter entgegen des Vertrags in ihrer 

Versorgung behalten, sei sie nicht berechtigt, von ihm einen Unterhalt zu fordern. Die Bestim-

mungen des Heiratsvertrags, den das Ehepaar 1804 geschlossen hatte, wurden aufgehoben. 

Über die Frage, warum die beiden Männer es ablehnten, zum Pfarrer zu gehen, kann nur speku-

liert werden. Ein Grund könnte sein, dass sie kein Interesse an einer Scheidung von Tisch und 

Bett hatten und ihre Ehefrauen so am Einbringen einer Scheidungsklage hindern wollten. Auf 

diese Weise wäre den beiden Ehegatten auch die Zahlung eines Unterhaltsbeitrags erspart geblie-

ben. Dass die Einbeziehung des Seelsorgers bei vielen Ehemännern unerwünscht war, hatte, be-

zieht man weitere Fälle in die Analyse mit ein, vor allem damit zu tun, dass sie durch das Nach-

außen-Tragen des Ehestreits Nachteile für sich und ihre Interessen befürchteten. In den Augen 

der beklagten Ehemänner bestand insbesondere die Möglichkeit bzw. die Gefahr, dass der Pfarrer 

den Scheidungswunsch der Ehefrau unterstützte oder sich für die Frau und ihre Rechte einsetzte. 

Auf eine derartige Unterstützung durch ihren Seelsorger konnten beispielsweise Theresia Schmid, 

Kristina Tollak und Christina Rubitsch zurückgreifen. 

Die Scheidungsforderung von Theresia Schmid mittragend, argumentierte der Pfarrer der Kirche 

zum Hl. Hieronymus (Franziskanerkirche), dass das Mehlhändlergewerbe der Ehefrau und ihre 

                                                
482 Klage von Caroline Rosenbenk vom 10. August 1809, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 6, 7/1809. 
483 Vergleich vom 31. August 1809, ebd. 
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zwei ăunm¿ndigen Kinderò einer Schonung vor den Gewalttaten ihres Mannes bedurften.484 Auch 

die Putzmacherin Kristina Tollak konnte auf die Unterstützung ihres Pfarrers zählen. Dieser schil-

derte in seinem Attest die qualvollen Ehejahre, die Kristina Tollak mit ihrem Ehemann, Joseph 

Tollak, einem ehemaligen Kammerdiener, der jetzt als Friseur tätig war, verbringen musste. Alle 

Versuche der Ehefrau, ădas bºse Gem¿th ihres Mannesò durch ăgute Worteò zu besªnftigen und 

ihn dadurch, dass sie ihm ihr Einkommen aushändigte, zu einem besseren Leben zu bewegen, 

seien erfolglos geblieben.485 Über die Jahre hätten die Gewalttaten ihres Ehegatten nicht abge-

nommen, so der Pfarrer, und Kristina Tollak sei ănicht als ein Weib, sondern als eine wahre Skla-

vin tracktirtò worden. Joseph Tollak, den der Pfarrer ăebenfalls rufen lieÇò, habe geªuÇert, dass er 

keine Scheidung von Tisch und Bett wolle, wenn seine Ehefrau sich bereit erklªre, ăsich nach sei-

nem Willen zu richtenò. 

Auf ähnliche Weise beschrieb der Lichtentaler Pfarrer, Joseph Lingen, die 14-jährige Ehebezie-

hung zwischen Christina und Alois Rubitsch, einem ăk. k. Einnehmer an der Wªhringer Linieò. 

ăF¿r diesen Augenblickò, so der Seelsorger, sei ăkeine Wiedervereinigung denkbahrò, da bei einer 

Fortf¿hrung der Ehe ăwohl MiÇhandlungen, und grºstes Ungl¿ck zu bef¿rchtenò sei.486 Joseph 

Lingen fügte dem Zeugnis einen Absatz hinzu, in dem er darauf hinwies, dass Christina Rubitsch 

ăim besten Ruffeò stehe und keine Trennung von ihrem Ehemann verlange. Gleichzeitig f¿gte er 

an, dass der Ehefrau ăder nºthige Unterhalt [é] ja gewiÇ verschaffet werdenò m¿sse. Christina 

Rubitsch sei ădurch die Folgen mehrerer Geburthen [é] besonders aber im Augenlichte so ge-

schwªchtò, dass sie durch ihre Handarbeiten nur wenig erwerben kºnne. 

In den in die Analyse einbezogenen Akten finden sich lediglich zwei Fälle, die auf die Bereitschaft 

der Pfarrer hindeuten, auch eine Aussage vor Gericht zu tätigen. In beiden Scheidungsverfahren 

führten die Ehefrauen den Pfarrer als einen möglichen Zeugen an. Zur Einvernahme des Pfarrers 

kam es jedoch weder im einen noch im anderen Fall. Beide Scheidungsprozesse endeten in einem 

Trennungsvertrag. So führte die bereits weiter oben erwähnte Elisabeth Embacher zum Beweis, 

dass sie von ihrem Ehegatten ăunmenschlich behandelt, mit Worten und Schlªgen fast zu Tode 

gemartert wordenò sei und sie, wenn sie mit ihm noch weiter leben m¿sste, erneute Misshandlun-

gen zu befürchten hätte, neben zwei anderen Personen auch den Pfarrer der Augustiner Hofkirche 

als Zeugen an.487 Katharina Schreiber gab in ihrer 1808 eingereichten Scheidungsklage an, dass sie 

ăalle obangef¿hrten Factaò unter anderem durch Alexander Pitsch, Pfarrer zu Mariahilf, beweisen 

könnte.488 
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485 Pfarrzeugnis von Joseph Ogresser vom 31. März 1792, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 2, 23/1792. 
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487 Klage von Elisabeth Embacher vom 26. September 1808, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 6, 24/1808. 
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Als institutionalisierte Anlaufstation im Vorfeld einer Scheidung konnte der Pfarrer für die Ehe-

leute auch eine Hürde sein. Zahlreiche Pfarrzeugnisse zeigen, dass sich einzelne Seelsorger vehe-

ment gegen eine Scheidung von Tisch und Bett aussprachen. Als die Perlenfasserin Josepha Fuchs 

sich 1812 wegen physischer Gewalt, Beschimpfungen und der Alkoholsucht ihres Ehemanns um 

ein Pfarrzeugnis bemühte, stellte sich Antoninus Franzoni, Pfarrer zum Hl. Augustin in der Inne-

ren Stadt, gegen ihr Begehren. Zwar händigte er Josepha Fuchs ein Zeugnis über die misslungenen 

Wiederversöhnungsversuche aus, wies aber darauf hin, dass der Schneidermeister Jakob Fuchs 

ădieser Trennung ganz entgegenò sei und ăaufrichtig die Wiedervereinigungò w¿nsche.489 Josepha 

Fuchs, so der Pfarrer, bestehe ămit Eigensinn daraufò, obwohl kein im ABGB aufgelisteter Schei-

dungsgrund vorhanden sei. Antoninus Franzoni erhob den Vorwurf, dass Josepha Fuchs ihren 

Ehemann ăschon seit einigen Wochenò und ădieÇ zum 4. Maleò verlassen habe. Zudem habe sie 

bereits vor vier Jahren von seinem Amtsvorgänger das Zeugnis zur Trennung von Tisch und Bett 

erhalten. ăDieÇ zeiget einen leichtsinnigen Karackterò, so der Pfarrer, der bei allen ăVorstellungen 

unbiegsam bleibt und nur durch richterlichen Ausspruchò zurechtgewiesen werden kºnne. 

Der mit dem Scheidungsprozess beauftragte Richter sah die Sache anders. In den Beweggründen 

zum Urteil vom Juni 1815 hielt er fest, dass die Gewalttaten von Jakob Fuchs durch dessen Ges-

tändnis und durch ein wundärztliches Zeugnis bewiesen seien. Drei Zeugen der Ehefrau hätten 

zudem angegeben, ădaÇ Jacob Fuchs ein arbeitscheuer, dem Trunke ergebener Mann ist, welcher 

die Erziehung seines Kindes verwahrloset und seine Ehewirthin auf eine kränkende, jeden Bürger 

herabw¿rdigende Art behandeltò.490 Für den Richter waren somit ausreichend Gründe vorhanden, 

die eine Scheidung von Tisch und Bett rechtfertigten. Der Einwand des Ehemanns, ăer habe seine 

Ehewirthin nur im Zorne miÇhandeltò, befreie Jakob Fuchs nicht von seiner Schuld und benehme 

ăder Bittstellerin keineswegs das Recht, die Scheidung [é] zu verlangenò, so der Richter. 

Ihre Ablehnung gegenüber einer Scheidung brachten die Seelsorger jedoch in den allermeisten 

Fällen dann zum Ausdruck, wenn sie ein Zeugnis für ein Ehepaar ausstellten, das sich im Einver-

ständnis voneinander trennen wollte. Antoninus Franzoni beurteilte 1811 etwa die Entscheidung 

von Sophia und Martin Hell, sich von Tisch und Bett scheiden zu wollen, ăals recht widersinnigò, 

da das Ehepaar ăbereits durch 26 Jahre vereheligetò sei und weder der Ehemann noch die Ehefrau 

einen gesetzlichen Scheidungsgrund vorgebracht habe.491 Er habe sich ăalle M¿he gegeben, sie 

davon abzuhaltenò. Seine Wiedervereinigungsbem¿hungen hªtten aber ăauf ihre ganz getrennten 

Herzen keinen Eindruckò gemacht, was Antoninus Franzoni nicht verwunderte, da ăsie schon 

durch einige Jahre kein hªuÇliches Leben mehr f¿hrenò, sondern jeder f¿r sich ăin den Gasthªu-

sern die Kost nihmtò. ăAus diesem einseitigen Lebenò, so der Seelsorger, ămuÇ nothwenig die 
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Liebe erkalten, Gleichg¿ltigkeit, endlich Abneigung eintretenò. ăOhne daher das Begehren der 

Trennung billig zu haltenò, hªndigte Antoninus Franzoni dem Ehepaar das Pfarrzeugnis aus. Auch 

der Pfarrer Joseph Baptist Kinesberger formulierte 1812 seinen Unwillen, ein Attest für das Ehe-

paar Hackel auszustellen. Er habe die ăUrsachenò der Scheidung ăfleiÇig untersuchetò, diese seien 

ihm ăaber nicht hinreichend [er]schienenò.492 Verwundert darüber, dass keiner von beiden Eheleu-

ten ăeine Ursache oder Klage vorzubringenò wusste, verf¿gte auch der Pfarrer in der Alser Gasse 

das Ehepaar Hirschler im April 1810 an den Magistrat der Stadt Wien.493 

 

Polizeibehörden 

Abgesehen vom Pfarrer spielten die Polizeibehörden im Vorfeld einer Scheidung eine wesentliche 

Rolle. Diese waren im Unterschied zu den Seelsorgern aber mit weitreichenderen Handlungsbe-

fugnissen ausgestattet, da sie nicht zuletzt über die Möglichkeit verfügten, Arreststrafen auszu-

sprechen. Da ð wie im Kapitel zum Quellenkorpus beschrieben ð die von den Polizeibehörden 

ausgestellten Dokumente in den Aktendossiers nur in Ausnahmefällen erhalten sind, geben die 

Schriftstücke leider nur indirekt Auskunft über den polizeilichen Umgang mit sich streitenden 

Ehepaaren bzw. über die Funktion von Polizeibehörden bei ehelichen Auseinandersetzungen. 

Zumeist finden sich Informationen zu diesem Abschnitt des Ehekonflikts in den schriftlichen 

oder mündlichen Darstellungen der Ehefrauen und Ehemänner ð seltener in den Urteilsbegrün-

dungen der Richter. 

In Wien existierten im 19. Jahrhundert insgesamt zwölf Polizeibezirksdirektionen: vier für die In-

nere Stadt sowie acht für die Vorstädte. Wie Stephan Gruber in seiner 2013 fertiggestellten Disser-

tation ¿ber die ăK. K. Polizeibehºrdenò zusammenfasst, stand den Polizeibezirksdirektionen die 

sogenannte Polizeioberdirektion vor, die ihren Sitz anfangs in der Seitzergasse und ab 1823 am 

Petersplatz hatte.494 Die höchste Instanz innerhalb der Polizeiorganisation bildete die Polizeihof-

stelle. Die Struktur der Wiener Polizeibehörden blieb über den gesamten Untersuchungszeitraum 

gleich und wurde erst nach der Revolution von 1848/49 neu gestaltet. Die Aufgaben der Polizei-

behörden bestanden in der Bewahrung und Herstellung von Sicherheit und Ordnung der bürgerli-

chen Gesellschaft, so die Diktion der diversen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erlassenen 

Instruktionen und Dienstanweisungen. Als oberster Grundsatz der Polizeiarbeit galt die Vorbeu-

gung und Verhinderung von Vergehen und Verbrechen. Konkret waren die Polizeibehörden mit 

einer Vielzahl an Aufgaben betraut, die, wie Stephan Gruber festhält, die Marktinspektion, die 

Organisation von Hilfs- und Rettungsmaßnahmen bei Brand- und Hochwasserkatastrophen, die 
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Kontrolle von Fiakern sowie die Erste-Hilfe für verunglückte Personen umfassten. Innerhalb des 

Aufgabenbereichs der Kriminalitätsbekämpfung kam es durch das Strafgesetz von 1803, das zwi-

schen Verbrechen und schweren Polizeiübertretungen trennte, zu Kompetenzunklarheiten. Wäh-

rend die Untersuchung von Verbrechen in die Zuständigkeit des Kriminalgerichts fiel, verfügten 

die Polizeibehörden über die Strafgewalt bei einer Reihe von schweren Polizeiübertretungen ð 

darunter etwa Ehebruch und die ăMiÇhandlungen eines Ehegatten an dem andernò. Ebenfalls 

zum Aufgabenbereich der Polizei, so Zeiller in seinem Kommentar zum ABGB, zªhlte es, ăei-

genmªchtige Scheidungen beyder Ehegatten nicht zu gestattenò.495 

Die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts herausgegebenen Handbücher für die Polizeibehör-

den enthielten weder Richtlinien noch Ratschläge, auf welche Weise Polizeibeamte bei häuslicher 

Gewalt vorgehen sollten. Die Handbücher führten lediglich die wichtigsten Gesetze und Verord-

nungen zu bestimmten, meist in alphabetischer Ordnung aufgelisteten Schlagworte an, um sich in 

der Vielzahl von Bestimmungen zu Recht zu finden. Das 1827 von Chrysostomus Fauller veröf-

fentlichte Handbuch f¿hrte etwa unter dem Begriff ăEhegatteò an, dass ăMiÇhandlungen eines 

Ehegatten an dem andern, wodurch der Gez¿chtigte am Kºrper Schaden nimmt, [é] als eine 

schwere Polizei=¦bertretung zu bestrafenò sind und verwies auf die jeweiligen Paragrafen des 

Strafgesetzes von 1803. Einen Verweis zum Ehescheidungsrecht, das die grobe Misshandlung 

eines Gatten durch den anderen als Scheidungsgrund wertete, sucht man in Faullers Handbuch 

vergeblich. 

Wandte sich eine Ehefrau oder ein Ehemann an die Polizei, trat sie bzw. er in den allermeisten 

Fällen mit den Beamten der untersten Ebene ð den Polizeibezirksdirektionen ð in Kontakt. Nur in 

wenigen Fällen ist ein Austausch mit der Polizeioberdirektion dokumentiert. Die Eheleute richte-

ten sich vorwiegend bei physischer Gewalt, bei Ehebruch sowie bei ăboshaftem Verlassenò an die 

Polizeibehörden, wobei die Gewalttaten beinahe ausschließlich von Ehefrauen zur Anzeige ge-

bracht wurden. Nur in wenigen Ausnahmen kontaktierte ein Ehemann die Polizei, um die Gefahr, 

die von seiner Ehegattin ausgehe, anzuzeigen. Der 52-jährige Schneidermeister und Hausinhaber 

Alois Nowotny beschwerte sich im Jahr 1830 bei der Polizeibezirksdirektion. Wie wir aus seiner 

vor dem Magistrat getätigten Aussage erfahren, hatte er bei der Polizei zu Protokoll gegeben, dass 

seine Frau ein ăMesser vom Tisch, wo sie speiÇte, aufgehoben und ihm nachgeworfen habeò.496 

Das Messer, das ihn verfehlte, habe er dem Polizeibeamten gezeigt. Das Geschirr, das während 

desselben ăVorfallsò zu Bruch gegangen sei, sei nicht, wie seine Ehefrau behaupte, ăzufªllig her-

abgefallenò, vielmehr habe sie es ăgeflissentlich herabgeworfenò. Auch der ăk. k. Rath und Uni-

versalkriegszahlmeisterò Johann Baptist Bastendorf wandte sich an die Polizeibehºrden. Er er-

suchte den Direktor der Polizeibezirksdirektion in der Alser Vorstadt, ihn für die Dauer des 
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Scheidungsverfahrens vor den ăgroben Nachstellungen des Weibes in Schutz zu nehmenò.497 Bald 

nachdem er sich an die Polizeibehörden gewandt hatte, habe ihn seine Gattin in seiner Wohnung 

erneut bedroht und ihm ădie geballten Fªuste unter das Gesichtò gehalten. Seine Versuche, die 

Polizei um Hilfe zu bitten, habe seine Frau unterbunden, indem sie sein ăZimmer versperrt und 

den Schl¿Çel abgezogenò und ihn mit den Worten ădu muÇt da bleiben, du darfst nicht ausgehen 

etc. etc.ò ausgespottet habe. Als er versuchte, durch das Zimmer seiner Frau zu entkommen, 

musste er feststellen, dass auch die Wohnungstür verschlossen war. Aus Furcht vor seiner Ehefrau 

habe er aus jenem Fenster, ădas in den Hof gehtò, den Hausmeister ăzu H¿lfeò gerufen und ihn 

gebeten, ăauf der Stelle den Herrn Polizey=Commissairò zu holen. Bei der Ankunft desselben 

habe sich seine Frau ăalle mºglichen Ausfªlleò gegen ihn erlaubt, sodass der Polizeikommissar ihm 

ăbey ihrer rasenden Wuthò geraten habe, ănicht zu Hause zu schlafen, sondern lieber zu meiner 

Schwester zu gehenò. 

Dass die Ehemänner sich wegen physischer Gewalt an die Polizei wandten, war eher selten der 

Fall. In den allermeisten Fällen erstatteten sie wegen Beleidigungen eine Anzeige bei den Polizei-

behörden. So beschwerte sich etwa 1828 der Webermeister Wenzel Klimesch über die ihm von 

seiner zum dritten Mal verheirateten Ehefrau ăangethanen Unbildenò.498 Auf seine Anzeige habe 

die Polizeibezirksdirektion der Ehefrau aufgetragen, ihn wegen der Beschimpfungen um Verzei-

hung zu beten. 

Im Regelfall waren es die Ehefrauen, die wegen der Gewalttätigkeiten ihrer Ehepartner eine An-

zeige bei der Polizei einbrachten. Mit dem Entschluss, sich an die Polizeibehörden zu wenden, 

warteten die Ehefrauen in vielen Fällen lange ab. Oft wurde die Polizei nicht von den misshandel-

ten Ehefrauen selbst, sondern von im selben Haus wohnenden Parteien gerufen. Wie die 33-

jährige in der Alser Vorstadt wohnende Frauenputzarbeiterin Anna Hartl schilderte, habe sie an-

fangs ăbey der Nachbarschaft Schutz und Obdachò vor ihrem gewalttätigen Ehemann gesucht.499 

Als Reaktion auf das nªchtliche ăLªrmen und Schreyenò hªtten die Nachbarn die Polizei geholt, 

die f¿r Ruhe gesorgt habe. Sowohl ăfremde Menschenò als auch ihre Verwandten hªtten ihr gera-

ten, sich von ihrem Mann zu trennen. Anna Hartl hatte diesen Schritt damals dennoch nicht ge-

setzt. Sie hªtte eine Scheidung von Tisch und Bett ăals das entehrendste und schrecklichste der 

Weltò empfunden und sich ămit der Hoffnungò getrºstet, dass, wenn sie sich gegen¿ber ihrem 

Mann ănachgiebigò zeige, ăer sich ªndernò und in Zukunft die Gewalttaten und Beschimpfungen 

unterlassen werde. 

Ähnliche Gedanken, wie sie Anna Hartl in ihrer Scheidungsklage vom Dezember 1847 schilderte, 

sowie der paralysierte Zustand, in dem sich die Gewaltopfer befanden, dürften vermutlich viele 
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Ehefrauen davon abgehalten haben, sich bei gewalttätigen Übergriffen an das Scheidungsgericht 

oder die Polizeibehörden zu wenden. Hinzu kam wohl noch die Angst vor der Reaktion des Ehe-

manns. Auf das Nach-außen-Tragen des in Gewalt ausgearteten Ehekonflikts, das aus einer Ăinner-

ehelichen Angelegenheitô eine schwere Polizei¿bertretung und damit eine offizielle Tat werden 

ließ, reagierten zahlreiche Ehemänner mit der Androhung oder auch Ausübung weiterer Gewalt. 

Die minderjährige Franziska Seldern, Ehefrau eines Diurnisten bei der k. k. Hofkriegsbuchhaltung, 

beschrieb beispielsweise in ihrer Scheidungsklage vom August 1814 wie ihre Anzeige bei der 

Wiedner Polizeibezirksdirektion die Gewaltspirale ankurbelte. Zwar habe ihr Mann bei der Poli-

zeidirektion die Misshandlungen eingestanden und ăvolle BeÇerungò gelobt,500 sein Versprechen 

jedoch ăgleich bey seiner Nachhauskunft durch eine gute Portion Ohrfeigenò widerlegt. ăIn die-

sem Toneò, so Franziska Seldorn, sei ihr Mann fortgefahren, bis sie ihn verließ. Auch die bereits 

erwähnte Anna Timmer, die es gewagt hatte, ihren Ehemann in der Wohnung seiner Liebhaberin 

aufzusuchen und beide mit ihrem Fehlverhalten zu konfrontieren, berichtete über ihre Angst vor 

einem erneuten Zusammentreffen mit ihrem Ehemann. Die Anzeige der physischen Gewalt bei 

der Polizeibezirksdirektion sowie der Umstand, dass der Liebhaberin der Umgang mit ihrem 

Ehemann ăauf das schªrfeste bei sonstiger Straffe untersagt wurdeò, hªtten Michael Timmer der-

art aus der Fassung gebracht, ădaÇ seine Abneigung zu mir nur noch mehr zugenommen, und daÇ 

er mit verbißenem Ingrimm nur nach der Stunde harrte, an welcher er mich neuerlich züchtigen 

kºnnteò. Einen Tag nach der Zurechtweisung durch der Polizeibehºrde habe ihr Mann an der T¿r 

auf sie gewartet, sie mit den F¿Çen gestoÇen und mit den Ausdrucken ăfort du Luder! Du verdor-

bene Hure! Bei mir ist kein Parton!ò beschimpft. 

Abseits der eben genannten Gründe gab es noch weitere Faktoren, die die Ehefrauen davon ab-

hielten, eine Anzeige bei der Polizeibehörde einzubringen. Im Unterschied zu den oben angeführ-

ten Gründen lagen diese nicht in den Händen der Frauen. Manche Ehefrauen wurden schlicht und 

einfach durch die Androhung oder Ausübung von Gewalt oder auch durch Freiheitsentzug daran 

gehindert, aus dem Haus zu gehen, um Hilfe zu suchen. Eine solche Situation schilderte die am 

Beginn dieses Kapitels erwähnte Theresia Gugubauer. Ihre Versuche, die Gewalttätigkeiten ihres 

Manns nach außen zu tragen, verhinderte dieser, indem er sie einsperrte. Theresia Schiller berich-

tete im Oktober 1812 in ihrer Scheidungsklage, dass ihr Ehemann sie so geschlagen habe, dass sie 

ăan mehreren Theilen des Kºrpers selbst am Kopfe verwundet warò.501 Ihren Anschuldigungen 

legte sie einen Wundbericht bei und schrieb, dass ihr Mann sie ăsicher todt geschlagenò hªtte, 

hªtte sie sich ănicht unter die Bettstadt verborgenò. Am folgenden Tag habe er sie einsperren wol-

len, um ihr die Mºglichkeit, ăH¿lfe zu suchenò, zu nehmen. 
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Viele Ehefrauen erstatteten zwar Anzeige bei der Polizeibehörde, verzichteten dann aber auf die 

Bestrafung des Ehepartners, indem sie um eine Milderung oder um die Nachsicht der Strafe an-

suchten.502 Von diesem im Strafgesetz von 1803 vorgesehenen Recht machte etwa Barbara 

Schreckhaas in einem 1829 bis 1830 durchgeführten Scheidungsprozess Gebrauch. Sie bewies die 

Gewalttaten ihres Ehemanns, einem Hausknecht im k. k. Theresianum, durch ein Zeugnis der 

Wiedner Polizeibezirksdirektion, das bestätigte, dass sie auf die Bestrafung ihres gewalttätigen 

Ehegatten verzichtet hatte. Das im Juni 1829 ausgestellte Zeugnis der Polizeibezirksdirektion ist 

eines der wenigen polizeilichen Schriftstücke, das den Weg in die Scheidungsakten gefunden hat. 

Ein Polizeibeamter namens Schwarzer bestätigte darin, 

 

ădaÇ die Barbara Schreckhaas, Hausknechtsehgattinn No. 232 auf der Wieden won-
haft, einige Male gegen ihren Mann wegen erwiesen vorgelegenen Mißhandlungen hi-
rorts Klage geführt; aber jedes Mal von der ihr nach dem Gesetze gebührten Ge-
nugthuung abgestanden ist; und sich mit der den ausgearteten Manne Martin 
Schreckhaas ertheilten angemessenen Zurechtweisung und Warnung für die Zukunft 
begn¿gt habeò.503 

 

Den polizeilichen Umgang mit gewalttätigen Ehemännern zu rekonstruieren und zu bewerten, 

gestaltet sich ð wie bereits ausgeführt ð aufgrund der Quellenlage schwierig. Die in den Darstel-

lungen der Ehefrauen enthaltenen Indizien lassen vermuten, dass die Gewalttäter von Seite der 

Polizeibehörden zumeist mit einer Verwarnung oder wenn überhaupt, dann nur mit einer kurzen 

Arreststrafe davonkamen. In vielen Fªllen ist lediglich die Rede davon, dass die Ehemªnner ăzu-

rechtgewiesenò wurden oder ihnen eine Arreststrafe angedroht worden war. Manchmal enthalten 

die Scheidungsakten zwar den Hinweis, dass die Ehemªnner f¿r ihre Misshandlungen ăabgestraftò 

wurden, ohne jedoch eine genaue Angabe ¿ber das StrafausmaÇ zu enthalten. Dass die ăAbstra-

fungenò in etlichen Fªllen mild ausfielen und innereheliche Gewalttaten erst nach mehrmaliger 

Anzeige von den Polizeibehörden mit längeren Haftstrafen geahndet wurden, zeigt ein Fall aus 

den 1780er-Jahren. Der Ehemann der zum zweiten Mal verehelichten Magdalena Lachner, ein in 

der Leopoldstadt lebender Messerschmied, wurde im Sommer 1784 f¿r die an seiner Frau ăver¿b-

ten Gewalthätigkeiten und äussersten Mißhandlungen [é] auf 3 Tag in das Pollizeyhaus einge-

sperrt und ihm bei schªrferer Bestrafung ein anstªndigeres Betragen eingebundenò.504 Nichtsdes-

totrotz misshandelte er seine Ehefrau nach seiner Haftentlassung ăso wie vorhin und noch mehrò, 

weswegen, so Magdalena Lachner in der Scheidungsklage vom Jänner 1788, ihr Ehegatte ein zwei-

tes Mal in Arrest genommen worden wäre. Schließlich sei ihr Mann, nachdem er sie Anfang Jänner 

1785 ănoch grausamer als gewºhnlich behandlteò und ihr ăLºcher in [den] Kopf schlugò, sodass 
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ădie ganze Nachbarschaft zusammenliefò, f¿r sechs Wochen in den Arrest genommen worden. 

Wie Magdalena Lachner schrieb, hatte die dreimalige, von Mal zu Mal längere Inhaftierung ihres 

gewalttªtigen Ehemanns allerdings nicht die ăerw¿nschte Wirkungò. Johann Lachner habe ăseine 

MiÇhandlung auch nach der lezten Entlassung noch mit grºsseren Nachdruckò wiederholt, wes-

halb sie um die Scheidung bat. 

 

In Anlehnung an den Wortlaut des Ehepatents von 1783 und des 1786 kundgemachten Josephini-

schen Gesetzbuchs forderten die Richter,505 dass eine Ehegattin, die angab, von ihrem Mann 

misshandelt worden zu sein, nachweisen musste, bereits im Vorfeld der Scheidungsklage Hilfe 

gesucht zu haben. Für die klagenden Ehefrauen galt es folglich nicht nur die Gewalttaten, sondern 

auch die ergebnislos gebliebene Hilfesuche zu beweisen. Richter Joseph Anton von Hober kriti-

sierte etwa in seiner Urteilsbegründung vom Juni 1787 zum einen, dass 

 

ădie von der Klªgerin angegebene[n] MiÇhandlungen bei dem Wiederspruch des Ge-
klagten [nicht] hinlänglich dargethan worden, weil die Zeugen nur meistentheils aus 
dem Mund der Klägerin zeugen, bei denen Mißhandlungen selbst nie gegenwärtig 
geweßen, und daher über die Ursachen und Veranlassungen derselben keine Auskunft 
zu geben vermºgenò.506 

 

Zum anderen, so der Richter, sei die Klªgerin durch das Gesetz angewiesen, ădurch die gewºhnli-

che[n] Rechtswege H¿lf und Sicherheit zu suchenò. Nur dann, wenn die Ehefrau zeigen konnte, 

dass ihr Ehegatte sich durch ăgerichtliche Ermahnungen oder Bestrafungen nicht gebesseretò 

habe, stehe ihr das Recht zu, eine Scheidung von Tisch und Bett einzuklagen. Richter Joseph An-

ton von Hober gab der Scheidungsklage nicht statt. Die weitere Dokumentation des Gerichtspro-

zesses zeigt, dass das Nö. Appellationsgericht das Eherecht auf dieselbe Art und Weise auslegte. 

Entgegen der Appellation gegen das Urteil durch die Klägerin bestätigte es im August desselben 

Jahres die erstinstanzliche Entscheidung. 

Dass nur jene Ehefrauen, die wegen Misshandlungen bereits zum zweiten, dritten oder vermehr-

ten Mal Hilfe gesucht hatten, eine Chance auf eine Scheidung von Tisch und Bett hatten, war kein 

Einzelfall. Drei ähnlich gelagerte Fälle aus den 1780er- und 1790er-Jahren zeigen, dass die Richter 

eine auf eine polizeiliche Anzeige oder sonstigen Hilferuf folgende ð und somit wiederholte ð 

Misshandlung für eine Scheidung von Tisch und Bett voraussetzten. Wurde eine Frau von ihrem 

Ehemann zum ersten Mal geschlagen, handelte es sich in den Augen der Richter um eine Art 

ĂAusrutscherô. Der Glaube und die Zuversicht, dass sich ein gewalttätiger Ehemann bessere und 

seine Gewaltausbrüche in Zukunft unter Kontrolle habe, lagen den richterlichen Argumentationen 
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in diesen Scheidungsverfahren zugrunde. In allen drei Gerichtsverhandlungen verwiesen die Rich-

ter in ihren Urteilsbegründungen auf die für eine erfolgreiche Klage erforderliche Voraussetzung, 

ădaÇ der beleidigte Theil vorlªufig Abhilfe und Sicherheit gesuchet, diese gesuchte Hilfe aber 

fruchtloÇ und ohne Wirkung geblieben seyò.507 Zwei der drei Scheidungsbegehren wurden unter 

anderem deshalb negativ entschieden, weil es eben an dieser Voraussetzung mangelte. Im Fall von 

Maria Anna Reichenauer, die im März 1793 eine Scheidungsklage gegen ihren Ehemann einge-

bracht hatte, argumentierte Richter Weber, dass die Klägerin nicht erwiesen habe, dass ihr Mann 

ăjemals gerichtlich abgestraft worden und dies ohne Erfolg gewesen seyò.508 Zudem habe sie ăihm 

nach dem vor dem Polizeigericht [é] geschlossenen Vergleich auch diese geringe[n] Beleidigun-

gen vergessen und vergebenò. Jener Scheidungsklage, die gemªÇ dem Ansuchen der Klªgerin ent-

schieden wurde, gab Richter Ephraim von Kayssler erst statt, nachdem es der Klägerin in einem 

Beweisverfahren gelungen war, zu beweisen, dass sie sich wegen der Misshandlungen nicht nur 

einmal an ihren Anwalt gewendet hatte. 

Dass der Nachweis, im Vorfeld einer Scheidungsklage um Hilfe angesucht zu haben, von Seiten 

des Gerichts nicht eingefordert wurde, ist mir nur aus einem Fall der 1780er- und 1790er-Jahre 

bekannt. In diesem Scheidungsprozess von 1788 argumentierte die Klägerin aber nicht mit physi-

scher Gewalt, sondern warf ihrem Ehemann vor, von diesem ăzu Lastern und verderbten Sittenò 

verf¿hrt worden zu sein. Richter Franz Joseph Ulin war in diesem Fall der Meinung, dass ădie 

Hielfesuchung dem beleidigten Theile vom Gesetze nur vorbehalten, nicht aber als ein weesentli-

ches Requisitum zur Ehescheidung vorgeschriebenò werde.509 

Im Unterschied zu den Bestimmungen des Ehepatents und jenen des Josephinischen Gesetzbuchs 

sah das ABGB das Erfordernis, bei Misshandlungen ădurch die gewºhnlichen Rechtswege Hilfe 

und Sicherheit zu suchenò, nicht mehr vor.  

 

Sich ăeigenmªchtigò trennen: ungleiche Voraussetzungen 

Auf eheliche Gewalt oder die Gefahr der Ansteckung mit Krankheiten reagierten die Ehefrauen 

oft mit der Flucht zu Verwandten, Freunden oder Nachbarn. Als Zufluchtsorte dienten in erster 

Linie das Haus oder die Wohnung ihrer Eltern, ihrer Geschwister oder auch ihrer Kinder. Manche 

Ehefrauen nahmen auch eine eigene Unterkunft, die sie sich selbst organisiert hatten oder die ih-

nen von Freunden bzw. Freundinnen vermittelt worden war. Theresia Spieß gab an, nachdem sie 

von ihrem Mann verlassen worden war, ăwieder in den Dienst zu Martin M¿ller und seiner Ehe-
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gattinò gegangen zu sein, von wo sie ăweggeheirathet hatteò und wohin sie ăschon als 11-jähriges 

Mªdchen gekommen warò.510 

Frauenklöster spielten anders als vor den Josephinischen Reformen als Zufluchtsort keine Rolle 

mehr, was kaum verwundert, bedenkt man, dass nach 1782 in der Inneren Stadt nur mehr eines 

der vormals sieben Frauenklöster weiter bestand und auch außerhalb der Stadtmauern viele Klös-

ter aufgehoben worden waren.511 

Mit der Flucht war keine Garantie verbunden, den Misshandlungen des Ehepartners zu entgehen. 

Aus einem an den Wiener Magistrat gerichteten Zeugnis, das von einer Hauseigentümerin ausge-

stellt wurde, geht etwa hervor, dass Barbara Schreckhaas auch nach ihrer Flucht aus dem ehelichen 

Haushalt von ihrem Ehegatten verfolgt und geschlagen wurde. Auf welche Weise ihr Mann von 

ihrem Aufenthaltsort Kenntnis erlangte, wird in den Dokumenten des Scheidungsakts nicht er-

wähnt. Die neue Wohnung von Barbara Schreckhaas befand sich mehrere Häuserblocks vom Ar-

beits- und vermutlich auch vom Wohnort ihres Manns entfernt.512 In ihrem Zeugnis bestätigte die 

Hauseigent¿merin Anna Eiser, dass Martin Schreckhaas ămehrmalen, durch Lust und Gewaltò in 

die Wohnung seiner Frau ăgedrungenò sei und seine Gattin ăschªndlichò misshandelte, sodass ăsie 

sehr üebel zugerichtet, vielleicht lebensgefährlich wäre beschädiget worden, wenn nicht der 

Hausmeister entzwischen getreten wªreò.513 Martin Schreckhaas sei ăauch wegen dem ºffentlichen 

Skandal und [der] Unruhe, welche er im HauÇ verursacht hat, durch die Polizey Wacheò wegge-

führt worden. 

 

Ehefrauen auf der Flucht 

Das ăDavonlaufenò bzw. Fl¿chten aus der ehelichen Gemeinschaft konnte die Ehefrauen in 

mehrfacher Hinsicht in eine prekäre Situation bringen und war für sie mitunter mit weitreichenden 

Konsequenzen verbunden: Die 41-jährige Theresia Feldkirchner gab beispielsweise im Februar 

1849 in ihrer Scheidungsklage an, dass sie von ihrem um zehn Jahre älteren Mann mehrmals 

schwer misshandelt worden war. Da sie weitere Gewaltausbrüche ihres Ehegatten befürchtete, sei 

sie vor ihm geflüchtet. Sie habe mehrere Versuche unternommen, mit ihrem Ehemann zusam-

menzuleben, und sei ăhauptsªchlich der Kinder wegenò in die Wohnung gekommen. Ihr Ehe-

mann habe ăsie aber gar nicht mehr aufnehmenò wollen und ăseine Sinnesartò nicht geªndert.514 

Er habe ihr ăvielmehr bei einer solchen Gelegenheit, wo er mich sahò, gesagt, dass ăich [é] meine 
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Sachen abholen lassenò solle. Theresia Feldkirchner war nicht die einzige Ehefrau, deren Ehe-

mann eine Rückkehr in den gemeinsamen Haushalt unmöglich machte. Auch Carolina Hoppe 

beklagte sich beim Magistrat, dass ihr Mann sie ănicht auf[nahm]ò und ăihr die grºsten Grobhei-

ten an[tat]ò.515 Ihr Gatte habe ăihr mit allem was mºglich war [gedroht], um sie von dem Zusam-

menleben abzuschrºkkenò. 

Ein Großteil der in die Analyse einbezogenen Frauen ging während ihrer Ehe weder einer Er-

werbsarbeit nach, noch waren sie durch etwaige Einnahmen aus Haus- oder sonstigem Besitz fi-

nanziell abgesichert. Zumeist vom Haushaltsgeld ihres Ehemanns abhängig, konnten sie bei einer 

Flucht zu Verwandten oder Freunden mit keiner finanziellen Unterstützung seitens ihres Gatten 

rechnen. Rechtlich betrachtet, bestand für sie, die die eheliche Gemeinschaft verlassen hatten, 

auch kein Anspruch auf einen Unterhalt. Die aus Paragraf 91 des ABGB resultierende Unterhalts-

pflicht des Mannes gegenüber seiner Frau bestand nur unter der Voraussetzung des gemeinschaft-

lichen Haushaltes. Die Bewilligung eines ăprovisorischen Unterhaltsò setzte eine Scheidungsklage 

voraus.516 

Dass diese rechtlichen Bestimmungen Frauen, die den Weg vor Gericht wegen eines ăabgesonder-

ten Wohnortsò und ăprovisorischen Unterhaltsò noch nicht bzw. vergebens eingeschlagen hatten 

oder die auf eine gerichtliche Entscheidung in der Sache warteten, in eine prekäre Situation brin-

gen konnte, zeigt der Fall der 35-jährigen Franziska Schwarzmann. Sie gab vor Gericht an, dass sie 

Ende August 1829 von ihrem Ehemann, Karl Schwarzmann, einem Registrant beim Wiener Ma-

gistrat, gefl¿chtet sei, weil er sie misshandelt und ihr sogar gedroht hatte, sie zu erschlagen, ăwenn 

sie nicht von ihm aus dem Hause sich begeben w¿rdeò.517 Ende Jänner 1830 reichte Franziska 

Schwarzmann die Scheidungsklage beim Magistrat ein, in der sie auch um einen ăabgesonderten 

Wohnortò und um einen ăprovisorischen Unterhaltò f¿r die Dauer des Gerichtsprozesses bat. 

Beinahe einen Monat später ð am 20. Februar 1830 ð traf das Ehepaar vor Gericht das 

 

ăEinverstªndniÇ, daÇ die Frankziska Schwarzman bis zur definitiven Entscheidung 
der vorliegenden Scheidungsangelegenheit von ihrem Ehegatten Karl Schwarzman 
abgesondert leben könne, und daß Karl Schwarzman seiner Ehegattin Franziska 
Schwarzman vom dritten März dieses Jahres angefangen, einen monathlichen Ali-
mentationsbetrag von dreyßig Gulden Wr. Währung von Monath zu Monath vorhin-
ein bey sonstiger Exekution bezahlen wolleò.518 

 

Die Unterhaltsverpflichtung von Karl Schwarzmann sollte mit 3. März 1830 beginnen und solange 

aufrechtbleiben, wie das Scheidungsverfahren dauern würde. Das heißt, dass Franziska Schwarz-

                                                
515 Klage von Carolina Hoppe vom 28. Jänner 1786, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 1, 2/1786. 
516 Zum abgesonderten Wohnort vgl. das Kapitel über das Eherecht. 
517 Protokoll vom 20. Februar 1830, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 22, 28/1830. 
518 Bescheid vom 20. Februar 1830, ebd. 
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mann etwas mehr als ein halbes Jahr (für den Zeitraum zwischen ihrer Flucht im August 1829 und 

der Genehmigung des ăprovisorischen Unterhaltsò Anfang Mªrz des folgenden Jahres) selbst den 

Unterhalt zu bestreiten hatte. Auf welche Art und Weise Franziska Schwarzmann während dieses 

Zeitraums ihr Auskommen sicherte, geht aus den Magistratsakten nicht hervor. Dokumentiert ist 

lediglich, dass Franziska Schwarzmann nach der Flucht darauf beharrte, von ihrem Ehemann wie 

bisher auch das ăgewºhnliche Monathsgeldò in der Hºhe von 30 Gulden W.W. zu erhalten. 

Nachdem Karl Schwarzmann ihr keine finanzielle Unterstützung zukommen lassen wollte, kam es 

zu einem Streit, der zum einen die Einschaltung der Polizeibehörden zur Folge hatte und zum 

anderen in den vom Scheidungsgericht produzierten Akten einen prominenten Platz einnahm: 

Karl Schwarzman gab an, dass er sich geweigert hatte, die Unterhaltszahlungen an seine Frau nach 

ihrem Auszug aus dem Haushalt fortzusetzen. Franziska Schwarzmann habe deshalb bei seinem 

Dienstgeber, ăin der Registratur einen auÇerordentlichen Specktakel gemachtò.519 Weil sich dieser 

Vorfall wiederholte, habe er (oder einer seiner Mitarbeiter ð das geht aus seiner Aussage nicht klar 

hervor) die Polizei gerufen, worauf seine Ehegattin ăzur Polizey Direktion gehohlt und ihr dort 

bedeutetò worden sei, ădaÇ sie solche Auftritte zu unterlassen habeò. Er selbst, so Karl Schwarz-

mann, ăsey durch dieses Benehmen seiner Ehewirthinn von allen Bedinten der Registratur be-

schªmt worden und muÇte sich selbst bey dem Herrn B¿rgermeister hier¿ber rechtfertigenò. Als 

Zeugen dieses Vorfalls könnten jederzeit die Mitarbeiter der Registratur befragt werden. 

Seine Ehefrau berief sich zwar auf dieselben Zeugen, stellte den Streit um die Fortsetzung des 

Lebensunterhalts aber anders dar: Dass sie von ihrem Ehemann den Unterhalt gefordert habe, so 

Franziska Schwarzmann, ăsey ihr nicht zu verdenken, denn sie hªtte sonst nichts zu leben ge-

habtò.520 Entgegen der Erzªhlung ihres Gatten gab sie an, dass es ăfalsch [sei], daÇ sie in der Re-

gistratur ein Spectakel gemacht habeò. Es sei auch nicht sie gewesen, die vor die Polizei zitiert 

wurde. Vielmehr sei ihr Ehemann ăzu Recht gewiesen worden, indem derselbe bey der Polizey 

nicht angegeben hatte, daÇ sie seine Ehegattinn seyò. Da ăsie ªhnliche Spectakel vermeiden woll-

teò, habe sie ihren Ehegatten in der Folge in Ruhe gelassen und von ihm keinen Unterhalt mehr 

gefordert. Wie dargestellt, versuchte Franziska Schwarzmann erst vor dem Scheidungsgericht ihre 

Unterhaltsforderungen rückwirkend für die Monate August 1829 bis Februar 1830 geltend zu ma-

chen. 

Aussichtsreichere Chancen auf eine Unterhaltsleistung für jenen Zeitraum, in dem sie ohne be-

hördliche Genehmigung getrennt von ihrem Mann lebten, hatten jene Ehefrauen, deren Ehemän-

ner die Entfernung ihrer Gattin geduldet hatten. In einem kuriosen Alimentationsstreit zwischen 

Anna und Leonhard Wackenroder, der im Juli 1848 verhandelt wurde, bewilligte das Gericht der 

Ehegattin rückwirkend den Unterhalt, weil der Ehemann gegen das Wegziehen seiner Frau keine 
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Schritte eingeleitet hatte. Als Grund, warum Anna Wackenroder von ihrem Mann im Frühjahr 

1847 weggezogen war, gab sie an, dass ihr Gatte ihr ăzur Bestreitung des grossen Haushalts, wo 

oft 6 Gesellen und 2 Lehrjungen zu ernähren waren, nur einen Gulden Conventionsmünze 

(C.M.)ò hingeworfen habe.521 Wenn sie um Geld bat, habe er nur gemeint, ămache Schulden, oder 

laÇ dir von deiner Mutter Geld gebenò. SchlieÇlich habe Leonhard Wackenroder ihr mitgeteilt, 

dass er nicht mehr für sie und die Kinder sorgen könne und dass sie sich mit den Kindern zu ihrer 

Mutter ăbegeben sollò.522 Er habe sogar gedroht, seine Kinder ăin Kohlendunst [zu] erstickenò, 

wenn er sie ănicht ernªhren kannò.523 Anna Wackenroder betonte, dass sie folglich mit ăseiner 

Zustimmungò seit April 1847 bei ihrer Mutter in Mºdling lebe. Im ersten Jahr ihrer Trennung 

hätte sie von ihrem Mann noch einen geringen Unterhaltsbeitrag erhalten. Seit April 1848 müsse 

allerdings ihre Mutter f¿r ăden Lebensunterhalt nach allen seinen Bestandtheilen, [wie] Ernªhrung, 

Bekleidung, Erziehungs= und Bildungskosten, [é] f¿r die drei Kinderò aufkommen. Aus diesen 

Gründen forderte sie von ihrem Ehemann rückwirkend den Unterhalt. Er, so ihre Forderung, 

sollte ihr von dem Tag, als sie ihn verlassen musste, solange, bis sie wieder zusammenziehen wür-

den, den Lebensunterhalt bezahlen.  

Leonhard Wackenroder hatte eine andere Sichtweise auf die Dinge. ăIn Wahrheitò, so der beklagte 

Ehemann, sei es vielmehr so gewesen, dass seine Gattin sich ăwegen ihrer zahlreichen Schulden 

[und] um ihren Gläubigern zu entgehen, keineswegs aber weil sie sich samt Familie nicht zu ernäh-

ren vermochteò, von ihm entfernt habe. Eine in der Wiener Zeitung von August bis September 

1846 mehrfach abgedruckte Konkurserºffnungen ă¿ber das gesamte bewegliche und in Oester-

reich unter der Enns befindliche unbewegliche Vermögen der Anna Wackenroderò belegt,524 dass 

Leonhard Wackenroder den Vorwurf der Verschuldung nicht erfunden hatte. Seine Darstellung 

war es auch, die die Klägerin in die Defensive brachte und zwang, zu ihrem Verhalten Stellung zu 

nehmen. Anna Wackenroder tat dies auf eine geschickte Art und Weise. Sie gestand zwar ein, 

Schulden gemacht zu haben, rechtfertigte ihr ăFehlverhaltenò aber, indem sie das Schuldenma-

chen kausal und ursächlich mit der finanziellen Vernachlässigung durch ihren Gatten in Zusam-

menhang brachte. 

Die rückwirkenden Unterhaltsforderungen seiner Ehefrau versuchte Leonhard Wackenroder ab-

zuweisen, indem er auf die Pflicht seiner Gattin hinwies, ădem Manne in seinen Wohnsitz zu fol-

genò.525 Zudem betonte er, dass er es ăgar nicht ein[sehe], warum ich meiner Gattin einen abge-

sonderten Lebensunterhalt verabreichen soll, da es ihr frei stehe, mit den Kindern zu mir zu 

                                                
521 Protokoll vom 26. Oktober 1848, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 50, 68/1848. 
522 Aktenauszug vom 17. Dezember 1850, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 50, 68/1848. 
523 Protokoll vom 26. Oktober 1848, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 50, 68/1848. 
524 Konkurseröffnungen gegen Anna Wackenroder: Wiener Zeitung vom 8., 20. August sowie vom 1. September 1846. 
Sªmtliche Zeitungen wurden ¿ber ăANNO: Austrian Newspapers Onlineò (http://anno.onb.ac.at) der Österreichi-
schen Nationalbibliothek recherchiert.  

525 Protokoll vom 26. Oktober 1848, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 50, 68/1848. 
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kommen, und in der gemeinsamen Haushaltung zu lebenò.526 ăSolange keine gerichtliche Schei-

dung von Tisch und Bett erfolgt istò, so Leonhard Wackenroder, habe sie ăkeinen rechtlich be-

gr¿ndeten Anspruch auf einen abgesonderten Unterhaltò.527 Daraus, dass er ihr während ihrer 

Abwesenheit f¿r ein Jahr den Lebensunterhalt zahlte, kºnne ăunmºglich der Frau Gegnerin ein 

Recht auf fortwährenden abgesonderten Wohnort und eine Verpflichtung meinerseits auf fort-

wªhrende Leistung irgendeines bestimten abgesonderten Unterhalts erwachsenò. 

Skurrilerweise vertrat das Gericht zwar dieselbe Meinung wie Leonhard Wackenroder, kam aber 

zu einer anderen Entscheidung: Im Dezember 1850 ð der Alimentationsstreit war inzwischen vom 

Wiener Magistrat über das Bezirksgericht Mariahilf an das Landesgericht übermittelt worden ð 

wurde Leonhard Wackenroder dazu verpflichtet, nachträglich den Unterhalt für seine Ehefrau und 

seine drei Kinder zu zahlen. Das Urteil bestimmte, dass er den Unterhalt von Ende April 1848, 

dem Tag der Aufkündigung der Ehegemeinschaft, an 

 

ăin so lange, als er nicht mit seiner Gattin [é] und den mit ihr erzeugten drey Kin-
dern [é] in gemeinschaftlicher Haushaltung lebt, oder im Wege einer Scheidungs= 
oder sonstigen officiosen Verhandlung etwas anderes bestimmt wirdò,528 

 

zu bezahlen habe. Konkret hatte Leonhard Wackenroder vom 20. April bis 31. Juli 1848 (dem Tag 

der Unterhaltsklage) 42 Gulden C.M. ănebst 4%igen Verzugszinsenò und ð solange das Ehepaar 

nicht zusammenlebte oder eine andere Regelung getroffen wurde ð ătªglich f¿r sie und jedes der 

drei [é] Kinder 15 Kreuzer C.M., mithin f¿r alle vier Personen zusammen tªglich einen Gulden 

C.M., zu bezahlenò. Begr¿ndet wurde die Entscheidung damit, dass Leonhard Wackenroder es 

verabsªumt hatte, das gemeinsame Zusammenleben vor Gericht einzufordern und ădadurch seine 

Zustimmung zu dem abgesonderten Wohnorte [é] erklªrtò habe.529 Die Verantwortung für die 

Trennung, so die Urteilsbegründung, könne nicht Anna Wackenroder angelastet werden. Vielmehr 

sei es, ăwenn es ihm wirklich darum zu thun gewesen wªre, die Gattinn und die Kinder bei sich zu 

habenò, in seiner Verantwortung gelegen, gemªÇ Paragraf 92 des ABGB ihre R¿ckkehr zu fordern 

ăund erforderlichen Falls selbst die H¿lfe des Gerichtes in Anspruch zu nehmenò. F¿r den Richter 

drehte sich der Streit in erster Linie nicht um die ăZulªssigkeit des abgesonderten Wohnortsò, 

sondern um die Frage, ăob [es] dem Ehegatten, bei dem Bestand dieses von ihm gestatteten abge-

sonderten Wohnortes, obliege, den Unterhalt f¿r selbe zu leistenò. Die Frage wurde vom Richter 

bejaht, denn Leonhard Wackenroder hªtte jederzeit ădie nºthigen Schritte einleiten [kºnnen], da-

                                                
526 Aktenauszug vom 17. Dezember 1850, ebd. 
527 Protokoll vom 26. Oktober 1848, ebd. 
528 Urteil vom 17. Dezember 1850, ebd. 
529 Ebd. 
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mit seine Gattinn mit den Kindern wieder zu ihm komme, oder eine gehörige Ehescheidung er-

folgeò. 

Der Fall des Ehepaars Wackenroder ist auch deshalb spannend, weil der Akt die Unstimmigkeit 

innerhalb des Richterkollegiums dokumentiert. Das Aktendossier zählt nämlich zu den seltenen 

Fällen, in denen ein Protokoll der Abstimmung der Räte (vermutlich weil die Abstimmung kon-

trovers verlaufen war) überliefert ist. Der Punkt, an dem die Meinungen der fünf Räte auseinan-

derlief, war jener, auf dem die Alimentationsklage von Anna Wackenroder fußte: die de facto Legi-

timation der eigenmächtigen Trennung des Ehepaars. 

Sowohl der Vorsitzende als auch der Referent protestierten vehement gegen den Zuspruch eines 

Unterhalts an die Klªgerin. Sie appellierten, die Klªgerin mit ihrer Klage abzuweisen, ăweil in ei-

nem solchen ErkenntniÇe die Unterst¿tzung einer eigenmªchtigen Scheidung liegen w¿rdeò.530 

Für sie stand ð egal welches Urteil gefällt würde - das Gerichtsverfahren, ăschnurstracks den Ab-

sichten des Gesetzes, ja den Vorschriften der Moral entgegenò, indem die Klage dem Paragraf 93 

des ABGB (Verbot der ăeigenmªchtigenò Trennung) widerspreche. Im konkreten Fall kºnne die 

Klägerin nämlich keinen Unterhalt, sondern nur das gemeinsame Zusammenleben einklagen. Die 

anderen drei Räte des Richterkollegiums waren zwar ămit dem bisher Gesagten im Allgemeinen 

vollkommen einverstandenò, konnten sich der Meinung ihrer zwei Vorredner aber nicht anschlie-

Çen. F¿r sie, die die Mehrheit bildeten und dadurch den Urteilsspruch bestimmten, war der ăvor-

liegende Prozeß bereits förmlich durchgef¿hrtò und das Gericht nicht ăberufen [é], die Aufhe-

bung des ProzeÇes auszusprechenò. Sprich, es obliege nicht dem Landesgericht als erstinstanzli-

cher Behörde, die Nullität eines Verfahrens zu bestimmen. Ein Verfahren aufzuheben, sei lediglich 

das Recht einer höheren Instanz. 

Aufgrund der Quellenüberlieferung kann der weitere Verlauf des Verfahrens nur teilweise rekon-

struiert werden. Wie kaum anders zu erwarten war, reichte Leonhard Wackenroder im Jänner 1851 

die Appellation gegen das Urteil des Landesgerichts ein. Nicht rekonstruiert werden kann, warum 

ein Entscheid der nächsthöheren Instanz über Jahre ausblieb. Im Juli 1854 waren die Akten immer 

noch nicht an das Oberlandesgericht zur Entscheidung übergeben worden, worauf Leonhard Wa-

ckenroder von der Appellation Abstand nahm und die Rechtskraft des erstinstanzlichen Urteils 

anerkannte. Allerdings bestand sein Anwalt darauf, dass das Urteil des Landesgerichts nicht exeku-

tiert werden könne, da im Urteilsspruch kein Recht der Klägerin auf eine Zwangsvollstreckung 

vorgesehen sei. Anna Wackenroder bat Anfang Oktober 1854 um die ăBeisetzung der Vollstre-

ckungsklauselò, was ihr auch bewilligt wurde. Im Herbst desselben Jahres setzte sie ihr Recht auf 

dem Exekutionsweg durch und ließ das Vermögen ihres Gatten pfänden. Bald darauf starb Leon-

hard Wackenroder. Im November 1854 veranlasste Anna Wackenroder die ăenge Sperreò ¿ber die 
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Verlassenschaft ihres Ehemanns, wodurch die Verlassenschaft des Verstorbenen unter besonderen 

gerichtlichen Schutz gestellt wurde. 

 

Abgesehen davon, dass die Ehefrauen nach ihrer Flucht von ihrem Ehepartner keinen Lebensun-

terhalt erhielten und im Regelfall auch keinen Rechtsanspruch darauf hatten, standen sie in den 

allermeisten Fällen zudem vor dem Problem, ohne Wäsche, Kleidung und Möbelstücke dazuste-

hen. Je nachdem, wie spontan und übereilt die Flucht von statten gegangen war, dürfte es den 

Frauen unterschiedlich schwer gefallen sein, Dinge des alltäglichen Gebrauchs, Schmuck und 

sonstige Wertgegenstände mitzunehmen. Die zum zweiten Mal verehelichte Cecilia Swoboda gab 

etwa auf den Vorwurf ihres Mannes, sie habe sich im April 1816 ăeigenmªchtigò und ohne sein 

ăVorwissenò oder seine ăBewilligungò bzw. ohne Billigung ăeiner hºheren Behºrde [é] entfer-

netò und ăbey dieser Gelegenheitò eine ăMenge Putz, Einrichtung, Kleidungsst¿cke, Wªsche und 

Gerªthschaftenò mitgenommen,531 an, dass sie ăgar nichts mitgenommen [habe], als was sie und 

ihre Kinder am Leibe hattenò.532 Zuflucht und Hilfe beim Polizeikommissar Piringer suchend, 

habe dieser ihren Mann rufen lassen und ihm angeordnet, ăihr dasjenige zu geben, was sie 

brauchtò. 

Inwieweit es den flüchtenden Frauen gelang, Kleidungsstücke und andere Gegenstände aus dem 

Haushalt mitzunehmen, hing auch von der beruflichen Tätigkeit des Ehemanns ab. Franz Mathias 

Swobada war Juwelier und Hausinhaber. Als ăEdelsteinhªndlerò, wie er in den Magistratsakten 

bezeichnet wurde, war er vermutlich ein oder mehrmals im Jahr für wenige Tage nicht in der 

Stadt, da er auf diversen Mªrkten, wie dem ăPester Marktò, den er im Februar 1816 besucht hatte, 

seinen Geschäften nachging. Ansonsten ist davon auszugehen, dass er viel Zeit in Wien in seinem 

Haus in der Wendelstadt Nr. 91, das gleichzeitig als Wohn- und Arbeitsort und vermutlich auch 

als Verkaufsort seiner Waren diente, verbrachte. Für Cecilia Swoboda, die den Haushalt gemein-

sam mit mehreren Dienstmägden führte, stellte dies keine besonders gute Konstellation dar, um 

unbemerkt auszuziehen. 

Eine bessere Ausgangssituation für eine Flucht fanden Ehefrauen aus anderen Milieus wie etwa 

dem Beamtenbürgertum vor. In diesem sozialen Segment war die Trennung von Wohn- und Ar-

beitsstätte weit verbreitet. Die Frauen verbrachten mitunter einen Großteil des Tages ohne ihren 

Gatten (mit oder ohne Dienstpersonal) zu Hause und verdienten eventuell durch Näharbeiten für 

sich bzw. die Familie etwas dazu. Franziska Schwarzmann, die am Dienstort ihres Ehemanns, der 

Registratur des Wiener Magistrats, einen ăSkandalò machte, hatte ð glaubt man der Darstellung 

                                                
531 Protokoll vom 6. Februar 1819, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 9, 5/1816. 
532 Protokoll vom 30. März 1819, ebd.. 



157 

ihres Gatten ð ădie ganze Wohnung ausgerªumetò, sodass er sich ăin ein Gasthaus begeben und 

daselbst ein Zimmer anmiethen muÇteò.533 

 

Für die geflüchteten Ehefrauen bestand die Gefahr, dass ihr Ehegatte einen Gerichtsprozess initi-

ierte, in dem er das gemeinsame Zusammenleben ð im Wortlaut der Magistratsakten die ăZur¿ck-

kehrò, ăCohabitierungò oder die ăVerhaltung zur Beywohnungò ð einforderte. In den untersuch-

ten Magistratsakten strebten etliche Männer eine sogenannte Cohabitierungsklage gegen ihre Ehe-

frau an. Von elf dieser Gerichtsverhandlungen sind Schriftstücke in den Magistratsakten erhalten 

geblieben: Neun der Cohabitierungsaufforderungen wurden vom Magistrat positiv entschieden, 

was bedeutete, dass die Ehefrau zu ihrem Mann zurückkehren musste; in einem Fall handelte es 

sich um ein Kontumazurteil. Von zwei dieser neun Ehepaare wissen wir, dass sie sich später ein-

verständlich von Tisch und Bett trennten. Die restlichen zwei Gerichtsverfahren wurden auf Be-

gehren des klagenden Ehemanns eingestellt. Der Grund für die Verfahrenseinstellung war, dass 

das Ehepaar im einen Fall einverständlich, im anderen durch ein richterliches Urteil von Tisch und 

Bett geschieden wurde. 

Wandte sich ein von seiner Gattin verlassener Ehemann an die Polizeibehörden oder den Wiener 

Magistrat, blieb den Ehefrauen eigentlich keine andere Möglichkeit, als zu ihrem Ehemann zu-

rückzukehren. So entschied der Wiener Magistrat beispielsweise Ende Mai 1832, dass Katharina 

Glatz ăzu ihrem Gatten nach Wien zur¿ckzukehren und mit demselben zu lebenò habe.534 Ihre 

Ehemann, ein Schlossergeselle, mit dem sie seit zwölf Jahren verehelicht war, hatte zwei Monate 

zuvor eine Cohabitierungsaufforderung an das Gericht gestellt. Nahmen sie die eheliche Beiwoh-

nung dennoch nicht auf, so konnten sie von den Polizeibehörden (gewaltsam) zum gemeinsamen 

Zusammenleben angehalten zu werden. Theresia Ziegelmayer flüchtete vor den Vergewaltigungs-

versuchen und Gewaltexzessen ihres zum zweiten Mal verheirateten Ehemanns und suchte Ende 

Juli 1811 bei ihren ăVerwandten H¿lfe und Sicherheitò.535 Die Polizeidirektion trug ihr auf, wieder 

zu ihrem Mann zur¿ckzukehren, dem jede weitere ăMiÇhandlung auf das Strengste untersagtò 

worden wªre. Gleichzeitig habe die Polizei, so Theresia Ziegelmayer, ihr geraten, ăum die Tren-

nung von Tisch und Bette im ordentlichen Rechtswege anzulangenò. Seit ihrer R¿ckkehr in die 

gemeinsame Wohnung sei ihre ătraurige Lage [é] um nichts beÇer, sondern weit schlechter ge-

wordenò. Die ătªglichen MiÇhandlungen und die Geilheitò ihres Gatten hªtte zugenommen, wes-

halb sie im Oktober 1811 schließlich die Scheidungsklage beim Wiener Magistrat eingereicht habe. 

Auch die Tischlerin Anna Alfken wurde auf Anordnung des Magistrats der Stadt Wien von der 

Polizeibezirksdirektion Mariahilf zum Zusammenleben mit ihrem Ehemann angehalten. Laut ihrer 
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Scheidungsklage kehrte sie ein erstes Mal Ende April 1832 ăauf Zureden des gnªdigen Herrn Ma-

gistratsrathes von Sch¿tz und den Versprechungen meines Ehemannes glaubendò in den gemein-

samen Haushalt zurück.536 Bei ihrer Rückkehr habe sie auch ihre mitgenommenen Kleider und ihr 

Bett zur¿ckgebracht. ăNach Verlauf einiger Tageò, so Anna Alfken, habe ihr Mann ăseine alte 

Gewohnheit wieder an[gefangen]ò. Johann Alfken habe sie zwar nicht geschlagen, jedoch habe sie 

seine ăSchimpf- und Scheltnahmenò, die er ăTag und Nachtò gegen sie ausstieÇ, nicht mehr lªnger 

ausgehalten. Sie habe sich Ende Mai 1832 ăin der Stilleò erneut von ihrem Mann entfernt. Dieser 

habe sie ausfindig gemacht und zur Polizeioberdirektion führen lassen, bei welcher er darauf be-

standen habe, dass sie zu ihm gebracht werde. Die Polizeioberdirektion habe es ð wohl weil sich 

Anna Alfken bereits an einen Magistratsrat gewandt hatte ð nicht gewagt, der Forderung Johann 

Alfkens nachzukommen. Stattdessen habe die Polizeibehörde ihren Mann angewiesen, sich an den 

Magistrat zu wenden, da dieser in dieser Angelegenheit ăzu richten habeò. Den Rat habe Johann 

Alfken auch befolgt. Am 4. August 1832 ð einen Tag bevor der Magistrat in der Sache entscheiden 

sollte ð bat Anna Alfken ăunterthªnigst, ihr eine einstweilige Entfernung von ihrem Manne zu 

bewilligenò. Ihre Bitte blieb ungehºrt. Der Magistrat entschied, dass Anna Alfken nicht berechtigt 

sei, ădie eheliche Gemeinschaft aufzuheben und sich von ihrem Gatten zu entfernenò und erlieÇ 

an die Polizeidirektion Mariahilf das ăGesuch mit dem dienstfreundschaftlichen Ansuchen [é] 

wegen Stellung der Anna Alfken in die Wohnung des Gatten Johann Alfken das Nöthige einzulei-

tenò.537 

 

Dass sich manche Ehefrauen, die die Flucht von ihrem Mann ergriffen hatten, mit allen Mitteln 

der Rückkehr zu widersetzen versuchten, zeigt der Fall des Ehepaars Brenner. Johann Michael 

Brenner erwirkte 1790 die gleiche Anordnung wie Johann Alfken. Auch seiner Ehefrau Theresia 

Brenner wurde das Zusammenwohnen bei sonstiger Anwendung von Polizeigewalt angeordnet. 

Nichtsdestotrotz, so Johann Michael Berger, sei seine Frau nicht zu ihm zurückgekommen. Viel-

mehr habe sie ăeinen neuen Beweis ihrer BoÇheit dadurch abgelegt, daÇ sie die ihr zugestellte 

Verordnung zerrissen und solche dem Gerichtsdiener vorgeworfen hatò.538 Der Magistrat ordnete 

daraufhin dem Gerichtsdiener Ende April 1790 an, ădaÇ derselbe im nºthigen Falle mit Zuzie-

hung der Wache die Theresia Brennerin zum Bittsteller stellen solleò.539 Drei Wochen später er-

stattete der Gerichtsdiener dem Wiener Magistrat Bericht. Er habe die ăanbefohlene Stellungò der 

Theresia Brenner ăzu ihrem Ehewirt [é] mittelst Zuziehung der Polizeiwache, weilen sie sich 

obiger Verordnung zu unterziehen widersezte, [é] behºrig in Erf¿llung gebrachtò.540 

                                                
536 Klage von Anna Alfken vom 5. August 1832, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 25, 22/1832. 
537 Note an die Polizeibezirksdirektion Mariahilf vom 5. Juli 1832, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 7, 31/1814. 
538 Klage von Johann Michael Brenner vom 22. April 1790, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 1, 6/1790. 
539 Bescheid vom 24. April 1790, ebd. 
540 Relation des Gerichtsdieners vom 18. Mai 1790, ebd. 
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Ähnlich wie die weltlichen Obrigkeiten reagierten auch die Pfarrer als Vertreter der geistlichen 

Obrigkeit streng und strikt auf ăeigenmªchtige Trennungenò. Ferdinand F¿Ç, Pfarrer auf der 

Landstraße, verweigerte zum Beispiel 1815 Theresia Teufel die Ausstellung eines Pfarrzeugnisses, 

da sie getrennt von ihrem Mann lebte. Wegen der Gewalttaten ihres Gatten war sie zu ihrer Toch-

ter aus erster Ehe gefl¿chtet. Wie Theresia Teufel in ihrer Bitte um einen ăabgesonderten Wohn-

ortò, der ihr im Mªrz 1815 nach Einwilligung ihres Gatten bewilligt wurde, formulierte, hätte sie 

ăschon lªngst die Klage wegen Trennung von Tisch und Beth ¿berreicht [é], wenn mir der Herr 

Pfarrer auf der Landstrasse das gesetzliche Zeugniß aus dem Grunde nicht verweigert hätte, daß 

ich vorerst zu meinem Ehegatten zur¿kkehren m¿sseò.541 

Der einzige rechtlich tolerierte und gangbare Weg, für die Dauer des Scheidungsverfahrens nicht 

zum Zusammenleben verpflichtet zu sein, war ð wie schon erwähnt ð die Bewilligung eines ăabge-

sonderte Wohnortsò (im Zuge eines Scheidungsverfahrens). Wie die untersuchten Akten zeigen, 

lebten mehr als ein Drittel (37,5 Prozent) der im Wiener Stadt- und Landesarchiv erhobenen Ehe-

paare dennoch bereits vor oder während des Scheidungsprozesses getrennt voneinander. 

 

Durch ihr ăDavonlaufenò bzw. ihre Flucht spielten die Ehefrauen den Ehemännern im Fall eines 

Scheidungsprozesses einen Trumpf in die Hand. Die Ehemªnner konnten das ăbºswillige Verlas-

senò als einen gesetzlichen Scheidungsgrund anf¿hren, was zur Folge haben konnte, dass die Ehe 

aus Verschulden der Ehefrau von Tisch und Bett geschieden wurde und diese ihren Anspruch auf 

eine Unterhaltsleistung verlor. Im schlimmsten Fall wurde der Scheidungsklage nicht stattgegeben.  

Zahlreiche der von ihren Ehegattinnen mit einem Scheidungsprozess konfrontierten Ehemänner 

wurden nicht müde, anzuführen, dass sie von ihren Frauen ohne Grund und ohne Vorankündi-

gung verlassen worden wären. Der zum zweiten Mal verehelichte Adam Kunzel verfolgte mit sei-

nem Anwalt Anton Edler von Bauernfeld vor Gericht beispielsweise diese Strategie und war damit 

erfolgreich. Der zuständige Richter begründete das Urteil wie folgt: Dem Scheidungsgesuch könne 

nicht statt gegeben werden, da Elisabeth Kunzel zum einen die Misshandlungen durch ihren Gat-

ten nicht bewiesen habe. Zum anderen sei Elisabeth Kunzel ăvon ihrem Manne eigenmªchtig 

entwichen und [é] ungeachtet aller Vorstellungen, zu selbem zur¿ckzukehrenò,542 nicht in die 

gemeinsame Wohnung gezogen. 

 

Perspektivenwechsel: Ehemänner, die ihre Frauen verlassen 

Im Unterschied zu den Ehefrauen befanden sich diejenigen Männer, die ihre Ehefrauen verlassen 

hatten, in einer anderen Position. Zwar bestand die Pflicht, in ăunzertrennlicher Gemeinschaft zu 

                                                
541 Klage von Theresia Teufel vom 21. Februar 1815, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 8, 5/1815. 
542 Urteil (undat., vermutl. Februar 1788), WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 1, 25/1788. 
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lebenò, und das Verbot, ădie eheliche Verbindung [é] eigenmªchtig aufzuhebenò, f¿r beide Ehe-

leute. Die Ehemänner konnten sich aber vor Gericht (und wohl auch vor den Polizeibehörden) 

auf die im ABGB festgeschriebene Wohnortfolgepflicht berufen, wonach die Ehegattin verpflich-

tet war, ădem Mann in seinen Wohnsitz zu folgenò. Hatten sie ihre Ehefrau verlassen und sahen 

sich in der Folge mit einem von ihrer Ehepartnerin angestrengten Scheidungsprozess oder einer 

Cohabitierungsaufforderung konfrontiert, konnten sie sich ð wie dies beispielsweise Leopold 

Wogritsch tat ð darauf hinausreden, dass sie ihrer Ehegattin nichts in den Weg gelegt hatten, das 

diese daran gehindert hätte, ihnen in ihren (neuen) Wohnort nachzufolgen. Der Fall Wogritsch 

veranschaulicht zudem, dass Ehemänner, die einen (guten) Grund, weshalb sie die eheliche Ge-

meinschaft verlassen hatten, vorbrachten, damit rechnen konnten, dass der Richter ihre ăAbson-

derungò tolerierte. 

Theresia Wogritsch hatte Ende März 1849 eine Klage gegen ihren Ehemann Leopold Wogritsch, 

einen Musikmeister, beim magistratischen Zivilgericht der Stadt Wien eingebracht. Darin forderte 

sie die ăZur¿cktrettung des Herrn Gegners in die eheliche Gemeinschaftò sowie die Zahlung eines 

Unterhaltsbeitrags. Sie warf ihrem Mann vor, dass er sie im Juli 1848 verlassen hatte und aus der 

gemeinsamen Wohnung ăAm Thury Nr. 88ò weggezogen sei. Er habe die eheliche Gemeinschaft 

ohne ersichtlichen Grund ăpflichtwidrig aufgehobenò und eine ăseparirte Wohnungò genom-

men.543 Sie habe immer wieder versucht, ihn ădurch Bitten zur R¿ckkehr zu bringenò. Als Hand-

arbeiterin reiche ihr Einkommen ănicht einmal zur Deckung der nothwendigsten Bed¿rfnisseò, 

weswegen sie ădringend eines Alimentationsbeitrages bed¿rfeò. Theresia Wogritsch gab an, dass 

ihr Mann ¿ber gen¿gend finanzielle Mittel verf¿ge, den ăanstªndigen Unterhaltò f¿r sie und ihn 

selbst zu bestreiten. Solange ihr Ehemann nicht mit ihr lebe, forderte sie einen Unterhalt von mo-

natlich 10 Gulden C.M. 

In der Verteidigung von Leopold Wogritsch griff sein ăRechtsfreundò, Dr. Kleveta, die Vorw¿rfe 

einzeln auf, widersprach den Beschuldigungen der Ehegattin Punkt für Punkt und brachte seine 

ăRechts= und faktischen Einwendungenò dagegen an. ăZuvorderstò, so der Anwalt, der die 

Tagsatzung mit seinem Gegenüber, dem Advokaten der Klägerin, in Abwesenheit der Streitpartei-

en bestritt, müsse er bemerken, ădaÇ die gegnerische Klage voreilig und muthwillig angebracht 

seiò. Er berief sich auf Paragraf 92 des ABGB (Wohnortfolgepflicht) und meinte, dass, auch wenn 

Leopold Wogritsch aus der gemeinsamen Wohnung gegen den Willen seiner Frau ausgezogen sei, 

es die Pflicht von Theresia Wogritsch gewesen wäre, ihrem Ehemann hinterher zu ziehen. Nicht 

die Ehefrau, sondern der Ehemann habe den Wohnort zu wählen, so der Anwalt. Zudem sei der 

Ehegattin ăder Eintrittò in die neu bezogene Wohnung des Ehegatten ăimmer offen[gestanden]ò. 

ăVon einem Verlassenò der Ehepartnerin kºnne ăsomit keine Rede seinò. Ebenfalls auf keinem 

                                                
543 Die Vorwürfe von Theresia Wogritsch lassen sich nur über die Einrede ihres Ehemanns rekonstruieren: Protokoll 

vom 29. Oktober 1849, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 51, 6/1849. 
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rechtlichen Fundament würden die Unterhaltsforderungen der Klägerin fußen. Leopold Wogritsch 

könne nur im Zuge einer Scheidung von Tisch und Bett zur Zahlung eines Unterhalts angehalten 

werden. Abgesehen davon m¿sse sich sein Mandant ăvom Privatunterrichte sehr karg ernªhrenò. 

Theresia Wogritsch betreibe ăhingegen ein eintrªgliches Marchand des Modes=Geschªftò. Sie 

habe ihren Ehemann aus der gemeinsamen Wohnung ăfºrmlich hinausgetriebenò und scheint 

ăseit lªngerer Zeit an einer Geisteszerr¿ttung zu leiden, weil sich sonst ihr Benehmenò gegen¿ber 

ihren Mitmenschen ănicht erklªren lieÇeò. Einmal habe sie Leopold Wogritsch und die anderen 

Gªste ăohne alle Veranlassungò in einem Gasthaus in Wªhring ămit den niedrigsten Schimpfwor-

tenò wie ăSpitzbuben, Woll¿stling, Weiberschªnder etc.ò beleidigt. Ein zweites Mal habe sie ihn 

ăim Gasthause zum schwarzen Adler am Alsergrundò auf dieselbe Art und Weise beschimpft. Auf 

der StraÇe mache sie ihrem Ehemann ăoft Spektakelò, indem sie ihn ătobend und schreiend lªste-

reò und ămit Steinenò nach ihm werfe. Dort, wo sein Mandant eine Musiklektion geben sollte, sei 

Theresia Wogritsch hingegangen und habe seinen ăNamen als W¿stling und Weiberverf¿hrerò 

verunglimpft, worauf er ăallen Verdienst verlohrò. Theresia Wogritsch, so Dr. Kleveta, habe ihren 

Ehemann ăauch zum wiederholten Male eigenmªchtig verlassenò. Hintereinander habe sie Woh-

nungen in vier verschiedenen Häusern ohne das Vorwissen und den Willen seines Mandanten 

bezogen. Den Vorwurf, dass Leopold Wogritsch aus der gemeinsamen Wohnung ăAm Thury Nr. 

88ò ausgezogen sei, konterte der Anwalt folgendermaÇen: Wªhrend der Abwesenheit seines Man-

danten im Juli 1848 habe Theresia Wogritsch alle seine ăSachen aus dem Quartiere in den Hof 

hinausgeworfenò und ihren Ehemann ăgar nicht in die Wohnung hinein[gelassen]ò. Sie habe ihn 

fortgejagt, sodass Leopold Wogritsch ăganz obdachlosò gewesen sei und eine Wohnung in der 

Rossau nehmen musste. Zum Abschluss seiner Einrede bat Dr. Kleveta ădie Frau Gegnerin mit 

ihrem Klagebegehren der Gªnze nach abzuweisenò. 

Dr. Kauziani, der Anwalt von Theresia Wogritsch, nahm in der Replik detailliert Stellung zu den 

Vorw¿rfen des gegnerischen ăRechtsfreundsò. Er widersprach, dass die ăKlage falsche Angaben 

enthalte, daÇ dieselbe muthwillig, voreilig und unbegr¿dnet seyò und protestierte gegen die Aussa-

ge Dr. Klevetas, dass seiner Mandantin ăder Eintritt in die gegentheilige Wohnung immer offenò 

stehen würde. Leopold Wogritsch habe den Zutritt seiner Gattin in seine Wohnung nicht nur 

verweigert und untersagt, sondern ihr sogar gedroht, sie ăhinauszuwerfenò, wenn sie sich ăbey ihm 

sehen lieÇeò. Theresia Wogritsch hªtte ihren Mann ăauf das flehentlichsteò gebeten, sie ămit ihm 

ziehen zu laÇenò. Die f¿r einen etwaigen Unterhalt relevanten Angaben ¿ber die Einkommenssi-

tuation der beiden Streitparteien wurden von Dr. Kauziani genauso zurückgewiesen wie die Anga-

be, dass seine Mandantin Leopold Wogritsch aus der Wohnung geworfen habe. Unwahr, so der 

Anwalt weiter, sei die Beschreibung der Charaktereigenschaften von Frau Wogritsch. Sie leide 

weder an einer ăGeisteszerr¿ttungò noch habe sie ihren Gatten oder andere Menschen be-

schimpft. Dass seine Mandantin ihren Ehemann ăohne VorwiÇen und gegen den Willen des 
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Herrn Gegnersò verlassen habe, stellte Dr. Kauziani in Abrede. Die zuvor in der Einrede ange-

führten Zeugen (13 Männer und eine Frau, bei denen es sich zum einen um den Wirt und den 

Kellner des Gasthauses in Währing, die Wirtin ăzum schwarzen Adler am Alsergrundò, den Lich-

tentaler Gemeindewächter sowie den Lichtentaler Gemeinderichter und zum anderen um neun 

Mªnner, die alle in der unmittelbareren Umgebung zur gemeinsamen Wohnung ăAm Thury Nr. 

88ò wohnten) handelte, erklªrte der Anwalt ăf¿r verwerflichò. 

Das Unterstreichen der Wohnortfolgepflicht, der Theresia Wogritsch laut Dr. Kleveta nicht nach-

gekommen sei, konterte Dr. Kauziani mit dem im Paragraf 93 des ABGB festgeschriebenen Ver-

bot, die Ehegemeinschaft aufzuheben. Es sei, so der Anwalt, ăden Ehegatten in keinem Falle ges-

tattet, die eheliche Verbindung sogar nicht einmahl dann, wenn sie darüber unter sich einig wären, 

ohne richterliches ErkenntniÇ aufzuhebenò. Die Darstellung des gegnerischen Advokaten, dass er 

die Ehegemeinschaft aus dem Verschulden seiner Ehefrau aufgelöst habe, sei deshalb irrelevant. 

ăSolange demnach eine gerichtliche Scheidungsbewilligung nicht vorliegtò, f¿hrte Dr. Kauziani 

sein Argument zu Ende, ăhat Herr Gegner die Verbindlichkeit auf sich, in der ehelichen Gemein-

schaft zu verbleiben und r¿cksichtlich im gegenwªrtigen Falle in dieselbe zur¿ckzukehrenò. Der 

Advokat versuchte in seiner Replik auf geschickte Art und Weise, eine Differenz zwischen der 

Rückkehr des Ehemanns in die Wohnung auf der einen und in die eheliche Gemeinschaft auf der 

anderen Seite zu ziehen. So habe seine Mandantin zu keiner Zeit gefordert, dass Leopold 

Wogritsch in ihre ăWohnung, sondern, daÇ er in die eheliche Gemeinschaft [é], welche er 

rechtswidrig aufgehoben hat, zur¿ckkehreò.  

An der Unterhaltsforderung hielt Dr. Kauziani fest und argumentierte, dass es ansonsten ăf¿r 

einen böswilligen Ehegatten, wie Herr Gegner ist, nichts leichter [wäre], als durch eigenmächtiges 

Aufheben der ehelichen Gemeinschaft sich von seiner Unterhaltspflicht gegen seine Gattin zu 

befreyenò. Ob seine Mandantin ¿ber ein Vermºgen verf¿ge oder von ihrem ăMarchande des Mo-

des=Geschªftò lebe kºnne, trage nichts zur Sache bei, ăda der Mann ohne R¿cksicht auf ein Ver-

mögen der Frau verbunden ist, ihr den anständigen Unterhalt nach seinem Vermögen zu verabrei-

chenò. Der ăRechtsfreundò der Ehefrau schªtze ădem Vernehmen nachò das Einkommen von 

Leopold Wogritsch auf 50 Gulden C.M. im Monat und meinte, dass es ăihm daher in keiner Be-

ziehung schwer fallenò kºnne, seiner Ehegattin, die ănur eine arme Haubenputzerinò sei, den ge-

forderten Betrag zu zahlen. 

In seiner Duplik betonte der ăRechtsfreundò von Leopold Wogritsch noch einmal, dass nicht er, 

sondern seine Frau ădie eheliche Gemeinschaft eigenmªchtig aufgehoben habeò und nicht er, 

ăsondern die Frau Gegnerin [é] schuldig [ist], in die eheliche Gemeinschaft zur¿ckzukehrenò. 

Die von der Gegenpartei getroffene Differenz zwischen ăgemeinschaftlicher Wonung und der 

ehelichen Gemeinschaftò bezeichnete der Advokat als ăeine reine Spitzfindigkeitò. In seinen Au-

gen sei eine ăeheliche Gemeinschaft ohne gemeinschaftliche Wonung [é] nicht denkbarò. Den 
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Anschuldigungen, dass sein Mandant seine Frau nicht in seine Wohnung aufnehmen wollte und 

ihr drohte, sie hinauszuwerfen, wenn sie sich bei ihm blicken lassen würde, widersprach der An-

walt. Er verneinte auch, dass Theresia Wogritsch ihn wegen des Zusammenlebens angefleht hatte. 

In Bezug auf die Unterhaltsforderung wiederholte Dr. Kleveta, dass der Mann laut dem Gesetz 

verpflichtet sei, ăseine in der gemeinschaftlichen Haushaltung lebende Gattinò zu unterhalten, 

ănicht aber eine solche Gattin, die aus Halsstºrigkeit und Trotz in die gemeinschaftliche Haus-

hahltung nicht folgen willò. Geradezu zynisch hielt er den Bemerkungen Dr. Kauzianis entgegen, 

dass ădas Loos eines Mannes [é] wirklich nicht beneidenswerth [wªre], wenn er, sooft es der 

Gattin einfªllt, von ihm fortzugehen, ohne weiters derselben Alimente zalen m¿Çteò. ăGanz 

falschò, so Dr. Kleveta weiter, sei auch die Behauptung, ădaÇ die Vermºgensverhªltnisse der Gat-

tin auf die Pflicht, ihr den anstªndigen Unterhalt zu verschaffen, ohne EinfluÇ seienò. Nach dem 

Gesetz kºnne nªmlich ăauch die Gattin verpflichtet werden [é], dem Manne die Alimente zu 

gebenò. Dass sein Mandant monatlich 50 Gulden C.M. verdiene, sei ăaus der Luftò gegriffen. Zum 

Abschluss der Duplik ersuchte der ăRechtsfreundò erneut, Theresia Wogritsch ămit ihrer Klage 

abzuweisenò. 

Ende November 1849 schöpfte der Richter ein Beweisurteil im Verfahren Theresia Wogritsch 

gegen ihren Ehegatten Leopold Wogritsch. In der Urteilsbegr¿ndung erklªrte er, dass die ăRechte 

und Verbindlichkeiten [der Eheleute] wechselseitige sindò. Auf der einen Seite bestehe die Unter-

haltspflicht des Ehemanns, auf der anderen die Pflicht der Frau, ădem Manne in seinen Wohnsitz 

zu folgen und ihm in der Haushaltung und Erwerbung nach Krªften beizustehenò.544 Theresia 

Wogritsch habe trotz des Auseinanderlebens das Recht, den Unterhalt von ihrem Ehemann zu 

fordern. Dieses Recht stehe ihr aber nur dann zu, wenn er ăsie ohne allen Grund verlassen, die 

eheliche Gemeinschaft mit ihr aufgehoben und sie auf ihr Ersuchen nicht wieder in seine Woh-

nung aufgenommen hatò. Um ihre Vorw¿rfe zu beweisen, so der Richter, habe die Klªgerin ihrer 

Gegenpartei den Haupteid aufgetragen. Leopold Wogritsch behaupte dagegen, ădaÇ nicht er, son-

dern die Klªgerin die Ursache seiner Absonderung warò. F¿r den Richter standen insbesondere 

die Beschimpfungen an öffentlichen Orten sowie das Aussperren und Fortjagen des Ehemanns im 

Mittelpunkt. ăDiese Umstªndeò habe Leopold Wogritsch durch die von ihm benannten Zeugen 

ăzu erweisenò; ein Indiz, dass der Richter der Argumentation und den Beweismitteln der beklagten 

Partei mehr abgewinnen konnte.  

Leopold Wogritsch trat den Zeugenbeweis an. Im Februar 1850 wurden drei Zeugen vernommen. 

Während der 50-jährige Handelsmann und ehemalige Grundrichter in Lichtental, Alois Steinböck, 

sowie der aktuelle Grundrichter in Lichtental, Johann Weiß, lediglich angeben konnten, dass The-

resia Wogritsch öfters weggegangen bzw. einmal von ihrem Gatten weggezogen sei, belastete der 

                                                
544 Urteil vom 30. November 1849, ebd. 
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36-jährige Währinger Gasthausinhaber, Sebastian Köpf, die Klägerin massiv. Er bestätigte, dass 

ădieselbe in mein Gasthaus kam und mit ihrem Ehegatten einen skandalºsen Streit anfingò.545 Es 

sei ein regnerischer Herbsttag im Jahr 1847 oder 1848 gewesen. Er sei ăin der Schankò gestanden, 

ăals Theresia Wogritsch in das Zimmer plena furia herein- und auf ihren Ehegatten zustürzte und 

dabei ausrief: du verfluchter Saukerl, unter solchen Haderlumpen oder Bagage hªllst du dich auf!ò. 

Im Garten habe sie den Wirten ăeinen Spitzbuben, Wolll¿stling, Weiberschªnder usw.ò ge-

schimpft. Auf dieselbe Art und Weise habe sie ihren Ehemann und ădie anwesenden ehren-

werthen Gªsteò beschimpft. 

Zur Einvernahme weiterer Zeugen bzw. Zeuginnen kam es nicht. Der Kellner des Gasthauses 

hatte seinen Arbeitsplatz von Währing nach Simmering gewechselt und konnte von den Behörden 

nicht ausfindig gemacht werden. Warum die anderen Zeugen nicht vernommen wurden, geht aus 

den Akten nicht hervor. Vermutlich schlugen Theresia Wogritsch und ihr neuer Anwalt Dr. Müller 

eine andere Strategie ein. Ihr vorheriger Rechtsbeistand Dr. Kauziani hatte im ăk. k. Justizministe-

riumò546 eine Stelle angetreten und im Mai 1850 seine ăAdvokatursbefugniÇ zur¿ckgelegtò.547 Im 

Februar des Folgejahrs stand Theresia Wogritsch von ihrer Klage ab. Die beiden Streitparteien 

erklªrten, ădaÇ sie von Tisch und Bett geschieden leben wollen und in Ansehung ihrer zeitlichen 

Güter vollkommen ausgeglichen sindò.548 Dass die Ehefrau auf einen Unterhalt seitens ihres Gat-

ten verzichtete, mag eine nicht unwesentliche Voraussetzung für die Einigung auf eine einver-

ständliche Scheidung gewesen sein. 

 

Der Fall Wogritsch zeigt zum einen, dass der Richter das Hauptaugenmerk seiner Entscheidung 

auf die Frage lenkte, ob Leopold Wogritsch für das Verlassen seiner Ehefrau einen Grund hatte. 

Nicht das Verbot, ădie eheliche Verbindung [é] eigenmªchtig aufzuhebenò, stand im Mittel-

punkt, wie das der Fall war, wenn sich Ehefrauen mit einer Cohabitierungsaufforderung konfron-

tiert sahen, sondern das Verhalten, der Charakter und das Benehmen der Ehefrau, das gegebenen-

falls eine ăAbsonderungò des Ehegatten rechtfertigten konnte. Der Gerichtsprozess zwischen 

Theresia Wogritsch und ihrem Ehemann verdeutlicht zum anderen, dass Ehemänner, die ihre 

Ehepartnerin verlassen hatten, zwar genauso wie Frauen im umgekehrten Fall mit einer Schei-

dungsklage oder einer Cohabitierungsaufforderung rechnen mussten, aber in der gerichtlichen 

Auseinandersetzung über bessere Karten verfügten. Im Gegensatz zu Ehefrauen, die ihren Gatten 

verlassen hatten, konnten sie auf ihrem Recht, den Wohnort zu bestimmen, beharren. Die Ehe-

männer hatten zudem ð solange sie ihr Entfernen aus dem ehelichen Haushalt ausreichend be-

                                                
545 Zeugenverhör mit Sebastian Köpf vom 28. Februar 1850, ebd. 
546 Dr. Eduard Kauziani wurde im Mªrz 1850 gemeinsam mit einem weiteren Juristen zum ăKonzipisten des k. k. 

Justizministeriums ernanntò. Vgl. Die Presse vom 10. Mªrz 1850, 3. 
547 Auszug für den Prozessreferenten vom 18. Mai 1850, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 51, 6/1849. 
548 Referat vom 11. Februar 1851, ebd. 
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gründeten ð keine finanziellen Nachteile zu befürchten, weil sie bei Vor- und Beweisen eines (gu-

ten) Grunds für das Verlassen ihrer Ehegattin von der Unterhaltspflicht (und der Pflicht des Zu-

sammenlebens) entbunden wurden. Abgesehen davon drohten ihnen während ihrer Abwesenheit 

weder die Gewalt ihrer Ehefrauen noch Zwangsmaßnahmen der Polizeibehörden ð zumindest 

finden sich keine Hinweise darauf in den Magistratsakten. Die zu erwartenden persönlichen und 

finanziellen Konsequenzen ihres Handelns hielten sich demnach für jene Ehemänner, die das 

ăBoshafteò ihres Verlassens argumentativ zur¿ckweisen und die Schuld der ăeigenmªchtigenò 

Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft ihrer Ehegattin zuschieben konnten, in Grenzen. 

Anders verhielt es sich, wenn das Gericht ð selten, aber doch ð das Verschulden für die Aufhe-

bung der Ehegemeinschaft dem Ehemann anlastete. Als der Webergeselle Peter Sperrat etwa im 

von seiner Ehefrau Ende Dezember 1814 in Gang gesetzten Scheidungsprozess gestand, dass er 

seine Frau geschlagen hatte und sie ăohne ihrem Wissen und Willen im May 1813 verlassen und 

ihr mehrere Sachen mit hinweggenommen habeò und ăbey seiner heimlichen Entfernung [é] 

Schulden hinterlieÇò, die seine Frau bezahlte,549 entschied der Richter im Sinne der Klage und 

gestattete die Scheidung von Tisch und Bett. Auch Theresia Sturm gelang es, ihre Forderung vor 

dem Wiener Magistrat durchzusetzen. Sie hatte Ende August 1849 eine Klage auf einen monatli-

chen Unterhalt von zwölf Gulden C.M. gegen ihren Ehemann, einem Maschinenschlosser in der 

k. k. Gewehrfabrik, eingereicht. Während der Gerichtsverhandlung gelang es ihr, das Gericht zu 

¿berzeugen, dass sie von ihrem Mann nach vierjªhriger Ehe am 1. Mai 1848 ăboshafter Weise 

verlassenò worden war.550 Das Urteil sprach ihr den geforderten Unterhaltsbeitrag ăso lange, als 

der Geklagte die Aufnahme der Klªgerin in den gemeinschaftlichen Haushalt verweigertò, zu.551 

Anton Sturm hatte den Beitrag sogar rückwirkend und zwar von 1. Mai 1849 an zu bezahlen. 

Das Urteil bildete in Hinblick auf das zeitgenössische Eherecht eine äußerst liberale Entscheidung, 

die auch bei der Abstimmung unter den Räten des magistratischen Zivilgerichts für Kontroversen 

gesorgt hatte. So plädierte ein Rat für die Abweisung der Klage und machte darauf aufmerksam, 

dass die Klªgerin ănach dem Gesetz [é] nur das Recht [habe], auf die R¿ckkehr des Gattenò zu 

klagen. Die Ehefrau sei ănur unter der Voraussetzungò, dass einer solchen Klage ăstattgegeben 

werdeò, berechtigt, einen Unterhalt zu fordern. Die Mehrheit der Rªte stimmte allerdings dafür, 

Theresia Sturm den geforderten Unterhalt in der Höhe von zwölf Gulden C.M. zu bewilligen. In 

der Urteilsbegr¿ndung wurde festgehalten, dass ăder Ä 91 des B¿rgerlichen Gesetzbuches [é] den 

Mann [verbinde], seiner Ehegattin nach seinem Vermögen den anständigen Unterhalt zu verschaf-

fenò.552 ăDiese Pflicht des Mannesò, so die Beweggr¿nde, 

                                                
549 Urteil vom 7. März 1815, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 8, 9/1815.  
550 Aktenauszug (undat.), WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 51, 21/1849. 
551 Urteil vom 29. Oktober 1849, ebd. 
552 Ebd. 
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ăbesteht zwar nur unter der Voraussetzung des gemeinschaftlichen Haushaltes, allein, 
wenn der Mann es selbst ist, welcher die Gemeinschaft stört, so muß er es sich nur 
selbst zuschreiben, wenn ihm die Vortheile der Gemeinschaft nicht zukommenò. 

 

Da Anton Sturm gestanden hatte, seine Frau ăeigenmªchtig verlassenò zu haben, m¿sse er ihr den 

Unterhalt bezahlen. Den Unterhaltsbeitrag habe der Ehemann solange zu bezahlen, solange er 

ădie Aufnahmeò seiner Frau ăin den gemeinschaftlichen Haushalt verweigertò. Ab dem Zeitpunkt, 

an dem er wieder mit ihr gemeinsam lebe, habe er Theresia Sturm den Unterhalt ăin naturaò zu 

geben. 

In ihrer Klage hatte Theresia Sturm angegeben, dass ihr Mann ăsich eine abgesonderte Wohnung 

genommenò hatte und ihr ămit Ausnahme von 3 Gulden C.M.ò, die er ihr am Tag seiner Entfer-

nung ădurch das Hausmeister=Mªdchen schickteò, keinen Kreuzer ăzum Lebensunterhaltò gege-

ben hätte. Seit damals seien alle von ihr ăunternommenen Vermittlungs- und Vereinigungsversu-

che [é] an dem Eigensinn des Geklagtenò gescheitert. Da sie nachwievor auf eine ăg¿tliche Ver-

einigungò hoffe, mache sie nur ihr ăRecht auf den anstªndigen Unterhalt geltendò. Sie sei die 

Tochter eines f¿rstlich esterhazyschen Oberfºrsters, der ăzwar vermºgenslos gestorbenò sei, ihr 

aber ăeine so gute Erziehung gegebenò habe, ădaÇ sie als Stubenmªdchen in guten Hªusern die-

nen konnte, sich 400 Gulden C.M. erwarb und dieselben dem Geklagten bei ihrer Verehelichung 

zubringen konnteò. Ihr Ehemann verdiene als Maschinenschlosser ămonatlich 30 Gulden C.M.ò 

und mehr, weshalb sie von ihm einen Unterhalt von zwölf Gulden C.M. pro Monat fordere. 

Anton Sturm widersprach, dass er von seiner Frau 400 Gulden C.M. bekommen hätte, und ver-

suchte seine Ehegattin als verschwenderisch und ăunwirthschaftlichò darzustellen.553 Seiner Aus-

sage nach habe er bei der Verehelichung 33 Gulden C.M. an Schulden übernommen und seiner 

Ehefrau einen Brotladen überlassen, den er jedoch bald wieder ăaufgegebenò habe, weil seine Frau 

damit Verluste geschrieben habe. Es sei sogar soweit gekommen, dass er seiner bei ihnen lebenden 

Schwiegermutter, die spªter mit ihm aus der ehelichen Wohnung fortgezogen sei, ădas zur Haus-

haltung nöthige Geldò gegeben habe. Seine Entscheidung habe aber zu ăZwistigkeiten zwischen 

Mutter und Tochterò gef¿hrt, worauf seine Schwiegermutter erklªrte, ădie Haushaltung ferner 

nicht besorgen zu kºnnenò. Da f¿r ihn ăzu Hause nicht gekocht wurdeò, sei er ăgenºthiget [gewe-

sen], in das Gasthaus EÇen zu gehenò. Auf den Rat von ăBekanntenò habe er sich schlieÇlich ent-

schlossen, seine Gattin wieder bei sich ăaufzunehmenò, ihr allerdings erklªrt, dass er sie im Fall 

ăeines einzigen Beweises ihrer Unwirthschaftlichkeitò verlassen werde. Kurze Zeit später habe er 

bemerkt, dass Theresia Sturm verschiedene Gegenstände und Kleidungsstücke versetzte, weshalb 

sie am 1. Mai 1849 verließ. In Ansehung des geforderten Unterhalts vertrat Anton Sturm die Auf-

fassung, zur Zahlung nicht ăverpflichtet zu seynò, da seine Frau ihn ădurch ihre oben erwiesene 

                                                
553 Protokoll vom 22. Oktober 1849, ebd. 
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Unwirthschaftlichkeitò um sein ăganzes Einkommenò gebracht habe. Die Angaben seiner Frau zu 

seinem Einkommen bestätigte der Ehemann. Dennoch könne er ihr keinen Unterhalt geben, da er 

ăselbst krªnklichò sei und zur ăbeÇeren Pflegeò seiner Gesundheit ăgrºÇere Auslagen machen 

m¿Çeò. Im ¦brigen habe er die Krankheit von seiner Frau bekommen, die am ăweiÇen FluÇ lei-

detò. Er gab an, seine Frau ănicht zu sich nehmenò zu kºnnen und bat Theresia Sturm mit ihrer 

Klage abzuweisen. Argumente, die ihm, wie das Urteil veranschaulicht, keine Vorteile verschaff-

ten. 

 

Vor die Tür setzen 

Mit der Frage, wen die Schuld traf, dass ein Ehepaar nicht mehr zusammenlebte, musste sich das 

Scheidungsgericht immer wieder beschäftigen. Zahlreiche Ehefrauen erhoben etwa den Vorwurf, 

von ihrem Mann vor die Tür gesetzt worden zu sein. Theresia Schoderböck beklagte sich in ihrer 

im November 1808 eingereichten Scheidungsklage, dass sie von ihrem Mann, einem Tischlermeis-

ter, während ihrer 23-jªhrigen Ehe immer wieder misshandelt und nun auch ăvom HauÇe gleich-

sam verstoÇenò worden sei.554 Ihr sei der ăZutritt zu ihm und in das Haus verbothenò worden. Ihr 

Mann habe ihr erklªrt, dass sie ăfortgehenò solle und ihr eine Zahlung von 300 Gulden verspro-

chen. Auch Josepha Weichselbraun schilderte 1814, dass ihr Mann ăschon seit mehreren Tagenò 

ihr ădie Wohnung versperretò und ihr ăden Eintritt und jede Unterst¿tzung versagtò.555 Anna 

Ochs, die 36-jährige Ehefrau eines Spielwarenerzeugers, bediente sich in ihrer Scheidungsklage 

vom Jänner 1850 eines eingängigen Bildes. Sie schrieb, ihr Mann habe sie im Mai des Vorjahres 

nach zwei Jahren Ehe ăwie einen Hund aus dem Hause gestoÇenò und ihr ădie R¿ckkehr in das-

selbe verbothenò.556 Für sechs Wochen habe sie bei ihrem Vater und ăvon dessen G¿te [ge]lebtò. 

Verpflegen musste sie sich und ihr Kind ăvon dem wenigen [é] Geldeò, das ihr von ihrer ăSparr-

kassen=Einlageò ¿brig geblieben sei. Nachdem sie sich, wie es f¿r eine ărechtschaffene Ehegattinò 

gehörte, mit ihrem Gatten wieder ăvereinigtò hatte, habe ihr Mann sie erneut geschlagen und ge-

krªnkt. Er schien, so Anna Ochs, ăes darauf angelegt zu haben, mich so lange zu quªlen und zu 

krªnken, bis er meiner los w¿rdeò. Wenn sie sich ¿ber die Beleidigungen beklagte, habe ihr Gatte 

ihr entweder die Tür gewiesen oder sie misshandelt. 

Detailliertere Informationen ¿ber die hinter einem ăRausschmissò stehenden Motive, gibt das 

Aktendossier des Ehepaars Stummer preis. Die 38 Jahre alte Klara Stummer forderte im Jänner 

1831 die Scheidung von Tisch und Bett von ihrem gleichaltrigen Gatten, einem Milchmeier, der 

zum zweiten Mal verheiratet war. Sie gab an, seit November 1829 mit ihrem Mann verehelicht zu 

sein, und warf ihm vor, sie ð obwohl sie bem¿ht war, ădie nºthigen Kenntniße des Milchhandels-

                                                
554 Klage von Theresia Schoderböck vom 18. November 1808, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 6, 28/1808. 
555 Klage von Josepha Weichselbraun vom 12. Jänner 1814, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 7, 2/1814. 
556 Klage von Anna Ochs vom 29. Jänner 1850, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 51, 27/1849. 
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geschªftesò zu erwerben ð nicht in das Gewerbe zu involvieren.557 Stattdessen habe Franz Stum-

mer ăderlei Geschªfte durch die Dienstmagd besorgenò lassen. Diese habe sich so ăgewissermas-

sen einige Vorrechte oder Vorz¿ge in der Gunstò ihres Manns angemaÇt und ihr ăals Haus-

wirthinn nicht die geringste Achtungò gezeigt. ăAllerlei Neckereien und Klatschereienò der 

Dienstmagd hªtten zu ăZwietrachtò zwischen ihr und ihrem Gatten gef¿hrt. Als die Dienstmagd 

beim Wäschewachen in den Bach stürzte, sei es zu einem Wortwechsel zwischen ihr und ihrem 

Mann gekommen. In der Auseinandersetzung habe sie sich dagegen verwehrt, gesagt zu haben, 

dass es ăwohl um die Wªsche, keineswegs aberò um die Dienstmagd ăSchade gewesenò wªre. Die-

se Worte habe sie nie geäußert, sondern seien ihr von der Magd angedichtet worden. Dem Wort-

wechsel seien Gewalttaten gefolgt. Ihr Mann habe sie geohrfeigt und mit einem Besen ăjªmmer-

lichò geschlagen. Als die Magd nach der Auseinandersetzung ăaus dem Dienste tretenò wollte, 

habe ihr Ehemann sie davon abgehalten und sie als seine Frau genºtigt, ădas Haus zu verlassenò. 

Wie Klara Stummer ausf¿hrte, wªre sie unter der Bedingung, dass ihr Mann ădie Dienstmagd als 

die Ursache unserer Zwistigkeiten entlassen w¿rdeò, zu ihrem Gatten zurückgekehrt. Allerdings 

habe sich Franz Stummer gegen die Entfernung der Magd gewehrt und sich geweigert, sie ăals 

seine Ehewirthinn wieder an- und in das Haus aufzunehmenò. 

 

Die angeführten Beispiele verleiten zur Annahme, dass das Vor-die-Tür-Stellen des Ehepartners 

eine (ausschließlich) männliche Praktik war. Auch die den Eheleuten im zeitgenössischen Recht 

zugeordneten Rollen und Positionen sprechen dafür, dass es Frauen selten gewagt hätten, ihren 

Mann aus der Wohnung oder dem Haus auszusperren. Diese Annahme ist allerdings weit gefehlt: 

Fälle, wie jener von Theresia Wogritsch, die die Sachen ihres Manns in den Hof hinausschmiss, 

stellen in den von mir untersuchten Akten keinen Einzelfall dar. So erklärte beispielsweise der 39-

jährige Knopfmachergeselle Martin Schafraneck in seiner Scheidungsklage vom Oktober 1830, 

dass er seine um ein Jahr ªltere Frau verlassen habe. Als Begr¿ndung gab er an, dass ădieselbe ihm 

wiederhohlt gedroht habe, sie lasse ihn nicht in die Wohnung hinein und werfe alle seine Sachen 

auf die Gasseò.558 Der Drohung ăhabe er auch Glauben beigemessen, weil er einmahl [é] hinaus 

gesperrt und nicht in die Wohnung gelassen worden sey, ungeachtet er ziemlich stark an die Thür 

gepocht habeò. 

Auch die Hausiererin Anna Loibel verweigerte ihrem Mann den Zutritt zur Wohnung. Ihr Ehe-

mann, der sie laut ihrer Klageschrift im September 1811 mit einem Stück Holz schlug, habe sich 

f¿r drei bis vier Monate von ihr entfernt. Dabei habe er ihre ăKassenò und einen Teil ihrer ăHau-

sier=Waarenò mitgenommen und die Waren verkauft ăohne ein Geld nach Hause zu bringenò.559 

                                                
557 Klage von Klara Stummer vom 8. Jänner 1831, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 23, 2/1831. 
558 Protokoll vom 12. März 1831, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 23, 14/1831. 
559 Klage von Anna Loibel vom 20. Oktober 1814, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 25, 22/1832. 



169 

Mitte Mªrz 1812 habe er sie ein zweites Mal verlassen und ăgegen 700 Gulden Werths=Waarenò 

mitgenommen. Das Geld, das er durch den Verkauf der Waren eingenommen hatte, habe er ămit 

schlechten Personenò verschwendet. Ende September 1814 sei ihr Mann wieder nach Wien ge-

kommen und als er in ihre Wohnung wollte, habe sie ihm den Zutritt verweigert. Johann Loibel 

habe sich daraufhin an die Polizeidirektion gewandt, die ihr ăzwar aufgetragenò habe, ihren ăGat-

ten zu sich zu nehmenò, sie habe der Aufforderung jedoch nicht Folge geleistet. 

Die Frage, warum einzelne Ehefrauen in der Lage waren, ihre Männer vor die Tür zu setzen, muss 

unbeantwortet bleiben. Mögliche Gründe sind, dass ihnen die Wohnung, das Haus oder das Ge-

werbe gehörte, sie auf Erfahrungen aus einer vorhergehenden Ehe zurückgreifen konnten oder sie 

über bessere soziale Netzwerke verfügten. 
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Kapitel 4 

Vor Gericht 

ăAbgesonderter Wohnortò und ăprovisorischer Unterhaltò 

Das vorangegangene Kapitel veranschaulichte, dass eine ăeigenmªchtige Trennungò die Eheleute 

ð in erster Linie jedoch die Ehefrauen ð in eine prekäre Situation bringen konnte. Die gerichtliche 

Erlaubnis des ăabgesonderten Wohnortsò stellte demnach die einzige Mºglichkeit dar, sich für den 

Zeitraum des Scheidungsprozesses mit behördlicher Legitimation von seinem Partner bzw. seiner 

Partnerin räumlich zu trennen. Laut Zeiller war der Richter ăim Falle, daÇ der Gatte oder die Kin-

der schon wªhrend der Untersuchung [é] eine wahrscheinliche Gefahr für ihre Person oder ihr 

Vermºgen zu besorgen hªttenò, befugt, ăeine mittlerweilige Sonderung zu verstattenò.560 Diese im 

ABGB von 1811 geschaffene Option561 gestattete dem ăgefªhrdeten Theileò, den gemeinsamen 

Haushalt zu verlassen, ohne dabei Gefahr zu laufen, sich dem Vorwurf des ăboshaften Verlas-

sensò bzw. der ăeigenmªchtigen Trennungò und in weiterer Konsequenz einer polizeilichen 

und/oder gerichtlichen Zurechtweisung oder sogar eines Gerichtsprozesses auszusetzen. Der ăab-

gesonderte Wohnortò berechtigte die Ehegattin bzw. den Ehegatten jedoch nur, für die Dauer der 

gerichtlichen Untersuchung getrennt vom Gegner bzw. der Gegnerin leben zu dürfen. Das heißt, 

ein Scheidungsprozess musste bei Gericht bereits initiiert worden sein. 

In quantitativer Hinsicht suchten in den von mir erhobenen zehn Jahren zwischen dem Inkrafttre-

ten des ABGB am 1. Jänner 1812 und dem Ende des Untersuchungszeitraums am 30. Juni 1850 

insgesamt 49 Ehefrauen und f¿nf Ehemªnner um einen ăabgesonderten Wohnortò an. Das heiÇt, 

beinahe jede vierte Klägerin (23 Prozent) und jeder fünfzehnte Kläger (6,5 Prozent) verband ihre 

bzw. seine Klage auf Scheidung von Tisch und Bett mit der Forderung nach einem ăabgesonder-

ten Wohnortò. Nahezu zwei Drittel der Ehefrauen forderten gleichzeitig einen ăprovisorischen 

Unterhaltò f¿r die Dauer des Scheidungsprozesses. Von den insgesamt 54 Klagen auf einen ăabge-

sonderten Wohnortò wurden 36 in erster Instanz bewilligt. Zwei Forderungen auf einen ăabge-

sonderten Wohnortò bewilligte das Gericht nicht; beide waren von Ehemännern eingebracht wor-

                                                
560 Zeiller, Commentar, I, 282. 
561 Die im Rahmen des FWF-Forschungsprojekts Matrimony before the Court (siehe Vorwort) erhobenen Protokollbücher 

des Wiener und Passauer Konsistorialgerichts belegen, dass eine Trennung des Ehepaars für die Dauer des Schei-
dungsverfahrens auch schon im 17. und 18. Jahrhundert von den Richtern ausgesprochen werden konnte. 
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den. In den restlichen 16 Fªllen kam es zu keinem Entscheid ¿ber den ăabgesonderten Wohnortò, 

da sich das Ehepaar entweder relativ rasch über eine Scheidung von Tisch und Bett und deren 

Folgen einigen konnte oder ð wie es in einem Gerichtsprozess der Fall war ð die Ehefrau das 

Scheidungsverfahren einstellte. 

Sieben Ehefrauen, die das Gericht auch um eine einstweilige Trennung von ihrem Ehegatten ba-

ten, waren zum Zeitpunkt des Scheidungsverfahrens schwanger. Als Begründung f¿r den ăabge-

sonderten Wohnortò f¿hrten die Ehefrauen fast durchwegs die Gefahr an, die durch ein weiteres 

Zusammenleben von ihren Ehemännern für ihre körperliche oder psychische Gesundheit ausgehe. 

Annähernd die Hälfte der Ehefrauen gab an, ständig von ihren Ehemännern beschimpft zu wer-

den. Acht Frauen äußerten, dass ihnen ihr Mann gedroht habe, sie umzubringen. Meist koppelten 

sich die Erzählungen über die Gewalt- und Beschimpfungsexzesse mit dem Vorwurf, der Ehegatte 

verschwende durch seine Alkoholsucht das Einkommen oder trage nichts zum Lebensunterhalt 

der Familie bei. Etwa jede f¿nfte Ehefrau, die einen ăabgesonderten Wohnortò forderte, klagte, 

von ihrem Mann vor die Tür gesetzt worden zu sein und keinen Unterhalt von ihm zu erhalten. In 

drei Fällen äußerten die Ehefrauen die Befürchtung, mit einer Geschlechtskrankheit angesteckt zu 

werden.  

Überraschenderweise führten auch die Ehemänner in ihren Begründungen für einen abgesonder-

ten Wohnort in beinahe allen Fällen das Risiko an, das durch ein weiteres Zusammenleben mit 

ihren Gattinnen für ihre Gesundheit oder ihr Leben bestehe. So gaben vier der fünf Männer an, 

Opfer von gefährlichen Nachstellungen oder Mordversuchen zu sein. In ebenso vielen Fällen er-

hoben die Ehegatten den Vorwurf, von ihren Frauen in ihrer Ehre verletzt worden zu sein. In drei 

Verfahren führten die Ehemänner den negativen Einfluss ihrer Gattin auf die Kindererziehung an. 

Kein Thema hingegen bildeten der Ausschluss aus der ăeigenenò Wohnung oder die Gefahr der 

Ansteckung mit einer Geschlechtskrankheit durch die Ehepartnerin. 

 

Zur Vorgehensweise bei der Entscheidung ¿ber die Gewªhrung bzw. Ablehnung eines ăabgeson-

derten Wohnortsò formulierte Thomas Dolliner in seinem bereits mehrfach zitierten ăHandbuch 

des österreichischen Eherechtesò einige Richtlinien und Ratschlªge. Um der Forderung statt zu 

geben, so der Jurist, brauche die durch die Gegenpartei ădrohende Gefahr [é] nicht nach der 

Strenge der Gerichtsordnung erwiesenò zu werden.562 Die Gefahr m¿sse ăaber bescheinigetò wer-

den, ăweil der Richter sonst keinen Grund hätte, auf einseitiges Begehren [und] ohne Vernehmung 

des Gegentheiles eine Verf¿gung zu treffenò. Zudem m¿sse der zustªndige Richter in seiner Ent-

scheidung ăsehr vorsichtig zu Werke gehen, damit nicht durch Verweigerung seiner Hülfe, wo 

diese wirklich nºthig ist, ein Ungl¿k oder Schaden, die nicht mehr gut zu machen sind, entsteheò 

                                                
562 Dolliner: Handbuch des österreichischen Eherechtes, 104. 
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oder im umgekehrten Fall ădurch voreilige Bewilligung derselben der Bosheit, einer ¿bertriebenen 

Empfindlichkeit, oder dem Hange zur unordentlichen Lebensart Vorschubò geleistet werde. 

In der Praxis des Wiener Scheidungsgerichts berücksichtigten die Richter die Ratschläge Dolliners. 

Im Normalfall versuchten sie relativ rasch nach Einreichen der Scheidungsklage, eine Entschei-

dung ¿ber den ăabgesonderten Wohnortò und den ăprovisorischen Unterhaltò zu treffen. In der 

Regel nahm die Bewilligung zwischen zwei und sechs Wochen in Anspruch. Die Vorwürfe und 

Anschuldigungen, die einen ăabgesonderten Wohnortò rechtfertigen sollten, mussten in keinem 

der von mir untersuchten Fälle in einem langwierigen und kostspieligen Beweisverfahren erhärtet 

werden. In den Augen der Richter und Anwªlte bestand ăGefahr in Verzugò und sie versuchten, 

die Anträge rasch zu einer positiven Entscheidung zu bringen. In seiner Befürwortung eines ăab-

gesonderten Wohnortsò und ăprovisorischen Unterhaltsò f¿hrte der Richter im Verfahren von 

Barbara gegen Wenzel Pospischill etwa an, dass es sich bei der Forderung der Klªgerin ăblos um 

ein Provisoriumò handle und ănach dem Gesetze schnell zu verfahren und keinem Umtriebe statt 

zu gebenò sei.563 Auch die Rechtsvertreter der Klägerinnen nahmen in vielen Fällen in ihren Ar-

gumentationen darauf Bezug, dass es sich bei der Entscheidung ¿ber einen ăabgesonderten 

Wohnortò lediglich ăum ein Provisorium handleò und es deshalb ănicht auf einen so strengen 

Beweis der angef¿hrten Umstªnde [é] ankommeò.564 Für den Rechtsanwalt Dr. Sonnleithner, der 

im Juni 1848 Maria Seidlhuber vertrat, handelte es sich bei der Frage um die Gewährung des 

Rechts auf eine separierte Wohnung und einen Unterhalt f¿r die Dauer des Rechtsstreits ănur um 

eine provisorische Maßregel, worüber schnell entschieden werden muß, weil die Klägerin und ihr 

Kind nicht von der Luft leben kºnnenò.565 

Die Auffassung, dass der Schutz der gefährdeten Ehepartnerin bzw. des gefährdeten Ehepartners 

im Vordergrund stehe und deshalb die Ansuchen von den Gerichten rasch zu erledigt waren, ver-

traten auch die Räte des Nö. Appellationsgerichts. Den Rekurs des Bindermeisters Karl Kaubarek 

gegen seine Ehefrau Magdalena, der in erster Instanz ein ăabgesonderter Wohnortò und ăproviso-

rischer Unterhaltò gewªhrt worden war, wiesen sie 1831 mit folgender Begr¿ndung ab: Einerseits 

sei eine Vernehmung beider Streitparteien für eine gerichtliche Entscheidung nicht erforderlich. 

Andererseits habe Magdalena Kaubarek in ihrer Scheidungsklage ausreichende Gründe angeführt, 

die es ihr gestatten würden, für die Verfahrensdauer räumlich von ihrem Mann getrennt zu leben. 

Im Gegensatz zum Scheidungsverfahren müssten für die Frage, ob der Ehegattin ein ăabgesonder-

ter Wohnortò von ihrem gewalttªtigen Ehemann gestattet werde, keine ăstrenge[n] Beweiseò er-

bracht werden.566 Ein solches Erfordernis finde sich ăweder in den Worten oder dem Sinne des 
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Gesetzes, noch in der Natur der Sacheò. Vielmehr sei in derlei Fªllen ăsehr viele Vorsicht [é] 

anzuwendenò, um ăein mºglicher Weise entstehende[s] Ungl¿cke, welches unter derley Umstªn-

den aus einem Zusammenleben zwischen erbitterten, oder rohen Eheleuten so leicht entstehen 

kannò, zu verhindern. 

Als Beweismittel für die Gefährdung ihrer Person bzw. ihrer Gesundheit brachten die Ehefrauen 

in den meisten Fällen Zeugen bzw. Zeuginnen und/oder ärztliche Befunde vor. Die 24-jährige 

Theresia Ettenreich, die nach sechs Jahren Ehe die Scheidung von Tisch und Bett forderte, be-

harrte beispielsweise erfolgreich auf der summarischen Vernehmung der von ihr angeführten Zeu-

ginnen. Ihr 31 Jahre alter Ehemann Joseph Ettenreich hatte vor Gericht alle ihm ăzur Last geleg-

ten MiÇhandlungenò und die Krªnkungsvorw¿rfe seiner Frau als unwahr bezeichnet. Er war zu-

dem der Meinung, dass ihn das Gericht nicht verpflichten konnte, seiner Gattin und ihren beiden 

Kindern einen ăprovisorischen Unterhaltò oder ăabgesonderten Wohnortò zu gestatten. Seine 

Frau, so Joseph Ettenreich, sei ăbey ihm keiner Gefªhrde ausgesetztò gewesen. 

Mitte Juli 1832 wurden die beiden Zeuginnen Rosina Puserela und Anna Ottmann vom Wiener 

Magistrat vernommen. Beide belasteten den Fleischselcher Joseph Ettenreich schwer. Die 54-

jährige Rosina Puserela, die seit mehr als drei Jahren ăKindsfrau bey den Kindern der beyden 

Streittheileò war, bestªtigte die Misshandlung von Theresia Ettenreich durch ihren Ehemann.567 

Sie ªuÇerte, dass ihre Dienstgeberin wªhrend der Gewalttaten die Kºchin ăAnna Ottmann zu 

ihrem Vater schickte, um ihr [é] H¿lfe herbeyzurufenò. Joseph Ettenreich habe Anna Ottmann 

aber daran gehindert, indem er sie nicht ăaus dem Hause gelassenò habe. Rosina Puserela bestªtig-

te zudem, dass der Ehegatte seine Frau ăeine Bestieò nannte und ăsie dreymahl im Gesicht pack-

teò, sodass sie ăzu Boden sank und gelabt werden muÇteò. Dass Theresia Ettenreich nach diesem 

¦bergriff ămehrere blaue Flecken im Gesicht gehabt habeò, habe sie, so die Zeugin, nur von der 

Mutter der Klägerin gehört. Gesehen habe sie jedoch, dass ihre Dienstgeberin länger als acht Tage 

ănach jener MiÇhandlung ihr Gesicht eingebunden hatteò. 

Die zweite Zeugin, die 48-jährige Köchin Anna Ottmann, gab bei ihrer Vernehmung an, das Ehe-

paar Ettenreich hªtte ăfr¿her zusammen friedlich gelebtò. Im Fasching 1832 habe sich jedoch 

zwischen den Eheleuten ăein Streit entsponnenò. Da sie ădiesen Lªrmò hºrte, sei sie in den obe-

ren Stock gegangen, wo sie vernehmen konnte, dass Theresia Ettenreich ăihren Gatten einen 

schlechten Kerlò nannte. ¦ber den Anlass der Auseinandersetzung konnte die Zeugin nichts aus-

sagen. Als sie in das Zimmer trat, habe sie gesehen, wie Theresia Ettenreich ămit einem Tuche 

nach dem Geklagten schlugò. Dieser habe seine Ehefrau ăbeym Gesichteò genommen und nach 

hinten gestoßen, sodass sie ăzu Boden sankò. Die Aussagen Rosina Puserelas ¿ber die durch Jo-

seph Ettenreich verhinderte Hilfeleistung wurden von der Köchin bestätigt. 
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Am 19. Juli 1832 bewilligte der Wiener Magistrat Theresia Ettenreich den ăabgesonderten Wohn-

ortò und einen ăprovisorischen Unterhaltò f¿r sie und ihre beiden Kinder in der Hºhe von tªglich 

einem Gulden und 48 Kreuzern C.M. ăZwischen beiden Streittheilenò, so die Entscheidungsgr¿n-

de des Magistrats, habe ădie hºchste Erbitterungò stattgefunden. Die Gefahr, die von ihrem Ehe-

mann für die Gesundheit der Klägerin ausgehe, sei von den beiden Zeuginnen bestätigt worden. 

Auch Aloisia Wurmb begr¿ndete ihre Forderung nach einem ăabgesonderten Wohnortò mit der 

Gesundheitsgefährdung, die durch die Fortsetzung der Ehe drohe. Sie bezog sich auf das Risiko 

einer erneuten Schwangerschaft. Wie aus ihrer Klage hervorgeht, habe sie ăin kaum 13 Jahren f¿nf 

Kinder geborenò und ăsie alle selbst gesªugtò.568 Zudem habe sie ădrei Fr¿h- und Fehlgeburtenò 

sowie eine ăEntz¿ndung der Gebªhrmutterò erleiden müssen. Aus diesen Gründen könne sie 

unmºglich weiterhin in einer ăehelichen Gemeinschaftò leben. Zu dem bisher Gesagten komme 

noch hinzu, so Aloisia Wurmb, dass sie von ihrem Ehemann Misshandlungen und Kränkungen zu 

erwarten habe. Dadurch, dass ihr Mann es bevorzuge, mit seiner Dienstmagd zusammen zu leben 

und ihr ăselbst die Th¿re gewiesenò habe, habe er de facto bereits in den ăabgesonderten Wohn-

ortò eingewilligt. Als ăprovisorischen Unterhaltò forderte sie von ihrem Gatten, dem Arzt Franz 

Wurmb, einen Gulden 40 Kreuzer C.M. pro Tag. 

Wie Franz Wurmb auf die Forderungen und Vorwürfe seiner Gattin reagierte, ist nicht im Detail 

überliefert. Fest steht nur, dass er sein Einverständnis gab, seine Ehefrau für die Dauer der ge-

richtlichen Untersuchung bei ihrer Mutter leben zu lassen. Einen ăprovisorischen Unterhaltò 

musste er seiner Frau allerdings nicht bezahlen. Diese Forderung konnte Franz Wurmb abweisen, 

indem er darauf verwies, dass die Mutter seiner Gattin als Opernsängerin eine Gage von 3.000 

Gulden C.M. beziehe. 

In zwei Gerichtsverfahren griffen die Ehegattinnen auf anhängige oder bereits abgeschlossene 

Untersuchungen in ăschweren Polizey=Uebertretungò zur¿ck, um die Gewalttaten ihrer Ehemªn-

ner zu beweisen. Dr. Tremel, der Anwalt von Barbara Neuzill, schlug im November 1848 etwa 

vor, wegen der ¦bermittlung und Einsicht des ªrztlichen Zeugnisses den ăMagistrat in schweren 

Polizey ¦bertrettungenò anzuschreiben, bei dem die Untersuchung der Misshandlungen anhªngig 

sei.569 Er warf dem Hafnermeister Joseph Neuzill vor, seine Frau dermaßen misshandelt zu haben, 

dass sie ăgenºthigt war, mit ihrem Knaben die Wohnung [é] zu verlassenò. Als ăprovisorischen 

Unterhaltò forderte er einen Gulden C.M. pro Tag. 

Joseph Neuzill sprach dem ärztlichen Zeugnis jede Beweiskraft ab und bestritt, ădaÇ die Klªgerinn 

in Folge von Mißhandlungen von seiner Seite gezwungen war, einen abgesonderten Wohnort zu 

nehmenò. Der Hafnermeister wusste zwar von ăeine[r] kºrperliche[n] Verletzungò seiner Ehegat-

tin, ăallein an derselben trage er nicht die geringste Schuldò. Seiner Aussage zufolge sei Barbara 
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Neuzill, ăals er ihr mit einem Steken einen Schlag in die Seite gabò, gemeinsam mit dem Sofa 

ăumgefallenò. Da sie ungl¿cklich ăauf ein schneidiges Instrument nªmlich eine blecherne Spritz-

kanneò gefallen sei, habe sie ăsich dadurch an der Achsel die Wunde zugezogenò. Seine Gattin 

hªtte ăkeinen Anspruch auf einen provisorischen Unterhalt, weil er bereit sei, sie sammt dem Kin-

de zu sich zu nehmenò. 

Mit seiner Begründung fand der Ehemann beim Scheidungsgericht kein Gehör. Das magistrati-

sche Zivilgericht bewilligte Barbara Neuzill sechs Wochen nach dem Ansuchen den ăabgesonder-

ten Wohnortò und einen ăprovisorischen Unterhaltò in der Hºhe von tªglich 40 Kreuzern C.M. 

für sie und das Kind. Der zuständige Richter argumentierte, dass aus dem eigenen Geständnis 

Joseph Neuzills hervorgehe, dass er ădurch kºrperliche MiÇhandlungò eine ăVerwundungò seiner 

Ehefrau ăveranlaÇteò.570 Zudem bestimmte der Richter, dass der Ehmann ăschuldigò sei, ăseiner 

Ehegattin die nothwendige Kleidung und Wªsche zu verabreichenò. 

Auch die 39-jährige aus Nussdorf gebürtige Anna Boxler, die nach sieben Ehejahren im Juli 1831 

eine Scheidungsklage gegen ihren um 25 Jahre älteren Ehemann einreichte, machte im Zusam-

menhang mit ihrer Forderung nach einem ăabgesonderten Wohnortò auf eine anhªngige Untersu-

chung in schweren Polizeiübertretungen aufmerksam. Dass der 64-jªhrige ăCiocolatenmacherò 

Johann Boxler für sie und ihre Mutter eine Gefahr darstelle, bewies sie mit einem Schreiben der 

Polizeibezirksdirektion St. Ulrich. Dieses bestªtigte, dass Johann Boxler ăwegen groben Exzesses 

in der Trunkenheit und gefährlicher Bedrohung der persönlichen Sicherheit seiner Gattin und 

Schwiegermutter schon mehreremale verhaftetò und vor das Stiftgericht Schotten zitiert worden 

war.571 Zudem schilderte die Polizeibezirksdirektion, dass Anna Boxler aus Sicherheitsgründen 

ădie sie von ihrem Manne scheidende Th¿re untermauernò lieÇ. ăHºchst aufgebrachtò habe ihr 

Gatte daraufhin angefangen ăso zu toben, daÇ er um Mitternacht [é] in Arrest gebracht werden 

muÇteò. Der Richter bewilligte Anna Boxler den ăabgesonderten Wohnortò, nachdem ăbeyde 

Theileò ihr ăEinverstªndniÇò dar¿ber erklªrt hatten.572 Konkret hielt der Gerichtsschreiber fest, 

dass das Ehepaar ăwªhrend der Dauer des zwischen ihnen anhängigen Prozesses in ihrem gemein-

schaftlichen Aufenthalt abgesondertò und zwar jeder ăin seinem Zimmer leben wolleò. 

Dass eine Forderung nach einem ăabgesonderten Wohnortò zwar mit Beweisen untermauert, die 

erhobenen Vorwürfe vor Gericht jedoch nicht in aufwändigen Beweisverfahren auf ihre Glaub-

würdigkeit und ihren Wahrheitsgehalt überprüft werden mussten, machte die Gerichtsbescheide in 

gewisser Weise angreifbar. Diesen Umstand versuchten auch zahlreiche Ehemänner für sich zu 

n¿tzen. Jeder dritte Ehemann legte gegen die Bewilligung eines ăabgesonderten Wohnortsò Appel-

lation ein. In fünf Fällen wies das Nö. Appellationsgericht den Rekurrenten ab. In zwei Fällen 
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veranlasste es die Aufhebung des erstinstanzlichen Bescheids. Als Begründung führten die Räte 

des Nö. Appellationsgerichts in beiden Fällen fehlende Beweise für die Gefährdung der Ehefrau 

an. 

Im Prozess des Kaffeesiederehepaars Prasch argumentierte das Nö. Appellationsgericht Ende 

Februar 1849, dass die Anschuldigungen vom Geklagten widersprochen und ăvon der Klªgerin 

durchaus mit gar nichts nachgewiesen oder auch nur anschaulich gemachtò worden waren.573 Das 

Appellationsgericht forderte Katharina Prasch auf, ihre Klage durch Beweismittel zu ergänzen. Im 

zweiten Versuch führte die Ehefrau drei Zeuginnen an, die die Gewaltausbrüche von Leander 

Prasch vor Gericht bestätigten. Die 26-jährige Theresia Trab, die gemäß ihrer Aussage vor zwei 

oder drei Jahren als Dienstmagd beim Ehepaar Prasch beschªftigt war, sagte aus, die Schlªge ămit 

dem spanischen Rohreò, wovon ihre Dienstgeberin blaue Flecken bekommen habe, mit eigenen 

Augen gesehen zu haben.574 Auf die Frage, wie oft Leander Prasch zuschlug, konnte Theresia Trab 

allerdings keine Auskunft geben. Auch die ehemalige Dienstmagd Karoline Sugg und Agnes Pfahl, 

die im Kaffeehaus des Ehepaars als Kassierin gearbeitet hatte, belasteten den Ehemann mit ihren 

Aussagen. Anfang Juli 1849 bewilligte das magistratische Zivilgericht Katharina Prasch ein zweites 

Mal den ăabgesonderten Wohnortò sowie einen ăprovisorischen Unterhaltò in der Hºhe von 40 

Kreuzern C.M. pro Tag. Der zweite Bescheid hielt schließlich auch dem erneuten Rekurs des 

Ehemanns stand. Das Nö. Appellationsgericht wies den Rekurs von Leander Prasch ab. 

Auch im Fall von Maria Seidlhuber, der das Zivilgericht einen ăabgesonderten Wohnortò und 

einen ăprovisorischen Unterhaltò von 16 Kreuzern pro Tag f¿r sie und ihre Tochter bewilligte, 

beanstandete das Nö. Appellationsgericht die mangelhaften Beweise der Klägerin. Es hob Ende 

September 1848 auf den Rekurs ihres Ehemanns den Bescheid der ersten Instanz auf und begrün-

det die Aufhebung damit, dass Maria Seidlhuber ihre Gefährdung nicht belegen konnte. Auf eine 

zynische Art und Weise (vergleichbar mit jener der bereits weiter oben angeführten Urteilsbegrün-

dungen der 1780er- und 1790er-Jahre ð allerdings mehr als ein halbes Jahrhundert später) erklärte 

das Appellationsgericht, dass es die Aufgabe der Ehefrau sei, darzulegen, dass sie ăbereits Miß-

handlungen erlitten habe und [die] Wahrscheinlichkeit vorhanden sei, daß sich solche wiederholen 

werdenò.575 

 

Konfliktpunkt ăprovisorischer Unterhaltò 

Dass wie im Fall der Ehepaare Boxler und Wurmb der Richter den ăabgesonderten Wohnortò 

aufgrund des Einverständnisses beider Streitparteien bewilligte, war kein Einzelfall. In den Einre-

den der Ehemänner hielten sich befürwortende und ablehnende Reaktionen auf die Forderung 
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nach einem ăabgesonderten Wohnortò beinahe die Waage. Gleichzeitig zeigt ein genauer Blick auf 

die Formulierungen der Gerichtsbescheide, dass die Bestrebungen der Richter darauf abzielten, 

das ăEinverstªndnisò beider Parteien oder zumindest die ăEinwilligungò des Gegners in Hinblick 

auf den ăabgesonderten Wohnortò zu erreichen. Ein Drittel aller f¿r die Verfahrensdauer gewªhr-

ten räumlichen Trennungen wurde mit Zustimmung der Gegenpartei bewilligt. 

Die Forderung nach einem ăprovisorischen Unterhaltò lehnten die Ehemªnner in den allermeisten 

Fällen ab. Der 47-jährige Schuhmacher Johann Bansch meinte in seiner Einrede vom September 

1848 etwa, dass, ăwas den abgesonderten Wohnort anbelangtò, seine um sieben Jahre j¿ngere Frau 

ălogiren [kºnne], wo sie willò.576 ăIn Betreff des provisorischen Unterhaltes aberò, so der Ehe-

mann, lasse er sich ăzu gar nichts herbeiò. Zum einen verf¿ge er ¿ber kein Vermögen, zum ande-

ren sei sein Verdienst sehr schlecht. Auch der ăUhrgehªusmacherò Peter Bovet ªuÇerte im Mªrz 

1832, dass er gegen die Forderung seiner Ehefrau, ăvon ihm abgesondert [zu] lebe[n], nichts ein-

zuwenden habeò.577 Einen ăprovisorischen Unterhaltò kºnne er ihr jedoch keinen geben, ăweil sie 

sich selbst etwas zu verdienen im Stande ist, und ihr Vater ein Haus besitztò. Zudem verdiene er 

derzeit wenig, da ăder Absatz seiner Fabrikate [é] schlechtò laufe. Mit der Forderung nach einem 

ăabgesonderten Wohnortò einverstanden erklªrte sich auch der 1813 in Linz-Urfahr gebürtige 

Maler Johann Reiter.578 Aufgrund der ăZeitverhªltnisseò, die ăauf seinen Erwerb sehr stºrend 

eingewirkt habenò, kºnne er seiner Ehefrau den geforderten ăprovisorischen Unterhaltò jedoch 

nicht leisten.579 

Eine Strategie der Ehemªnner, der Verpflichtung ăprovisorischer Unterhaltszahlungenò zu entge-

hen oder diese so gering wie möglich zu halten, bestand demnach darin, ihre Einkommens- bzw. 

Vermögenssituation zu dramatisieren. Geeignete Mittel dafür waren in vielen Fällen der Verweis 

auf den geringen Verdienst, die schlechte Auftragslage oder die hohe Schuldenlast. So führte etwa 

der 46 Jahre alte, zum zweiten Mal verheiratete Schneidermeister Johann Sedlazek im Juli 1849 an, 

dass er im Moment nur vier Gesellen angestellt habe und ăschon die nªchste Woche 2 davon ent-

laÇen m¿Çeò.580 Auch in drei weiteren Fällen griffen die Ehemänner auf eine derartige Argumenta-

tionsweise zur¿ck, um der Zahlung eines ăprovisorischen Unterhaltsò zu entgehen. Ebenso wie in 

den oben angeführten Beispielen baten sie um die Abweisung der gegnerischen Forderung oder, 

sollte ein ăprovisorischer Unterhaltò bewilligt werden, um dessen Reduktion. Die Ehemªnner 

schoben die Verantwortung daf¿r, dass die Notwendigkeit eines ăprovisorischen Unterhaltsò 

überhaupt zur Debatte stand, ihrer Ehepartnerin zu. Diese, so ihre Argumentationslinie, hätte den 

ehelichen Haushalt ăboÇhaft verlassenò oder die rªumliche Absonderung durch ihr Verhalten 
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verschuldet. Typische Begründungen, warum die Ehefrau mit ihrer Klage auf einen ăprovisori-

schen Unterhaltò abgewiesen oder der geforderte Beitrag herabgesetzt werden sollte, waren zu-

meist diejenigen der bereits zitierten Fälle: Die Männer führten entweder ihre schlechte Vermö-

gens- und Einkommenssituation an oder verwiesen darauf, dass ihre Ehefrau (bzw. deren Familie) 

über Vermögen und/oder über ein Einkommen verfügte. Der bereits erwähnte Kaffeesieder Le-

ander Prasch versuchte zum Beispiel, die Forderung seiner Ehefrau nach einem ăprovisorischen 

Unterhaltò in der Hºhe von einem Gulden C.M. pro Tag mit der ausf¿hrlichen Dokumentation 

seines Vermögens- und Schuldenstandes abzuweisen. Er gab zu Protokoll, ăeine persºnliche 

Gasthausgerechtigkeit sowie eine persºnliche Kafehausgerechtigkeitò zu besitzen.581 Derzeit 

betreibe er allerdings kein Gasthaus, sondern ă¿beò nur die Befugnis, ein Kaffeehaus zu f¿hren, in 

der Vorstadt Wieden ăausò. Was den monetªren Wert der beiden Befugnisse betraf, ªuÇerte Lean-

der Prasch, dass diese ăkeinen gemeinen schªzbaren Werthò hªtten. Die Kaffeehauseinrichtung 

und ădas ¿brige Mobiliarò kºnnen ăhºchstens auf 1.200 Gulden C.M. angeschlagen werdenò. Die 

Kaffeehausgerechtigkeit sei zudem im Zuge eines Exekutionsverfahrens sequestriert worden, wes-

halb er sich ăgar nicht in der unbeschrªnkten Aus¿bung und im GenuÇe dieses Geschªftesò be-

finde. Er hätte zwar noch Forderungen an diverse Personen, diese seien jedoch in Gerichtsprozes-

se ăverflochtenò und ăbisher uneinbringlich gewesenò. Auch f¿r die Zukunft schªtze er die Chan-

ce, dass die Forderungen bezahlt werden würden, äußerst gering ein. Seiner Vermögensbeschrei-

bung fügte Leander Prasch die Darlegung seines Schuldenstands bei. Ganze zwei Seiten im Ge-

richtsprotokoll einnehmend, listete er Schulden in der Höhe von über 21.600 Gulden C.M. auf. 

Seine Aussage schloss der Kaffeesieder mit dem Fazit, dass sein Schuldenstand sein Vermögen 

ăbei weitem ¿bersteigtò und er ănicht im Standeò sei, seiner Ehefrau ăeinen Unterhaltsbetrag zu 

ihrem von mir abgesonderten Leben zu verabreichenò. 

Katharina Prasch widersprach allen Angaben ihres Ehemanns: Weder befinde sich die Kaffee-

hausgerechtigkeit unter Zwangsverwaltung, noch stimme der von ihm angegebene Wert der Kaf-

feehauseinrichtung mit der Realität überein. Die Einrichtung und die Möbel des Kaffeehauses 

wären um 6.000 Gulden C.M. angeschafft worden, wie sie durch den Tischler, der die Möbel ge-

fertigt hatte, beweisen könne. Der momentane Wert belaufe sich ihrer Meinung nach auf 5.000 

Gulden C.M. Katharina Prasch schlug vor, den wahren Wert durch Sachverständige schätzen zu 

lassen. Die Aussagen ihres Gatten zu seinem Schuldenstand seien ebenfalls unwahr und überzo-

gen. Zudem könnten die Gläubiger und Gläubigerinnen nicht als Zeugen bzw. Zeuginnen auftre-

ten, da sie ăals verwerflich bezeichnet werdenò m¿ssten, ăweil sie aus der Herstellung dieses Be-

weises einen unmittelbaren Vortheil zu erwarten habenò. 
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Das Gericht bewilligte den ăprovisorischen Unterhaltò, setzte diesen aber um ein Drittel herab. 

Der zustªndige Richter begr¿ndete seine Entscheidung damit, dass ăes sich bloß um das Proviso-

rium handeltò und ăin den strengeren Beweisò ¿ber den ăVermºgensstandò des Ehemanns ănicht 

eingegangen werden kannò.582 Der Beweis sei nªmlich ăein Gegenstand des Hauptprozesses ¿ber 

den definitiven Unterhaltò. F¿r die Zuerkennung des ăprovisorischen Unterhaltsò spreche ădas 

GestªndniÇ des Herrn Geklagten, daÇ er auÇer einer Gasthausgerechtigkeit [é] und einigen un-

einbringlichen [é] Forderungen [é] noch eine persºnliche Kaffeehausgerechtigkeit besitzeò. 

Wenn auch klar sei, so der Richter, dass die ăGerechtigkeitò, ein Kaffeehaus zu betreiben, ăkein 

verªuÇerliches Vermºgen istò, so bilde dieselbe ădoch bekanntermaÇen eine der eintrªglichsten 

Erwerbsquellen, welche den Herrn Geklagten in die Lage setzt, seiner Ehegattinn den anständigen 

Unterhalt verschaffen zu kºnnenò. Keinesfalls bewiesen worden sei, dass Leander Prasch wegen 

der ăwider ihn bewirkten Sequestration, sich nicht in der unbeschrªnkten Aus¿bung und GenuÇeò 

des Kaffeehauses befinde. Die Herabsetzung des Unterhalts auf täglich 40 Kreuzer C.M. rechtfer-

tigte der Richter damit, dass der Unterhaltsbeitrag ăzur Bestreitung der nºthigen Lebensbed¿rfnis-

se zureichendò sei und Katharina Prasch ăkeinen Beweis beygebrachtò habe, dass ihr Ehemann 

ăin seinen gegenwªrtigen Vermºgensverhªltnissen einen größeren Unterhaltsbetrag zu leisten im 

Stande seyò. 

Wie Leander Prasch berief sich auch der 33-jährige Schuhmachermeister Johann Paul auf sein 

geringes Vermºgen, um der Zahlung eines ăprovisorischen Unterhaltsò zu entgehen. Johann und 

die um sieben Jahre jüngere Rosalia Paul, Tochter eines Schullehrers, hatten im Juni 1831 die Ehe 

geschlossen und einen ăHeuraths=Vertragò vereinbart. Darin hatten sich die beiden Brautleute 

ăeinander wechselseitige Liebe und Treueò versprochen.583 Rosalia Paul brachte in die Ehe ein 

Heiratsgut von 200 Gulden C.M. ein, wovon 40 Prozent als Wohnungseinrichtung und 60 Prozent 

in bar ăgleich nach der priesterlichen Einsegnungò bezahlt werden sollten. Das Heiratsgut seiner 

Gattin widerlegte Johann Paul im Gegenzug mit 400 Gulden C.M. Zudem beschloss das Brautpaar 

eine G¿tergemeinschaft, indem es vereinbarte, dass dasjenige Gut, das beide ădermalen besitzen, 

durch den Seegen Gottes erwarben oder erwerben, [é] ein gleiches gemeinschaftliches Gut seyn 

und bleibenò soll. 

Wie aus dem Gerichtsakt hervorgeht, forderte Rosalia Paul bereits zwei Monate nach der Ehe-

schließung die Scheidung von Tisch und Bett. Sie beschuldigte ihren Ehemann, schon vor der Ehe 

mit einer Geschlechtskrankheit infiziert gewesen zu sein und sie damit angesteckt zu haben. Jo-

hann Paul blieb den beiden ersten Tagsatzungen fern. Erst die gerichtliche Androhung einer Strafe 

in der Höhe von fünf Gulden C.M. bewog ihn, vor Gericht zu erscheinen. Bei der ersten Tagsat-

zung im November 1831 bat Rosalia Paul um die Bewilligung eines ăabgesonderten Wohnortsò 

                                                
582 Bescheid vom 22. Dezember 1848, ebd. 
583 Heiratsvertrag zwischen Johann Paul und Rosalia Kieninger vom 28. Mai 1831, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 25, 2/1832. 
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und die ăVerabreichung eines tªglichen Unterhaltes von 8 Kreuzern C.M.ò.584 Dieser Betrag sei 

ăsehr billigò, weil ihr Gatte als Schuhmachermeister ăsich auf leichte Weise tªglich 3 Gulden W.W. 

[das entspricht einem Gulden und zwºlf Kreuzern C.M.] verdienen kºnneò. 

Ihr Ehemann erklªrte, einverstanden zu sein, ădaÇ seine Ehegattinn sich solange, bis die Ehe-

scheidungsangelegenheit ausgetragen seyn wirdò, bei ihrem Onkel ăaufhalteò. ăObwohl er hiezu 

verpflichtet seyò, kºnne er seiner Gattin aber f¿r diese Zeit ăaus dem Grunde nichts geben [é], 

weil er selbst nichts habeò. Schuld daran sei seine Ehefrau: ăDurch die Plauschereien seiner Ehe-

gatttin, welche überall verbreitete, daß sie durch ihn angesteckt worden sey, [sei er] um alle Kund-

schaften gekommenò. Zudem sei er ădurch mehrere Tage bereits krankò und verdiene nichts, da 

er keine Gesellen hªtte. Er m¿sse bereits auf das Ersparte zur¿ckgreifen und ăwisse nicht, wovon 

er in der Zukunft leben werde, weil der Verdienst äußerst schwierig seyò. 

Rosalia Paul bestritt die Angaben ihres Ehemanns zu seiner finanziellen Lage und erwiderte auf 

seine Darstellung, dass er ăschºne Einrichtungsst¿cke, schºne Kleider, Prªtiosen und eine schºne 

Wohnung im 1sten Stockwerkeò habe. Ihr Ehegatte habe ănie [einen] Mangel an Arbeitò. Sie habe 

von der bei ihm beschªftigten Schuheinfasserin sowie ăbei seinen Hausleuten in Erfahrung ge-

brachtò, dass ăseine Arbeiten, weil sie sehr schºn sind, ¿beraus gut bezahlt werdenò. Johann Paul 

konterte, dass er seine Einrichtungsstücke, seine Kleidung und eine goldene Uhr aufgrund seiner 

ăbereits im Sommer angefangenen Krankheit [é] nach und nachò verkauft habe, ăum sich den 

Unterhalt zu verschaffen und die Krankheitskosten bestreiten zu kºnnenò. Was seine Eink¿nfte 

als Schuhmacher betreffe, habe er ăschon im Sommer [é] wenig Arbeit gehabt, weil die meisten 

Herrschaften auf das Land gegangen sindò und er zum ¿berwiegenden Teil f¿r dieses Klientel 

Schuhe produziere bzw. repariere. Seine Wohnung habe er sich von einem Franzosen ăum einen 

leichten Preis abgelºsetò, da ăer von dessen Frau eine Forderung zu stellen hatte und unvermö-

gend war, sich ein eigenes Quartier aufzunehmenò. 

Aufgrund der sich widersprechenden Aussagen der beiden Eheleute lud das Gericht für den 16. 

November 1831 zwei Zeuginnen vor, die Licht in die Vermögens- und Einkommenssituation von 

Johann Paul bringen sollten. Die 40-jährige Hausmeisterin und Nachbarin des Beklagten äußerte 

vor Gericht, ădaÇ sie niemahls eine Kundschaft zu dem Johann Paul habe kommen sehenò.585 Sie 

habe auch nie gesehen, dass Johann Paul ăein Paar Schuhe fortgetragen habeò. In die Wohnung 

des Beklagten sei sie ă2 oder hºchstens 3 Mahl gekommen und da habe sie einmahl denselben 

Erdªpfel aus einer Rein essen gesehenò. Von einem Gesellen oder Lehrjungen, der bei Johann 

Paul arbeite, wisse sie nichts. Für seine Wohnung zahle er einen vierteljährlichen Zins von zehn 

Gulden C.M. 

                                                
584 Protokoll vom 12. November 1831, ebd. 
585 Protokoll vom 16. November 1831, ebd. 
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Neben der Hausmeisterin wurde die 25-jährige Josepha Spritzer, die seit dem Frühjahr 1831 als 

Schuheinfasserin arbeitete, vernommen. Sie gab an, dass sich die Zahl der Schuhe, die sie einge-

fasst hatte, ăhºchstens auf 50 in allem belaufenò w¿rde. In den letzten zwei Wochen habe sie von 

Johann Paul ăbloÇ 2 Paar erhaltenò. Bei der ¦bergabe habe er ihr gesagt, ădaÇ er krank gewesen 

seyò. Einen Eindruck von der Wohnung des Beklagten kºnne sie nicht geben, da sie diese nie 

betreten habe. Johann Paul habe ihr ădie Schuhe zum Einfassenò stets gebracht. 

Im Anschluss an die Einvernahme der beiden Zeuginnen gewährte der Magistrat der Stadt Wien 

Rosalia Paul den ăabgesonderten Wohnortò, in den ihr Ehemann ohnehin eingewilligt hatte. In 

Hinblick auf den ăprovisorischen Unterhaltò hielt das Gericht ¿berraschenderweise fest, dass Jo-

hann Paul ăbei dem Umstande, da er B¿rger und Meister ist und aus den Zeugenaussagen hervor-

geht, daÇ er einen Erwerb habeò, seiner Ehefrau ăeinen provisorischen Unterhalt von tªglichen 8 

Kreuzern C.M.ò zu zahlen habe.586 Ungewöhnlich am Gerichtsbescheid im Fall des Ehepaars Paul 

ist, dass der ăprovisorische Unterhaltò nicht ab dem Tag der Klage, sondern erst ab dem Tag des 

gerichtlichen Entscheids verabreicht werden musste. 

Das eben beschriebene Hin und Her und die divergierenden Angaben zur Wohn- und Arbeitssitu-

ation sowie zur finanziellen Lage des Ehepartners (bzw. der Ehepartnerin) waren fixer Bestandteil 

aller Gerichtsverhandlungen, bei denen die Gewªhrung bzw. Ausmessung eines ăprovisorischen 

Unterhaltsò im Mittelpunkt stand. SchlieÇlich ging es bei der Frage der Hºhe etwaiger Unterhalts-

zahlungen um manifeste finanzielle Interessen. Vermutlich wohlwissend bzw. wohlahnend, dass 

ihre Ehemänner vor Gericht eine finanzielle (Not-)Situation anführen (oder vorschützen) werden, 

legten sich die Ehefrauen in den meisten Fällen einige Argumente zurecht, die die Prosperität ihres 

Gatten veranschaulichen und vor Gericht beweisen sollten. An erster Stelle stand zumeist der 

Nachweis über ein ausreichend hohes Einkommen des Ehemanns, über das ð glaubt man ihren 

Aussagen ð zahlreiche Ehefrauen sehr genau Bescheid wussten. Die 52-jährige aus Württemberg 

gebürtige Hausmeisterin und Ehefrau eines Kutschers Elisabeth Pichler führte im März 1850 zum 

Beispiel an, dass ihr um zwei Jahre jüngerer Ehemann einen Monatslohn von 25 Gulden C.M. 

beziehe. Als ăprovisorischen Unterhaltò forderte sie zehn Kreuzer C.M. pro Tag. Ihr Gatte be-

mühte sich ausnahmsweise erst gar nicht, den genannten Betrag in Frage zu stellen, sondern bestä-

tigte die Aussage seiner Frau. Er f¿gte lediglich hinzu, dass ăer ihr gar keinen Unterhalt [é] aus-

werfenò kºnne, weil ăer den Lohn von 25 Gulden C.M. f¿r sich selbst benºthigeò.587 Das ma-

gistratische Zivilgericht legte den Unterhalt, den der Ehemann bis zum Ende des Rechtsstreits zu 

zahlen hatte, auf acht Kreuzer pro Tag fest. 

Auch die 40 Jahre alte Katharina Schafraneck, Ehefrau des bereits erwähnten Knopfmachergesel-

len Martin Schafraneck, gab im Jªnner 1831 an, dass ihr Ehemann ăbey dem Knopffabricanten 

                                                
586 Bescheid vom 18. November 1831, ebd. 
587 Protokoll vom 15. März 1850, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 52, 13/1850. 
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Rath einen wºchentlichen Verdienst von 20 Gulden W.W. bezieheò.588 Damit sie neben ihrem 

Lebensunterhalt ăauch noch die durch ihren Ehemann verursachten Heilkostenò bestreiten kºnne, 

forderte sie einen ăprovisorischen Unterhaltò von tªglich 40 Kreuzern W.W. Martin Schafraneck 

bezweifelte, seiner Frau ¿berhaupt einen Unterhalt zahlen zu m¿ssen, da sie ămit ihm nicht lebe, 

ihn von sich stosse und ganz ausgeartet seyò. Zudem sei ăder angesprochene Betrag zu hoch und 

zu ¿berspannt angesetztò, da ăer bloÇ einen sicheren Verdienst von 16 bis 18 Gulden W.W. mo-

natlich bezieheò. Von dieser Summe m¿ssten noch fixe Ausgaben abgezogen werden, weil er Licht 

und Werkzeug selbst bezahlen m¿sse. Im ¦brigen sei sein Einkommen ăganz ungewiÇò, da ădie 

Fabrication von Knöpfen nicht mehr mit dem Erfolge wie früher betrieben werde und der Arbeit-

geber sich sehr einschränke und mehrere Arbeiter bereits entlassen habeò. 

Im Anschluss an die Aussage des Beklagten vernahm der Richter den Knopffabrikanten Georg 

Rath, der bestªtigte, dass Martin Schafraneck ăbey ihm einen wºchentlichen Verdienst von 14 bis 

18 Gulden W.W.ò habe.589 Dass Martin Schafraneck das Werkzeug wie zum Beispiel die Polier-

steine selbst anschaffen müsse, bestätigte der Fabrikant. Er lobte die geschickte Arbeitsweise von 

Martin Schafraneck und meinte, dass der Beklagte ăgegenwªrtigò f¿r seine Knopffabrik ăunent-

behrlichò sei. Gleichzeitig wies er aber auch darauf hin, ădaÇ die Arbeit bey ihm nicht bleibend 

seyò und er ð w¿rden sich die ăZeitverhªltnisseò ªndern ð auch mehrere Arbeiter entlassen müsse. 

Die Aussagen des Knopffabrikanten bewogen den Richter, Martin Schafraneck zu einem ăprovi-

sorischen Unterhaltò von tªglich 30 Kreuzern W.W. zu verpflichten.  

Verdienten die Ehemänner ihr Geld nicht als Handwerksgeselle, Manufakturarbeiter oder als Kut-

scher, sondern zählten (wie Johann Paul) zur Gruppe der Handwerksmeister, erweiterten die Ehe-

frauen ihre Argumente, warum ihr Gatte in der Lage sei, f¿r ihren ăprovisorischen Unterhaltò 

aufzukommen. Neben seinem Verdienst verwiesen sie auf weitere Kennzahlen zur finanziellen 

Lage ihres Ehemanns. Die Anzahl der im Gewerbe angestellten Personen, dessen Einrichtung, 

diverse Vermögenswerte und/oder die Höhe des Mietzins waren in diesem Kontext gängige An-

gaben, die die Ehefrauen vor Gericht machten. Die bereits mehrfach erwähnte 36 Jahre alte Anna 

Ochs, die mit dem 50-jährigen Spenglerspielwarenerzeuger Robert Ochs seit etwas mehr als zwei 

Jahren verheiratet war, rechtfertigte die Hºhe ihrer Forderung nach einem ăprovisorischen Unter-

haltò beispielsweise damit, dass ihr Mann ăein im besten Betriebe befindliches Geschªft besitzt, 

[é] zeitweilig einen H¿flsarbeiter beschªftigtò und ăden bedeutenden Mietzins von [jªhrlich] 150 

Gulden C.M. bezahletò.590 Sein Verdienst belaufe sich auf ămindestens 1.000 bis 1.400 Gulden 

C.M.ò pro Jahr. 

                                                
588 Protokoll vom 19. Jänner 1831, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 23, 14/1831. 
589 Protokoll vom 26. Jänner 1831, ebd. 
590 Klage vom 29. Jänner 1850, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 51, 27/1849. 



184 

Anna Ochs hatte als ăprovisorischen Unterhaltò ab ădem Tage der MiÇhandlung und der erfolg-

ten faktischen Scheidungò 30 Kreuzer C.M. pro Tag f¿r sich und ihre zweijªhrige Tochter gefor-

dert. Dieser Betrag sollte sich nach der Geburt ihres zweiten, in Kürze erwarteten Kindes auf 40 

Gulden C.M. erhöhen. Zu einem gerichtlichen Entscheid kam es allerdings nicht, da das Ehepaar 

Ochs zwei Wochen, nachdem die Ehefrau die Scheidungsklage eingebracht hatte, einen Vergleich, 

in dem sich beide einverstanden erklärten, von Tisch und Bett geschieden zu leben, schlossen. 

Robert Ochs verpflichtete sich, einen Unterhaltsbeitrag von zwölf Kreuzern C.M. pro Tag für 

seine Frau und seine Tochter sowie die Entbindungskosten für das zweite Kind in der Höhe von 

zehn Gulden C.M. zu zahlen. Die Tochter sollte bis zum vollendeten siebten Lebensjahr in der 

Fürsorge der Mutter bleiben, bis dahin jedoch jeden Sonntag für ein bis zwei Stunden Robert 

Ochs übergeben werden. 

Auch die 37-jährige Seidenwinderin Josepha Schram argumentierte ihre Forderung nach einem 

ăprovisorischen Unterhaltò in der Hºhe von 40 Kreuzern C.M. pro Tag mit Angaben zur Größe 

und zum Umfang des Gewerbes ihres Ehemanns. Wie aus der Aussage des um ein Jahr jüngeren 

und aus Graz gebürtigen Seidenzeugmachers Johann Schram von Anfang Juni 1848 hervorgeht, 

gab sie vor Gericht an, dass er auf vier Webstühlen arbeite.591 Johann Schram empfand die Unter-

haltsforderung als ăªusserst ¿berspannt und seinem Erwerbe nicht angemessenò. Dass er mit vier 

Webst¿hlen gearbeitet habe, sei lange her. Derzeit ăarbeite er aber nur mit 2 St¿hlenò, weshalb 

sich sein wöchentlicher Verdienst auf vier, höchstens fünf Gulden C.M. belaufe. Er müsse sehr 

sparsam leben, damit er ăden Zins zahlen und seine Bed¿rfnisse bestreiten kºnneò. Der Anwalt 

von Josepha Schram konterte die Angaben des Beklagten damit, dass ăein Geselle auf einem Stuhl 

beilªufig 5 Gulden C.M. auf die Woche verdientò. Daher m¿sse ăman annehmen [é], daÇ der 

Gewerbsinnhaber selbst, der seinen Gesellen so viel zahlt, einen grºssern Gewinn daran habeò. 

Das Gericht bewilligte Josepha Schram Mitte Juli 1848 die Hälfte des von ihr geforderten ăprovi-

sorischen Unterhaltsò. In der Begr¿ndung des Gerichtsbescheids merkte Magistratsrat Joseph 

Hafenrichter an, dass die Ehefrau ănach dem Gesetze nicht bloÇ den nothwendigen, sondern den 

anständigen Unterhalt im provisorischen Wege anzusprechen berechtigt istò.592 Johann Schram 

habe angegeben, ădaÇ er als befugter Seidenzeugmacher sogar unter den gegenwªrtigen Zeitver-

hªltnissen wenigstens mit zwey St¿hlen arbeitet und daÇ er fr¿her mit 4 St¿hlen gearbeitet habeò. 

Es sei daher ăseinem Stande und Erwerbe angemessenò, seiner Ehegattin bis zur Austragung des 

Scheidungsprozesses tªglich 20 Kreuzer C.M. als Unterhalt zu zahlen. Dass Josepha Schram ăvon 

armen  lternò sowie ăschwach und krªnklichò sei, w¿rde seine Entscheidung bekrªftigen, so Jo-

seph Hafenrichter. 

                                                
591 Protokoll vom 8. Juni 1848, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 48, 11/1848. 
592 Bescheid vom 14. Juli 1848, ebd. 
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Auf vergleichbare Weise wie der Anwalt von Josepha Schram reagierte auch Barbara Neuzills 

Rechtsvertreter Dr. Tremel auf die Behauptung des Ehegatten, dass ăsein Geschªft ganz darnie-

derliegeò, sodass ăer nicht einmahl einen Gesellen halten kºnneò.593 Dr. Tremel erwiderte, dass 

das Hafnergewerbe ănoch immer sehr eintrªglich erscheineò und Joseph Neuzill ăGelegenheit 

gebe, einen Gesellen, einen Dienstboten und 3 Lehrjungen zu beschªftigenò. Dar¿ber hinaus ver-

füge der Ehemann über ein ăbedeutendes Waarenlager, von dem er gerade jetzt in den Wintermo-

naten ein gutes Einkommen bezieheò. Den Angaben Joseph Neuzills wenig Glauben schenkend, 

verpflichtete das magistratische Zivilgericht den Ehemann zur Zahlung eines ăprovisorischen Un-

terhaltsò von tªglich 40 Kreuzern C.M., was einer Reduktion des geforderten Betrags um ein Drit-

tel entsprach. Der Umstand, dass der Beklagte ăB¿rger von Wienò und ăim Besitze eines mit 

Verwendung von H¿lfsarbeitern im Betriebe stehenden Gewerbesò war, motivierte das Gericht zu 

seiner Entscheidung.594 

 

Insgesamt betrachtet konnten sich die Ehefrauen, die die Forderung nach einem ăprovisorischen 

Unterhaltò gestellt hatten, sicher sein, dass ihnen das Gericht denselben zusprach. Das Gericht 

verpflichtete alle Ehemänner, deren Frauen um einen einstweiligen Unterhalt angesucht hatten, 

zur Zahlung. In den von mir untersuchten Akten findet sich kein Fall, in dem die Forderung nach 

einem Unterhalt für die Dauer des Rechtsstreits negativ beschieden wurde. Lediglich im Zusam-

menhang mit Gerichtsverfahren, bei denen der ăabgesonderte Wohnortò sowie der ăprovisorische 

Unterhaltò im Einverstªndnis beider Streitparteien bewilligt wurden, konnten sich drei Ehemªnner 

von Unterhaltszahlungen befreien: Der bereits erwähnte Franz Wurmb entging der Zahlung eines 

ăprovisorischen Unterhaltsò, indem er auf die Gage seiner Schwiegermutter, die als Opernsªngerin 

3.000 Gulden C.M. bezog, verwies. Der ăFleischselcherò Jacob Nowatscheck musste f¿r den 

einstweiligen Lebensunterhalt seiner Frau nicht aufkommen, weil diese, so der Wortlaut des Über-

einkommens des Ehepaars, f¿r die Dauer des Gerichtsverfahrens ăkeinen Unterhalt von ihrem 

Ehegattenò ansprach.595 Auch im dritten Fall zog die Ehefrau Elisabeth Hager, nachdem ihr Gatte 

in den ăabgesonderten Wohnortò eingewilligt hatte, ihre Forderung nach einem vor¿bergehenden 

Lebensunterhalt für sie selbst und ihren Sohn zurück. 

Der von den Frauen geforderte ăprovisorische Unterhaltò wurde allerdings in etwa der Hªlfte aller 

Fälle vom Magistrat der Stadt Wien reduziert. Die Strategie der Ehemänner, sich als einkommens-

schwach und unvermögend darzustellen, war demnach in zahlreichen Fällen von Erfolg gekrönt. 

Als Gründe für die Herabsetzung führten die Richter ð wenn überhaupt ð zumeist dieselben 

Punkte an: Sie verwiesen auf den enormen Schuldenstand oder die ămiÇlichen Vermºgensum-

                                                
593 Protokoll vom 17. November 1848, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 49, 50/1848. 
594 Bescheid vom 23. November 1848, ebd. 
595 Bescheid vom 1. August 1829, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 22, 35/1830. 
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stªndeò des Ehemanns, die eine Reduktion des geforderten ăprovisorischen Unterhaltsò erfordert 

hätten. In einem Fall führte der Richter die Kosten für die Versorgung von fünf Kindern an, für 

die der Ehemann aufzukommen habe. Für die Bemessung des einstweiligen Unterhalts nahmen 

die Richter aber auch Rücksicht auf das Vermögen und etwaige Einkünfte der Ehefrau. Die For-

derung der Trºdlerin Maria Melzuschek nach einem ăprovisorischen Unterhaltò in der Hºhe von 

täglich einem Gulden 48 Kreuzern C.M. reduzierte das Wiener magistratische Zivilgericht im Sep-

tember 1848 beispielsweise um mehr als 70 Prozent auf 30 Kreuzer C.M. Magistratsrat Lassnig 

begründete die Herabsetzung damit, dass Maria Melzuschek ăaus ihrem Hausantheile ein jªhrli-

ches ErtrªgniÇò von 70 bis 80 Gulden C.M. beziehe.596 

Vor dem Nº. Appellationsgericht als zweiter Instanz hielt der vom Magistrat bewilligte ăprovisori-

sche Unterhaltsbeitragò zumeist stand. Nur in zwei der insgesamt neun Beschwerden, die von den 

Ehemännern eingebracht worden waren, änderte das Appellationsgericht den Unterhaltsbeitrag ab. 

In beiden Fällen kam dies einer Reduktion gleich. Aus welchen Gründen das Appellationsgericht 

den einstweiligen Unterhalt reduzierte, kann nicht beantwortet werden. Weder im einen noch im 

anderen Fall wurden sogenannte ăBeweggr¿ndeò verfasst bzw. liegen diese den Aktendossiers bei. 

In einem Fall veranlasste das Nö. Appellationsgericht die Aufhebung des erstinstanzlichen Be-

scheids, was zur Folge hatte, dass die Ehefrau in den Haushalt ihres Ehemanns zurückkehren 

musste und ihren Anspruch auf einen vorübergehenden Unterhalt verlor. Maria Seidlhuber hatte 

in den Augen der Appellationsräte die von ihrem Gatten ausgehende Gefährdung ihrer Person 

nicht belegen können. 

Obwohl das magistratische Zivilgericht den geforderten Unterhalt relativ häufig reduzierte, ergriff 

nur eine Ehefrau den Rekurs gegen den erstinstanzlichen Bescheid: Theresia Stubenrauch, 52-

jªhrige Ehegattin eines ăSilberarbeitersò, hatte in ihrer Scheidungsklage einen einstweiligen Unter-

halt von zwei Gulden C.M. pro Tag gefordert. Der Wiener Magistrat sprach ihr Mitte Dezember 

1833 lediglich den Betrag von 40 Kreuzern C.M. zu. Auf ihren Rekurs hin erhöhte das Nö. Appel-

lationsgericht einen Monat spªter den ăprovisorischen Unterhaltò auf einen Gulden C.M. pro Tag. 

Jeder vierte Ehemann, der zu einem vorübergehenden Unterhalt verpflichtete wurde bzw. sein 

Einverständnis gab, seiner Ehegattin einen einstweiligen Unterhalt zu verabreichen, kam seiner 

Zahlungspflicht nicht nach. Auf dieses Versäumnis reagierten die Ehefrauen damit, dass sie ihr 

Recht auf den ăprovisorischen Unterhaltò mittels Zwangsvollstreckung durchzusetzen versuchten. 

Aufgrund der schlechten Zahlungsmoral der Ehemänner waren manche Ehefrauen genötigt, zwei 

(oder wie die zum zweiten Mal verheiratete 47-jährige Anna Ried drei Mal) um die Bewilligung der 

Exekution anzusuchen, um von ihren Männern den ihnen gerichtlich zuerkannten Lebensunter-

halt zu erhalten. 

                                                
596 Bescheid vom 7. September 1848, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 50, 64/1848. 
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Forderungen der Ehemªnner nach einem ăabgesonderten Wohnortò 

Wie bereits dargestellt wurde, forderten nur wenige Ehemªnner einen ăabgesonderten Wohnortò. 

Zwei von insgesamt fünf Klagen wurden negativ beschieden. In zwei Gerichtsverfahren musste 

der Wiener Magistrat keine Entscheidung ¿ber den ăabgesonderten Wohnortò treffen, da sich die 

Eheleute in einer der ersten Tagsatzungen über die Ehescheidung und deren finanzielle und ver-

mögensrechtliche Konsequenzen einigen konnten. Nur in einem Verfahren aus dem Jahr 1832 gab 

das Gericht dem Begehren des Ehemanns statt. Der Bewilligung war die Erklärung des Mannes 

vorausgegangen, dass er seiner Ehefrau die gemeinsame Wohnung überlassen und im Haus, das 

sich im Besitz beider Eheleute befand, eine andere Wohnung beziehen werde. Der Ehegatte wurde 

zudem verpflichtet, seiner Ehefrau einen ăprovisorischen Unterhaltò von einem Gulden W.W. pro 

Tag zu zahlen. 

Die beiden Ablehnungen wurden vom Scheidungsgericht mit demselben Argument begründet: 

Der Ehemann habe nicht nachgewiesen, dass seine Gesundheit oder sein Leben durch seine Ehe-

frau gefährdet sei. Im ersten Fall hatte der 44-jährige, aus Württemberg gebürtige, evangelische 

Gastwirt Johann Ludwig Fleischmann Ende August 1848 gebeten, seiner Ehegattin aufzutragen, 

die gemeinsame Wohnung ăbinnen 3 Tagen zu verlassenò.597 Im Gegenzug versprach er, ihr einen 

einstweiligen Unterhalt in der Höhe von täglich 15 Kreuzern C.M. zu bezahlen und die beiden 

Kinder zu versorgen. Seine um elf Jahre jüngere, aus Mähren gebürtige, katholische Ehefrau The-

resia Fleischmann, mit der er seit acht Jahren verheiratet war, sprach sich bei der Tagsatzung ge-

gen den Vorschlag ihres Ehemanns aus. Es sei unmºglich, ădie Wirthschaft und den Betrieb des 

Gasthausesò ihrem Mann ăzu ¿berlassen, da derselbe durch vieles Trinken blödsinnig geworden 

seiò. Sollte der ăabgesonderte Wohnortò dennoch bewilligt werden und sie gezwungen sein, die 

Wohnung zu verlassen, so wªre eine Verdoppelung des ăprovisorischen Unterhaltsò angemessen. 

Beide Kinder sollten in ihrer Fürsorge bleiben, da ăsie bei demselben in fisischer [=physischer] 

und geistiger Beziehung durchaus nicht gut beraten wªrenò. 

Johann Ludwig Fleischmann beharrte auf der ăEntfernung seiner Ehegattin aus seiner Wohnungò, 

weil sie ăden ganzen Tag Streit und Zankò verursache, was zur Folge habe, ădaÇ keine Gªste mehr 

kommenò. Er befinde sich ăbei ihr in Lebensgefahrò, da sie einigen Mªnnern Geld angeboten 

hätte, wenn sie ihn umbringen würden. In Hinblick auf die Fürsorge der Kinder hatte Johann 

Ludwig Fleischmann ănichts dagegen, daß seine Ehegattin das jüngere Kind zu sich nehme, den 

Knabenò, der schon ªlter als sieben Jahre sei, wolle er aber bei sich behalten. 

Anfang September 1848 vernahm das Gericht zwei Männer als Zeugen und befragte sie über den 

Grad der Gefährdung Johann Ludwig Fleischmanns. Beide bestätigten, dass das Ehepaar Fleisch-

mann ständig streite, Theresia Fleischmann ihren Ehemann beschimpfe und ihm vorwerfe, mit 

                                                
597 Protokoll vom 25. August 1848, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 48, 21/1848. 
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einer Geschlechtskrankheit angesteckt zu sein. ăDaÇ Johann Fleischmann in Absicht auf seine 

Gesundheit oder [sein] Leben gefªhrdet seiò, konnten die Zeugen nicht bestªtigen.598 Beide Zeu-

gen stellten das Mordkomplott als eine von Johann Ludwig Fleischmann erfundene Geschichte 

dar. F¿r den Richter bestand folglich keine Veranlassung, einen ăabgesonderten Wohnortò zu 

bewilligen, weil sich aus den Aussagen der Zeugen keine Gefªhrdung ădurch das Zusammenleben 

mit seiner Ehegattinn hinsichtlich seiner Gesundheit oder wohl gar seines Lebensò ergeben ha-

be.599 

Ebenso wie Johann Ludwig Fleischmanns Forderung nach einem ăabgesonderten Wohnortò wur-

de auch jene von Carl Salzer vom magistratischen Zivilgericht abgewiesen. Der 44-jährige Carl 

Salzer war ăSeidenfªrber und Herrschaftsbesitzerò. Aus einem dem ăJournale des ºsterreichischen 

Lloydò wªhrend der ăºsterreichischen allgemeinen Industrieausstellungò wºchentlich dreimal bei-

gelegten Bericht geht hervor, dass die Seidenfªrberei Carl Salzers ă1837 als die erste in der ºster-

reichischen Monarchie mittels Dampf zu arbeiten begonnenò hatte und 1845 insgesamt 33 Arbei-

ter angestellt hatte.600 Als Begründung für den negativen Entscheid führte das Gericht im Mai 

1849 an, dass Carl Salzer ăkeine Gefahr nachgewiesen hatò, die einen getrennten Wohnort f¿r die 

Dauer des Scheidungsverfahrens rechtfertigen würde.601 Carl Salzer hatte das Gericht gebeten, 

seiner Ehefrau einen ăabgesonderten Wohnortò zuzuweisen, und angegeben, ădaÇ er sich dem 

Begehren seiner Gattin, ihr die R¿ckkehr in seine Wohnung zu gestatten, [é] durchaus nicht fü-

gen kºnneò.602 Seiner gleichaltrigen Ehefrau, mit der er über 20 Jahre verheiratet war, warf er zum 

einen vor, dass sie sich ăeigenmªchtigò aus seinem Hause entfernt habe, wodurch ăsein Credit und 

seine Ehre in der ganzen Nachbarschaft verletzt wordenò seien. Zum anderen bef¿rchtete er, dass 

ădurch die Anwesenheit seiner Gattin in seinem Hause die Erziehung der Kinder wesentlich ge-

stºrt werdeò, da Katharina Salzer den Nachwuchs ăgegen ihn sowohl als gegen den Erzieher 

durch Schimpfworte aufhetztò. 

Gegen die negative Bescheidung seiner Forderung nach einem ăabgesonderten Wohnortò seiner 

Ehefrau wehrte sich Carl Salzer vehement. In seiner Rekursanmeldung an den Obersten Gerichts-

hof (OGH) von Anfang August 1849 äußerte er seinen Unmut gegen den erstinstanzlichen Be-

scheid und gegen die Entscheidung des Nö. Appellationsgerichts, das im Juli desselben Jahres 

beschlossen hatte, Carl Salzers Beschwerde abzuweisen. Im Schreiben an den OGH, der den Re-

kurs im Übrigen auch abwies, beschuldigte er den Richter des Zivilgerichts, ihm während des Ge-

richtsverfahrens nicht mit Rat und Tat zur Seite gestanden zu sein. Da er ohne Rechtsvertretung 

                                                
598 Protokoll vom 9. September 1848, ebd. 
599 Referat vom 11. September 1848, ebd. 
600 Bericht über die gegenwärtige österreichische allgemeine Industrie-Ausstellung. Beilage zum Journale des österrei-

chischen Lloyd, Nr. 30, Wien, 25. Juli 1845. 
601 Bescheid vom 18. Mai 1849, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 49, 60/1848. 
602 Protokoll vom 2. Mai 1849, ebd. 
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war, hätte ihn, so Carl Salzer, der Richter über die rechtlichen Voraussetzungen für die Genehmi-

gung eines ăabgesonderten Wohnortsò aufklªren m¿ssen. Der Richter hªtte ihn nicht dar¿ber 

informiert, was er nachweisen hªtte m¿ssen, um, ăwenn auch provisorisch, dieses bºse Weib aus 

dem Hauseò zu schaffen.603 Zudem wäre seine Forderung nach einer einstweiligen Absonderung 

seiner Frau ð wie er im Nachhinein erfahren musste ð ănicht ungegr¿ndetò gewesen. Seine Ehe-

gattin habe nªmlich ăeinen grellen Akt der Gefªhrdungò seiner Gesundheit ăausge¿btò, indem sie 

das Stubenmªdchen angewies, ihn ăgrau zu machenò. Carl Salzer spielte damit auf ein schriftliches 

ăZeugnisò des Stubenmªdchens Josepha StraÇmayer an, das diese im Kontext des Scheidungsver-

fahrens Ende Juli 1849 an das Gericht übermittelt hatte. Darin bestätigte das Stubenmädchen, dass 

ihr ăMadame Salzer [é] den heimlichen Auftrag gegeben hatò, sie solle, wenn sie ădie Haare des 

Herrn Salzer klätte und frisiere, selbe mit Dachsschmalz [é] anstatt der gewºhnlichen Pomade 

einschmierenò.604 Josepha Straßmayer führte den Auftrag allerdings nicht durch. In ihrem Zeugnis 

gab sie an, ăzu gewiÇenhaft und ¿berzeigtò gewesen zu sein, ădaÇ von dem Gebrauche des Dachs-

schmalzes die Haare grau werdenò und ădaÇ dieser Gebrauch eine Kopfkrankheit herbey f¿hren 

kºnnteò. 

Es blieb nicht bei dem einen Vorwurf an den erstinstanzlichen Richter: Carl Salzer forderte den 

Richter des magistratischen Zivilgerichts auf, erneut Stellung zu der Ablehnung zu beziehen und 

formulierte die Frage, ob er ănach den Commissionen, die seit seiner ersten Entscheidung ab-

gehalten wurden, nicht selbst einsehen gelernt hatò, dass das weitere Zusammenleben mit seiner 

Frau ăbesonders vor der Entscheidung ¿ber die Scheidungsfrage [nicht] rªthlichò sei.605 In einer in 

den Scheidungsakten einzigartigen Art und Weise weitete Carls Salzer seine Kritik auf das Ehe-

recht im Allgemeinen aus: Seiner Auffassung nach kºnne ădie Unauflºsbarkeit des Ehestandes 

nicht [soweit] gehen, und das Sakrament der Ehe kann nicht zur Zwangs-Jacke und zum Bock-

spanner werdenò. 

Ähnliche Vorwürfe hatte Carl Salzer bereits in seiner sieben Wochen zuvor verfassten Rekursan-

meldung an das Nö. Appellationsgericht erhoben. Darin stellte er die Frage, worin die Gefährdung 

seiner Person und seiner Gesundheit durch seine Ehefrau bestehe, um die Antwort gleich vorweg 

zu nehmen:  

 

ăGefahr? Ja es besteht die hºchste Gefahr, wenn ich mein pflichtvergessenes Weib in 
mein Haus nehmen müßte. Ein Weib, daß mich durch ihren Liebhaber und dessen 
Bruder beim Standrechte als Hochverräther oder Rebellen anzeigte, wo ich unschul-
dig war, die also mich aufs Schaffot bringen wollte, kann mich vergiften, kann mich 
im Kohlendampf ersticken, kann mich erdrosseln. Das ist die Gefahr f¿r mich.ò606 

                                                
603 Rekursanmeldung vom 3. August 1849, ebd. 
604 Schriftliches Zeugnis von Josepha Straßmayer vom 25. Juli 1849, ebd. 
605 Rekursanmeldung von Carl Salzer gegen Katharina Salzer vom 3. August 1849, ebd. 
606 Rekursanmeldung von Carl Salzer gegen Katharina Salzer vom 13. Juni 1849, ebd. 
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Carl Salzer ging es jedoch ebenso um die Sicherheit seiner Frau. Im nächsten Absatz erklärte er, 

dass der Anblick seiner Ehefrau sein ăBlut in eine solche Wallungò bringe und ihn ăaller Besin-

nungò beraube. ăBei der Aufgeregtheit, die unsere Zeit mit sich bringt, bei der Hast und Verach-

tung und [seiner] rachegeschwªngerten Stimmungò, so Carl Salzer, kºnnte ăein Moment auch nur 

des MiÇverstandes eintretenò und sowohl seine Frau als auch ihn ăin hºchste Gefahrò bringen. Da 

ăder lºbliche Richter erster Instanz hier keine Gefahrò gesehen habe, richte er seine Hoffnungen 

an ădas hohe Obergerichtò, das seiner Meinung nach ăden Geist des Gesetzes und die menschli-

che Natur besserò erfassen und in den Handlungen seiner Frau ădie hºchste Gefahr findenò wer-

de. 

 

Einflussfaktoren: Eigentum, Geschlecht, Schuld? 

Vergleicht man die Forderungen von Johann Ludwig Fleischmann und Carl Salzer mit all jenen 

zuvor dargestellten Klagen auf einen ăabgesonderten Wohnortò, die von den Ehefrauen einge-

reicht worden waren, sticht ein Unterschied hervor. Während die beiden Ehemänner die einstwei-

lige ăEntfernungò ihrer Ehefrau forderten bzw. darum ansuchten, ihrer Gattin einen ăabgesonder-

ten Wohnortò zuzuweisen, baten die Ehefrauen um die Bewilligung, f¿r die Dauer des Schei-

dungsverfahrens aus dem gemeinsamen Haushalt ausziehen zu dürfen bzw. die de facto schon 

gelebte räumliche Trennung zu tolerieren. 

Der ausschlaggebende Faktor, der darüber entschied, wer das Recht hatte, in der ehelichen Woh-

nung zu bleiben, war weder das Geschlecht noch die Frage, wem die Gefährdung der anderen 

Person anzulasten war. Vielmehr entschieden die Besitzverhältnisse darüber, ob derjenige oder 

diejenige, die um einen ăabgesonderten Wohnortò angesucht hatte, in der Wohnung bzw. dem 

Haus bleiben durfte. 

Der Jurist Thomas Dolliner beschrieb die Richtlinien, an die sich die Scheidungsgerichte zu halten 

hatten, in seinem Handbuch zum österreichischen Eherecht wie folgt: 

 

ăGehºrt das Haus, welches die Eheleute bisher bewohnten, dem einen Theile ei-
genthümlich, so kann die richterliche Verfügung nie dahin gehen, daß der Eigenthü-
mer bis zur Entscheidung der Scheidungsangelegenheit aus seinem eigenen Hause 
ausziehe, er mag der gefährdete Theil seyn oder nicht. Nur der Nichteigenthümer hat 
seinen Wohnort zu ändern. Wohnten aber die Ehegatten bisher in einem ihnen bey-
den gemeinschaftlichen Hause oder nur miethweise, so wird wohl der klagende Mann 
nie darauf antragen, daß der Richter ihm, sondern daß er seiner Frau mittler Weile ei-
nen andern Aufenthaltsort anweise. Die klagende Ehegattinn hingegen wird selbst 
verlangen, daß ihr der Richter einen abgesonderten Wohnort bewillige, welches er un-
ter den angegebenen Umständen und mit der empfohlenen Vorsicht auch thun kann 
und soll.ò607 

 

                                                
607 Dolliner: Handbuch des österreichischen Eherechtes, 104ð105. 
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Dass der Eigentümer bzw. die Eigentümerin das Haus bzw. die Wohnung verlassen musste, war 

nicht vorgesehen. Befand sich das Haus bzw. die Wohnung im Besitz beider Eheleute oder han-

delte es sich um eine Mietwohnung, entschied das Geschlecht der Antragstellerin bzw. des An-

tragstellers dar¿ber, wie ein Antrag auf einen ăabgesonderten Wohnortò zu formulieren (und wohl 

auch zu entscheiden) war. Während Ehemänner das Recht hatten, in der Wohnung zu bleiben und 

die vor¿bergehende ăEntfernungò ihrer Ehegattin zu fordern, stand den Ehegattinnen diese Mög-

lichkeit nicht zur Verfügung. In den Augen Dolliners oblag es den Ehefrauen, die gemeinsame 

Wohnung ihrem Ehepartner zu überlassen und sich dadurch der bürgerlichen Geschlechterord-

nung des 19. Jahrhunderts zu unterwerfen. Das Geschlecht des Antragstellers bzw. der Antragstel-

lerin kam also sehr wohl zum Tragen ð allerdings erst in zweiter Linie. 

Da aus den Scheidungsakten die Eigentumsverhältnisse nur in einigen wenigen Fällen hervorge-

hen, kann die Frage nach einer Divergenz zwischen Norm und Praxis nur bedingt beantwortet 

werden. Fest steht, dass Frauen, die im Besitz des Hauses oder der Wohnung waren, ihr Recht, 

den Wohnort nicht verlassen zu müssen, vor Gericht einforderten. Die zum zweiten Mal verheira-

tete Anna Hufnagel besaß beispielsweise das Haus Nummer 627 in der Leopoldstadt. Als Hausei-

gent¿merin formulierte sie ihre Forderung nach einem ăabgesonderten Wohnortò in einem ande-

ren Ton, als es in den bereits zitierten Gerichtsverfahren der Fall war. Im Juli 1832 bat sie den 

Richter 

 

ăum [die] Bewilligung eines abgesonderten Wohnorts während des Ehescheidungs-
prozesses in der Art, daß dem Herrn Gegner aufgetragen werde, die Wohnung und 
das Haus [é] sogleich zu rªumen, und selbes bis auf weitere Verordnung nicht mehr 
zu betretenò.608  

 

Ihr Ehemann Leopold Hufnagel habe zwar in ihrem Haus in ihrer Wohnung ăein abgesondertes 

[é] Zimmerò, trotzdem sei ihre Ruhe, ihre Sicherheit und ihr Vermºgen ăum nichts weniger ge-

fªhrdetò. Sie sei Beschimpfungen, Misshandlungen und Morddrohungen ausgesetzt. Leopold 

Hufnagel habe sich des Wohnungsschlüssels bemächtigt und ihr diesen, erst nachdem er von der 

Polizeioberdirektion ermahnt worden war, wieder übergeben. Ihr Ehegatte randaliere im Haus und 

insultiere die Mietparteien, weswegen sie ădie Wohnungen auch um die billigsten Preise nicht an 

[den] Mannò bringe. Das Gericht bewilligte im August desselben Jahres den ăabgesonderten 

Wohnortò und wies Leopold Hufnagel an, ădas Haus und die Wohnung der Klªgerinò innerhalb 

von 14 Tagen nach der Zustellung des Bescheids zu verlassen und ăbis auf weitere Verordnung 

nicht zu betretenò.609 Wie aus dem Bescheid hervorgeht, hatte der Ehemann die Kränkungen, die 

er seiner Gattin zugefügt hatte, gestanden. Zudem hatten Zeugen die Schimpfnamen, die Leopold 

                                                
608 Klage von Anna Hufnagel vom 23. Juli 1832, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 25, 30/1832. 
609 Bescheid vom 21. August 1832, ebd. 
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Hufnagel seiner Frau gegeben hatte, bestªtigt, was das Scheidungsgericht als Gefahr f¿r ădie oh-

nehin schwªchliche und zerr¿ttete Gesundheit der Klªgerinò bewertete.  

Mit seiner Beschwerde gegen den erstinstanzlichen Bescheid wurde Leopold Hufnagel Ende Sep-

tember 1832 abgewiesen. Da er trotzdem die Wohnung seiner Ehefrau nicht räumen wollte, bat 

Anna Hufnagel Mitte November 1832 um die Exekution des Bescheids. Sie forderte die Delogie-

rung ihres Mannes, die auch bewilligt und im Dezember vom Gerichtsdiener durchgeführt wurde. 

Ebenso wie Anna Hufnagel forderten auch die bereits erwähnte 42-jährige, wiederverheiratete 

Witwe, Hauseigentümerin und Küchengärtnerin Cäcilia Pollak und die 39 Jahre alte Hutmachers-

gattin Anna Werner die Entfernung ihres Ehegatten aus ihrer Wohnung bzw. ihrem Haus. Cäcilia 

Pollak verlangte Ende des Jahres 1849, dass ihrem Ehemann, mit dem sie seit mehr als einem 

Dutzend Jahren verehelicht war, ăaufgetragen werde, sich sogleich eine abgesonderte Wohnung 

ausser meinem, von uns bisher in Gemeinschaft bewohnten Hause [é] zu nehmenò.610 Das Haus 

gehöre nämlich zu drei Vierteln ihrem Sohn aus der ersten Ehe und zu einem Viertel ihr selbst. Sie 

beschuldigte ihren Ehemann der Alkoholsucht. Er habe sie geschlagen und beschimpft und übe 

einen schlechten Einfluss auf die Erziehung ihrer Kinder aus. Aus vergleichbaren Gründen forder-

te auch Anna Werner im Jªnner 1850 ădie sogleiche Entfernungò ihres Ehemanns aus der ihr ăei-

gent¿mlichen Wohnungò.611 Weder im einen noch im anderen Aktendossier ist ein Bescheid über 

den ăabgesonderten Wohnortò ¿berliefert: Cªcilia Pollak zog ð wie weiter oben beschrieben ð ihre 

Scheidungsklage noch im Dezember 1849 (vorerst) zurück. Anna Werner einigte sich Mitte Febru-

ar 1850 mit ihrem Ehemann auf eine einverständliche Scheidung von Tisch und Bett. 

Im Widerspruch zur normativen Vorgabe, die den Ehefrauen, die gemeinsam mit ihrem Ehepart-

ner in einer Mietwohnung lebten, nahelegte, ihrem Ehemann das Recht zu überlassen, in der 

Wohnung zu bleiben, beharrte die 44-jªhrige ăKnopf- und Krepinmachersgattinò Elisabeth Kutter 

im November 1849 ausdrücklich darauf, dass ihr Gatte vom Gericht verpflichtet werden soll, 

ăsich einen besonderen Wohnort zu suchenò.612 Als Begründung gab sie an, dass ihr zwei Jahre 

j¿ngerer Ehemann ăsich ohnedies um das Geschªft gar nicht k¿mmertò und sie ădie gegenwªrtige 

Wohnungò auf ihren ăeigenen Namen gemiethet habeò. Auch in diesem Fall kam es zu keinem 

Entscheid. Das Ehepaar Kutter einigte sich Anfang des Jahres 1850 einverständlich auf die Schei-

dung von Tisch und Bett. 

Beachtenswert ist, dass zwei der drei Ehefrauen, die als Haus- bzw. Wohnungseigentümerinnen 

ihr Recht auf den Verbleib im Haus bzw. der Wohnung einforderten, wiederverehelichte Witwen 

waren. Die Vermutung liegt nahe, dass sie durch das Erbe ihres ersten Ehemanns in den Besitz 

des Hauses bzw. der Wohnung gekommen waren. Die Forderungen von Anna Hufnagel, Cäcilia 

                                                
610 Klage von Cäcilia Pollak vom 13. Dezember 1848, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 52, 64/1849. 
611 Klage von Anna Werner vom 10. Jänner 1850, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 52, 18/1850. 
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Pollak, Anna Werner und Elisabeth Kutter zählten jedoch zu den Ausnahmen. Der überwiegende 

Teil der Ehefrauen, die um einen ăabgesonderten Wohnortò angesucht hatten, überließen ihren 

Ehemännern das Vorrecht, während des Scheidungsprozesses in der Wohnung bzw. im Haus zu 

bleiben. Ein Indiz, das dafür spricht, dass der Großteil der Wohnungen bzw. Häuser verheirateter 

Paare entweder zu bestimmten Anteilen beiden Eheleuten gehörte, angemietet war oder sich im 

alleinigen Besitz des Ehemanns befand. 

 

Gerichtliche Praxis vor dem ABGB 

Das Risiko, während eines Scheidungsverfahrens durch den Ehepartner bzw. die Ehepartnerin 

gefährdet zu sein, bestand selbstredend auch schon vor dem Inkrafttreten des ABGB. In den in 

die Analyse einbezogenen 15 Jahren zwischen 1783 und 1811 finden sich auch vier Fälle, bei de-

nen die vorübergehende räumliche Trennung bzw. der einstweilige Unterhalt eine Rolle vor Ge-

richt spielten. Obwohl weder das Ehepatent noch das Josephinisches Gesetzbuch in Hinblick auf 

einen ăabgesonderten Wohnortò gesetzliche Bestimmungen formulierte, wurden die Antragssteller 

und Antragsstellerinnen mit ihren Forderungen vom Gericht nicht abgewiesen. Der in der Inneren 

Stadt lebende Zimmermeister Franz de Paula Wohlsperger forderte im Juli 1793 etwa die ăvor-

sichtsweise Separirungò seiner Ehefrau. Er bot dem Magistrat der Stadt Wien an, seiner Gattin bis 

zum Urteilsspruch im Scheidungsverfahren einen Unterhalt von 15 Kreuzern pro Tag zu zahlen 

und für die Zimmermiete aufzukommen. Mit seiner Forderung war Franz de Paula Wohlsperger 

erfolgreich. Das Gericht vertrat die Meinung, dass er gen¿gend Gr¿nde habe, eine ăvorsichtsweise 

Separirungò zu verlangen, und verf¿gte, dass die Kinder bis zur endgültigen Entscheidung bei 

ihrem Vater bleiben sollten.613 Die Ehefrau setze sich und ihren Gatten ăder nahesten Gefahr aus, 

daÇ das grºste Ungl¿ck, ja gar Mord und Todschlag entsteheò. Barbara Wohlsperger sei schon bei 

der ersten Tagsatzung ăvon der Vernunft ganz verlassenò gewesen. ăWie eine wahrhaft rasende 

Persohnò, so die Entscheidungsgr¿nde, sei sie ăin dem Komissionszimmer auf der Erde herum 

gerutschetò. Als man sie aus dem Verhandlungszimmer brachte, habe sie ădurch ihr Geschrey und 

Toben die ganze Volksmenge an sichò gezogen. Verhalte ăsie sich bey Gericht so, so ist wohl 

leicht begreiflich, wie ihr Betragen zu HauÇ geartet sein m¿sseò, so die Meinung des Gerichts.  

Barbara Wohlsperger, die in den Augen des Gerichts froh sein sollte, ădaÇ ihr Gegner auf den 

heilsamen Gedanken der fr¿heren Separirung verfiellò und seinen ăAntrag mit beyden Hªndenò 

hätte ergreifen sollen, appellierte gegen das Urteil des Wiener Magistrats. Ihre Beschwerde führte 

jedoch zu keiner Urteilsabänderung. Im Februar 1794 bestätigte das Nö. Appellationsgericht das 

erstinstanzliche Urteil. 

                                                
613 Urteil vom 25. Juli 1793, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 2, 20/1793. 
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Etwas anders gelagert war der Fall des Ehepaars Augenstein: Maria Anna Augenstein hatte Ende 

Jänner 1793 eine Cohabitierungsklage gestellt, die ihren Ehemann verpflichten sollte, mit ihr ge-

meinsam zu leben. Michael Augenstein, der drei Monate später eine Scheidungsklage beim Magist-

rat eingereicht hatte, gab zu seiner Verteidigung vor Gericht an, dass er ăwichtige Ursachenò habe, 

ăsich der Beywohnung zu widersetztenò.614 Zum einen sei seine Frau ăder Erziehung der Kinder 

hinderlichò. Sie habe schon einmal gedroht, diese ămit einem Messer umzubringenò. Zum anderen 

habe sie seine ăKleider aus Liederlichkeit versetztò und sich zu seinem Geldkasten Schl¿ssel ma-

chen lassen. Da er in ăkaiserlichen Diensten und Wohnung stehe, [é] w¿rde er sich, wenn er 

selbe zu sich nªhme, in Gefahr setzen, seines Dienstes entlassen zu werdenò. Der Magistrat der 

Stadt Wien folgte der Argumentation des Ehemanns und wies Maria Anna Augenstein mit ihrer 

Forderung ăderzeit und bis zur Entscheidung der wegen Trennung von Tisch und Bett anhängi-

gen Streitsacheò ab.615 Auf diese Weise erlaubte das Gericht dem Ehemann de facto die vorüber-

gehende räumliche Trennung von seiner Ehegattin.  

Die beiden anderen Fälle, die 1809 bzw. 1810 vor dem Wiener Magistrat verhandelt wurden, wur-

den beide von den Ehefrauen initiiert. Sowohl Eleonore Pötz als auch Maria Anna Kolb beantrag-

ten die Zahlung eines ăprovisorischen Unterhaltsò f¿r die Dauer des Scheidungsverfahrens. Der 

minderjährigen Eleonore Pötz gelang es gemeinsam mit ihrem Vater Franz Freiherr von Kurz im 

Dezember 1809, von ihrem gewalttªtigen, sie ădem Mangel und Hungertodeò aussetzenden Ehe-

mann einen einstweiligen Lebensunterhalt von täglich 50 Kreuzern einzuklagen.616 Der Richter 

begr¿ndete seine Entscheidung unter anderem damit, dass es Eleonore Pºtz ănicht zugemuthet 

werdenò kºnne, bis zum Ende des Scheidungsstreits ăin diesem Kerker [é] aus[zu]harrenò. Zu-

dem bezeichnete er den einstweiligen Unterhalt als ăeine Triebfeder f¿r den Mannò, die ihn moti-

vieren sollte, den Gerichtsprozess ăzu beschleunigenò. 

Der Ehemann beschwerte sich gegen die Entscheidung des Wiener Magistrats, woraufhin das 

Urteil Anfang Februar 1810 vom Nö. Appellationsgericht aufgehoben wurde. Das Nö. Appellati-

onsgericht argumentierte mit der Wechselseitigkeit der ehelichen Pflichten und Rechte. ăJeder 

Theilò, so der Wortlaut der Urteilsbegr¿ndung, ămuÇ seines Orts die ihm obliegenden dieÇfªlligen 

Pflichten erfüllen, wenn er anders auf die denselben zusagenden Rechte gegen den anderen Theil 

Anspruch machen willò.617 Zwar sei es die Pflicht des Ehegatten, seine Frau ăstandesgemªÇ zu 

unterhaltenò, doch sei ăeben so deutlich vorgeschrieben, daÇ es des Weibes Schuldigkeit sey, dem 

Wohnsitze des Mannes zu folgen, und ihn in Besorgung des Hauswesens nach Stande und Kräften 

zu ¿berhebenò. Um einen Unterhalt von ihrem Ehemann ansprechen zu kºnnen, m¿sse Eleonore 

                                                
614 Referat vom 11. Mai 1793, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 2, 12/1793. 
615 Urteil vom 11. Mai 1793, ebd. 
616 Urteil vom 21. Dezember 1809, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 6, 19/1809. 
617 Urteil vom Nö. Appellationsgericht vom 9. Februar 1810, ebd. 
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Pºtz jene Verbindlichkeiten erf¿llen, ădie jedem Weibe gegen den Mann obliegenò. Das heiÇt, sie 

müsse zu ihrem Gatten ăzur¿kkehren und in seinem Hause sich den Anspruch auf ihren Unterhalt 

verschaffenò. Nur, wenn sie ihre Entfernung aus dem ehelichen Haushalt begr¿nden und darlegen 

könnte, warum sie weiterhin von ihrem Ehemann entfernt leben müsse, sei sie berechtigt, einen 

Unterhalt ăauÇer seinem Hauseò zu fordern. 

Auch Maria Anna Kolbs Forderung nach einem einstweiligen Lebensunterhalt war vom Magistrat 

der Stadt Wien Anfang Oktober 1811 bewilligt worden. Der Unterhaltsbeitrag wurde allerdings 

stark reduziert. Warum das Gericht den ăprovisorischen Unterhaltò von den geforderten 48 Kreu-

zern W.W. um drei Viertel auf gerade einmal zwölf Kreuzer W.W. pro Tag herabsetzte, kann nicht 

rekonstruiert werden. Während des Scheidungsprozesses gelang es Maria Anna Kolb jedoch, ihre 

persönliche Lage und die finanzielle Situation ihres Ehegatten zu präzisieren und mit Beweisen zu 

untermauern, was dazu f¿hrte, dass der Magistrat im Mªrz 1812 den ăprovisorischen Unterhaltò 

im Zusammenhang mit der Kundmachung des Scheidungsurteils nachträglich erhºhte. Der ăk. k. 

Rechnungsofficial in der Staatscredits- und Centralhofbuchhaltereyò Michael Kolb wurde ver-

pflichtet, beginnend mit dem Tag der Klage bis zum Scheidungsurteil einen ăprovisorischen Un-

terhaltò von 40 Kreuzern W.W. pro Tag zu leisten. Die Erhöhung begründete das Gericht damit, 

dass Maria Anna Kolb über kein Vermögen verfüge und an einer Sehschwäche leide, die es ihr 

unmöglich mache, sich selbst zu erhalten. Zudem wurde der Gehalt des Ehemanns in die Berech-

nung einbezogen. Da Michael Kolb, so die Urteilsbegründung, über ein Jahresgehalt von 1.000 

Gulden W.W. verfüge, werde der Unterhaltsbeitrag auf täglich 40 Kreuzer W.W. festgelegt.618 Die-

ser Betrag, der ănicht einmahl den 5ten Theil der Besoldungò des Ehemanns entspreche, garantie-

re, dass Michael Kolb mit seinen Kindern leben kºnne und dass Maria Anna Kolb ădem 

Nothstande nicht so leicht ausgesetzetò werde. 

Wie der Ehemann von Eleonore Pötz ergriff auch Michael Kolb gegen das Urteil des Magistrats, 

das ihn beinahe zu einer Vervierfachung der einstweiligen Unterhaltszahlungen verpflichtete, die 

Appellation. Im Juli 1812 reduzierte das Nº. Appellationsgericht den ăprovisorischen Unterhaltò 

nachträglich auf 30 Kreuzer W.W. pro Tag. Es begründete seine Entscheidung damit, dass es ne-

ben anderen Faktoren auch auf die Frage ankomme, inwieweit die Ehefrau ădurch ihr Benehmen 

sich einen rechtlichen Anspruch auf die Abreichung eines anständigen Unterhaltes erworben 

hatò.619 Die Rªte des Appellationsgerichts lasteten Maria Anna Kolb an, dass sie ăsich vom Hause 

des Geklagten entfernt [habe], ohne eine hinreichende Veranlassung zu diesem eigenmächtigen 

Schritteò gehabt zu haben. Michael Kolb sei dadurch ăin die Nothwendigkeit versetzt worden 

[é], durch jemanden anderen die hªuslichen Geschªfte, welche die Klägerin zu besorgen gehabt 

haben w¿rde, betreiben zu lassenò und habe ădaher einen mehreren Aufwand zu bestreitenò ge-

                                                
618 Urteil vom 13. März 1812, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 7, 6/1812. 
619 Urteil vom Nö. Appellationsgericht vom 7. Juli 1812, ebd. 
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habt. Ihre ăBeweggr¿ndeò schlossen die Rªte mit der Erklªrung, warum sie den Betrag von 30 

Kreuzern W.W. f¿r ăangemessenò hielten. Ihrer Ansicht nach sollte der Ehefrau 

 

ăeine ergiebige Alimentation abgereicht werden, damit sie ihre Lebenstage fristen 
möge, ohne dem Staate zur Last zufallen, aber es soll dem Geklagten als einen Staats-
beamten keine solche Last aufgebürdet werden, welche ihm dr¿kend seyn d¿rfteò. 

 

Gegen das zweitinstanzliche Urteil legte Maria Anna Kolb Revision ein. Als dritte und letzte In-

stanz bestätigte die Oberste Justizstelle jedoch im November 1812 das Urteil des Nö. Appellati-

onsgerichts. 
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Narrationen der Eheleute 

ăWelche sind die Ursachen, daß so viele Eheleute nicht glücklich leben? Antwort. 1) 
Mangel an guter christlicher Erziehung. 2) Vernachläßigung des täglichen Gebeths. 3) 
Mangel an Tugend und Gedult, an gefälliger schonender Liebe. 4) Der übermäßige, 
und dann zum Ekel gewordene Genuß ehelicher Liebe. 5) Die daraus entstandene 
herrschende Lüsternheit nach Abwechslung. 6) Der Müßiggang. 7) Die nie zu befrie-
digende Neigung zur Kleiderpracht, zu immerwährenden Unterhaltungen, Spielen, 
und derley Geld und Zeit und Tugend verzehrenden Tändeleyen. 8) Die daraus ent-
stehende Schuldenlast, oder die bittere Vorstellung: 'wie werden wir in der Folge un-
sere Gläubiger befriedigen? wo Brod, Kleidung u.s.w. für uns und unsere Kinder her-
nehmen?' 9) Mangel an der großen Lebensweisheit: Herr über seine Neigungen zu 
seyn, und gerne zu entbehren, was man nicht leicht haben kann. 10) Falsche Begriffe 
von dem Ehestande und dessen Pflichten.ò620 

 

In der an den Anfang dieses Kapitels gestellten Textpassage formulierte der Antiquar und Buch-

händler Johann Georg Binz621 seine Top Ten jener Ursachen, die zu Streit und Auseinanderset-

zungen unter Eheleuten führen. Johann Georg Binz, der zum Zeitpunkt der Publikation des Ehe-

ratgebers 1805 beinahe 60 Jahre alt war, machte für das Unglück in der Ehe eine Fülle an Gründen 

verantwortlich: An erster Stelle f¿hrte er die schlechte Erziehung sowie die ăVernachlªÇigung des 

tªglichen Gebethsò ins Feld, was beides den christlichen Idealen widerspreche. In seiner Auflis-

tung folgte der das Glück der Ehe gefährdende ð weil oft maßlos praktizierte ð eheliche Ge-

schlechtsverkehr. Auf die Gefahr, die von einem übermäßigen Genuss der Sexualität ausgehe, 

machten mehrere Eheratgeber des 19. Jahrhunderts aufmerksam. So widmete sich auch Johann 

Karl in seinen um 1840 erschienenen ăKlugheits=Maximenò ausf¿hrlich der ohne MaÇ praktizier-

ten Sexualitªt. Das Risiko bestehe insbesondere darin, so Johann Karl, dass der Ehemann, der ăzu 

viel weggibt, das heiÇt vergeudet, [é] am Ende selbst wirklichen Mangelò leidet.622 Auf diese Wei-

se sei der Mann ănicht mehr im Stande, dem nat¿rlichen Bed¿rfnisse einer gen¿gsamen ð um wie 

viel weniger erst der, durch eigene Schuld ¿berreizten und verwºhnten Gattinn zu entsprechenò. 

Gleichzeitig habe ð entsprechend dem Gedankengebäude der Humoralpathologie ð übertrieben 

vollzogener Geschlechtsverkehr auf die Gesundheit nachteilige Folgen. Der Ehemann könne sich 

ădurch UnmªÇigkeit im Genusse schon in den ersten Jahren seiner Ehe so erschºpfen und schwä-

chen, daß schon im Frühjahre der Ehe seine Mannskraft dahinschwindetò.623 Für Ehefrauen galt 

laut Johann Karl dasselbe: Auch sie sollten, wollten sie ădie Freuden des ehelichen Lebensò f¿r 

                                                
620 Binz, Johann Georg: Guter Rath über die wichtigsten Punkte des Ehestandes so wohl in moralischer als physischer 

Rücksicht. Ein nützliches Geschenk für Brautleute, welche im Ehestande wahrhaft glücklich zu leben wünschen, 
Wien 1805, 104ð105. 

621 Zu Johann Georg Binz vgl. Frimmel, Johannes: Johann Georg Binz, in: ÖBL sowie Frank, Peter R./Frimmel, 
Johannes: Buchwesen in Wien 1750ð1850. Kommentiertes Verzeichnis der Buchdrucker, Buchhändler und Verle-
ger, Wiesbaden 2008, 21ð22. 

622 Karl: Klugheits=Maximen für Heiratslustige männlichen Geschlechtes, 44. 
623 Ebd., 44ð45. 
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lªngere Zeit ăgenieÇenò, ăkluge MªÇigungò ¿ben.624 Während für Ehemänner die Gefahr bestand, 

sich zu ăverausgabenò, hatten Frauen darauf zu achten, mit ihren Reizen und ăLiebesbezeugungen 

nicht zu verschwenderischò zu sein. Aus einem ¿bermªÇigen ehelichen Geschlechtsverkehr resul-

tierte für Johann Georg Binz in logischer Konsequenz auch ein weiterer Grund für unglückliche 

Ehen: der Wunsch nach sexueller ăAbwechslungò und folglich Untreue und Ehebruch. Im ăMü-

Çiggangò, in fehlender Bescheidenheit und einer verschwenderischen Lebensweise, die das Ehe-

paar bzw. die ganze Familie in finanzielle Probleme stürzen konnte, sah Binz eine andere Ursache 

daf¿r, warum ăso viele Eheleute nicht gl¿cklich lebenò. Als zehnten und letzten Punkt f¿hrte der 

Autor schlieÇlich an, dass etliche Ehefrauen und Ehemªnner eine ăfalscheò Auffassung von der 

Ehe und den Ehepflichten hätten. 

In seinem Ursachenkatalog wandte sich der aus Gündlingen im Breisgau gebürtige Johann Georg 

Binz an beide Eheleute. Die angeführten Ursachen orientierten sich vorwiegend an christlich-

bürgerlichen Verhaltens- und Lebensidealen. In der Auflistung finden sich neben mit dem städti-

schen Bürgertum des späten 18. und dem 19. Jahrhundert konnotierte Tugenden wie Fleiß und 

Arbeitsamkeit, Sparsamkeit und Mäßigkeit sowie Vernunft auch drei der Sieben Todsünden (Ge-

nusssucht, Müßiggang und Hochmut).625 

 

Im Mittelpunkt dieses Abschnitts stehen jene Ehepaare, die nicht den Weg der einverständlichen 

Scheidung einschlugen, sondern vor Gericht eine uneinverständliche Scheidung durchsetzen woll-

ten und um die Auslegung fochten, wem welche Schuld am Scheiteren der Ehe zukam. Vier auf 

analytischer Ebene trennbare, in den Narrationen jedoch zumeist vermengte und miteinander 

verbundene Konfliktfelder werden beschrieben. Jeder Abschnitt wird entweder mit einem ăideal-

typischenò oder mit einem auÇergewºhnlichen Fall eingeleitet, von dem ausgehend die Interpreta-

tion weiterer Fälle geschieht. Den Anfang macht der Vorwurf, durch den Ehepartner bzw. die 

Ehepartnerin mit einer Geschlechtskrankheit angesteckt worden zu sein. Daran anschließend 

widme ich mich der (krankhaften) Eifersucht und denjenigen Scheidungsklagen, in denen eine 

Partei die andere der Untreue, eines Liebesverhältnisses bzw. eines Ehebruchs beschuldigte. Das 

vierte und letzte Konfliktfeld bildet eine langen Liste an Vorwürfen und Beschuldigungen, die in 

einem Zusammenhang mit ökonomischen oder finanziellen Aspekten der Ehe und des Ehealltags 

                                                
624 Karl: Klugheits=Maximen für Heiratsfähige, Heiratslustige und schon Verheiratete des weiblichen Geschlechtes, 

60. 
625 Vgl. etwa Döcker, Ulrike: Die Ordnung der bürgerlichen Welt. Verhaltensideale und soziale Praktiken im 19. Jahr-

hundert, Frankfurt am Main 1994; Habermas, Rebekka: Frauen und Männer des Bürgertums. Eine Familienge-
schichte (1750ð1850), Göttingen 2000; Hettling, Manfred/Hoffmann, Stefan-Ludwig (Hg.): Der bürgerliche Wer-
tehimmel. Innenansichten des 19. Jahrhunderts, Göttingen 2000; Trepp, Anne-Charlott: Sanfte Männlichkeit und 
selbständige Weiblichkeit. Frauen und Männer im Hamburger Bürgertum zwischen 1770 und 1840 (Veröffentli-
chungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 123), Göttingen 1996. 
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wie beispielsweise Arbeiten, Haushalten, Versorgen oder Besitzen stehen und unter dem Überbeg-

riff Ă¥konomieô subsumiert werden kºnnen. 

 

Geschlechtskrankheiten 

Rosalia Paul, die bereits erwähnte 26-jährige Tochter eines Schullehrers, machte bereits im ersten 

Satz ihrer Scheidungsklage vom 18. August 1831 deutlich, wen sie für ihr Unglück verantwortlich 

machte. Sie f¿hrte ihr Leid sowohl auf die ăSorglosigkeit und Unerfahrenheitò ihres Ehemanns als 

auch auf die ăgrobe, unverzeihliche Unwissenheit seines Arztesò zur¿ck.626 Mit ihrem um sechs 

Jahre ªlteren Mann war sie erst seit zwei Monaten verheiratet. Am zweiten Tag ănach der Vermªh-

lung und [dem] vollzogenem Beilagerò habe sie ădie traurige Erfahrung machen m¿Çenò, dass ihr 

Gatte ăan einer schmerzhaften Unterleibskrankheit leideò. Zur Behandlung der Krankheit hªtten 

sich schon ăCharpien627, Salben und Wªsserò im Haus befunden. In ihrer Aussage vom 15. Febru-

ar 1832 konkretisierte sie die Anzeichen, die sie erst im Nachhinein mit einer Syphiliserkrankung 

ihres Ehemanns in Verbindung gebracht habe: 

 

ăSie habe selbst Scharpien gezupft, sie selbst habe auf diese Scharpien eine Salbe ge-
schmiert, welche derselbe sich auf zwey Wunden am männlichen Glied gelegt habe. 
Sie habe dieß mit ihren eigenen Augen bemerkt, weil er ihr diese Wunden gezeigt ha-
be. Sie habe ihm auch ein Bad von Käspappeln und Milch bereitet, worin er dieses 
Glied gebadet habe.ò628 

 

ăAls eine unerfahrene junge Personò habe sie sich besorgt an ihre ăªlteren Geschwisterò gewandt, 

die ihren Mann ăzur Rede stelltenò.629 Aus ihrem Ehegatten sei aber ăkein Gestªndnis herauszu-

bringenò gewesen. Vielmehr habe ăer aus zu groÇer Schamò die Schuld auf sie geschoben und 

vorgegeben, er sei durch sie ăin diesen Zustand versetzt wordenò. Gemeinsam mit ihrem Onkel 

kontaktierte Rosalia Paul daraufhin Simon Spritzay, von dem sie ămit Recht vermuthetenò, dass er 

der Wundarzt sei, bei dem ihr Mann in Behandlung war. Dieser habe nach einigem ăZaudern end-

lich eingestandenò, dass ihr Ehepartner ămit einem verwahrlosten Changer [=Schanker] zu ihm 

gekommen [sei] und [é] behandelt worden wªreò. Auf diese schlechte Nachricht begab sie sich 

ăalsogleich zum nªchsten Polizey Wundarztò, um sich untersuchen zu lassen. Zu ihrem ăgrºÇten 

Leidwesenò musste sie erfahren, dass sie ădiese schreckliche Krankheit bereits geerbtò hatte. Da 

sie ihr Leben und ihre Gesundheit nicht zum zweiten Mal ăin die offenbarste Gefahrò bringen 

                                                
626 Klage von Rosalia Paul vom 18. August 1831, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 25, 2/1832. 
627 Charpie (auch Scharpie geschrieben) ist ein Wundverbandmaterial, das durch das Zerzupfen von Leinenstoffen 

hergestellt wurde. Vgl. Scharpie, in: Krünitz, Johann Georg: Oekonomische Encyklopädie oder allgemeines System 
der Staats-, Stadt- Haus- und Landwirthschaft, Bd. 140, 1825, 277 (elektronische Ausgabe der Universitätsbiblio-
thek Trier www.kruenitz.uni-trier.de). 

628 Protokoll vom 15. Februar 1832, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 25, 2/1832. 
629 Klage von Rosalia Paul vom 18. August 1831, ebd. 
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wolle, forderte Rosalia Paul die Scheidung von Tisch und Bett sowie den Ersatz der Kurkosten in 

der Höhe von 60 Gulden C.M. und einen Unterhaltsbeitrag von acht Kreuzern C.M. pro Tag. 

Ihr Ehemann, der Schuhmachermeister Johann Paul, widersprach, schon vor der Eheschließung 

mit der Geschlechtskrankheit infiziert gewesen zu sein. Die mit Arzneimittel begleitete Therapie 

habe er ăerst, nachdem er den Beyschlaf mit seiner Frau gepflogen habe, gebrauchtò.630 Die wun-

den Stellen an seinem Penis seien nicht auf eine Syphiliserkrankung zurückzuführen, sondern 

w¿rden ăvon einer ¿bermªÇigen Anstrengungò bei einem vorehelichen Geschlechtsverkehr mit 

einer anderen Frau stammen. Sein Wundarzt Simon Spritzay, an den er sich deswegen wandte, 

ăhabe ausdr¿cklich erklªrt, daÇ er an keiner ansteckenden Krankheit leide und [é] ohne Gefahr 

für seine zukünftige Frau heurathen kºnneò. Unwahr sei, dass seine Ehefrau seinen Wundarzt 

aufgesucht und dieser ihr bestªtigt habe, dass er ămit einem verwahrlosten Schanker zu ihm ge-

kommen und [é] behandelt worden wªreò. Seine Gattin habe von ihm verlangt, sich vom Poli-

zeibezirkswundarzt der Landstraße Karl Hayek ärztlich untersuchen zu lassen. Dessen Angaben, 

er habe veraltete Schankergeschw¿re, ăangelaufene Leistendr¿sen und einen syphilitischen Haut-

ausschlagò, m¿sse er aber widersprechen. Von der Untersuchung seiner Frau bei ebendiesem Poli-

zeibezirkswundarzt wisse er nichts. Eine allfällige Diagnose müsse er aber ebenso in Abrede stel-

len, ăda er zur Untersuchung [seiner Frau] nicht zugezogen worden seyò und sie sich ăungeachtet 

seines dringenden Verlangens nicht dazu herbeilassen wollte, sich von einem anderen Arzte in 

seiner Gegenwart untersuchen zu lassenò. Er sprach sich gegen eine Scheidung von Tisch und 

Bett aus und protestierte gegen die Forderung, Ersatz f¿r die Krankheitskosten zu leisten. ăWenn 

seine Gattin krank gewesen wªreò, so Johann Paul, hªtte sie sich ăals B¿rgerin und Meisterinò im 

Krankenhaus ăunentgeltlichò verpflegen und behandeln lassen kºnnen, ăweil er [é] alle Viertljah-

re einen bestimmten Betrag an das Krankenhaus bezahlen m¿sseò.631 

Bei der Fortsetzung der Tagsatzung Mitte Februar 1832 beharrte Rosalia Paul auf den von ihr 

getätigten Aussagen.632 Im Gerichtsaal anwesend war diesmal auch ihr Onkel, der aussagte, die 

Angaben des Wundarztes Simon Spritzay zum Gesundheitszustand Johann Pauls gehört zu haben. 

Rosalia Paul bat das Scheidungsgericht, sowohl Simon Spritzay als auch den Polizeibezirkswund-

arzt der Landstraße Karl Hayek gerichtlich zu vernehmen. Zudem gab sie an, dass ihr Ehemann 

im Juli 1831 für drei Wochen im k. k. Krankenhaus auf der venerischen Abteilung in Behandlung 

war, und forderte das Gericht auf, schriftlich die Direktion des Krankenhauses zu befragen. Wa-

rum sie sich nicht in die unentgeltliche Behandlung des Krankenhauses begeben habe, beantworte-

te Rosalia Paul damit, dass sie ăes f¿r eine Schande gehalten [hätte], [sich] ins Krankenhaus auf die 

                                                
630 Protokoll vom 1. Februar 1832, ebd. 
631 Referat vom 18. April 1832, ebd. 
632 Protokoll vom 15. Februar 1832, ebd. 
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venerische Abtheilungò zu begeben, ăda sie mit ihrem Ehemann erst acht Tage verehelicht gewe-

sen seyò und damals ăals Frauenzimmer von 25 Jahren jede ¥ffentlichkeit vermeiden wollteò.633 

Der Polizeibezirkswundarzt der Landstraße Karl Hayek, der Mitte März 1832 vom Magistrat ver-

nommen wurde, bestätigte, beide Streitparteien Ende Juni letzten Jahres untersucht zu haben. 

Beide hätten die Zeichen einer venerischen Krankheit am Körper getragen. Für den Wundarzt 

stand jedoch fest, dass Johann Paul schon vor der Eheschließung an der Geschlechtskrankheit 

erkrankt sei, da ăsonst der syphilitische Hautausschlag nicht [é] so schnell und ¿ber den ganzen 

Kºrper ausgebrochen wªreò. Zudem nahm Karl Hayek an, dass Rosalia Paul von ihrem Ehemann 

mit der Syphilis angesteckt worden war, da sich die Schankergeschwüre in einem sehr frühen Sta-

dium befanden. 

In derselben Tagsatzung gab Simon Spritzay, der Wundarzt von Johann Paul, seine Aussage zu 

Protokoll. Er bestätigte, dass sein Patient einige Wochen vor der Hochzeit das erste Mal von ihm 

wegen einer ansteckenden venerischen Krankheit behandelt worden war. Er habe ihm Arzneimit-

tel verschrieben und als ihm dieser ăerºffnet [habe], daÇ er sich ehestens verheurathen wolleò, 

habe er darauf insistiert, mit der EheschlieÇung ănoch so lange zu warten [é], bis er gªnzlich 

geheilt seyò. Johann Paul habe jedoch nicht lªnger warten wollen, ăweil er schon verk¿ndet seyò. 

Er habe Johann Paul geraten, nach der Hochzeit ăsich einige Zeit lang noch des Beyschlafes mit 

seiner k¿nftigen Gattin [zu] enthaltenò. Rosalia Paul habe er ¿ber den Gesundheitszustand ihres 

zuk¿nftigen Gatten nicht informieren kºnnen, da er ăals beeideter Wundarztò der Verschwiegen-

heitspflicht unterliege. Auf der Hochzeitsfeier, zu der er als Beistand des Bräutigams geladen war, 

hätte Johann Paul zu viel Alkohol getrunken und zu sehr getanzt, wodurch es zu einer Ver-

schlimmerung seiner Krankheit gekommen wäre. Bei einer nach der Trauung stattgefundenen 

Untersuchung habe er Johann Paul das letzte Mal gesehen und festgestellt, ădaÇ das mªnnliche 

Glied stark entzunden gewesen sey.ò 

Anfang März 1832 war auch das Antwortschreiben der k. k. Krankenhausdirektion beim Wiener 

Magistrat eingelangt, um deren Auskunft der Magistrat auf Bitte der Klägerin gebeten hatte. Die 

Krankenhausdirektion bestªtigte, dass Johann Paul vom 2. bis 29. Juli 1831 wegen ăsyphilitischen 

Geschw¿ren in Behandlung warò.634 Konfrontiert mit den Aussagen der beiden Wundärzte und 

dem Schreiben der Krankenhausdirektion, gestand Johann Paul, sich bereits vor der Eheschlie-

Çung mit dem ăvenerischen ¦belò angesteckt zu haben.635 Den Vorwurf, Rosalia Paul habe schon 

vor der Hochzeit an einer Geschlechtskrankheit gelitten, widerrief er. Rosalia Paul habe ihn zur 

Heirat gedrängt. Sie hätten sich erst seit einem Monat gekannt. Schon in der ersten Nacht nach der 

                                                
633 Protokoll vom 17. März 1832, ebd. 
634 Note der k. k. Krankenhausdirektion vom 29. Februar 1832, ebd. 
635 Protokoll vom 17. März 1832, ebd. 
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Trauung habe er mit ihr Geschlechtsverkehr gehabt. Er hätte eigentlich bis zur Genese von der 

Syphilis warten wollen, sie hªtte ihn allerdings, so Johann Paul, ăhiezu aufgefordertò. 

Am 18. April 1832 ð exakt acht Monate nach dem Einbringen der Klage ð sprach der zuständige 

Richter Baptist von Passel das Urteil. Der Scheidung von Tisch und Bett wurde ăaus Verschulden 

des Geklagtenò stattgegeben.636 Der geforderte Unterhalt wurde bewilligt und Rosalia Paul in Hin-

blick auf den von ihr geforderten Kostenersatz für die Kurkosten auf den ordentlichen Rechtsweg 

gewiesen. Das Geständnis Johann Pauls sowie die übereinstimmenden Aussagen der beiden 

Wundärzte reichten für den Richter als Beweis f¿r den ăunsittlichen Lebenswandelò und die dar-

aus resultierende ăschªndliche Krankheitsformò des Ehemanns aus. F¿r den Richter sei Johann 

Paul trotz seiner ansteckenden Krankheit ăeine unzertrennliche ehliche Verbindung, welche vor-

züglich auf gegenseitige Achtung sich gr¿ndetò, eingegangen, ohne sich durch sein Gewissen da-

von zur¿ckhalten zu lassen. Durch die ăBefriedigung seiner Sinnlichkeitò habe er die Gesundheit 

seiner Ehegattin ăwirklich gefªhrdetò. ăMit einem solchen Manne das ehliche Beysammenleben 

fortsetzen zu m¿ssenò, so Richter von Passel, wªre f¿r die Ehefrau ăeine sehr empfindliche, sich 

tªglich wiederhohlende Krªnkungò. Da laut Paragraf 109 des ABGB ăsehr empfindliche, wieder-

holte Krªnkungenò ein Scheidungsgrund seien und ădieser lediglich in dem Verschulden des Ge-

klagten liegtò, m¿sse der Scheidung von Tisch und Bett statt gegeben werden. 

 

Das Beispiel des Ehepaars Paul ist in mehrerlei Hinsicht typisch. Die Symptome einer ăSyphilisò637 

ð zeitgenössisch ein Überbegriff für sämtliche venerische Erkrankungen ð waren für die Ehepart-

nerin bzw. den Ehepartner wahrnehmbar und sichtbar. Die Ehefrauen gaben vor Gericht an, die 

Wunden am Penis ihres Ehemanns gesehen zu haben. Wie Rosalia Paul schilderten sie, auf welche 

Weise ihr Mann seine Krankheit therapierte, und führten an, dass sie durch diverse in der Woh-

nung oder im Haus befindliche Salben und Medikamente Verdacht geschöpft hätten. Ebenso als 

verdªchtig galt, wenn der Ehepartner einen ăfremdenò Arzt konsultierte. Die 24-jährige schon 

zitierte Theresia Ettenreich gab beispielsweise an, ădaÇ es sehr auffallend gewesen sey, daÇ ihr 

Ehegatte [é] nicht den gewºhnlichen Hausarzt ben¿tzt, sondern sich an einen andernò Arzt ge-

wandt habe.638 Zudem habe er die verschriebenen Medikamente ăin einer anderen als der gewöhn-

lichen Apothekeò zu sich genommen. Die Ehemªnner f¿hrten in ihren Klagen zumeist an, durch 

den vaginalen Ausfluss ihrer Ehefrau Verdacht geschºpft zu haben. Joseph Botte, ăProfessor der 

italienischen Sprache im k. k. Theresianoò, ªuÇerte in seiner Klage vom Februar 1831 beispielswei-

                                                
636 Urteil vom 18. April 1832, ebd. 
637 Zum Begriff Syphilis vgl. beispielsweise Fuchs, Brigitte: Zur Geschichte und Statistik der venerischen Erkrankun-

gen in den österreichischen Ländern der Habsburgermonarchie, 1815 bis 1914, in: Steidl, Annemarie u. a. (Hg.): 
Übergänge und Schnittmengen. Arbeit, Migration, Bevölkerung und Wissenschaftsgeschichte in Diskussion, 
Wien/Köln/Weimar 2008, 429ð455, hier 430. 

638 Protokoll vom 8. Mai 1833, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 25, 23/1832. 
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se, dass seine Frau den ăweiÇen FluÇò gehabt hªtte. Auch der 45-jªhrige ăWªschwarenhªndlerò 

Anton Dunst wurde auf die Geschlechtskrankheit seiner um fünf Jahre jüngeren, zum zweiten Mal 

verheirateten Frau aufmerksam, ăweil er ihre Wªsche durch lªngere Zeit stets unrein gefunden 

hªtteò.639 

Die Evidenz der Symptome und Anzeichen einer Geschlechtskrankheit konnte von den Betroffe-

nen kaum verborgen oder geleugnet werden. Insbesondere Ehemänner, die mit jüngeren Frauen 

erste eine kurze Zeit verheiratet waren, griffen auf ăgeistreicheò Erklªrungen f¿r ihre Geschlechts-

krankheiten zurück. So versuchte beispielsweise der Regierungspraktikant Johann Nepomuk 

Schmidt die Unwissenheit und Unerfahrenheit seiner Frau dazu zu nutzen, ihr einzureden, die von 

ihr an seinem Körper und an seinem Verhalten wahrgenommenen Auffälligkeiten seien auf andere 

Umstände zurückzuführen. Maria Schmidt, die zum Zeitpunkt der Eheschließung 17 Jahre alt war 

und nach zwei Ehejahren gemeinsam mit ihrem Vater die Scheidung von Tisch und Bett einreich-

te, schilderte auf verblüffend ähnliche Art wie Rosalia Paul, schon in den ersten Wochen ihrer Ehe 

beim Geschlechtsverkehr ein seltsames Verhalten ihres Ehemanns bemerkt zu haben. Er habe 

ăbey Vollziehung des Beyschlafes Charpien von seinem Zeugungsgliedò genommen, spªter aber 

wieder daraufgelegt.640 Darauf angesprochen, habe er ihr erklªrt, dass er sich wegen ihrer ăEnglei-

bigkeit das Zeugungsglied aufgeschunden habeò. Da sie ămit den Zeichen und den Folgen thirisch 

befriedigter Wollust ganz unbekannt warò, habe sie ăauf seine Redlichkeitò vertraut und deshalb 

ădie Leistung ehelicher Pflicht nicht versagtò. Bereits drei Wochen nach der Hochzeit hªtten sich 

an ihrem Kºrper die ăSpuren der scheuÇlichen Syphilisò gezeigt, von der sie, so Maria Schmidt, 

ănicht einmal wuÇte, daÇ sie existireò. Ihr Ehemann habe ihre Unwissenheit derart ausgen¿tzt, 

dass er ihr erklªrte, dass der ăbeiÇende Schmerzò, den sie in ihrem Unterleib f¿hlte, ăbey jedem 

Frauenzimmerò auftrete, das so jung wie sie heirate. Den Hautausschlag, ăder in der 5ten und 6ten 

Wocheò ihr ăGesicht entstelteò, habe ihr Gatte ădem EinfluÇ der Witterung zugeschriebenò. 

Für (junge) Ehefrauen war es in einer solchen Situation von zentraler Bedeutung, mit weiblichen 

Verwandten zu sprechen. Ihre Schwestern, Tanten oder Mütter bildeten sozusagen einen der we-

nigen ð wenn nicht den einzigen ð Personenkreis, mit dem sie über Sexualität und damit im Zu-

sammenhang stehende Probleme sprechen konnten. Erst in einem weiteren Schritt wurde das 

Gespräch mit männlichen Familienmitgliedern wie Vätern oder Onkeln sowie mit einem vertrau-

enswürdiger Arzt gesucht. Die Konsultation der für Geschlechtskrankheiten zuständigen Abtei-

lung des Allgemeinen Krankenhauses kam, wie das Beispiel von Rosalia Paul zeigte, für viele Ehe-

frauen nicht in Frage. Zu groß war die Gefahr, sich dem Spott der Öffentlichkeit auszusetzten und 

seine Ehre zu ruinieren. So erklärt es sich auch, warum Johann Nepomuk Schmidt seine Ehefrau, 

nachdem sie auf seine Geschlechtskrankheit aufmerksam geworden war, dem Kontakt mit Ver-

                                                
639 Protokoll vom 7. Juni 1831, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 23, 19/1831. 
640 Klage von Johann Mendl und Maria Schmidt vom 26. Jänner 1820, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 13, 4/1820. 
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wandten und Freunden entzog. Laut der Klageschrift von Maria Schmidt verbot er ihr, ihren 

Schwager, der Magister der Chirurgie war, um Rat zu fragen. Zudem habe ihr Ehemann ihr ver-

unmöglicht, sich an ihre Verwandten zu wenden, indem er mit ihr eine mehrmonatige ăReise nach 

Berlin unternahmò. 

Hªlt man sich vor Augen, dass Ehefrauen das Thema ĂSexualitªtô und die daraus mºglicherweise 

resultierenden Gefahren und Probleme in der Regel ausschließlich mit ihren weiblichen Familien-

mitgliedern besprachen, wird deutlich, was es für sie bedeutete, wenn sie Details aus ihrem Ge-

schlechtsleben vor dem Scheidungsgericht ausbreiten mussten. Maria Schmidt machte darauf 

gleich zu Beginn ihrer Scheidungsklage aufmerksam: ăDas Schreckliche meiner Lage zwingt mich, 

Dinge zu enth¿llen, die mein Schamgef¿hl verletzen.ò 

Dem Offenlegen intimer Details während der Tagsatzungen waren in vielen Fällen medizinische 

Untersuchungen vorausgegangen. Da es sich um ansteckende Krankheiten handelte und die er-

krankte Person in den allermeisten Fällen darauf bestand, die Krankheit nicht selbst in die Ehe 

gebracht zu haben, sondern sprichwºrtlich ăden SpieÇ umdrehteò, indem sie behauptete, von sei-

ner Ehepartnerin bzw. seinem Ehepartner angesteckt worden zu sein, resultierten derartige Klagen 

zumeist in gegenseitigen Beschuldigungen. Die Frage, wer wen angesteckt hatte, führte auch im 

Fall des Ehepaars Paul dazu, dass die Kºrper beider Eheleute von sogenannten ăKunstverstªndi-

genò auf verdªchtige Symptome untersucht wurden. Die Eheleute ließen derartige Untersuchun-

gen im Vorfeld des Gerichtsverfahrens entweder auf Drängen der anderen Partei über sich erge-

hen oder verlangten eine solche aus eigenem Willen. War die Intention im einen Fall, den Gegner 

bzw. die Gegnerin durch die Untersuchung zu überführen, so bestand die Absicht im anderen Fall 

darin, eine Ansteckung medizinisch ausschließen zu können. Der Befund, selbst nicht mit einer 

Geschlechtskrankheit infiziert zu sein, negierte zugleich die Möglichkeit, den Ehepartner bzw. die 

Ehepartnerin angesteckt zu haben, und konnte im Scheidungsverfahren als Beweismittel verwen-

det werden. 

Die ăGewissenlosigkeitò, den Geschlechtsverkehr mit der Ehefrau trotz einer ansteckenden 

Krankheit aufgenommen oder fortgesetzt zu haben, wurde mehreren Ehemännern negativ ange-

rechnet. Auch der Richter im 1812 durchgeführten Scheidungsprozess zwischen Elisabeth und 

dem ăk. k. Polizeybezirkswundarztò Joseph Mayer griff in seiner Urteilsbegr¿ndung die mangel-

hafte Rücksicht und die fehlende ăMªÇigungò des Ehemanns auf: Gerade ăals gepr¿fter Wun-

dartztò kºnne sich der beklagte Ehemann nicht 

 

ăso weit vergessen [é], seine als schuldlos anerkannte Gattin nach kurz erfolgter 
Heilung wiederholt anzustecken, und neuerlich dem schmerzhaften Zustande, der ge-
fährlichen Kur, und den nicht zu berechnenden Folgen einer allgemeinen Lustseuche 
PreiÇ zu gebenò.641 

                                                
641 Urteil vom 19. März 1812, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 7, 5/1812. 
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In einer ersten Version war der Richter in seiner Kritik am Vorgehen des Wundarztes noch for-

scher. In seiner Urteilsbegründung findet sich eine Textpassage, in der er sein Unverständnis über 

das Fortsetzen des Geschlechtsverkehrs ausführlicher äußerte, die im Nachhinein jedoch durchge-

strichen wurde. Darin hätte es geheißen, dass von einem geprüften Wundarzt,  

 

ăder das erste Entstehen dieser Kranckheit bei seiner Frau sogleich erkennen muste 
und die schrecklichen Folgen derselben täglich vor Augen hat, so sträflichen Leicht-
sinn besitzt, seine Frau in einen solchen Zustande nicht zu schonen, und ihr nicht 
sogleich die dienlichen Mittel anzuwendenò, 

 

keine Besserung in ăseiner bisherigen Lebensartò zu erwarten sei. 

 

In den Augen der zumeist b¿rgerlichen Ehefrauen hatten sich ihre Ehemªnner mit dem ă¦belò 

durch deren ăliederlichen Umgangò, deren ăausschweifendes Lebenò oder deren ăunsittlichen 

Lebenswandelò ð auf jeden Fall durch den Kontakt mit Frauen der Unterschicht ð infiziert. Wie 

Brigitte Fuchs festhªlt, wurde die Syphilis ăals Folge einer als illegitim definierten Sexualitªt mora-

lisch geªchtetò.642 Sie wurde ămit den engen, unhygienischen Wohnverhältnissen der urbanen 

Unterschichten, denen auch Immoralität (ausschweifende Sexualität) und ein exzessiver Lebens-

wandel (Alkoholismus) zugeschrieben wurdeò, assoziiert. ăFrauen der Unterschichtò wurden ăals 

angebliche ĂProstituierteôò stilisiert und als eine Bedrohung für bürgerliche Männer wahrgenom-

men.643 Die ăb¿rgerliche Seidenzeugmachersehegattinò Margarethe Herrmann war sich in ihrer 

Scheidungsklage vom August 1816 etwa sicher, dass ihr Mann sich ăbey der niedrigsten Klasse 

von Buhldirnen am sogenannten Spitlbergeò mit einer Geschlechtskrankheit angesteckt habe.644 

Auch die 27-jªhrige ăb¿rgerliche Schneidermeistersgattinò Leopoldine Emanuele Blauhorn gab im 

Februar 1849 an, dass ihr Ehemann ăFreudenmªdchenò ausgehalten habe, wodurch er sich mit 

der Syphilis angesteckt habe.645 

Besonders eindrücklich tritt die Distinktion zwischen dem Bürgertum, dem sich die Frauen (und 

Männer) selbst angehörig fühlten, und einer als verwerflich betrachteten weiblichen Unterschicht 

in der Narration von Maria Anna Seisser zu Tage, die seit neun Jahren mit dem Kriminalgerichts-

kommissar Joseph Seisser verheiratet war. In ihrer im Oktober 1815 eingereichten Scheidungskla-

ge nahm sie ausführlich auf die außereheliche Beziehung ihres Mannes Stellung. Die Frau, mit der 

ihr Ehemann ein Verhªltnis unterhielt, wurde von Maria Anna Seisser gleich zu Beginn als ăein 

Weib, dessen Mann namens Hoferò ihr Ehegatte ăvon Amtswegen arretiren muÇteò, vorgestellt.646 

                                                
642 Fuchs: Geschichte, 429. 
643 Ebd., 431. 
644 Klage von Margaretha Herrmann vom 20. August 1816, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 9, 37/1816.  
645 Klage von Leopoldine Emanuele Blauhorn vom 17. Februar 1849, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 51, 3/1849. 
646 Klage von Maria Anna Seisser vom 21. Oktober 1815, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 8, 47/1815. 
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Joseph Seisser sei ămit selber von fr¿h bis in die Nacht auf Landunterhaltungen herum[gefahren]ò 

und habe sich mit ihr in verschiedene Wirtshªuser begeben. Zudem habe er ăsie in die Theaterò 

gef¿hrt und ăf¿r sie den Zinsò bezahlt. Ihr Ehegatte habe ămit dem besagten Weibe seinen un-

züchtigen Lebenswandel, und damit seine Geldverschwendung in so lange fort[geführt], bis er 

endlich [é] von dem Gebrauche dieses Weibes entnerft, krank darnieder lagò. Wie er selbst einge-

standen hªtte, habe die ădurch vier Wochen gedauerte Krankheit ein vor ihr geerbtes Uibel zum 

Grundeò gehabt, das ăihm wohl lebenslang anhªngen werdeò. 

Maria Anna Seisser beschrieb die außereheliche Beziehung ihres Ehemanns nicht als eine Liebes-

beziehung, sondern wählte Worte, die das Verhältnis ihres Gatten und insbesondere die Frau, mit 

der er dieses unterhielt, in ein schlechtes, anrüchiges Licht rückten. Die Frau wurde als Ehegattin 

eines Verbrechers vorgestellt, die ihre ăsexuellen Diensteò gegen finanzielle Zuwendungen und 

Einladungen zum Essen und ins Theater anbot. Begriffe wie ĂLiebeô, ĂUntreueô oder ĂEhebruchô 

wurden von Maria Anna Seisser in ihrer Schilderung der Ansteckung ihres Ehemanns mit einer 

Geschlechtskrankheit nicht in den Mund genommen. 

Ein anderes Bild von der Infizierung ihrer Ehegattinnen mit einer venerischen Erkrankung zeich-

neten die Ehemänner: F¿r sie hatten sich ihre Ehefrauen zwar auch aufgrund ihrer ăausschwei-

fendenò bzw. ăleichtsinnigenò Lebensart angesteckt. Im Unterschied zu den Erzªhlungen der 

Ehefrauen verknüpften die Ehemänner in ihren Narrationen die Beschuldigung jedoch mit dem 

Vorwurf der ăUntreueò und des ăEhebruchsò. Wªhrend die Ehefrauen (mit wenigen Ausnahme) 

im Zusammenhang ihrer Schuldzuweisungen von ihnen unbekannten ăFrauens-ò bzw. ăWeibs-

personenò sprachen, f¿hrten die Ehemªnner die Mªnner, die sie f¿r die Ansteckung ihrer Ehegat-

tin verantwortlich sahen, meist namentlich an. Dabei handelte es sich auffallend oft um Gesellen, 

die im Betrieb des Ehemanns tätig (gewesen) waren. Der bereits erwähnte Schneidermeister Jo-

hann Sedlazek, dem seine Frau vorgeworfen hatte, von ihm angesteckt worden zu sein, beschul-

digte im Gegenzug seine Gemahlin, bereits seit sechs Jahren an ăeinem FluÇò zu leiden. Seine 

Anschuldigung verwob er mit dem Vorwurf, dass sie eine Liebesbeziehung mit dem bei ihm be-

schäftigten Schneidergesellen Horky unterhalte. 

Alois Hefele, ein bürgerlicher Damenkleidermacher, von dessen Ehe(scheidung) noch ausführlich 

die Rede sein wird, legte seiner Scheidungsklage vom Mªrz 1830 ein drei Monate altes ăªrztliches 

ZeugniÇò bei, in dem ein gewisser Dr. Langer bestªtigte, dass er die ăGattin des Herrn Alois Hefe-

le [é] vor etwa 2 Jahren das erstemahl und im May 1829 das zweytemahl an einem weiÇen FluÇ 

[é] behandelt habeò.647 Die Erkrankung seiner Ehefrau, so Alois Hefele, stehe mit der ăschªnd-

lichsten Untreueò im Zusammenhang und sei auf den ăausschweifendsten Lebenswandelò mit 

dem ăliederlichen Schneidergesellenò Ludwig Turiny zur¿ckzuf¿hren.648 Seine Ehefrau habe ăihre 

                                                
647 Ärztliches Zeugnis von Dr. Langer vom 9. Dezember 1829, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 22, 11/1830. 
648 Klage von Alois Hefele vom 1. März 1830, ebd. 
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schªndliche Verbindungò mit Ludwig Turiny fortgef¿hrt und ihren Liebhaber ăim hiesigen Allge-

meinen Krankenhause auf der venerischen Abtheilung [é] am Neujahrstage 1830 [é] im grºÇten 

Aufputz zum Scandal aller, die sie sahen und kanntenò, besucht. 

 

Eifersucht 

Ende Jänner 1848 fand in den Räumlichkeiten der Instrumentenbauerfamilie Schweighofer649 ein 

Konzertabend statt. Wie die vier Mal wºchentlich erscheinende Zeitschrift ăDer Humoristò in 

ihrer Sektion ăWiener Tags=Courierò berichtete, wurde die ăAbend=Produktionò von Paul Mit-

ternast, einem Klavierlehrer und Inhaber einer Musikschule veranstaltet.650 Als Pianisten und Pia-

nistinnen traten neun seiner Sch¿ler bzw. Sch¿lerinnen auf. Das Publikum bestand ăgrºÇtentheils 

aus den Eltern, Verwandten und Bekannten der Zºglingeò. Der Ertrag des Konzerts kam zu 50 

Prozent dem ăSchullehrer=Gehilfen=Vereineò sowie zur anderen Hªlfte ăder Unterstützung eines 

armen kranken Lehrersò zugute. Alles in allem wurde die Veranstaltung in der Zeitschrift sehr 

gelobt. Unter den jungen Klavierspielerinnen wurden insbesondere Albine von Düras und Karoli-

ne Sawath für ihre Leistungen hervorgehoben. 

Der aus dem Weinviertel stammende Paul Mitternast war zu diesem Zeitpunkt 45 Jahre alt und 

seit 20 Jahren mit der um sieben Jahre älteren Theresia Peschke, die aus Schlesien stammte, ver-

heiratet. Beruflich stand er knapp vor dem Durchbruch: In der zweiten Hälfte der 1850er-Jahre 

sollten mehrere von ihm geleitete Konzertveranstaltungen in unterschiedlichen Wiener Salons 

stattfinden. In einer Ausgabe der ăNeuen Wiener Musik-Zeitungò aus dem Jahr 1858 wird er im 

Kontext des ăfeierlichen LeichenbegrªbniÇ[es]ò von Anna Capponi,651 einer jungen, erfolgreichen 

Pianistin sogar in einem Atemzug mit ăviele[n] hochgestellte[n] Personenò wie dem Hofkapell-

meister Ignaz Aßmayr, dem Orchesterdirektor des Hofburgtheaters Josef Benesch oder dem Ma-

ler Ferdinand Georg Waldmüller genannt.652 

Privat ð vor allem in Hinblick auf seine Ehe ð lief es dagegen im Revolutionsjahr 1848 für den 

Klavierlehrer nicht besonders gut: Seine Ehefrau konfrontierte ihn unter anderem mit dem Vor-

wurf, mit mehreren seiner Schülerinnen ein Verhältnis zu haben. Die aus der Luft gegriffenen 

Anschuldigungen sowie die Eifersucht seiner Gattin hätten ihn genötigt, so Paul Mitternast, die 

Scheidung von Tisch und Bett bei Gericht einzureichen. In der Klageschrift vom August 1848 

beschreibt er, dass es so weit gekommen sei, dass seiner Ehegattin jeder seiner ăSchritte und Tritte 

                                                
649 Zur Klavierbauerfamilie Schweighofer vgl. Hopfner, R./Schütz, K.: Schweighofer (Schwaighofer), Johann Michael, 

in: ÖBL. 
650 Vgl. Der Humorist, Nr. 21, 12. Jg., 25. Jänner 1848, 84. 
651 Zu Anna Capponi vgl. Hoffmann, Freia: Capponi, Anna, URL: http://www.sophie-drinker-institut.de/index.php? 

page=capponi-anna, 10.6.2014. 
652 Neue Wiener Musik-Zeitung, 19.8.1858, 130. 



208 

verdªchtig scheintò und sie ihm ăwie der Schatten nachgehtò.653 Seine Ehefrau erkundige sich bei 

den Familien seiner Sch¿lerinnen, wann er zur ăLectionò gekommen wªre und wie lange er sich 

dort aufgehalten habe. Unterrichte er ăeine erwachsene Sch¿lerinò, w¿rde ădie Eifersucht [seiner 

Ehegattin] allsogleich die schrecklichsten Dinge in den Kopfò setzen. Theresia Mitternast werfe 

ihm vor, dass ădieses, bald jenes Mªdchenò von ihm ăin der Hoffnungò (=schwanger) sei, die 

Kinder von ihm ăin die Kost gebracht seienò und die Familie von ihm ăausgehaltenò werde. Gebe 

er ădie Lektion in einem solchen Hause [é] nicht aufò, so gehe ăsie zu den Familienvªternò und 

diskreditiere ihn solange, bis er ădie Lektion verloren habeò. F¿r Paul Mitternast handelte es sich 

bei den Beschuldigungen seiner Frau um ăbloÇe Hirngespinste [é], die ihr von Kartenaufschlage-

rinnen in den Kopf gesetztò worden seien. 

Für Theresia Mitternast waren die Anschuldigungen dagegen alles andere als erfunden. Sie hatte 

insbesondere drei Schülerinnen ihres Ehegatten in Verdacht: Zum einen vermutete sie, dass die 

16-jªhrige Tochter eines Buchhalters namens Leopold Schweizer in einem ăvertrauten Verhªltni-

Çeò mit ihrem Ehemann stehe.654 Zum andern fiel ihr Verdacht auf die Tochter des Hofrats von 

Michalowicz. Als diese wegen der Klavierausbildung zu ihnen ăin Kost und Wohnungò gezogen 

war, sei diese Anfang 30 gewesen. Ihr Ehemann habe sich ămit ihr in vertrautes Einvernehmen 

gesetztò und einmal habe sie ihren Gatten ămorgens im Schlafrock auf dem Bette der Michalowits 

sitzend getroffen, wªhrend die letztere ihn mit ihren Armen umschlungen hieltò. Die dritte Sch¿le-

rin, der Theresia Mitternast ein Liebesverhältnis mit ihrem Ehemann unterstellte, war die bereits 

im zitierten Zeitschriftenbeitrag für ihre außerordentliche Leistung hervorgehobene Karoline Sa-

wath. Sie war die Tochter einer Hauptmannswitwe namens Katharina Sawath und arbeitete ð wie 

man diversen Zeitungsausschnitten der 1850er-Jahre entnehmen kann ð auch nach der Eheschei-

dung Paul Mitternasts als Lehrerin an seinem Institut. Sie habe gesehen, so Theresia Mitternast, 

wie ihr Mann ănach einer Probeò die Karoline Sawath ăk¿Çte oder eigentlich von ihm gek¿Çt 

wurdeò.655 Zudem habe er mit Karoline Sawath und ihrer Mutter oft Landpartien unternommen, 

von denen er ăerst nach Mitternacht zur¿ck[ge]kehrtò sei. 

Auf ihre Ermahnungen, den ăvertrauten Umgangò mit seinen Sch¿lerinnen einzustellen, sowie auf 

ihre wiederholten Nachforschungen, an welchen Orten er sich wie lange aufhalte, habe Paul Mit-

ternast stets mit physischer Gewalt reagiert. Einmal habe er ihr in der Öffentlichkeit mit dem 

Stock auf die Knie geschlagen, sodass sie kaum nach Hause gehen konnte und ădurch 6 Wochen 

heftige Schmerzen [é] hatteò.656 Ein anderes Mal ð als ihr Ehemann erfuhr, dass Leopold 

Schweitzer die Lektionen seiner Tochter gekündigt hatte ð habe er ihr ă2 so heftige Ohrfeigenò 
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654 Protokoll vom 20. Dezember 1848, ebd. 
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gegeben, ădaÇ die Spuren der Finger lange Zeitò im Gesicht zu sehen waren. Ein drittes Mal habe 

Paul Mitternast sie geschlagen und gestoÇen, sodass sie in der Nacht ăaus der Wohnung und zwar 

in der ªuÇersten Kªlte in den Hof laufen muÇteò.657 Ein viertes Mal habe er ihr im Treppenhaus 

so starke Ohrfeigen gegeben, dass ihr die ăLippen aufgesprungenò seien. Es sei sogar so weit ge-

kommen, dass er mit einer Holzhacke auf sie losging und dabei geschrien habe, ădu Bestie muÇt 

sterbenò. 

In seiner Replik widersprach Paul Mitternast den Vorwürfen seiner Frau.658 Weder sei er ihr un-

treu geworden, noch habe er seine Schülerinnen finanziell unterstützt. Auch die Misshandlungen, 

die er laut der Aussage seiner Ehefrau an ihr verübt habe, stellte er teilweise in Abrede. Neben den 

Ohrfeigen gab er zu, ihr in der Öffentlichkeit mit dem Stock über das Kleid geschlagen zu haben. 

Dass sich seine Ehefrau dabei aber am Knie verletzt habe, sei unwahr. Theresia Mitternast habe 

ihn wiederholt beschimpft, ihn einen ăHurenkerlò und seine Sch¿lerinnen eine ăHurenbagageò 

genannt. Als die Tochter des Hofrats von Michalowicz krank war, habe er sich ăºfters vor dem 

Ausgehen [é] aufs Bett gesetztò. Nicht der Wahrheit entspreche, dass ihn die junge Frau ămit den 

Armen umschlungen habeò. Paul Mitternast widersprach auch, von Karoline Sawath gek¿sst wor-

den zu sein. 

Ende Mai 1849 ð beinahe neun Monate nach Beginn des Verfahrens ð fällte der Richter im Schei-

dungsverfahren des Ehepaars Mitternast das Urteil. Der Gerichtsprozess hatte sich unter anderem 

wegen der Klavierlektionen, denen Paul Mitternast im Gegensatz zu den Tagsatzungen in zwei 

Fällen den Vorrang gab, in die Länge gezogen. Der Richter bewilligte die Scheidung und wies bei-

den Streitparteien ein Verschulden zu. Theresia Mitternast habe zugegeben, ihren Ehemann des 

ăLiebesverhªltnissesò mit drei anderen Frauen verdªchtigt zu haben.659 Durch ihre Vorwürfe sei es 

ănicht nur zu hªufigen hªuslichen Zwistigkeiten, Beschimpfungen und MiÇhandlungen, sondern 

selbst auf offener Strasse zu [é] ªrgerlichen Auftrittenò gekommen. In einem Fall hªtte ihre Ei-

fersucht sogar schwerwiegende Nachteile auf das Gewebe Paul Mitternasts zur Folge gehabt, weil 

er ăseine Lection [é] verlohren habeò. Alle ihre Anschuldigungen w¿rden, so der Richter, ăauf 

bloÇen Vermuthungenò beruhen. Sie habe ihren Mann ăauf bloÇen Verdacht hin bei andern Fami-

lien in ein übles Licht gestelltò. Durch ihr ădie Ehre ihres Gatten blosstellendes Betragenò habe 

Theresia Mitternast ănicht nur zur Untergrabung ihres eigenen hªuslichen Friedens, sondern auch 

des häuslichen Glückes anderer Familien viel beigetragen und ihrem Gatten dadurch sehr emp-

findlich wiederholte Krªnkungen zugef¿gtò.  

ăGleiche Schuldò treffe aber auch den Klªger Paul Mitternast. Er habe ăstatt versºhnend auf seine 

Gattin einzuwirken und jede Veranlaßung zu vermeiden, was die Eifersucht derselben erregen 
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konnte, sie bei jeder Gelegenheit mit den rohesten Schimpfwºrternò traktiert, sie geschlagen und 

ăauf solche Weise alle einer Gattin schuldige Achtung aus den Augen verlor[en]ò. 

 

Paul Mitternast hatte in seiner Narration vor allem die Eifersucht seiner Ehefrau in den Mittel-

punkt gestellt. Er konstatierte gleich im ersten Satz seiner Klage, dass sich Theresia Mitternast 

ăvon Eifersucht [é] blindlings hinreiÇen lassenò und dadurch das eheliche Gl¿ck zerstºrt habe. 

Das Vokabular, dessen sich Paul Mitternast bediente, stellte die Ehebruchsvorwürfe als krankhaft 

(ăHirngespinsteò) dar und ordnete diese dem Bereich der Unvernunft und Fantasie (ăKarte-

naufschlagerinnenò) zu. Die gewªhlten Formulierungen unterstellten seiner Ehegattin, sich affek-

tiv, geistlos und unvernünftig verhalten zu haben. Die Eifersucht, die seine Ehefrau zu falschen 

Anschuldigungen, neugierigen Nachforschungen und Beleidigungen motivierte, bezeichnete er als 

ăLeidenschaftò. Unter ăLeidenschaftò verstand der Brockhaus von 1838 ăeine nicht schnell vorü-

bergehende, sondern anhaltende Aufregung des Gemüths, durch welche der Mensch des freien 

Gebrauchs seiner geistigen Kräfte beraubt wirdò.660 Schlägt man den Terminus in weiteren zeitge-

nössischen Lexika nach, wird eine stärkere Verbindung mit dem medizinisch-pathologischen Dis-

kurs der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts deutlich. Das 1836 erschienene Damen Conversations 

Lexikon definierte ăLeidenschaftò etwa als ăein geistiges Fieberò bzw. als ăjene moralische Krank-

heit, in der das unserer Bestimmung zukommende Gleichgewicht der Seelenkräfte gestºrt istò.661 

Der in Wien und Pest lebende Physiologe Mihály Ignác von Lenhossék widmete sich in einem 

1825 verºffentlichten Werk ausf¿hrlich den ăGem¿thsbewegungenò sowie der Beschreibung und 

Heilung von ăGem¿thsstºrungenò.662 In seinem Buch unterschied der Mediziner ăAffecten und 

Leidenschaftenò von ăBegierden und Suchtenò, wobei er die ăEifersuchtò den ăaus Liebe und 

HaÇ hervorgehenden Suchtenò zuordnete.663 Eine ăSuchtò definierte Lenhoss®k wie folgt: 

 

ăErreichen die Begierden eine solche Stªrke, daÇ sie die Stimme der Vernunft über-
wältigen, den Gebrauch des freyen Willens hindern, so gehen sie in Leidenschaften 
über. Wenn nun irgend eine Leidenschaft den Menschen so beherrscht, daß sie im-
merwährende Befriedigung fordert; wenn sie ihn gleichsam zwingt, dem Objecte sei-
ner Begierde mit ununterbrochenem rastlosen Streben nachzuhängen, und unaufhör-
lich an seiner Seele und an seinem Leibe nagt: so nennen wir diesen Zustand eine 
Sucht (aviditas adsidua). Weil die anhaltenden und heftigen Begierden [é] weder ver-
nünftigen noch moralischen Motiven gehorchen, sondern einzig und allein von der 
habituell gewordenen Leidenschaft beherrscht werden; so gehören alle Suchten den 

                                                
660 Leidenschaft, in: Bilder-Conversations-Lexikon für das deutsche Volk. Ein Handbuch zur Verbreitung gemeinnüt-

ziger Kenntnisse und zur Unterhaltung, Bd.2, Leipzig: Brockhaus 1838, 722. 
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662 Vgl. Lenhossék, Michael von: Darstellung des menschlichen Gemüths in seinen Beziehungen zum geistigen und 

leiblichen Leben: für Ärzte und Nichtärzte höherer Bildung, 2 Bde., 1824ð1825. 
663 Zur ăEifersuchtò vgl. ebd., Bd. 2., 237ð268. 
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Gemüthsstörungen, den eigentlichen Krankheiten des Gemüths chronischer Art an, 
und sind als eingewurzelte moralische ¦bel in den allermeisten Fªllen unheilbar.ò664 

 

Die ăLeidenschaftò, auf die sich der Klavierlehrer Paul Mitternast in seiner Argumentation bezog, 

war demnach kein bloßer Affekt oder eine einfache Gefühlsregung, sondern eine krankhafte, 

chronische und ăin den allermeisten Fªllen unheilbar[e]ò psychologische Stºrung. Paul Mitternast 

bediente sich in seiner Scheidungsklage eines (Krankheits-)Bildes, das seinen Zeitgenossen und 

Zeitgenossinnen bekannt war. Das Bild der eifersüchtigen Ehefrau war sowohl Teil wissenschaftli-

cher Auseinandersetzungen als auch öffentlicher Debatten. Selbst der Richter bezeichnete das 

Verhalten Theresia Mitternasts als ăleidenschaftliches, die Ehre ihres Gatten blosstellendes Betra-

genò und spielte in seiner Urteilsbegründung ausführlich auf die negativen Konsequenzen ihrer 

übertriebenen Eifersucht an. 

Für den Mediziner Lenhossék, der der Beschreibung des Krankheitsbildes der Eifersucht etwas 

mehr als 30 Seiten widmete, konnte die ăGem¿thsstºrungò in alle Lebensbereiche eingreifen. Er 

definierte die Eifersucht als 

 

ăeine Gef¿hlsregung, durch das unangenehme Gef¿hl bewirkt, welches aus der Ver-
muthung oder Überzeugung hervorgeht, daß wir im Besitz der Gunst, Achtung, 
Freundschaft oder Liebe uns werther Personen beeinträchtigt werdenò.665 

 

Die Eifersucht, ădie sich auf beeintrªchtigte Geschlechtsliebe gr¿ndetò, ªuÇere sich heftiger und 

greife ădie Lebens=Sphªren weit stªrker an, als jene, welche durch beeintrªchtigte Achtung und 

Freundschaft hervorgerufen wirdò.666 Dass die Eifersucht nicht bei der Zerstörung des häuslichen 

Glücks haltmache, sondern sich auf weitere Lebensbereiche negativ auswirke, führte auch Georg 

Kremnitzer in seiner Narration an. Der 44-jährige Kriminalgerichtsbeamte versuchte im Juni 1848, 

jene Folgen aufzuzeigen, die die Eifersucht seiner Ehefrau für sein persönliches Schicksal und in 

weiterer Folge für sein soziales Umfeld mit sich brachte. Er behauptete, seine um 16 Jahre jünge-

rer Ehegattin beschimpfe und krªnke ihn aus ăganz grundloser Eifersuchtò.667 Sie habe nicht nur 

seine Ehre, sondern ădie Ehre einer ganzen Familie auf das schªndlichste und frechste verletztò. 

Aus der Einrede von Anna Kremnitzer geht hervor, dass sie ihren Ehemann beschuldigte, ămit 

einer ledigen Frauenspersonò namens Aloisia Kemptner ăin vertraulichen Verhªltnissenò zu leben. 

Nachdem sie in Erfahrung gebracht hatte, dass ihr Gatte ăbey dieser Frauensperson schliefò, habe 

sie der Mutter von Aloisia Kemptner einen Brief geschrieben. Darin habe sie dieselbe aufgefor-

dert, ihre Tochter zu ermahnen, ădas unsittliche VerhªltniÇò aufzugeben, ăda es sich f¿r eine ledi-
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ge Frauensperson nicht schickt, mit einem verheiratheten Manne in einer und derselben Wohnung 

zu cohabitirenò. In ihrer ăAufregungò habe sie die Formulierung gebraucht, dass Aloisia Kempt-

ner ăunter diesen Umstªnden die Hurreò ihres Gatten sei. Das Schreiben blieb nicht ohne Konse-

quenzen. Anton Kemptner, der Bruder von Aloisia Kemptner sei, so Anna Kremnitzer, in ihre 

Wohnung gekommen, habe ihre Möbel zertrümmert und ihr ein paar Ohrfeigen gegeben. Die von 

ihr beantragte polizeiliche Untersuchung führte dazu, dass Anton Kemptner verurteilt wurde, die 

zerschlagene Uhr zu ersetzen und eine Geldstrafe von 15 Gulden zu leisten. Sie selbst sei ð entge-

gen der Aussage ihres Ehemanns ð nicht wegen Ehrenbeleidigung verurteilt und arretiert worden. 

Georg Kremnitzer widersprach den Anschuldigungen seiner Ehefrau. Er konzentrierte sich in 

seiner Replik darauf, die Reaktionen seiner Ehefrau als übertrieben darzustellen und dem Schei-

dungsgericht die unangenehmen Konsequenzen ihres eifersüchtigen Handelns darzulegen. Die 

Familie Kemptner kenne er schon seit fünf Jahren. Er selbst sei mit Anton Kemptner befreundet 

gewesen und seine Ehegattin habe ein ăfreundschaftliches Verhªltnisò zu Aloisia Kemptner unter-

halten. Nach der mit seiner Ehefrau im Oktober 1847 vereinbarten außergerichtlichen Trennung 

habe er sich nicht im Stande gesehen, die bis dahin mit seiner Ehefrau geteilte Wohnung weiterhin 

zu finanzieren. Aus diesem Grund habe er Anton Kemptner den Vorschlag gemacht, dass er mit 

seiner Schwester zu ihm ziehen solle. Anton Kemptner habe das Angebot angenommen, sei mit 

Aloisia Kemptner eingezogen und habe ihm in der Wohnung ein Zimmer zu seiner Verfügung 

überlassen. Auf die Ehebruchsvorwürfe seiner Frau ging Georg Kremnitzer nicht näher ein. Er 

schilderte lediglich, dass Aloisia Kemptner ein ăgut erzogene[s] Mªdchenò sei und dass er sie nur 

einmal von der Stadt in die Wohnung in der Alser Vorstadt begleitet habe. Ihre Bitte habe er ăwe-

gen ihrer Körperschwªcheò nicht abschlagen kºnnen. Seine Ehegattin, die ihn in der Begleitung 

von Aloisia Kemptner sah, habe sie ăauf ºffentlicher Gasse mit [é] Schimpfnahmenò beleidigt. 

Anton Kemptner sei über diesen Vorfall sehr aufgebracht gewesen, sodass er ihn aus dem ihm zur 

Verfügung gestellten Zimmer geworfen habe. 

 

F¿r den Mediziner Lenhoss®k lag die Ursache der Eifersucht meist ăim eifers¿chtigen Individuum 

selbstò.668 Eine gewisse kºrperliche Anlage zu dieser ăLeidenschaftò paare sich oft mit einer 

ăkrankhafte[n] Einbildungskraftò, einem ăbeschrªnkte[n] Verstandò und einem angeborenen 

ăHang zum Argwohn und MiÇtrauenò. Vor allem ªltere Personen sowie Frauen seien f¿r Eifer-

sucht empfªnglicher als j¿ngere Menschen und Mªnner. Personen mit einem empfindlichen ăNer-

vensystemò ð zu denen der Autor das ăweibliche Geschlechtò zªhlte ð w¿rden ădurch diese Lei-

denschaft weit stªrker ersch¿ttert, als der kraftvolle Mann und Mensch von torpiden Nervenò.669 

Zudem trage ădie dem weiblichen Geschlechte eigenth¿mliche Eitelkeitò ihren Teil zur Anfällig-
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keit von Frauen bei. ăDie eitle, f¿r ihre Vorz¿ge so sehr eingenommene Frauò, so Lenhoss®k, 

kºnne ăes nicht ertragen, daÇ ihr eine Andere gleichgestellt, oder wohl gar vorgezogen werdeò.670 

Neben Alter und Geschlecht verwies der Mediziner insbesondere auf die mit der antiken Humo-

ralpathologie verknüpfte Temperamentenlehre, der zufolge die Eifersucht bei melancholischen 

und cholerischen Menschen hªufiger vorkomme. ăMenschen von sanguinischem Temperamenteò 

seien ăzum aufwallenden Affect der Eifersucht geneigtò.671 Phlegmatiker w¿rden dagegen ăim 

Verborgenen ¿ber ihre eifers¿chtigen Gef¿hle hin[br¿ten]ò und auf Rache sinnen. Eine derartige 

ăpassive Eifersuchtò, bei der die oder der Betrogene ihre bzw. seine Emotionen ăim Innerenò 

verarbeite, komme ăbey dem duldenden Weibe ºfter als bey dem herrschenden Manneò vor.672 

Es waren aber nicht nur Alter, Geschlecht und Temperament, die für eine Prädisposition für Ei-

fersucht ausschlaggebend waren. Auch die geografische Herkunft spielte für den Mediziner Len-

hossék eine Rolle. ăDie Gewohnheit, und mitunter auch ªuÇere klimatische Verhªltnisseò seien 

daf¿r verantwortlich, dass die Eifersucht ăbey manchen Nationen gleichsam endemisch 

herrschtò.673 Bewohner des Südens sowie des Orients seien im Gegensatz zu den nördlichen ăNa-

tionenò f¿r die ăGem¿tsstºrungò weitaus empfªnglicher. Eine Meinung, die sich auch in den 

Scheidungsakten wiederfindet: Der Pfarrer der Augustinerkirche Antoninus Franzoni bescheinigte 

in seinem Ende September 1811 ausgestellten Pfarrzeugnis, dass Joseph Salmi, ein in der Nähe 

zum kaiserlichen Hof wohnender ăGroÇhandlungs=Associ®ò von ăeiner ungest¿men und wilden 

Eifersucht beherrschet seyò.674 Dessen Ehefrau, die minderjährige Franziska Salmi sei dadurch 

ăfast tªglich allen Gattungen der Beschimpfungen, der Lästerungen [sowie] der Drohungen ausge-

setztò. Joseph Salmi, so der Geistliche weiter, habe zwar beteuert, dass er seine Frau ăliebe und 

schªtze, [é] sein heftiges und ungest¿mes Temperamentò, das Joseph Salmi selbst als ăein Natio-

nalfehler der Italienerò bezeichnete, lasse denselben aber ăsehr oft auf beydes vergessenò. Der 

Ehemann habe versprochen, ăvon der Eifersucht ganz geheiletò zu sein und ăsich in Zukunft 

gegen seine Ehefrau so zu verhalten, daß sie ihm gewiß ihre Liebe wiedergeben und mit ihm 

glücklich und vergn¿gt leben wirdò. Sein Versprechen und sein Bitten seien jedoch ăvon ihr mit 

Stolz, Verachtung und [é] Bosheit verworfenò worden. 

In ihrer Eifersucht reagierten die Ehemänner oft gewalttätig. Im Gegensatz zu den erwähnten 

eifersüchtigen Ehefrauen beschränkten sich ihre Gewaltausbrüche meist nicht auf verbale Entglei-

sungen wie Schimpfworte oder Ehrenbeleidigungen. Die Ehemänner griffen in etlichen Fällen auf 

körperliche Gewalt zurück, um ihre Ehefrau zurechtzuweisen und ihnen ð scheinbare oder tat-

sächliche ð Verhªltnisse zu anderen Mªnnern ăauszutreibenò. Die 45-jährige Johanna Kopp be-
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richtete beispielsweise im Jänner 1831 davon, wie ihr um ein Jahr älterer Ehemann sie aus Eifer-

sucht misshandelt hatte. An einem Sonntag, als sie mit ihrem Kind ausgehen wollte, sei ihr Ehe-

gatte, der als Zollkommissariatsaufseher arbeitete, nach Hause gekommen. Er habe sie sogleich 

zur Rede gestellt und gefragt, wohin sie gehen wolle. Zudem habe er sie als ăLuderò und ăHureò 

beschimpft und ihr vorgeworfen, ăschon wieder einen bestelltò zu haben.675 Im ăZankò habe er 

sie ămit dem FuÇeò gestoÇen und sei ămit dem Eisen in ihrem seidenen Oberrock hªngen geblie-

benò. Dabei habe er sowohl den Rock als auch ihre Haube zerrissen. Da ihr die Flucht aus der 

Wohnung nicht gelungen sei, habe sie ein Fenster eingeschlagen und um Hilfe geschrien. Die 

Hausbesitzer, der Hausmeister und andere Hausparteien hätten den Streit schließlich beendet. Ihre 

Anzeige bei der Polizeibezirksdirektion habe zwar dazu gef¿hrt, dass ihr Mann ămit den groben 

Excessen aufhºrteò, nichtsdestotrotz habe er sie aber weiterhin beschimpft und ihr Ohrfeigen 

gegeben. 

Wie besessen ihr Ehemann von dem Gedanken war, dass sie untreu sei, veranschauliche, so Jo-

hanna Kopp, ein Ereignis aus der Zeit, in der sie schon getrennt voneinander, aber in derselben 

Wohnung lebten. Eines Nachts habe ihr Mann ăüber das Fenster auf die Polizey Patrouille hin-

ab[geschrien], sie habe einen Kerl bey sichò und die Polizei aufgefordert, sie ămºge denselben 

arretirenò. Die Polizeibeamten seien in die Wohnung gekommen, ăwo jedoch ganz nat¿rlich nie-

mand angetroffen wurdeò. Am folgenden Tag sei sie auf die Polizeidirektion bestellt worden. Die 

Beamten hªtten ăihr bedeutet, sie mºge aus diesem Hause ausziehen, um von ihrem Manne weg-

zukommen, der sich von seinem Wahne nicht abbringen lasseò. 

Franz Kopp rechtfertigte seine von Eifersucht getriebene Reaktion in der Einrede und schob sei-

ner Ehefrau die Verantwortung daf¿r zu. Sie habe seine Frage, ăwo sie gewesen seiò, stets frech 

und beleidigend beantwortet.676 Ihn an der Nase herumführend, habe sie ihm zwei erfundene 

Männer- und Ortsnamen zur Antwort gegeben und gesagt, ăhab mich gern du Lumpenkerlò. Er 

habe sich jedoch nicht in Rage bringen lassen und ihr mitgeteilt, sie sei ihm ăzu niedertrªchtigò, als 

dass er sich mit ihr abgebe. Die von seiner Ehefrau geschilderten sonntäglichen Übergriffe wurden 

von ihm anders dargestellt. Auslöser des Streits war in seiner Version, dass seine Ehefrau sich 

weigerte, ihm das Essen aufzuwärmen, und stattdessen vorzog, auszugehen. Als er sie aufforderte, 

ihm zu sagen, wohin sie gehe, habe sie geantwortet, ădas brauchst du nicht zu wissenò. Um sie am 

Fortgehen zu hindern, habe er die Tür abgesperrt, woraufhin seine Frau ein Fenster eingeschlagen 

habe. Es sei möglich, dass er seine Gattin beschimpfte, dass er sie mit den Füßen gestoßen oder 

ihre Kleidungsstücke zerrissen habe, entspreche jedoch nicht der Wahrheit. 

Den nächtlichen Vorfall, bei dem er die Polizei gerufen hatte, schilderte Franz Kopp ð wohl kaum 

verwunderlich ð ebenfalls auf andere Art und Weise als seine Ehefrau: 

                                                
675 Protokoll vom 18. Jänner 1831, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 23, 10/1831. 
676 Protokoll vom 25. Jänner 1831, ebd. 
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"Es sey richtig, daß er einmahl bey der Nacht die Polizey Patrouille herbey gerufen, 
denn es habe ihn nur eine dünne Wand von der Wohnung seiner Ehewirthin geschie-
den, da habe er nun gehört, wie sie Jesus Maria und Joseph gerufen habe. In der Mei-
nung, daß sich die Wehen ihrer Entbindung nahen, habe er hinüber gerufen, Jeanette 
was ist dir dann, allein es blieb alles still, und aus dem Gespräche, was er nun ver-
nahm, habe er gemerkt, daß sich ein Kerl bey ihr befinden müsse." 

 

Ob tatsächlich jemand im Zimmer seiner Ehefrau gewesen sei, wisse er nicht, denn sie hätte die 

Polizeibeamten nicht in ihre Wohnung gelassen. 

Den Aussagen der beiden Streitparteien folgte im Februar 1831 eine Reihe von Zeugeneinver-

nahmen, die allesamt bestätigten, dass Franz und Johanna Kopp in ihrer Ehe mehrmals aneinan-

der geraten waren. Während ein Nachbar, der ehemalige sowie der gegenwärtige Hausmeister und 

der Hausbesitzer lediglich von Wortgefechten zu berichten wussten, gaben zwei Frauen zu Proto-

koll, in der Wohnung gewesen zu sein, als Franz Kopp seiner Ehegattin Ohrfeigen gab. Dass die 

Handlungen des Beklagten vor allem von Eifersucht motiviert waren, beglaubigte insbesondere 

Franziska Reinwart, bei der Johanna Kopp seit mehreren Monaten in Untermiete lebte. Sie gab an, 

dass Franz Kopp seine Gattin derb beschimpfte und ihr vorwarf, ămit jedem Polizeikommissar, 

dem Hausherrn, dem Herrn Pfarrer, mit jedem Rathe [é] gehuretò zu haben.677 

Der Richter gab der Scheidungsklage von Johanna Kopp ăaus Verschulden beyder Theile stattò.678 

In seinem Anfang Mªrz 1831 geschºpften Urteil argumentierte er, dass vor allem die ăblinde 

durch nichts begr¿ndete Eifersuchtò des Ehemanns die Klªgerin fortwªhrend beleidige. Wieder-

holte empfindliche Krªnkungen, zu denen der Richter auch die ăthªtlichen Beleidigungen durch 

Ohrfeigenò zªhlte, seien ein ausreichender Scheidungsgrund. Es sei jedoch ănicht zu leugnenò, 

dass Johanna Kopp ădurch zªnkisches Betragen manchen AnlaÇ zu den bestehenden Uneinigkei-

ten gegeben hatò, weshalb auch ihr ein Verschulden an der Scheidung zugeschrieben werden m¿s-

se. Obwohl er Johanna Kopp eine Mitschuld am Scheitern der Ehe zuwies, sprach der Richter ihr 

einen Unterhaltsbeitrag zu. Er verpflichtete den Ehemann dazu, ihr täglich 15 Kreuzer C.M. zu 

zahlen. Von diesem Betrag waren zwei Drittel für Johanna Kopp und ein Drittel für das Kind 

bemessen, das in der Zwischenzeit offenbar zur Welt gekommen war. 

Der Rechtsstreit zwischen den beiden Eheleuten war mit dem Scheidungsurteil des Magistrats 

nicht beendet. Im Juli 1831, nachdem Franz Kopp gegen das erstinstanzliche Urteil Appellation 

eingelegt hatte, entschieden die Räte des Nö. Appellationsgerichts, die Scheidung rückgängig zu 

machen. Sie wiesen die Scheidungsklage von Johanna Kopp nachträglich ab und begründeten ihre 

Entscheidung damit, dass sich die Beschimpfungen der Eheleute, ăda sie wechselseitig zugef¿gt 

worden sind, gegeneinander auf[heben]ò.679 Im Folgejahr bestätigte die von Johanna Kopp ange-

                                                
677 Zeugenaussage von Franziska Reinwart vom 18. Februar 1831, ebd. 
678 Urteil vom 3. März 1831, ebd. 
679 Urteil vom Nö. Appellationsgericht vom 8. Juli 1831, ebd. 
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rufene Oberste Justizstelle das erstinstanzliche Urteil, ohne der Entscheidung eine Begründung 

beizulegen. 

 

Der Vorwurf, die Ehefrau versuche, eine Amtsperson für sich zu gewinnen, um dadurch dessen 

Entscheidung zu beeinflussen, findet sich in der Argumentation des 33-jährigen Drechslers Mi-

chael Preisinger. Er verlangte im März 1848 die Scheidung von seiner Ehefrau. Laut seiner Klage 

habe die um sechs Jahre jüngere Amalia Preisinger die Ehe mit einem seiner Freunde gebrochen, 

was er auch polizeilich angezeigt hätte. Obwohl Michael Preisinger behauptete, sie mit seinem 

Freund Heinrich Bachmann ăim Bette in der K¿che getroffenò zu haben, widersprach Amalie 

Preisinger der Anschuldigung des Ehebruchs.680 In ihren Augen leide ihr Ehemann an einer ăzu 

groÇe[n] Eifersuchtò, die sich eindrucksvoll dadurch äußere, dass er den Richter in schweren Poli-

zei¿bertretungen verdªchtige, in sie ăverliebtò zu sein, und ihm unterstellte, deshalb keine Strafe 

gegen sie ausgesprochen zu haben. 

Der Kontakt seiner Ehefrau zu anderen Männern stieß auch dem 30 Jahre alten ăTuch- und Kot-

zenmacherò Franz Kºnig sauer auf. Wie seine Ehefrau in ihrer Scheidungsklage vom Jªnner 1850 

schilderte, habe ihr Ehemann drei Monate nach ihrer Hochzeit bei einem Ballbesuch eifersüchtig 

und überzogen reagiert. Ihrer unverheirateten Schwester zuliebe wären sie damals zu dritt auf den 

Ball gegangen. Als ihre tanzende Schwester nicht augenblicklich ăseinem plºtzlichen und unerwar-

teten Verlangenò, nach Hause zu gehen, Folge leistete, habe er sie und ihre Schwester im Tanzsaal 

zurückgelassen, sodass sie ăin peinlicher Scham und Angst allein in der Nachtò nach Hause gehen 

mussten.681 Zu Hause angekommen, habe er sie (seine Ehefrau) mit Schimpfworten wie ăCanail-

leò, ăLuderò und ăelende, schlechte Hureò beschimpft. Am nªchsten Morgen habe er sich schließ-

lich f¿r sein Verhalten gerechtfertigt und ihr vorgeworfen, ăauf dem Balle von einem fremden 

Manne Geschenke angenommen und ihn hintangesezt zu habenò. 

 

Ehebruch  

Im Sommer 1829 erhielt der bereits erwähnte 37-jährige Damenkleidermacher Alois Hefele einen 

anonymen Brief. Darin wurde er als ăLieber Freundò angesprochen und von einem unbekannten 

Schreiber über die Untreue seiner Ehegattin Caroline Hefele in Kenntnis gesetzt: 

 

ăDa ich schon vor lªngerer Zeit erfahren habe, [é] daÇ Ihre Frau Gemahlin jede Ge-
legenheit Ihrer Abwesenheit benutzt, um Ihnen zu hintergehen und Ihr rechtlich er-
worbenes Geld einem Mann anzuhängen, so fühle ich mich verpflichtet, es Ihnen mit 
dem Beysatze zu melden, daß Sie Mann und klug genug sind, um sich bey ein oder 

                                                
680 Protokoll vom 19. Juni 1848, WStLA 1.2.3.2.A6 Sch. 49, 47/1848. 
681 Klage von Anna König vom 31. Jänner 1850, ebd. 




